Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Regierungsrat des Kantons Aargau

Abklrzung der Firma / Organisation :RRAG

Adresse, Ort : 5001 Aarau

Kontaktperson : Barbara Hurlimann, Abteilungsleiterin Gesundheit
Telefon '

E-Mail :

Datum : 11. Dezember 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lnren Angaben ausfillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch




Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Der Regierungsrat des Kantons Aargau positioniert sich wie folgt zur Eidgendssischen Volksinitiative "Organspende férdern — Leben retten™:

Ja zum Wechsel des Willensausserungsmodells
Nein zum Wechsel zur engen Widerspruchslésung

Der Regierungsrat des Kantons Aargau teilt die Meinung der Schweizer Bevélkerung, die mit 76 % dem Systemwechsel zur Widerspruchslésung mit den
Antworten "eher" und "bestimmt" zustimmen.

Der Regierungsrat des Kantons Aargau ist hingegen nicht der Meinung, dass der Wechsel zu einer engen Widerspruchsldsung, die nicht die néchsten
Angehodrigen in den Entscheid mit einbezieht, nétig ist. Grund hierfur ist die Spendeeffizienz der Schweiz, die mit Rang sieben von 28 untersuchten Lan-
dern liegt und somit positiv bewertet werden kann. Wird die Spenderate betrachtet, liegt diese international im mittleren Bereich. Ausserdem hat der Akti-
onsplan des Bundes "Mehr Organe flir Transplantationen" mit seinen Massnahmen die Spenderate der Schweizer Bevolkerung bereits positiv beeinflusst
(Erhdéhung von 12 auf 18,6 Organspender pro Million Einwohner) und es wird davon ausgegangen, dass die Spenderate weiterhin ansteigen wird. Zudem
wird in Landern mit der engen Widerspruchslésung diese nicht praktiziert und den Angehdérigen dennoch ein Entscheidungsrecht zugesprochen.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag

Art. 8 " Organe, Gewebe oder Zellen diirfen einer verstorbenen 1 Organe, Gewebe oder Zellen diirfen einer verstorbenen Person entnom-
Person entnommen werden, wenn: men werden, wenn:
a. sie vor ihrem Tod einer Entnahme zugestimmt hat; a. sie vor ihrem Tod einer Enthahme nicht widersprochen hat;
b. der Tod festgestellt worden ist. b. der Tod festgestellt worden ist.

Art. 10 2 |st die spendende Person urteilsunfahig und liegt von ihr 2 |st die spendende Person urteilsunfahig und liegt von ihr kein Wider-

keine Zustimmung vor, so kdnnen Massnahmen nach Ab-
satz 1 nur vorgenommen werden, wenn die nachsten Ange-
horigen diesen zustimmen, und die Massnahmen den Vo-
raussetzungen nach Absatz 3 Buchstaben a und b entspre-
chen. Die nachsten Angehorigen haben bei ihrer Entschei-
dung den mutmasslichen Willen der spendenden Person zu
beachten.

spruch vor, so kdnnen Massnahmen nach Absatz 1 nur vorgenommen wer-
den, wenn die nachsten Angehdrigen diesen zustimmen, und die Massnah-
men den Voraussetzungen nach Absatz 3 Buchstaben a und b entspre-
chen. Die nachsten Angehérigen haben bei ihrer Entscheidung den mut-
masslichen Willen der spendenden Person zu beachten.
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KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Landammann und Standeskommission

Sekretariat Ratskanzlei Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell
Marktgasse 2

9050 Appenzell Eidg. Departement des Innern
Telefon +41 71 788 93 11 3003 Bern

info@rk.ai.ch

www.ai.ch

Appenzell, 5. Dezember 2019

Eidgendssische Volksinitiative «Organspende férdern - Leben retten» und indirekter
Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes)
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 13. September 2019 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur
Eidgendssischen Volksinitiative «Organspende férdern - Leben retten» und zum indirekten
Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes) zukommen lassen.

Die Standeskommission hat die Unterlagen gepruft. Sie lehnt die Initiative ab und unterstitzt
den indirekten Gegenvorschlag.

Eine enge Widerspruchslésung, wie sie von den Initiantinnen und Initianten gefordert wird
und in welcher allfallige Anliegen der Angehérigen unberucksichtigt bleiben, kann nicht unter-
stitzt werden. Beim ethisch sehr heiklen Thema der Organspende sollten die Rechte der
Spenderinnen und Spender sowie der Angehdrigen méglichst umfassend gewahrt und klar
geregelt werden. Dies ist nur mit dem indirekten Gegenvorschlag des Bundes méglich.

Wir danken lhnen fur die Méglichkeit zur Stellungnahme und grussen Sie freundlich.

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission
Der Ratschrejber:

/ /
// e,

/"‘/, /‘T‘f i
/’/,«','/ 4 ' \
Markus Doérig |
\_

Zur Kenntnis an:

- gever@bag.admin.ch

- transplantation@bag.admin.ch

- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell
- Standerat Daniel Fassler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell

- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@mobi.ch)

Al 013.12-168.1-385530 11



9102 Herisau

Tel. +41 71 353 61 11
Fax +41 71 353 68 64
kantonskanzlei@ar.ch
www.ar.ch

\i}{ % Appenzell Ausserrhoden Regierungsrat Regierungsgebaude

Regierungsrat, 9102 Herisau

Dr. iur. Roger Nobs

" " Ratschreiber
Bundesamt fur Gesundheit Tel. +41 71 353 63 51

3003 Bern roger.nobs@ar.ch

Herisau, 6. Dezember 2019

Eidg. Vernehmlassung; Eidg. Volksinitiative "Organspende férdern - Leben retten" und indi-
rekter Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes); Stellungnahme des Regie-
rungsrates von Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 13. September 2019 eréffnete das Eidgendssische Departement des Innern (EDI) im Auf-
trag des Bundesrats die Vernehmlassung zur Volksinitiative «Organspende férdern — Leben retten» und dem
Entwurf zur Anderung des Transplantationsgesetzes als indirekter Gegenvorschlag.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:

Der Regierungsrat begriisst die Anderung von der Zustimmungs- zur Widerspruchsldsung bei der Organent-
nahme. Er unterstitzt den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats. Es ist richtig, die Widerspruchslésung
auf Gesetzes- statt Verfassungsstufe zu verankern und die Bedingungen flr eine zulassige Entnahme enger
zu fassen als in der Volksinitiative. Die erweiterte Widerspruchslésung — wie der Bundesrat sie vorschlagt — ist

ausgewogen und angemessen.

Wir danken lhnen flr die Méglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grisse

Im Auftrag des Regierungsrates

Roger Nobs, Ratschreiber

Seite 1/1



Der Regierungsrat Le Conseil-exécutif

des Kantons Bern du canton de Berne

Postgasse 68 Bundesamt fir Gesundheit
Postfach

3000 Bern 8 Per E-Mail an:

www.Ir.be.ch

- gever@bag.admin.ch
- transplantation@bag.admin.ch

info.regierungsrat@sta.be.ch

11. Dezember 2019

RRB-Nr.: 1379/2019
Direktion Gesundheits- und Flrsorgedirektion
Unser Zeichen 2019.GEF.1406
lhr Zeichen
Klassifizierung Nicht klassifiziert
SDAQ(
)
® Vernehmlassung des Bundes: Eidgendssische Volksinitiative «Organspende fordern -
=sssssm Leben retten» und indirekter Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgeset-
zes).

Stellungnahme des Kantons Bern

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt fir die Mdglichkeit zur Stellungnahme.

Die Volksinitiative bezweckt einen Wechsel von der heute geltenden Zustimmungs- hin zur
Widerspruchslésung bei der Organspende: Bei Annahme der Initiative kénnten im Grundsatz
allen Menschen bei Todesfall in der Schweiz Organe, Gewebe oder Zellen entnommen wer-
den, sofern sie zu Lebzeiten nicht ihren Widerspruch gedussert haben. Der Bundesrat unter-
stltzt das Anliegen der Initiative zwar grundséatzlich, méchte aber die Widerspruchslésung im
Transplantationsgesetz verankern und dabei insbesondere die Rolle und Kompetenzen der
Angehdrigen regeln. Er sieht deshalb vor, die Ablehnung der Initiative zu beantragen und ihr
einen indirekten Gegenvorschlag gegenliberzustellen.

1 Einrichtung und Ausgestaltung eines Widerspruchsregisters

Das Widerspruchsregister muss eine wirksame Dokumentation eines Widerspruches gegen
die Organspende ermdglichen. Damit ein Widerspruch in jedem Fall beachtet wird, ist es we-
sentlich, dass das Register fur die eintragende Person leicht zuganglich und einfach in der
Handhabung ist. Es ist sicherzustellen, dass ein Eintrag ohne grossen Aufwand erstellt und
rund um die Uhr gedndert werden kann. Ebenso muss eine einfache Abfrage durch die be-
zeichneten Stellen sichergestellt sein.

0602|K|6
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Der Regierungsrat des Kantons Bern

Gleichzeitig ist durch geeignete Vorschriften im Gesetz sicherzustellen, dass der Datenschutz
und die Datensicherheit gewahrleistet sind. Im Erlduternden Bericht zu Artikel 10a Absatz 4
wird zwar in Aussicht gestellt, dass fur die Botschaft der Gesetzesentwurf mit den Bestim-
mungen zur Authentifizierung bei der Eintragung und der Anderung ergénzt werden soll. Die
Ausfuhrungen zum Datenschutz (Ziff. 5.5.6) lassen jedoch vermuten, dass alle Ubrigen Mass-
nahmen in der Verordnung geregelt werden sollen. In anderen Bundesvorlagen, wie bei-
spielsweise bei der Anderung des AHVG (systematische Verwendung der AHV-Nummer) oder
beim Vorentwurf des neuen Adressdienstgesetzes sind entsprechende Vorschriften im formel-
len Gesetz vorgesehen. Fir die als Personendaten besonders schitzenswerten (vgl. Art. 3
Bst. ¢ DSG) Erklarungen zur Organspende sind solche Vorschriften auf Gesetzesstufe erst
recht gerechtfertigt.

2 Bevolkerungsinformation

Bei einer erweiterten Widerspruchslésung ist eine intensive Bevdlkerungsinformation unab-
dingbar. Es muss sichergestellt werden, dass jede Person — unabhéangig von ihrem soziotko-
nomischen Status sowie sprachlichen oder sonstigen Beeintrachtigungen — dartiber informiert
wird, dass neu ohne Widerspruch die Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen sowie
vorbereitende medizinische Massnahmen grundsatzlich zulassig sind.

3 Wahrung der Verhaltnisméssigkeit

Der Regierungsrat begrisst, dass zur Wahrung der Verhaltnismassigkeit des Eingriffs in das
Grundrecht auf Selbstbestimmung der verstorbenen Person und in Anlehnung an auslandi-
sche Regelungen es dem Bundesrat méglich sein soll, in gewissen Fallen flr die Entnahme
von Organen, Geweben und Zellen weiterhin eine explizite Zustimmung vorzusehen; bei-
spielsweise, wenn diese der Herstellung von handelsfahigen Transplantatprodukten dienen.
Hierbei ist auch die Mdglichkeit zu prifen, im Widerspruchsregister differenzierte Wil-
lensausserungen vorzusehen.

4 Fazit

Der Regierungsrat stimmt unter Beriicksichtigung seiner Bemerkungen dem Vorschlag des
Bundesrates zu, das Anliegen der Initiative zwar grundsatzlich zu untersttitzen, jedoch die
Widerspruchslésung im Transplantationsgesetz zu verankern und dabei die Rolle und Kompe-
tenzen der Angehdrigen klar zu regeln.

Der Regierungsrat dankt Ihnen fir die Berticksichtigung seiner Stellungnahme.

Freundliche Griisse

Der Staatsschreiber

e

Christoph Ammann Christoph Auer
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Vernehmlassung des Bundes betreffend die eidgendssische Volksinitiative «Organspende fordern- Leben retten» und dem indirekten
Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes)

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat
Abkilrzung der Firma / Organisation :BL

Adresse, Ort : Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal
Kontaktperson : Dr. med Monika Hanggi, Kantonsarztin
Telefon [

E-Mail 4y 0000 ]

Datum : 13. Dezember 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfllen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch



mailto:transplantation@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch

Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrisst grundsatzlich jede Méglichkeit zur Steigerung der Spenderrate.

Die Volksinitiative «Organspende férdern- Leben retten» wirde die Spenderrate deutlich erhéhen, gewahrt den Angehérigen jedoch kein Entscheidungs-
recht und wiirde wohl deshalb von der Bevolkerung eher wenig akzeptiert. Wohingegen der indirekte Gegenvorschlag (Erweiterte Widerspruchslésung) den
nachsten Angehérigen ein subsidiares Widerspruchsrecht einrdumt. Diese Losung wirde von der Bevdlkerung besser akzeptiert, wirde zu einer Erhéhung
der Spenderraten fihren, jedoch ware der Mehrwert fraglich, wenn nur ein tiefer Anteil der Bevdlkerung im Register erfasst ist.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft sieht in der Abwagung der beiden Vorlagen etwa gleich viele Vor- und Nachteile und verzichtet deshalb
auf eine Priorisierung fur eine der beiden Vorlagen.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

10a

Nach Art. 10a soll im Rahmen des Transplantationsgeset-

zes ein Widerspruchsregister eingefuhrt werden, das

- diverse zuséatzliche Informationen im Zusammen-
hang mit der Spende enthalten kann (Abs. 1 & 2)

- von Person, die fur die lokale Koordination in den
Spitadlern zustandig sind, mittels eines Abrufverfah-
rens eingesehen werden kann (Abs. 3) und

- die AHVNn13 (Abs. 4) als Identifikator verwendet

Bei den bearbeiteten Personendaten handelt es sich um
besondere Personendaten im Sinne von Art. 3 lit. ¢ Ziff. 1
und 2 Datenschutzgesetz (DSG, SR 235.1). Einerseits kann
durch die offenbar vorgesehene nicht strukturiere Ablage
von Erklarungen nicht ausgeschlossen werden, dass damit
Gesundheitsdaten im Register sind, und andererseits kdn-
nen durch die Hinterlegung eines allenfalls umfassenden

Das Transplantationsgesetz sei mit den entsprechenden Bestimmungen
sowie der Erlauternde Bericht im Sinne der Ausfilhrungen zu ergéanzen.
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Widerspruchs Ruckschlisse auf die Weltanschauung gezo-
gen werden. Durch den Paradigmenwechsel zum Wider-
spruchprinzip entsteht zudem ein gewisser gesellschaftli-
cher Druck in Richtung Organspende, so dass Personen,
die einer Entnahme widersprechen einer gewissen Gefahr
der Stigmatisierung ausgesetzt sind. Aus diesen Uberle-
gungen muss das Widerspruchsregister beztglich der Ver-
traulichkeit der Informationen einem hohen Schutzbedarf
genigen. Selbstverstandlich ergibt sich ein hoher Schutz-
bedarf der Informationen auch bezuglich der Dimensionen
Verfugbarkeit, Nachvollziehbarkeit sowie — und absolut
zentral — Richtigkeit (Integritét) der Informationen. Diese
Grundsétze sind bereits auf Gesetzesstufe zu verankern.
Zudem ist nach dem Gesagten zu fordern, dass das Sicher-
heitsniveau der Identifizierung nicht wie geplant «substanzi-
ell» (Erlauternder Bericht, S. 28), sondern «hoch» sein soll.

Die Verwendung der AHVN13 setzt nach Art. 50g des Bun-
desgesetzes (ber die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung (AHVG, SR 831.10) voraus, dass solche Systeme
speziell geschitzt werden muissen.

Gemass dem Erlauternden Bericht soll das Register fir die
eintragenden Personen leicht zuganglich sein. Systeme,
welche von vielen Personen «leicht zuganglich» sein sollen,
sind einer grosseren Gefahrdung ausgesetzt und missen
entsprechend héhere Anforderungen an technische und or-
ganisatorische Massnahmen erfiillen. Angaben dazu, wie
sich diese Personen an einem solchen System identifizie-
ren (Qualitat der Identifizierung) sollen, fehlen.

Die Regelung im Entwurf des Transplantationsgesetzes ist
betreffend des Widerspruchregisters knapp ausgefallen.
Angesichts des hohen Schutzbedarfs der bearbeiteten Da-
ten sollten die grundséatzlichen Anforderungen betreffend
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den sicheren Betrieb des Registers auf Gesetzesstufe gere-
gelt werden. Zudem sollte der Bundesrat im Gesetz ver-
bindlich beauftragt werden, weitere Bereiche zu regeln, wie
z.B. Aufbewahrungsfristen, die komplexe Frage der Vertre-
tung, Kontrolle der Zugriffe etc. Des Weiteren regen wir an,
analog Art. 12 Abs. 5 der Verordnung zum elektronischen
Patientendossier (EPDV, SR 816.11) vorzusehen, dass die
bearbeiteten Daten in der Schweiz und unter Schweizer
Recht verbleiben missen.

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

4/4



Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

0 Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Kanton Basel-Stadt

Abklrzung der Firma / Organisation :BS

Adresse, Ort : Rathaus, Marktplatz 9, 4001 Basel

Kontaktperson : Dorothee Frei Hasler, Generalsekretarin Gesundheitsdepartement

Tetefon ——
e i I

Datum : 3. Dezember 2019

Hinweise
1. Bitte dieses Deckblatt mit lnren Angaben ausfiillen.
2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden
3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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mailto:gever@bag.admin.ch

Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Modellen der Einwilligung in eine Organspende macht deutlich, dass damit wesentliche moralisch-ethische Grundsatze
und Werte — wie insbesondere der Schutz des Lebens und der Gesundheit, die Autonomie, die Achtung der verstorbenen Person, die Achtung der Angehdrigen sowie
der Altruismus oder die Solidaritat — verbunden sind, welche unterschiedlich gewichtet werden und teilweise auch in Konflikt zueinander geraten kdnnen. Bei der Frage,
ob bei Organspenden von der (erweiterten) Zustimmungsldsung zur (erweiterten) Widerspruchslésung gewechselt werden soll, handelt es sich denn auch primar um
eine gesellschaftspolitische Frage, welche jede Birgerin und jeder Burger nach Massgabe eigener Gewissensabwagungen letztlich individuell zu beantworten hat. Vor
diesem Hintergrund begrisst es der Regierungsrat, dass durch die Einreichung der Volksinitiative ,Organspende férdern — Leben retten® und die Ausarbeitung des
Vorentwurfs zu einem indirekten Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes) ein breiter 6ffentlicher Diskurs zur sensiblen Thematik ,Organspende®
stattfinden kann.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt ist wie der Bundesrat der Ansicht, dass ein grosses offentliches Interesse an einer erhdhten Verfugbarkeit von Spendeor-
ganen besteht. Dabei ist basierend auf neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen davon auszugehen, dass die Spenderate mit einem Wechsel zur Widerspruchslo-
sung steigen wirde. Dies zeigt auch ein Blick auf die Lander mit Widerspruchslésung, in welchen die Organspenderate durchschnittlich héher ist als in Landern mit
Zustimmungsldsung. Dementsprechend begrisst der Regierungsrat unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Gesundheitsversorgung grundsatzlich einen System-
wechsel. Allerdings erachtet er es als wesentlich, den ethischen und rechtlichen Bedenken bezlglich einer Widerspruchslésung bei deren Umsetzung auf Gesetzes-
und Verordnungsstufe so gut wie mdglich Rechnung zu tragen. So stimmt er insbesondere mit der Meinung des Bundesrates Uberein, dass auch im Rahmen einer
Widerspruchslésung den nachsten Angehdrigen ein Mitspracherecht eingerdumt werden muss.

Im Einzelnen mochte der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt auf folgende Aspekte hinweisen:

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag

Art. 8 Abs. 11lit. b Riickgang von Zustimmungserklérungen

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt ist der Auffassung, dass
auch nach einem Paradigmenwechsel von der (erweiterten) Zustim-
mungslésung hin zur (erweiterten) Widerspruchsldsung maglichst
viele ausdruckliche Zustimmungserklarungen angestrebt werden soll-
ten. Einerseits tragen solche Zustimmungserklarungen einer selbstbe-
stimmten Organspende am besten Rechnung. Andererseits werden
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die ndchsten Angehorigen bei Vorliegen einer klaren Willensausse-
rung der spendenden Person nicht mit der fur sie allenfalls belasten-
den Frage nach dem mutmasslichen Willen des Verstorbenen konfron-
tiert.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt geht davon aus, dass mit
der Einfuhrung der erweiterten Widerspruchslésung zukunftig diejeni-
gen Personen, welche grundsatzlich zur Organspende bereit waren,
vermehrt darauf verzichten werden, eine ausdrickliche Zustimmungs-
erklarung zur Organspende abzugeben, da sie bei fehlendem Wider-
spruch grundsatzlich mit der Spende ihrer Organe rechnen kénnen.
Einer solchen moglichen Entwicklung sollte bei der Umsetzung der er-
weiterten Widerspruchslésung entgegengewirkt werden.

Art. 8b Abs. 6 lit. a

Begriff und Rolle der Angehdérigen

In der Vorlage wird mit der Auffihrung der Rechte der ndchsten Ange-
horigen auch deren Rolle bei der Ermittlung des mutmasslichen Wil-
lens der verstorbenen Person geklart. In diesem Zusammenhang wird
im erlauternden Bericht festgehalten, dass der Begriff der nachsten
Angehdrigen im Transplantationsrecht seit jeher weit verstanden wird
und auch Personen einschliesst, die der verstorbenen Person nahe-
stehen, aber in keiner verwandtschaftlichen Beziehung stehen. Aktuell
werden der Begriff der ndchsten Angehérigen sowie deren Rangfolge
in Art. 3 ff. der Transplantationsverordnung vom 16. Marz 2007
(SR 810.211) detailliert geregelt. Die spendende Person kann nach
geltendem Recht zudem eine Vertrauensperson bestimmen, welche
an Stelle der ndchsten Angehdrigen tritt und der dieselben Rechte wie
Ersteren zukommt (Art. 8 Abs. 6 bzw. Art. 10 Abs. 9 Transplantations-
gesetz). Neu soll diese Vertrauensperson ebenfalls unter den Begriff
der nachsten Angehdrigen fallen, wobei ihr weiterhin der Vorrang vor
den weiteren nachsten Angehdrigen eingerdumt werden soll (vgl.
S. 19 des erlduternden Berichts).

Nach Auffassung des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt ist
es fUr die Rechtssicherheit von wesentlicher Bedeutung, den Begriff
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der nachsten Angehorigen und deren Rolle und Rangfolge im Ent-
scheidungsprozess auch im Rahmen der erweiterten Widerspruchsl|é-
sung weiterhin klar zu regeln. Zudem muss im Sinne der Koharenz der
Rechtsordnung das Verhaltnis des Begriffs der ,nachsten Angehori-
gen“ zur ,vertretungsberechtigten Person® bei medizinischen Mass-
nahmen gemass Art. 378 ZGB umfassend geklart werden. Hierzu ist
im erlauternden Bericht lediglich festgehalten, dass eine entspre-
chende Klarung des Verhéltnisses zwischen der Vertrauensperson
sowie der in einem Vorsorgeauftrag oder einer Patientenverfigung
aufgefiihrten vertretungsberechtigten Person geplant sei.

Art. 10a

Datenschutz

Damit ein Widerspruch gegen die Entnahme von Organen, Geweben
oder Zellen sicher und zentral deponiert werden kann, wird der Bund
ein Widerspruchsregister schaffen (Art. 10a). Er wird dazu gemass
dem erlduternden Bericht die Struktur und den Datenkatalog, die Zu-
griffsrechte, die zur Sicherstellung des Datenschutzes und der Daten-
sicherheit erforderlichen organisatorischen und technischen Massnah-
men sowie die Aufbewahrungsdauer festlegen.

Da es sich bei Erklarungen zur Organspende um sensitive Personen-
daten handelt, ist nach Auffassung des Regierungsrates des Kantons
Basel-Stadt dem Datenschutz neben einer einfachen Handhabung des
Widerspruchsregisters eine grosse Bedeutung beizumessen. Dement-
sprechend ist bei der Einfiihrung des geplanten Registers sowohl auf
rechtlicher als auch auf technischer Ebene ein besonderes Augenmerk
auf den Datenschutz und die Datensicherheit zu richten.

Art. 61 Abs. 2

Um dem befiirchteten Rickgang der Zustimmungserklarungen entge-
genzuwirken, ware es denkbar, dass im Rahmen der geplanten Bevdl-
kerungsinformation speziell auch auf die Vorteile einer ausdriicklichen
Zustimmungserklarung in einer Patientenverfigung, einer Spende-
karte sowie dem elektronischen Patentendossier und die Moglichkeit
der Eintragung einer Zustimmungserklarung im geplanten Wider-
spruchsregister oder im nationalen Organspenderegister hingewiesen
wird.
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Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

S.27 | Art.10a
Abs. 1

Gemass dem erlauternden Bericht ist vorgesehen, dass das geplante
Widerspruchsregister derart ausgestaltet werden soll, dass es auch fiir
andere Erklarungen in Bezug auf die Organspende nutzbar ist. Frag-
lich ist, ob diese umfassende Nutzung des Registers mit dem Begriff
+Widerspruchsregister ausreichend zur Geltung kommt, oder ob fir
das geplante Register nicht ein anderer Begriff zu wahlen ist.
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Conseil d'Etat CE
Staatsrat SR

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg
ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48
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Conseil d'Elat
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

Département fédéral de l'intérieur DFI
Inselgasse 1
3003 Berne

Document PDE et Word a :
dm(@bag.admin.ch
transplantation@bag.admin.ch

Fribourg, le 26 novembre 2019

Initiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes »
et contre-projet indirect (modification de la loi sur la transplantation) - Procédure de
consultation

Mesdames, Messieurs,

Dans I’affaire susmentionnée, nous nous référons au courrier du 13 septembre 2019. Nous
remercions le DFI pour I’invitation a prendre position concernant ’objet susmentionné.

Le Conseil d’Etat reconnait la nécessité d’implémenter de nouvelles mesures pour augmenter le
nombre de donneurs d’organes en Suisse et permettre de réduire le nombre de patients sur liste
d’attente. Nous soutenons le contre-projet indirect du Conseil fédéral qui prévoit I’instauration d’un
consentement présumé au sens large.

Comme le Conseil fédéral, nous estimons que ’implication des proches est une exigence centrale
d’un modéle de don.

Nous soutenons I’inscription dans la législation d’un registre électronique moderne permettant de
documenter sa propre décision en faveur ou défaveur du don d’organes. Les volontés de don
d’organes doivent étre impérativement inscrites dans le registre afin de refléter avec certitude la
volonté de la personne défunte.

Le Conseil d’Etat reconnait ¢galement I’importance d’informer de maniére exhaustive la population
de la nouvelle réglementation et de la possibilité de consigner toute opposition dans un registre.

Toutefois, le Conseil d’Etat, se basant sur I’étude comparative mandatée par 1’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) en 2019, estime que la seule modification de la loi par I’instauration d’un
consentement présumé ne saurait a elle seule permettre une augmentation significative du nombre
de donneurs d’organes. Il apparait que I’'implémentation de mesures structurelles joue aussi un
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grand role dans I’augmentation des dons d’organe. Le plan d’action « Plus d’organes pour des
transplantations » lancé en 2013 par le Conseil fédéral, et étendu jusqu’en 2021, proposait
Jjustement des mesures d’ordre organisationnel et structurel :

> la formation du personnel médical au domaine du don d’organes ;

> processus et gestion de la qualité : harmonisation des processus a I’échelle du pays, optimisation
de la saisie des données ;

structures et ressources des hopitaux : financement lié des coordinateurs locaux ;

> campagnes d’information et relations publiques.

Les mesures introduites ont eu des effets positifs bien que I’objectif de 20 dons par million
d’habitants n’ait pas été atteint fin 2018.

Par conséquent, le Conseil d’Etat propose au Conseil fédéral de poursuivre ce plan d’action aprés
2021 pour accompagner I’instauration de la nouvelle loi.

En vous remerciant du travail effectué, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations
distinguées.

Au nom du Conseil d’Etat :

b

Danielle Gagnaux-Morel
Chanceli¢re d’Etat

U

Jean-Pierre Siggen
Président
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Genéve, le 11 décembre 2019
Le Conseil d’Etat ' Département fédéral de lintérieur (DF)
5967-2019 Monsieur Alain Berset
Conseiller féderal
Inselgasse 1
3003 Berne
Concerne : Initiative populaire fédérale «Pour sauver des vies en favorisant le don

d’organes» et contre-projet indirect (modification de la loi sur la
transplantation)

— Monsieur le Conseiller fédéral,

Notre Conseil a pris connaissance avec intérét de votre courrier du 13 septembre 2019, concernant
l'objet cité sous rubrique, et vous en remercie.

Le Conseil fédéral et les initiants partagent le méme objectif d'augmenter les dons d'organes en
Suisse, objectif que nous saluons également. Le Conseil d'Etat reléve que ceci est realisable tant
avec la législation en vigueur, qu'avec linitiative populaire ou le contre-projet indirect. Les modalités
de don d'organes reposent d'abord sur un choix éthique. L'initiative et le contre-projet proposent
d'introduire le consentement présumé en remplacement du consentement explicite. Notre Conseil a
pris note que, pour la commission nationale d'éthique, le consentement explicite respecte mieux les
droits de la personnalité, en particulier a I'autodétermination corporelle, et que le don d'organes doit
rester une décision réfléchie du donneur ou de ses proches.

Notre Conseil soutient le contre-projet, car linitiative et le contre-projet différent sur le réle des
proches qui pour nous est essentiel dans un modéle de dons d'organes. Cependant, notre Conseil
n'est pas favorable & la création d'un registre des refus de dons d'organes tel que proposé dans le
contre-projet. Il lui préfére le registre existant de Swisstransplant qui permet d'enregistrer la volonté
de la personne, ainsi que le consentement ou l'opposition & futilisation des organes pour la
recherche scientifique.

En vous remerciant par avance de ['attention que vous porterez & ce courrier, nous vous prions de
croire, Monsieur le Conseilier fédéral, a l'expression de notre parfaite considération.

AU NOM DU CONSEIL DETAT

Le président :

v/

Antonib Hodgers

dm@bag.admin.ch et transplantation@bag.admin.chL//"'

La

Copie & :




Telefon 055 646 60 11/12/15

E-Mail: staatskanzlei@gl.ch
kanton glarus ‘ﬁ e
Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus
per E-Mail

- gever@bag.admin.ch
- transplantation@bag.admin.ch

Glarus, 26. November 2019
Unsere Ref: 2019-868

Vernehmlassung zur Eidgendssischen Volksinitiative «Organspende fordern - Leben
retten» und indirekter Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes)

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenossische Departement des Innern gab uns in eingangs genannter Angelegenheit
die Méglichkeit zur Stellungnahme. Dafiir danken wir und lassen uns gerne wie folgt verneh-
men:

Der Regierungsrat des Kantons Glarus unterstitzt im Grundsatz den Gegenvorschlag des
Bundesrates. Aus seiner Sicht kann mit der Einfiihrung der erweiterten Widerspruchslésung
das Ziel einer erhdhten Verfligbarkeit von Spendenorganen erreicht und die Situation der auf
eine Organspende angewiesenen Personen verbessert werden.

Der Regierungsrat anerkennt aber auch, dass ein solcher Systemwechsel aus ethischer oder
juristischer Perspektive (Umkehr der Beweislast) kritisch oder anders beurteilt werden kann.
Aus seiner Sicht ist es daher zentral, dass der Bevélkerungsinformation und der Auseinan-
dersetzung mit dem Thema der Organspende (weiterhin) ein grosses Gewicht beigemessen
wird. Die Bevdlkerung muss flir das Thema sensibilisiert und sich bewusst sein, dass allen-
falls im Lebensverlauf verdnderte Ansichten zur Organspende an die nachsten Angehérigen
kommuniziert und im Widerspruchregister nachgefiihrt werden missen.

Besonders wichtig erscheint uns sodann, dass die Zustimmung bzw. der Widerspruch — wie
im Erléduternden Bericht festgehalten — flir einzelne Organe, Gewebe oder Zellen méglich ist.
Wir beantragen dies explizit im Gesetzesentwurf so aufzunehmen und der Bevélkerung da-

mit einen differenzierten Umgang mit der Organspende zu ermdglichen.

Der Gesetzesentwurf sieht zur ldentifikation der im elektronischen Register eingetragenen
Personen im Todesfall im Spital die AHV-Nummer vor. Die Entscheidung fir einen eindeuti-
gen Identifikator sollte jedoch im Einklang mit der Identifikationsnummer des Elektronischen
Patientendossiers (EPD) sein. Es macht keinen Sinn im Gesundheitswesen unterschiedliche
Identifikatoren zu verwenden.

Schliesslich darf die Abfrage des elektronischen Registers seitens der Spitéler nicht auf «fiir
die lokale Koordination zusténdige Personen» beschrankt sein und sollte zentral via Natio-

nale Zuteilungsstelle erfolgen. Nur so kann eine sichere 24-Stunden-Verfligbarkeit garantiert
werden.



Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den Aus-

druck unserer vorziiglichen Hochachtung.

E-Mail an:
- gever@bag.admin.ch
- transplantation@bag.admin.ch

versandt am: 26, Nov,, 2019

Freundliche Grlisse

Fiir den Regierungsrat

25 o

/.r‘{ Andrea Bettiga Hahsjorg Dirst
Landammann Ratsschreiber



Die Regierung La regenza Il Governo
des Kantons Graubinden dal chantun Grischun del Cantone dei Grigioni

Sitzung vom Mitgeteilt den Protokoll Nr.

10. Dezember 2019 11. Dezember 2019 900

Per E-Mail zustellen an: gever@bag.admin.ch

transplantation@bag.admin.ch

Vernehmlassung zum indirekten Gegenvorschlag (Anderung des Transplantati-
onsgesetzes) zur Eidgendssischen Volksinitiative "Organspende férdern — Le-
ben retten"

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 13. September 2019 haben Sie uns den Entwurf der Anderung
des Bundesgesetzes ber die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen
(Transplantationsgesetz) zur Vernehmlassung unterbreitet. Flr die Mdglichkeit zur
Stellungnahme bedanken wir uns und nehmen wie folgt Stellung:

Ubereinstimmend mit dem Bundesrat lehnen wir die Volksinitiative "Organspende for-
dern — Leben retten" aufgrund der dem Wortlaut nach darin vorgesehenen "engen
Widerspruchslésung" ab. In diesem Sinne begriissen wir den Gegenvorschlag des
Bundesrates, welcher eine erweiterte Widerspruchslésung vorsieht.

Die Erh6hung der Verfligbarkeit von Spendenorganen ist im Hinblick auf die Perso-
nen, die auf eine Organspende angewiesen sind, anzustreben. Gleichzeitig sind aber
die Persodnlichkeitsrechte der potentiellen Spender zu respektieren. Der Gegenvor-
schlag des Bundesrates sieht vor, dass bei fehlendem Widerspruch eine Entnahme
von Organen bei verstorbenen Personen grundsétzlich méglich sein soll. Dabei soll
ein Widerspruchsregister geschaffen werden, in welchem sich Personen, die sich ge-


mailto:gever@bag.admin.ch
mailto:transplantation@bag.admin.ch

gen eine Entnahme von Organen entscheiden, eintragen lassen kénnen. Den Ange-
hérigen wird zudem ein subsidiares Widerspruchsrecht eingerdumt, falls sich die
sterbende Person nicht im Widerspruchsregister eingetragen hat und auch keine an-

dere Erklarung dieser Person vorliegt.

Im Gegenvorschlag des Bundesrates sehen wir eine pragmatische Lésung, die einer-
seits dem berechtigten Interesse nach einer Erhéhung der Spendenorganen gerecht
wird, andererseits aber auch bemunht ist, die Personlichkeitsrechte der potentiellen
Organspender und deren Angehdrigen so weit als mdglich zu wahren.

Namens der Regierung
Der Prasident: Der Kanzleidirektor:

Dr. Jon Domenic Parolini i.V. lic. iur. W. Frizzoni




Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Kanton Graubinden
Abklrzung der Firma / Organisation :GR

Adresse, Ort : Hofgraben 5, 7001 Chur
Kontaktperson : Vitus Demont

Telefon f

E-Mail :
Datum :28.11.2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lnren Angaben ausflillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Ubereinstimmend mit dem Bundesrat lehnen wir die Volksinitiative "Organspende férdern — Leben retten" aufgrund der dem
Wortlaut nach darin vorgesehenen "engen Widerspruchsldésung" ab. In diesem Sinne begriissen wir den Gegenvorschlag des
Bundesrates, welcher eine erweiterte Widerspruchslésung vorsieht.

Die Erhéhung der Verflgbarkeit von Spendenorganen ist im Hinblick auf die Personen, die auf eine Organspende angewiesen
sind, anzustreben. Gleichzeitig sind aber die Persdnlichkeitsrechte der potentiellen Spender zu respektieren. Der Gegenvor-
schlag des Bundesrates sieht vor, dass bei fehlendem Widerspruch eine Entnahme von Organen bei verstorbenen Personen
grundsatzlich moglich sein soll. Dabei soll ein Widerspruchsregister geschaffen werden, in welchem sich Personen, die sich ge-
gen eine Entnahme von Organen entscheiden, eintragen lassen kdnnen. Den Angehérigen wird zudem ein subsidiares Wider-
spruchsrecht eingeraumt, falls sich die sterbende Person nicht im Widerspruchsregister eingetragen hat und auch keine andere
Erklarung dieser Person vorliegt.

Im Gegenvorschlag des Bundesrates sehen wir eine pragmatische Lésung, die einerseits dem berechtigten Interesse nach einer
Erhdhung der Spendenorganen gerecht wird, andererseits aber auch bemaht ist, die Persénlichkeitsrechte der potentiellen Or-
ganspender und deren Angehdrigen so weit als méglich zu wahren.
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J“RAE._..-E CH REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

Hétel du Gouvernement
2, rue de I'Hopital
CH-2800 Delémont

14413242051 11
f+413242072 01
chancellerie@jura.ch

Hétel du Gouvernement — 2, rue de I'Hdpital, 2800 Delémont

Département fédéral de l'intérieur
M. le Conseiller fédéral Alain Berset
3003 Berne

Par courriel :

dm@bag.admin.ch
transplantation@bag.admin.ch

Delémont, le 19 novembre 2019

Prise de position du Gouvernement de la République et Canton du jura dans le
cadre de la procédure de consultation sur I'initiative populaire fédérale « Pour
sauver des vies en favorisant le don d’organes » et contre-projet indirect
(modification de la loi sur la transplantation)

Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur,

Le Gouvernement jurassien remercie le Département fédéral de l'intérieur de lui donner la possibilité,
par sa lettre du 13 septembre 2019, de prendre position dans le cadre de linitiative fédérale « Pour
sauver des vies en favorisant le don d'organes » et son contre-projet indirect.

Apres analyse des divers documents, le Gouvernement jurassien ne soutient pas le contre-projet du
Conseil fédéral qui impliquerait certainement un retrait de l'initiative populaire. Le Gouvermement est
donc favorable a linitiative, quand bien méme elle nécessiterait d’étre concrétisée dans des
décisions d’application.

En vous remerciant de P'avoir consulté sur cet objet, le Gouvernement vous adresse, Monsieur le
Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, ses salutations distinguées.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Gladys N\(irjkler Docou
Chanceliére d'Etat

www jura.ch/gvt



KANTON
LUZERN

Gesundheits- und Sozialdepartement
Bahnhofstrasse 15

6002 Luzern

Telefon 041 228 60 84
gesundheit.soziales@Iu.ch

www.lu.ch

per E-Mail
Eidgendssisches Departement des
Innern EDI

gever@bag.admin.ch
transplantation@bag.admin.ch

Luzern, 10. Dezember 2019

Protokoll-Nr.: 1334

Eidgenossische Volksinitiative «Organspende fordern - Leben retten»
und indirekter Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgeset-
zes)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen und Auftrag des Luzerner Regierungsrates nehme ich zu der obgenannten Initia-
tive und dem indirekten Gegenvorschlag wie folgt Stellung:

Wir teilen die Ansicht, dass die aktuelle Situation in Bezug auf Organspenden nicht zufrie-
denstellend ist. Der Bedarf an Organen zu Transplantationszwecken ist grosser als das An-
gebot. Wir unterstiitzen deshalb grundsatzlich Massnahmen, welche dazu beitragen, die Or-
ganspendenzahlen zu erhéhen.

Wir sind jedoch der Ansicht, dass Organe nicht ohne Einverstandnis der verstorbenen Per-
son oder - subsidiar und unter Beachtung ihres mutmasslichen Willens - ihrer nachsten An-
gehorigen entnommen werden diirfen. Schweigen sollte nicht einfach als Zustimmung zur
Spende gelten. Aus diesem Grund lehnen wir die Volksinitiative ab. Die Widerspruchslésung
basiert auf der Annahme, dass sich viele Personen nur ungern mit Fragen zum eigenen Tod
beschéftigen und deshalb wohl nur wenige einen Widerspruch erklaren wiirden. All diese
Personen waren im Todesfall Organspender.

Wir sind der Ansicht, dass die ndchsten Angehdrigen in einem solch sensiblen Thema einbe-
zogen werden missen. Die Rechte der Angehdrigen sind zu wahren, indem sie vor einer
moglichen Organspende lber den Willen der verstorbenen Person informiert oder - wenn
keine Erklarung der verstorbenen Person vorliegt - aktiv befragt werden. lhnen soll das
Recht zukommen, einer Organentnahme unter Berlcksichtigung des mutmasslichen Willens
der verstorbenen Person zu widersprechen. Wir bezweifeln jedoch, dass die vom Bundesrat
als indirekten Gegenvorschlag unterbreitete erweiterte Widerspruchsiésung zu mehr Organ-
spenden fihren wiirde.
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Wir erachten es fir zielfihrender, die Bevélkerung noch mehr zu motivieren, eine Entschei-
dung zur Organspende zu treffen und diese ihren Angehérigen auch mitzuteilen. Wer sich in-
formiert und eine Entscheidung flir oder gegen eine Spende fallt, bewahrt die Angehdrigen
vor einer schwierigen Situation und hilft mit, das Leben kranker Menschen zu retten.

Wir unterstitzen deshalb die von der nationalen Ethikkommission vorgeschlagene Einfiih-
rung eines Erklarungsmodells, wonach jede Person regelmassig aufgefordert wiirde (z.B.
wenn sie eine ID oder ein elektronisches Patientendossier beantragt), sich Gedanken zum
Thema Organspende zu machen. Wir sind liberzeugt, dass mit einer solchen Lésung die
Spendenbereitschaft erhoht werden kénnte, ohne dass die Persénlichkeitsrechte durch eine
staatliche Regelung tangiert wiirden.

Eine grosse Chance bietet in diesem Zusammenhang sicher auch die Digitalisierung. Mit der
elektronischen Identitat sollte es kiinftig auf einfache Weise méglich sein, dass sich jeder-
mann von Uberall her selber in ein Register eintragen und auch jederzeit Anderungen vor-
nehmen kann. Der Zugriff auf das Register kann auf bestimmte Personen oder Personen-
gruppen eingeschrankt werden.

Wir danken lhnen fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Freundliche Grisse

Guidp Graf
Regigfungsrat /

./f

2401.1174 / VM-GSD-Transplantationsgesetz Seite 2 von 2



]

LE CONSEIL D’ETAT

DE LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

Envoi par courrier électronique
Département fédéral de I'intérieur
Palais fédéral

3003 Berne

Initiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » et
contre-projet indirect (modification de la loi sur la transplantation) : ouverture de la
procédure de consultation

Monsieur le conseiller fédéral,

Nous vous remercions de nous consulter dans le cadre de la procédure citée en titre. Nous
sommes en mesure de nous prononcer comme suit & son sujet.

De maniére génerale, le Canton de Neuchatel est favorable au contre-projet indirect du
Conseil fedéral et salue le travail effectué pour trouver, sur le plan légal, une solution nuancée
permettant de répondre a la fois & des besoins de santé publique en matiére de don d’organes
ainsi que de transplantation et a des considérations éthiques pour les donneurs et leurs
proches.

Il est, en effet, d’avis que le projet de modification de la loi sur la transplantation soumis en
consultation permet une meilleure pesée d’intéréts que ne le fait I'initiative entre la volonté du
donneur, la reconnaissance du réle des proches de celui-ci confrontés a des choix difficiles
dans des moments de deuil et le mandat donné & I'équipe médicale d’améliorer la santé du
futur receveur.

Il considére que le changement de paradigme permettant de prendre en compte le
consentement présumé du donneur voulu par linitiative est accompagné des précautions
requises dans le projet de modification de loi soumis en consultation.

I n'en demeure pas moins que le projet suscite quelques commentaires et propositions de
modifications.



Vous les trouverez dans le formulaire topique de réponse a la consultation joint en annexe.
Nous vous prions de croire, Monsieur le conseiller fédéral, a I'expression de notre haute
considération.

Neuchétel, le 2 décembre 2019

Au nom du Conseil d'Etat :

Le président, La chanceliére,
A. RIBAUX S. DESPLAND

/ ///( 5,

Annexe : mentionnée



Initiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » et contre-projet indirect (modification de la loi sur la
transplantation) ouverture de la procédure de consultation

Prise de position de

Nom / entreprise / organisation . Etat de Neuchatel

Abréviation de I'entreprise / organisation  : Service de la santé publique

Adresse : Pourtalés 2, 2000 Neuchétel

Personne de réféerence : Christophe Guye, chef de service adjoint
Téléphone

Courriel I

Date :23.11.2019

Remarques importantes
1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire et ne remplir que les champs gris.

3 Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif.

4 \Veuillez envoyer votre prise de position au format Word avant la date aux adresses suivantes :
dm@bag.admin.ch et transplantation@bag.admin.ch

Nous vous remercions de votre participation.




Initiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » et contre-projet indirect (modification de la loi
sur la transplantation) ouverture de la procédure de consultation

Sommaire

Remarques concernant le projet de modification de la loi sur la transplantation




Initiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » et contre-projet indirect (modification de la loi
sur la transplantation) ouverture de la procédure de consultation

Remarques générales

Nom/entreprise | commentaires/remarques

NE De maniére générale, le canton de Neuchatel est favorable au contre-projet indirect du Conseil fédéral a l'initiative populaire fédérale précitée
et salue le travail effectué pour trouver, sur le plan Iégal, une solution nuancée permettant de répondre a la fois a des besoins de santé
publique en matiére de don d’organes ainsi que de transplantation et a des considérations éthiques pour les donneurs et leurs proches.

Il est, en effet, d’avis que le projet de modification de la loi sur la transplantation soumis en consultation permet une meilleure pesée d’intéréts
que ne le fait I'initiative entre la volonté du donneur, la reconnaissance du réle des proches de celui-ci confrontés & des choix difficiles dans

des moments de deuil et le mandat donné a I'équipe médicale d’améliorer la santé du futur receveur.

Il considére que le changement de paradigme permettant de prendre en compte le consentement présumé du donneur voulu par Tlinitiative est
accompagné des précautions requises dans le projet de modification de loi soumis en consultation.

Il n'en demeure pas moins que le projet suscite quelques commentaires et propositions de modifications dont il est fait état ci-aprés.

Si vous souhaitez supprimer certains tableaux du formulaire ou y ajouter de nouvelles lignes, cliquez, dans I'onglet « Révision », sur « Restreindre la modification », puis « Désactiver la protection » pour
pouvoir modifier le document (cf. instructions en annexe).




Initiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » et contre-projet indirect (modification de la loi

sur la transplantation) ouverture de la procédure de consultation

Remarques concernant le projet de modification de la loi sur la transplantation

Nom/entreprise | Art.

Al.

Let.

Commentaires/remarques

Modification proposée (texte proposé)

NE 8b

2

La consultation du registre ne doit pas préalablement
influencer la décision d’interrompre le maintien en vie. La
formulation proposée « Le registre des refus peut étre
consulté une fois qu'il a été décidé d'interrompre les
mesures de maintien en vie. » doit étre affirmative a cet
égard.

La consultation du registre des refus n’est
autorisée qu'apreés la prise de décision
d’interrompre les mesures de maintien en vie.

NE 10a

Swisstransplant attire I'attention et propose que la
consultation du registre ne soit pas limitée au coordinateur
régional mais puisse étre étendue au service national des
attributions, ceci pour garantir la disponibilité des organes 24
heures sur 24.

Cette proposition nous semble importante a prendre en
compte. En effet, les coordinateurs locaux sont parfois
engagés seuls et a temps partiel et il faut prévoir une
alternative pour ne pas perdre de temps lorsqu’ils sont
absents.

NE 10a

Le projet prévoit de constituer un registre des refus. Le
donneur devrait aussi pouvoir inscrire sa volonté dans un
registre. Un registre contenant trace de I'accord ou du refus
respecterait 'autonomie de tous de se prononcer sur cette
question. Le consentement présumé ne s’appliquerait
qu'aux personnes qui n'ont pas exprimé leur volonté dans le
registre.




Initiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » et contre-projet indirect (modification de la loi
sur la transplantation) ouverture de la procédure de consultation

NE 10a 4

L'inscription dans le registre des refus doit pouvoir se faire
directement par le patient. |l s’agira d’examiner si et dans
quelle mesure une telle inscription doit aussi figurer dans le
dossier de soins informatisé du patient et le dossier

électronique du patient (DEP).

T
|
|
|
|
|
|
|
|

Si vous souhaitez supprimer certains tableaux du formulaire ou y ajouter de nouvelles lignes, cliquez, dans I'onglet « Révision », sur « Restreindre la modification », puis « Désactiver la protection » pour
pouvoir modifier le document (cf. instructions en annexe).
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KANTON LANDAMMANN UND Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans
NIDWALDEN REGIERUNGSRAT Telefon 041 618 79 02, www.nw.ch

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Postfach 1246, STK

PER E-MAIL

Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Herr Bundesrat Alain Berset

Inselgasse 1

3003 Bern

Telefon 041 618 79 02
staatskanziei@nw.ch
Stans, 3. Dezember 2019

Eidgenossische Volksinitiative "Organspende férdern - Leben retten" und indirekter Ge-
genvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes). Stellungnahme

Mit Schreiben vom 13. September 2019 unterbreiteten Sie uns die Vorlage zur Nachbesserung
der Pflegefinanzierung mit der Bitte, bis zum 13. Dezember 2019 eine Stellungnahme abzu-
geben.

Wir danken Ihnen fiir diese Mdglichkeit und vernehmen uns wie folgt:

Die Volksinitiative "Organspende férdern — Leben retten" wurde am 22. Marz 2019 eingereicht.
Die Inititative m&chte in Artikel 119a der Bundesverfassung zur Transplantationsmedizin einen
neuen Absatz 4 einfugen. Dieser sieht einen Wechsel von der heute geltenden Zustimmungs-
hin zur engen Widerspruchslésung vor.

Bei der Widerspruchslosung wird ein Schweigen als Zustimmung gewertet.

Nach der engen Widerspruchsldsung durfen Organe, Gewebe oder Zellen einer verstorbenen
Person entnommen werden, wenn sich diese zu Lebzeiten nicht gegen einen solchen Eingriff
ausgesprochen hat. Das Wesensmerkmal dieses Modells liegt somit darin, dass das Fehlen
eines Widerspruchs wie eine Einwilligung in eine Organentnahme behandelt wird.

Der Bundesrat beflirwortet das Anliegen der Initiative grundsatzlich. Fir ihn besteht ein
grosses Offentliches Interesse an einer erhdhten Verflgbarkeit von Spendeorganen.
Basierend auf der neueren wissenschaftlichen Literatur sei davon auszugehen, dass die
Spenderate mit einem Wechsel zur Widerspruchslésung steigen wiirde. Der Bundesrat lehnt
jedoch die Initiative ab, weil im Initiativtext den Angehdrigen kein Mitspracherecht eingerdumt
werde. Daher will der Bunderat die Widerspruchsldsung in einer erweiterten Form einfiihren:
Die nachsten Angehérigen missten aktiv Gber den Willen der verstorbenen Person befragt
werden. Ihnen solle ein Recht zukommen, einer Organentnahme zu widersprechen. Dabei
muissten sie den mutmasslichen Willen der verstorbenen Person berlicksichtigen.

Der Bundesrat hat deshalb einen indirekten Gegenvorschlag vorgelegt. Dieser fiihrt die
erweiterte Widerspruchslosung auf Gesetzesstufe ein. Dabei werden die Rolle der
Angehorigen sowie sdmtliche weitere Elemente, die fiir die Ausgestaltung der
Widerspruchslésung zentral sind, geregelt und deren Verfassungsmaéssigkeit sichergestellt.

2019.NWSTK.223



Stans, 3. Dezember 2019

Die Umsetzung als erweiterte Widerspruchslésung sahe wie folgt aus:

Bei fehlendem Widerspruch der verstorbenen Person soll eine Entnahme grundsatzlich
zulassig sein. Die Angehdrigen missen jedoch in einem solch sensiblen Thema einbezogen
werden. Die Rechte der Angehdrigen sollen deshalb gewahrt werden, indem sie ein
subsididres Widerspruchsrecht haben d.h.: Ist kein Widerspruch dokumentiert, missen sie
aktiv einbezogen und befragt werden, dadurch erhalten sie die Mdoglichkeit eine
Organentnahme abzulehnen, sofern dies dem mutmasslichen Willen der verstorbenen Person
entspricht.

Fir urteilsunfdhige Personen und Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz: Sind trotz
Nachforschungen keine ndchsten Angehdrigen auffindbar, so ist eine Entnahme bei
fehlendem Widerspruch der verstorbenen Person zuldssig — so der Grundsatz. Verschiedene
Personengruppen kdnnen jedoch nicht liber die in der Schweiz geltende Widerspruchslésung
informiert werden oder haben keine Mdglichkeit, zu Lebzeiten einer Entnahme zu
widersprechen. |hnen dirfen auch bei fehlendem Widerspruch keine Organe entnommen
werden, ohne dass ihre ndchsten Angehdrigen erreicht und angefragt werden konnten, ob sie
einer Entnahme widersprechen méchten. Dies betrifft einerseits Kinder und Jugendliche, die
bei ihrem Tod jinger als 16 Jahre sind sowie Personen, die vor inrem Tod dauerhaft oder Giber
langere Zeit urteilsunféhig waren, sowie andererseits Personen mit Wohnsitz im Ausland.

Durch eine intensive Bevolkerungsinformation soll jede Person — unabhadngig von ihrem
soziobkonomischen Status sowie sprachlichen oder sonstigen Beeintrachtigungen — dariiber
informiert werden, dass neu ohne Widerspruch die Entnahme von Organen, Geweben oder
Zellen sowie vorbereitende medizinische Massnahmen zulassig

sind. Zudem ist zu vermitteln, dass ein allfdlliger Widerspruch im Widerspruchsregister
dokumentiert werden muss.

Unter vorbereitenden medizinische Massnahmen versteht man medizinische Massnahmen,
die einzig dem Erhalt der Organe dienen und noch zu Lebzeiten an der spendenden Person
durchgefuhrt werden mussen. Solange kein Widerspruch gegen eine Entnahme vorliegt,
kdnnen medizinische Massnahmen getroffen werden.

Damit ein Widerspruch zur Entnahme von Organen, Gewebe oder Zellen in jedem Fall
beachtet wird, wird ein Widerspruchsregister geschaffen. Es ist wesentlich, dass das Register
flr die eintragenden Personen leicht zugénglich und einfach in der Handhabung ist. Ein Eintrag
soll ohne grossen Aufwand erstellt und jederzeit gedndert werden konnen. Dem Bundesrat soll
die Kompetenz Ubertragen werden, die Registerfiihrung an Dritte auslagern zu kénnen.

Ferner soll es dem Bundesrat méglich sein zur Wahrung der Verhaltnismassigkeit des Eingriffs
in das Grundrecht auf Selbstbestimmung der verstorbenen Person und in Anlehnung an
auslandische Regelungen in gewissen Fallen fiir die Entnahme von Organen, Geweben und
Zellen weiterhin eine explizite Zustimmung vorzusehen; beispielsweise, wenn diese der
Herstellung von handelsfahigen Transplantatprodukten dienen.

Nidwalden unterstiitzt diesen indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates.
Er ist ausgewogen formuliert, setzt der Organspende bei Kindern sowie Personen mit
Wohnsitz im Ausland Grenzen und respektiert in einem Mindestmass den Willen der

Angehdrigen.

Besten Dank fiir die Berlicksichtigung unserer Uberlegungen.

2019.NWSTK.223 2/3



Stans, 3. Dezember 2019

Freundliche Grisse

Alfred Bossard
Landammann

Geht an:
- gever@bag.admin.ch
- transplantation@bag.admin.ch

2019.NWSTK.223

Iic.ﬂur. Hugo Murer
Landschreiber
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Ka N tO N Regierungsrat
Obwalden

CH-6061 Sarnen, Postfach 1562, Staatskanzlei
Bundesamt fur Gesundheit

per Mail:
transplantation@bag.admin.ch
gever@gab.admin.ch

Sarnen, 11. Dezember 2019

Eidgendssische Volksinitiative ,,Organspende fordern — Leben retten“ und indirekter Gegen-
vorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes); Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fur die Méglichkeit, zur Anderung des Transplantationsgesetzes Stellung nehmen
zu kénnen.

Der Kanton Obwalden begrusst den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats und unterstitzt die
vorgeschlagene erweiterte Widerspruchslésung. Bei fehlendem Widerspruch soll die Organentnahme
grundsatzlich moglich sein. Wer nach seinem Tod seine Organe nicht spenden will, soll dies explizit
festhalten mlissen. Das dazu vorgesehene Register, in dem ein Widerspruch einfach eingetragen
werden kann, wird unterstitzt. Jede Birgerin und jeder Burger soll sich frei fur oder gegen eine Or-
ganspende entscheiden kénnen. Den Angehérigen soll dabei das Recht zustehen, subsidiar Wider-
spruch einzulegen. Ohne dokumentiertem Widerspruch der verstorbenen Person, miuissen die Ange-
hérigen aktiv einbezogen werden und kénnen eine Organentnahme ablehnen, wenn dies dem mut-
masslichen Willen der verstorbenen Person entspricht. Bedenken hat der Kanton Obwalden weiterhin
in Bezug auf die Praktikabilitdt des Einbezugs von Angehérigen. Bereits in der heutigen Praxis zeigen
sich beim Einbezug von Angehérigen gewisse Schwierigkeiten, so z.B. bei der Frage welche Angeh6-
rigen innert welcher Frist einzubeziehen sind oder das Vorgehen bei unterschiedlichen Ansichten der
Angehdrigen.

Die Bevolkerungsinformation erachtet der Regierungsrat als zentrales Element des Vollzugs. Es
muss gewahrleistet werden, dass die gesamte Bevélkerung der Schweiz die identischen Informatio-
nen in ihren Landessprachen erhalt. Deshalb ist der Bund aus unserer Sicht hauptsachlich in der In-
formationspflicht. Die Kantone kénnen unterstitzend mitwirken.

Regierungsrat

c/o Staatskanzlei STK

Postadresse: Postfach 1562, 6061 Samen
Tel. 041 666 62 03, Fax 041 660 65 81
staatskanzlei@ow.ch

www.ow.ch



Wir verzichten auf eine Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln der Gesetzgebung.

Freundliche Grisse

Im Namen des Regierungsrats

Josgf Hess

‘ 2 Nico mann
Lagdammann

Landschreiberin

212



Regierung des Kantons St.Gallen %
Regierungsgebaude, 9001 St.Gallen
Eidgenossisches Departement des Innern ;egierung desikKantons St.Gallen
egierungsgebaude
Inselgasse 1 9001 St.Gallen
3003 Bern T 058 229 32 60
F 058 229 39 55
www.sg.ch

St.Gallen, 13. Dezember 2019

Eidgendssische V_(_)Iksinitiative «Organspende férdern — Leben retten» und indirekter
Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes); Vernehmlassungs-
antwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 13. September 2019 laden Sie uns zur Vernehmlassung zum Bundes-
beschluss betreffend die Volksinitiative «Organspende férdern — Leben retten» sowie die
Anderung des Bundesgesetzes iiber die Transplantation von Organen, Geweben und Zel-
len (Transplantationsgesetz [SR 810.21]) ein. Wir danken fir diese Gelegenheit.

Die in der Initiative geforderte Widerspruchslésung besagt im Kern, dass eine Organent-
nahme an einer hirntoten Verstorbenen oder einem hirntoten Verstorbenen dann zuldssig
ist, wenn sie oder er einer Organentnahme zu Lebzeiten nicht ausdrucklich widersprochen
hat.

Die Initiative teilt den nachsten Angehorigen keine Entscheidungsrolle zu. Als Hauptargu-
mente werden Belastung der Angehérigen und die hohe Wahrscheinlichkeit einer Ableh-
nung im Unwissen des Willens der verstorbenen Personen (60 Prozent Ablehnungsrate in
der Schweiz) aufgefiihrt.

Die Widerspruchslésung wurde im Jahr 1978 vom Europarat als Regelung tber die Organ-
entnahme bei Verstorbenen empfohlen. Viele européische Staaten folgten dieser Empfeh-
lung, neben Osterreich z.B. Frankreich, Italien, Schweden oder Ungarn. Grundsitzlich liegt
heute die Organspenderrate in Landern mit der Widerspruchslosung héher als in solchen
mit der Zustimmungslésung.

In seinem indirekten Gegenvorschlag méchte der Bundesrat die Widerspruchslésung im
Transplantationsgesetz verankern und die Rechte der Angehdrigen mit einer erweiterten
Widerspruchslésung wahren. Dabei miissen diese bei fehlendem dokumentierten Wider-
spruch aktiv nach dem mutmasslichen Willen der verstorbenen Person befragt werden.

RRB 2019/853 / Beilage 1 /2



Die Regierung des Kantons St.Gallen begrisst die Bestrebungen des Bundes, die Organ-
spenderrate in der Schweiz zu erhéhen.

In ihrer grundsétzlichen Einschatzung schiiesst sie sich jener der Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) an. Darin wird ausgefuhrt, dass sowohl
der Status quo mit Intensivierung der Massnahmen aus dem Aktionsplan «Mehr Organe fur
Transplantationen» wie auch der Vorschlag der Volksinitiative und der Gegenvorschlag des
Bundesrates zur Erhéhung der Spendenrate fihren kénnen.

Die Regierung bevorzugt jedoch den Mittelweg des Bundesrates bzw. seinen indirekten
Gegenvorschlag, der in Analogie zu den Nachbarldndern mit einer Widerspruchslésung zu
einer Erhéhung der Spenderrate fiihren wird und die Rechte der Angehdérigen wahrt.

Es ist zu betonen, dass bei jeder Variante der Information der Bevélkerung eine zentrale
Rolle zukommt; dies insbesondere im Umgang mit dem nationalen Spenderregister. Hier-
bei muss auf eine enge Einbindung der Grundversorgerinnen und der Grundversorger als
Vertrauens- und Fachpersonen geachtet werden.

Wir danken lhnen fur die Berlicksichtigung unserer Anliegen.

In Namen der Regierung

{1 s

e
Heidi Hanselmann >

Prasidentin

Canisius Braun
Staatssekretar

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an:
transplantation@bag.admin.ch
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Kanton Schaffhausen
Regierungsrat

Beckenstube 7
CH-8200 Schaffhausen

www.sh.ch

Telefon +41 (0)52 632 71 11 Regierungsrat

Fax +41 (0)52 632 72 00 _ 5

staatskanzlei@ktsh.ch Eidgendssisches Departement des

Innern (EDI)
Bundesamt fiir Gesundheit
Abteilung Biomedizin

per E-Mail an:
- gever@bag.admin.ch
- transplantation@bag.admin.ch

Schaffhausen,

Vernehmlassung zur Eidgenéssischen Volksinitiative «Organspende férdern — Leben
retten» und zum indirekten Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes)

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 13. September 2019 hat der Vorsteher des Eidgendssischen Departementes
des Innern, Bundesrat Alain Berset, die Kantone und weitere interessierte Kreise zur Vernehm-
lassung betreffend die Volksinitiative «Organspende férdern — Leben retten» und den indirekten
Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes) eingeladen. Wir bedanken uns fiir
diese Mdglichkeit und nehmen gerne wie folgt Stellung:

Wir teilen die ablehnende, im erléuternden Bericht zum indirekten Gegenvorschlag ausgefiuhrte
Haltung der nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin zur Einfilhrung der Wi-
derspruchslésung. Organe sollen nur mit Zustimmung der spendenden Person oder (subsidiar
unter Beachtung ihres mutmasslichen Willens) ihrer nachsten Angehérigen entnommen werden
durfen. Der Grundsatz der aufgeklarten Einwilligung, wie er in der schweizerischen Rechtsord-
nung fur jeden Eingriff in die kérperliche Integritét eines Menschen garantiert ist, wiirde durch
die Widerspruchslésung verletzt, denn diese wurde die Freiwilligkeit der Organentnahme fak-
tisch aufheben. Der Entscheid Uber die Organspende darf vom Staat nicht vorweggenommen
werden. Die freie Selbstbestimmung des Einzelnen in einem so hochstpersénlichen und sensib-
len Bereich wie der Organspende mit all seinen Facetten, namentlich auch in Bezug auf den
Sterbeprozess, ist hdher zu werten als der mit der Widerspruchslésung postulierte gesellschaft-
liche Anspruch auf Lebenserhaltung. Die Pflicht, sich mit der Organspende zu beschaftigen und
dazu zu dussern, erscheint aus ethischer Sicht fragwiirdig. Ebenfalls bedenklich erscheint, dass



an der sterbenden Person vorbereitende risikobehaftete medizinische Massnahmen zur Erhal-
tung von Organen, Geweben und Zellen vorgenommen werden durfen bzw. Kérperfunktionen
fur die Organspende aufrechterhalten werden duirfen, bevor feststeht, ob eine Organentnahme
legitim ist. Im Ubrigen bedarf unseres Erachtens ein derart sensibles und komplexes Thema wie
die Organspende einer breiten 6ffentlichen Diskussion sowie einer Legitimation durch die
Stimmbeteiligten. Der indirekte Gegenvorschlag ist nur schon aus diesem Grund abzulehnen.

Befiirwortet wird hingegen die Einrichtung eines nationalen Registers, in welchem jede Person
die Méglichkeit hat, ihre Zustimmung oder ihren Widerspruch zu Organentnahmen zu hinterle-
gen.

Schliesslich bleibt anzumerken, dass die bereits vom Bundesrat beschlossene Weiterfihrung
und Intensivierung des 2013 lancierten Aktionsplans "Mehr Organe fur Transplantationen” ziel-
fuhrend ist: Dieser Aktionsplan hat bis Ende 2018 zu einer substanziellen Zunahme der Spen-
derate gefihrt.

Wir danken Ihnen fur die Kenntnisnahme und die Beriicksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Griisse

Im Namen des Regierungsrates

Der Prési7/[1t:

Ernst l/andolt

7,

Der Staatsschreiber:

Dr. Stefan Bilger




Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

g Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenéssisches Departement des Innern EDI

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Regierungsrat des Kantons Solothurn

Abklrzung der Firma / Organisation : SO

Adresse, Ort : Rathaus / Barflissergasse 24, 4509 Solothurn

Kontaktperson : Dr. iur. Lukas Widmer, Leiter Aufsicht Bewilligungswesen / Co-Leiter Rechtsdienst
Telefon .

E-Mail I

Datum : 11. November 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit Thren Angaben ausfullen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch




Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Der Regierungsrat begrusst den beabsichtigten Wechsel von der Zustimmungs- zur erweiterten Widerspruchslésung bei der Organspende sowie die Schaf-
fung eines fir die Burgerinnen und Burger leicht zuganglichen Widerspruchsregisters. Dadurch wird einerseits dem gewichtigen 6ffentlichen Interesse an
einer erhéhten Verfugbarkeit von Spendeorganen angemessen Rechnung getragen. Andererseits bezieht die vorgeschlagene Regelung — im Gegensatz
zum Initiativtext — ebenfalls die nachsten Angehérigen der verstorbenen Person sowie deren Wahrnehmungen und Willensausserungen sachgerecht mit
ein. Ferner ist zu befurworten, dass Organentnahmen bei Kindern und Jugendlichen, dauerhaft oder Uber langere Zeit urteilsunfahigen Personen sowie bei
Personen mit Wohnsitz im Ausland bei fehlendem Widerspruch die ausdrickliche Zustimmung der nachsten Angehérigen voraussetzen sollen.

Der Regierungsrat ist aber der Auffassung, dass die Dauer der Bemihungen, die néchsten Angehérigen der verstorbenen Person zu erreichen, auf Verord-
nungsebene nicht pauschal auf zwei Tage festgelegt werden sollte, wie dies im Vernehmlassungsbericht ausgefihrt wird. Vielmehr ware eine dem konkre-
ten Einzelfall Rechnung tragende Regelung mit einer Minimalfrist bei besonderer Dringlichkeit und einer Maximalfrist von mehr als zwei Tagen vorzuziehen.
Dasselbe gilt hinsichtlich der Festlegung, innert welcher Zeit die nachsten Angehérigen einer Organentnahme widersprechen kénnen. Entscheide dieser
Tragweite setzen eine angemessene Bedenkzeit voraus, die — abgesehen von Notfallen — mehr als zwéIf Stunden betragen sollte.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel | Kommentar Anderungsantrag
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Regierungsrat des Kantons Schwyz VERSENDET AM 10. DEL. 2019

kantonschwyz® -
[

6431 Schwyz, Postfach 1260

per E-Mail

An das

Bundesamt fir Gesundheit
gever@bag.admin.ch
transplantation@bag.admin.ch
(PDF- und Word-Version)

Schwyz, 3. Dezember 2019

EDI, BAG: Vernehmlassung zum indirekten Gegenvorschlag zur Organspende-Initiative
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 13. September 2019 laden Sie die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung zur
Eidgendssischen Volksinitiative «Organspende férdern — Leben retten» und zum indirekten Gegen-
vorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes) ein.

Zusammenfassend lassen die Ergebnisse der neueren wissenschaftlichen Literatur einen positiven
Effekt eines Systemwechsels auf die Spenderate vermuten. Erfahrungen anderer Lander zeigen, dass
die Widerspruchslésung ein Faktor unter mehreren ist, der zu einer Erhéhung der Spenderate beitra-
gen kann.

Der Regierungsrat begriisst die Haltung des Bundesrates. Insbesondere auch, dass die Rolle und
Kompetenzen der Angehdrigen zu regeln sind. Im Rahmen des Widerspruchsregisters sollten aber
die Aufsicht durch die zusténdige Behorde (Bund) und der Datenschutz der eingetragenen Personen
gewahrleistet werden.

Wir danken |hnen fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter Herr

Bundesrat, unsere vorziigliche Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

Kaspar Michel
Landammann

Dr. Mathias E. Brun
Staatsschreiber




Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Staatskanzlei, Regierungsgebéude, 8510 Frauenfeld

Eidgendssisches
Departement des Innern
Herr Alain Berset
Bundesrat

3003 Bern

Frauenfeld, 10. Dezember 2019

Eidgendssische Volksinitiative ,,Organspende fordern - Leben retten” und indirek-
ter Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes)

Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken Ihnen fir die Moéglichkeit, in erwahnter Angelegenheit Stellung nehmen zu
konnen. Wir sind der Meinung, dass die Spenderrate erhoht werden muss, ohne die
Rechte der verstorbenen Person und der Angehérigen zu missachten.

Die kantonale Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren
(GDK) legt in ihrer Stellungnahme vom 28. November 2019 die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Varianten zur Steigerung der Organspenderate treffend dar. Auf dieser
Grundlage kommen wir zur Auffassung, dass eine enge Widerspruchslésung gemass
der Initiative abzulehnen ist. Wir erachten die bestehende erweiterte Zustimmungsloé-
sung, verbunden mit zusatzlichen Massnahmen, oder aber eine erweiterte Wider-
spruchslésung im Sinne des indirekten Gegenvorschlags als zielfuhrend.

Fur den Fall, dass die erweiterte Widerspruchslésung eingefuhrt wird, machen wir
beliebt, die Suche und Anhérung der nachsten Angehérigen gemass Art. 8b Abs. 6
Transplantationsgesetz im Vollzugsrecht so detailliert zu regeln, dass fir Arztinnen und
Arzte Rechtssicherheit (iber das verlangte Handeln im Todesfall besteht.

Wir hoffen, sehr geehrter Herr Bundesrat, Ihnen mit diesen Angaben zu dienen.

Regierungsgebdude

8510 Frauenfeld

T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354
www.tg.ch
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Mit freundlichen Grissen

Der Prasident des Regierungsrates

b

Der Staatsschreiber

iV

Lo L,




numero ‘ ) Bellinzona

6315 fr 0 11 dicembre 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato

Piazza Governo 6

Casella postale 2170

6501 Bellinzona

telefono +41918144320 :
fax +419181444 35 R.ePUbbllca e Cantone
e-mail  can-sc@tich Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanita pubblica
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna

Invio per posta elettronica ‘
transplantation@bag.admin.ch
ever@bag.admin.ch

Iniziativa federale popolare “Favorire la donazione di organi e salvare vite umane” e
controprogetto indiretto (modifica della legge sw trapianti)
Apertura della procedura di consultazione

Gentili signore, egregi signori,
il Consiglio di Stato del Canton Ticino ringrazia per essere stato consultato in merito alla
prospettata modifica della legge sui trapianti.

Il Consiglio di Stato ha preso atto che alla fine del 2018, quindi dopo l'attuazione della
strategia voluta dal Consiglio federale nel 2013 volta ad aumentare il dono d’organo, sulla
lista d’attesa figuravano 1412 persone, delle quali 641 in uno stato di salute che consentiva
ancora un trapianto, a fronte di 479 persone che nel medesimo anno hanno ricevuto uno o
piu organi da una donazione post mortem. Pertanto sembra oltremodo opportuno e urgente
adottare misure supplementari per migliorare le chances delle persone in attesa di un
organo.

Pur comprendendo lo spirito ed il senso dell'iniziativa popolare “Favorire la donazione di
organi e salvare vite umane” si ritiene che questa proposta vada senz'altro troppo lontano e il
Consiglio di Stato saluta favorevolmente la controproposta indiretta presentata dal Consiglio
federale qui posta in consultazione.

L'introduzione del consenso presunto in senso lato proposta dal Consiglio federale, per cui
gli stretti congiunti devono essere coinvolti attivamente e interpellati e possono rifiutare un
prelievo di organi se questo corrisponde alla volonta presunta della persona deceduta, €
condivisa. L'istituzione poi di un registro delle opposizioni per assicurare che in ogni caso sia
rispettata un’opposizione al prelievo di organi, tessuti o cellule, garantisce il diritto di
opposizione; ci rlsulta difficile - allo stato attuale - immaginarne tuttavia il funzionamento nel
dettaglio.

In merito al registro solleviamo ancora alcuni aspetti critici che andranno vagliati con

attenzione. Gli stessi sono elencatl nella presa di posizione di dettaglio, che qui riprendiamo

per sommi capi:

- Siamo dell'opinione che vi sia un interesse pubblico rilevante a una maggiore disponibilita
di organi per donazioni e sosteniamo l'introduzione del consenso presunto in senso lato,
che prevede il coinvolgimento attivo dei familiari.
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- Il controprogetto prevede ['istituzione di un registro delle opposizioni per garantire che in
ogni caso sia rispettata un’opposizione al prelievo di organi: a nostro parere in questo
registro dovrebbero essere registrati sia i rifiuti, sia i consensi alla donazione (“registro
si/no”), ma anche la possibilita di non ancora esprimere una decisione.

- 1l registro deve essere di facile utilizzo e accessibile 24 ore su 24, in particolare da parte
degli ospedali al momento dell’accertamento di un’eventuale opposizione.

- L’introduzione del consenso presunto deve essere accompagnata da una larga e caplllare
informazione a tutta la popolazione sul tema e sull’esistenza del registro.

In buona sostanza si sostiene la controproposta del Consiglio federale, con le riserve sopra
espresse ed elencate del formulario di presa di posizione.

Ringraziamo per |'attenzione che sara rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo, gentili
signore, egregi signori, i nostri distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

|| Cancelliere:

Christian Vitta ido Uji

Allegato:
- modulo

Copia a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanita e della socialita (dss-dir@ti.ch)

- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)

- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)

- Pubblicazione in internet. ’

tils



Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

9 Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sanita pubblica UFSP
Unita di direzione Sanita pubblica

Modulo per parere sulla consultazione concernente la modifica della legge sui trapianti

Parere di

Nome / Cantone/ ditta / organizzazione : Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino
Abbreviazione della ditta / dell'organizzazione :CdS TI

Indirizzo, localita : Residenza, 6501 Bellinzona

Persona da contattare : Giorgio Merlani

N. di telefono :_
e —

Data : 27 novembre 2019

Avvertenze
1. Compilare la presente pagina di copertina con i propri dati.
2. Utilizzare una riga separata per ciascun articolo d’ordinanza.
3. Inviare il parere in formato Word per e-mail entro il 13 dicembre 2019 a
transplantation@bag.admin.ch e gever@bag.admin.ch



mailto:transplantation@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch

Legge sui trapianti; RS 810.21

Osservazioni generali

L’iniziativa popolare “Favorire la donazione di organi e salvare vite umane” é stata presentata il 22 marzo 2019 e intende aggiungere all’articolo
119a della Costituzione federale concernente la medicina dei trapianti un nuovo capoverso, che prevede di sostituire il modello del consenso
attualmente in vigore con quello del consenso presunto: qualora I'iniziativa fosse accettata, in Svizzera, in caso di morte ognuno diventerebbe
donatore di organi, purché in vita non abbia espresso opposizione. Questa proposta va senz’altro troppo lontano e il Consiglio di Stato saluta
favorevolmente la controproposta indiretta presentata dal Consiglio federale e qui posta in consultazione.

Il Consiglio di Stato ha preso atto che alla fine del 2018, quindi dopo I’attuazione della strategia voluta dal Consiglio federale nel 2013 volta ad
aumentare il dono d’organo, sulla lista d’attesa figuravano 1412 persone, delle quali 641 in uno stato di salute che consentiva ancora un tra-
pianto, a fronte di 479 persone che nel medesimo anno hanno ricevuto uno o piu organi da una donazione post mortem, pertanto sembra oltre-
modo opportuno e urgente adottare misure supplementari per migliorare le chances delle persone in attesa di un organo.

La controproposta condivide con i principi dell’iniziativa che vi sia un interesse pubblico rilevante a una maggiore disponibilita di organi per
donazioni.

Salutiamo dunque favorevolmente il controprogetto presentato dal Consiglio federale per un’introduzione del consenso presunto in senso lato
per cui in caso di assenza di opposizione della persona deceduta al momento che era capace di discernimento, in linea di principio &€ necessario
ammettere il prelievo, ma gli stretti congiunti devono essere coinvolti attivamente e interpellati e possono rifiutare un prelievo di organi se que-
sto corrisponde alla volonta presunta della persona deceduta. Rispetto all’iniziativa, il controprogetto ci sembra piu rispettoso - o perlomeno
meno lesivo - del diritto fondamentale alla liberta personale del donatore e dei suoi stretti congiunti.

Il controprogetto prevede anche l'istituzione e I’allestimento di un registro delle opposizioni per garantire che in ogni caso sia rispettata un’op-
posizione al prelievo di organi, tessuti o cellule. Tale strumento appare cruciale e indispensabile per una corretta messa in atto del consenso
presunto nel rispetto del diritto di opposizione, anche se ci risulta difficile - allo stato attuale - immaginarne il funzionamento; come precisato nel
rapporto esplicativo, & peré fondamentale che il registro sia facilmente accessibile e semplice da usare per chi effettua la registrazione e per gli
ospedali al momento dell’accertamento di un’opposizione o di un’altra dichiarazione da parte della persona deceduta relativa alla donazione.

In merito al registro solleviamo ancora un aspetto critico. Esso permetterebbe di registrare unicamente le opposizioni alla donazione mentre un

eventuale consenso andrebbe ricercato altrove, per esempio sulla tessera di donatore, nelle direttive anticipate o nel registro di Swisstransplant.
Sarebbe a nostro avviso auspicabile che il registro previsto permettesse di registrare non solo I'opposizione, ma anche I’accordo esplicito a una
donazione (“registro si/no”), facilitando cosi in molti casi il lavoro degli operatori sanitari e la decisione dei congiunti in merito alla volonta della
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persona deceduta. Non da ultimo dovrebbe permettere di indicare anche che non si intende (ancora) prendere posizione, al fine di non stigmatiz-
zare chi non se la sente di dire si, ma non vuole dire di no.

Sotto il profilo pratico il registro dovra poi essere di facile utilizzo e accessibile 24 ore su 24, in particolare da parte degli ospedali al momento
dell’accertamento di un’eventuale opposizione. Sara importante definire chi gestisce il registro e come, dove e cosa viene archiviato. Andranno
anche chiarite le responsabilita, idealmente tramite Ordinanza da redigere per specificare I’applicazione degli artt. 10a e 54 cpv.2 della Legge in
consultazione.

Siamo d’accordo con la proposta del controprogetto di non applicare il consenso presunto e dunque di proibire il prelievo di organi di persone
incapaci di discernimento (bambini e giovani di meno di 16 anni e persone che prima del decesso sono state durevolmente o per un lungo pe-
riodo incapaci di discernimento) e di persone domiciliate all’estero (perché non sufficientemente informate in merito al disciplinamento giuridico
in Svizzera) qualora non fosse possibile coinvolgere gli stretti congiunti.

Infine, sottolineiamo come una condizione imprescindibile per I'introduzione del consenso presunto sia I'informazione alla popolazione. Come
indicato nel rapporto esplicativo, I'informazione deve essere “profusa, tutti devono essere informati, indipendentemente dalla condizione so-
cioeconomica oppure da ostacoli linguistici o impedimenti di altra natura, in merito al fatto che in mancanza di opposizione, saranno ammessi il
prelievo di organi, tessuti o cellule e i provvedimenti medici preparatori; inoltre, & necessario comunicare che un’eventuale opposizione deve
essere documentata nel relativo registro”.

Riassumendo:
e Siamo dell’opinione che vi sia un interesse pubblico rilevante a una maggiore disponibilita di organi per donazioni e sosteniamo I'introduzione

del consenso presunto in senso lato, che prevede il coinvolgimento attivo dei familiari.

e Salutiamo pertanto con favore il controprogetto del Consiglio federale.

o |l controprogetto prevede l'istituzione di un registro delle opposizioni per garantire che in ogni caso sia rispettata un’opposizione al prelievo di
organi: a nostro parere in questo registro dovrebbero essere registrati sia i rifiuti, sia i consensi alla donazione (“registro si/no”), ma anche la
possibilita di non ancora esprimere una decisione.

o Il registro deve essere di facile utilizzo e accessibile 24 ore su 24, in particolare da parte degli ospedali al momento dell’accertamento di
un’eventuale opposizione.

e L’introduzione del consenso presunto deve essere accompagnata da una larga e capillare informazione a tutta la popolazione sul tema e
sull’esistenza del registro.

¢ In buona sostanza si sostiene la controproposta del Consiglio federale, con le riserve sopra espresse ed elencate del formulario di presa di
posizione.
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Osservazioni sui singoli articoli

Articolo Commento Richiesta di modifica
Art. 10a Il registro previsto permetterebbe di registrare unicamente Modificare I'articolo (e il titolo dell’articolo) specificando che si tratta di un
Registro delle | le opposizioni alla donazione mentre un eventuale con- registro dove iscrivere le proprie volonta espresse in termini di opposizione,
opposizioni senso andrebbe ricercato altrove, per esempio sulla tessera | di consenso oppure di non decisione in merito alla donazione.
di donatore, nelle direttive anticipate o nel registro della fon-
dazione privata Swisstransplant. Sarebbe a nostro avviso
auspicabile che nel registro fosse iscritto non solo I'opposi-
zione, ma anche I'accordo a una donazione (“registro
si/no”), facilitando cosi in molti casi il lavoro degli operatori
sanitari e la decisione dei congiunti in merito alla volonta
della persona deceduta.
Art. 10a Sotto il profilo pratico il registro dovra essere di facile uti- Valutare un cpv. 5 che demandi al Consiglio federale 'emanazione di
Registro delle | lizzo e accessibile 24 ore su 24, in particolare da parte degli | norme precise e rigorose di diritto esecutivo.
opposizioni | ospedali al momento dell’accertamento di un’eventuale op-

posizione. Sara importante definire chi gestisce il Registro e
come, dove e cosa viene archiviato. Andranno anche chia-
rite le responsabilita.

Osservazion

i sul rapporto esplicativo

Pagina / arti-
colo

Commento

Richiesta di modifica
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Beilage
Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Amt fir Gesundheit
Abklrzung der Firma / Organisation - AfG

Adresse, Ort : Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf
Kontaktperson : Beat Planzer

Telefon d |

E M I

Datum : 19. November 2019
Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lhren Angaben ausfiillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Der Kanton Uri stimmt dem indirekten Gegenvorschlag zur Initiative zu. Die Anderung betreffend Zustimmungsmodalitat der Organspende ist ein Schritt in

die richtige Richtung. Allerdings verlangt der indirekte Gegenvorschlag aufwendige und komplexe Abklarungsarbeit. Diese wird oftmals unter hohem Zeit-
druck gemacht werden missen.

Er schlagt vor, dass das von Swisstransplant lancierte, bereits existierende «Nationale Organspenderegister» ausgebaut und fiir die Hinterlegung des
personlichen Entscheids verwendet werden soll.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag
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CONSEIL D’ETAT

| Chéateau cantonal
|
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Réf. : MFP/15026094 Lausanne, le 11 décembre 2019

Initiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes
» et contre-projet indirect (modification de la loi sur la transplantation) - Réponse
a la procédure de consultation.

Monsieur le Conseiller fédéral,

Nous accusons réception de votre courrier du 13 septembre dernier relatif a I'Initiative
populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » et a l'avant-
projet du contre-projet indirect (modification de la loi sur la transplantation) et vous
remercions vivement de nous consulter.

Nous nous limiterons & vous exposer dans la présente réponse nos principales
considérations sur le projet de modification de la loi. Les éléments plus détaillés font
I'objet d’'une réponse selon le formulaire mis a disposition par le Département féederal de
l'intérieur que nous vous adressons en annexe.

Le Canton de Vaud est conscient qu'en Suisse, comme dans de nombreux autres pays,
les dons d'organes restent insuffisants pour faire face aux besoins des personnes
gravement atteintes dans leur santé en attente d'une greffe. Le systéme actuel ne
permet pas de recueillir suffisamment de consentements de la part des donneurs
potentiels pour y répondre.

L'initiative populaire vise a pallier cette situation de pénurie. A l'instar du Conseil fédéral,
le Canton de Vaud y est favorable sur le fond. Il partage également son analyse selon
laquelle l'initiative ne régle pas de maniere univoque les roles et les compétences des
proches et soutient donc son contre-projet indirect tout en formulant les réserves
suivantes :

e Le projet de loi prévoit un « registre des refus », ce qui est non adéquat a notre
avis. Nous soutenons que seul un registre "oui/non" permet d'inscrire et de retracer
avec certitude la volonté de la personne défunte.

e Le projet de loi prévoit I'utilisation du numéro AVS pour identifier les personnes
inscrites au registre électronique en cas de décés a I'hépital. Cela risque de
compliquer inutilement les processus d'enregistrement d'un coté et les processus
de contrdle de I'autre par rapport a sa longueur et son accessibilité.

CONSEIL DETAT
www.vd.ch—T41213164159—-F 41213164033
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e L'article 8, alinéa 5 de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et
de cellules (LTx), précise "La volonté de la personne décédée prime sur celle des
proches." Cet alinéa a été supprimé dans le texte du contre-projet. Nous jugeons
que de par sa teneur univoque, il doit rester tel quel dans la LTx étant une base
solide qui léve toute ambiguité, aussi bien pour les proches que pour les milieux
meédicaux.

Nous vous remercions de I'attention que vous porterez a la présente et vous prions
d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, I'expression de notre considération

distinguée.
AU NOM DU CONSEIL D’ETAT
LA PRESIDENTE LE CHANCELIER /
f i
\C L) | |
| ‘I\ s A (.’-- .
,L\ -\k&'@-\ i l/e)////”/
Nuria Gorrite Vincent Grandjean
Annexe

e Formulaire pour la prise de position

Copies
e DGS
e OAE
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Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DF|
Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Santé publique

Consultation relative a la modification de la loi sur la transplantation :
formulaire pour la prise de position

Prise de position de

Nom / canton / entreprise / organisation : Etat de Vaud

Abréviation de I'entreprise / I'organisation : VD

Adresse / lieu : Av. des Casernes 2 - 1014 Lausanne
Personne a contacter : Karim Boubaker

Téléphone ]

Courriel I

Date :17.11.2019

Indications

1. Veuillez compléter cette page.
2. Pour les commentaires sur I'ordonnance, utilisez une ligne par article.

3. Veuillez envoyer votre prise de position électronique sous forme de document Word d'ici au 13 décembre 2019 a I'adresse suivante :
transplantation@bag.admin.ch et gever@bag.admin.ch




Loi sur la transplantation ; RS 810.21

Remarques générales

Commentaires concernant les différents articles

Article

Commentaire

Modification proposée

8al2

En I'absence de refus ou d'autre déclaration relative au don
de la part de la personne décédée [... |

Il n'est précisé nulle part dans le présent projet de loi
ce que "d'autre déclaration" pourrait couvrir. Il faut le
préciser soit dans la loi soit dans |'ordonnance.

8al 5, lita

[...] peut prévoir que le consentement explicite de la per-
sonne décédée ou de ses poches soit requis lorsque [...]

a) ne servent pas a sauver la vie du receveur

Selon les modalités, cette indication serait également appli-
cable dans des cas de transplantation de reins, lesquelles
ne "servent pas a sauver la vie du receveur" en premiére in-
tention, mais améliore la qualité de vie.

Selon la LTx,
Art. 8, al. 5

5 La volonté de la personne décédée prime celle des
proches.

Cet alinéa devrait rester ancré dans la loi afin qu'il soit clai-
rement statué que la volonté de la personne prime sur celle
de ses proches.

La volonté de la personne décédée prime celle des proches.

10a

Titre : 1l s'agit non pas d'un registre électronique des refus,
mais d'un registre "oui/non" - cf. ci-dessous

Registre électronique national du don d'organes

103, al. 1

Il doit étre bien clair pour la population suisse que le re-
gistre sert a bien établir le souhait de la personne défunte
et soulager les proches et le personnel hospitalier, est un
Registre national du don d’organes, dans lequel il est pos-
sible de consigner son opposition ou son accord d'étre do-

1La Confédération tient un Registre national du don d’organes, dans lequel
il est possible de consigner son opposition ou son accord d'étre donateur
d'organe ou toute autre déclaration relative au don.
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nateur d'organes Car seul un registre "oui/non” permettra
d'inscrire avec certitude la volonté de la personne deéfunte.

2Peut s'inscrire dans ce registre toute personne refusant ou souhaitant
faire don de ses organes, tissus ou cellules ou souhaite faire une autre dé-
claration relative au don peut s'inscrire dans ce registre.

10a, al. 3

La consultation du registre électronique doit se faire exclu-
sivement par le Service national des attributions, disponible
24 heures sur 24. La demande par contre doit pouvoir étre
faite par les médecins traitants et le personnel soignant et
non pas uniquement par les coordinateurs locaux. Cela ga-
rantit la protection des données des patients et correspond
mieux aux situations d'urgence en vue des mesures spéci-
figues a mettre en ceuvre.

3Le Service national des attributions consulte, a la demande des médecins
traitants ou par un membre du personnel soignant, le registre national du
don d'organes et transmet les informations a qui de droit.

Le projet de loi prévoit que le numéro AVS permet
d'identifier les personnes inscrites au registre électronique
en cas de déces a I'hopital. Nous pensons que la faisabilité
et la plus-value de ce type d'identification dans
'environnement des unités de soins intensifs n'est pas as-
surée. D’autres moyens d'identification qui ne compliquent
pas inutilement le processus d’enregistrement doivent étre
recherchés, nous pensons & des documents signes, avec
les données et la photo.

En attendant la définition définitive d'un processus adéquat,
il faut laisser une formulation générale dans la loi.

Commentaires concernant le rapport explicatif

Page / article

Commentaire

Modification proposée
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Staatsrat 2019.04864

CP 478, 1851 Sion

CANTON DU VALAIS
HANTON WALLIS

Monsieur Alain Berset
Conseiller fédéral
Département fédéral de lintérieur (DFI)
Inselgasse 1
3003 Berne

Date 720 KOV. 2019

Annexe
Copies a

Initiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant ie don d’organes » et
contre-projet indirect

Monsieur (e Conseiller féderal,

En réponse & la procédure de consultation du 13 septembre 2018 concernant Fobjet cité en
reférence, nous vous communiquons ci-aprés ia prise de position de notre Gouvernement.

Le Conseill d'Etat du canton du Valais soutient le contre-projet indirect du Conseil fédéral a
l'initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes ».

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller
fédéral, & ['assurance de notre parfaite considération.

Le president /,

" 7

Roherto Schmidt

dm@bag.admin.ch

fransplantation@bag.admin.ch

Place de 1a Planta, CP 478, 1951 Sion
Tél. 027 606 21 00 - Fax 027 606 21 04




Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

0 Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Kanton Zug

Abklrzung der Firma / Organisation 1 ZG

Adresse, Ort : Regierungsgebaude am Postplatz, Seestrasse 2, 6301 Zug
Kontaktperson : Martin Pfister, Gesundheitsdirektor

Telefon d |

E M I

Datum : 27. November 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lnren Angaben ausfullen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch



mailto:transplantation@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch

Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Der Regierungsrat des Kantons Zug teilt das Interesse des Bundesrats, dass die Verflugbarkeit von Spendeorganen in der Schweiz erhéht werden soll.

Ebenso wie der Bundesrat lehnt auch der Regierungsrat des Kantons Zug die Volksinitiative «Organspende fordern — Leben retten» ab. Die von der Initia-
tive geforderte starre Widerspruchslésung ist ethisch bedenklich. Es ist notwendig, dass Angehorige von Verstorbenen konsultiert werden, wenn die ver-
storbene Person keine schriftlichen Ausserungen iber eine Organspende verfasst hat.

Der Regierungsrat des Kantons Zug begrusst folglich den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates im Grundsatz, da dieser die Angehdrigen in die
Entscheidung miteinbezieht. Eine Anpassung wird in der Bestimmung gefordert, welche das Vorgehen festlegt, falls die ndchsten Angehdrigen einer ver-
storbenen Person bekannt sind, aber nicht in der festgelegten Frist erreicht werden kdnnen. Der Regierungsrat des Kantons Zug pladiert dafir, dass in
diesem Fall eine Organentnahme nicht zulassig ist.

Zudem ist der der Regierungsrat des Kantons Zug der Meinung, dass die Bedenkzeit von sechs bis zwoIf Stunden, welche den Angehdérigen nach der
Kontaktaufnahme fiir die Ausserung eines Widerspruchs zur Organspende eingerdaumt wird, zu knapp bemessen ist. Diese Bedenkfrist soll auf mindestens
zwolf Stunden erhdéht werden.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

Art. 8 Abs. 3

Falls bei der verstorbenen Person keine nachsten Angeho-
rigen bekannt sind, sollte eine Organentnahme zulassig
sein.

Falls jedoch nachsten Angehdrige bekannt sind, aber nicht
innerhalb der festgelegten Frist erreicht werden kdnnen,
sollte eine Entnahme nicht zuldssig sein.

Ansonsten konnte der Fall eintreffen, dass die nachsten An-
gehdrigen erst nach der Organentnahme den mutmassli-

Sind nachste Angehorige bekannt, aber nicht innerhalb der vom Bundesrat
nach Artikel 8b Absatz 6 Buchstabe b festgelegten Frist erreichbar, ist eine
Entnahme nicht zulassig.

Sind keine nachsten Angehdrigen bekannt, ist eine Entnahme zuldssig.
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chen Widerspruch des Verstorbenen gegen eine Organ-
spende erklaren kdnnten, was sehr unbefriedigend ware.

Insbesondere besteht die Gefahr, dass die Angehdrigen
den Behorden vorwerfen, die Kontaktaufnahme nicht mit al-
len méglichen Mitteln versucht zu haben, um somit eine Or-
ganentnahme maoglich zu machen. Durch die vorgeschla-
gene Anpassung des entsprechenden Artikels kann diese
Gefahr entscharft werden.

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel | Kommentar Anderungsantrag
S. 24/ Art. 8b | Der vorgeschlagene Zeitraum von sechs bis zwolIf Stunden, | Die Bedenkfrist der nachsten Angehdrigen sei vom Bundesrat in der Ver-
Abs. 6 wahrend der Angehoérige einer Organentnahme widerspre- | ordnung auf mindestens 12 Stunden zu erhéhen.

chen kénnen, ist zu knapp bemessen. Es handelt sich hier-
bei um einen emotionalen Entscheid, dem genligend Zeit
eingeraumt werden sollte.
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Kanton Ziirich
Regierungsrat

Eidgendssisches Departement des Innern
3003 Bern

4. Dezember 2019 (RRB Nr. 1141/2019)
Anderung des Transplantationsgesetzes (Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 13. September 2019 haben Sie uns zur Vernehmlassung zur Anderung
des Transplantationsgesetzes (Eidgendssische Volksinitiative «Organspende férdern — Leben
retten» und indirekter Gegenvorschlag) eingeladen. Wir danken Ihnen fir die Gelegenheit

zur Stellungnahme und &ussern uns wie folgt:

Wir begrlissen die Bestrebungen des Bundes, die Verfligbarkeit von Spendeorganen,
-gewebe und -zellen zu erhdhen, und ziehen den Gegenvorschlag des Bundesrates (An-
derung des Transplantationsgesetzes) der Eidgendssischen Volksinitiative «Organspende
férdern — Leben retten» vor. Es ist unbestritten, dass in der Schweiz zu wenige Spendeor-
gane zur Verfiigung stehen und infolgedessen zahlreiche Patientinnen und Patienten lange
Zeit auf ein Spendeorgan warten miissen oder gar mangels passenden Spendeorgans
frihzeitig versterben. Wir gehen davon aus, dass die Verfligbarkeit von Organen, Gewebe
und Zellen durch Einfihrung der erweiterten Widerspruchslésung verglichen mit der heute
geltenden Zustimmungslésung verbessert werden kann. Dabei muss in jedem Fall ver-
sucht werden, den aktuellen tatséchlichen bzw. subsidiar den mutmasslichen Willen der
potenziell spendenden Person zu erkunden, auch wenn sie dazu keinen Registereintrag
vorgenommen hat. Wahrend der gesamten Behandlung einer (potenziell) spendenden
Person sind das Selbstbestimmungsrecht bzw. die Autonomie der Patientinnen und Patien-
ten und die Menschenwirde zu achten. Denn die Rechte der spendenden Person haben
auch bei Geltung der Widerspruchslésung stets ein héheres Gewicht als die Interessen
der empfangenden Person. In diesem Zusammenhang regen wir an, anstelle der Wider-
spruchsldsung erneut alternative Moéglichkeiten zur Verbesserung der Verfiigbarkeit von
Spendeorganen zu prifen, wie insbesondere das Erklarungsmodell mit Zustimmungslésung.
Méglicherweise kdnnte dadurch im Vergleich zur heutigen Situation die Verfligbarkeit von
Spendeorganen erhdht und gleichzeitig das Selbstbestimmungsrecht der potenziell spen-
denden Personen besser geachtet werden als mit der erweiterten Widerspruchslésung.



Weiter ersuchen wir Sie, die zu erwartenden administrativen und finanziellen Auswirkun-
gen der Widerspruchsldsung sowie anderer infrage kommender Modelle (z. B. Erklarungs-
modell mit Zustimmungslésung) soweit méglich abzuschatzen und in der Botschaft darzu-
legen. Zudem sollen die Vorgaben tber die Bevolkerungsinformation flr die Kantone kos-
tenneutral umgesetzt werden.

Einige der im Rahmen des Gegenvorschlags geplanten Anderungen des Transplantations-
gesetzes geben zudem Anlass zu Bemerkungen. Diesbeziiglich verweisen wir auf das
beiliegende Auswertungsformular mit allgemeinen Hinweisen und Bemerkungen zu einzel-
nen Bestimmungen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat,
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates

Die Prasidentin: Die Staatsschreiberin:

Carmen Walker Spah Dr. Kathrin Arioli




Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI

g Confédération suisse Bundesamt fiir Gesundheit BAG

Confederazione Svizzera o )
. ) Direktionsbereich Verbraucherschutz
Confederaziun svizra

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Kanton Zirich

Abklrzung der Firma / Organisation . ZH

Adresse, Ort : Stampfenbachstrasse 30, 8090 Zirich
Kontaktperson : Bettina Lienhard

Telefon :_

E-Mai . I

Datum : 26. November 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lnren Angaben ausfullen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch




Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Wir begriissen den Gegenvorschlag des Bundesrates zur Volksinitiative «Organspende férdern — Leben retten» grundsatzlich und ziehen ihn der Volksiniti-
ative, die mit der strikten Widerspruchsldsung einen sehr strengen Ansatz verfolgt, vor. Die Verfugbarkeit von Organen kénnte durch die erweiterte Wider-
spruchslésung im Sinne des Gegenvorschlags — verglichen mit der heute geltenden Zustimmungslésung — vermutungsweise etwas verbessert werden.
Durch die Pflicht, den (mutmasslichen) Willen der betroffenen Person abzuklaren und die Angehdrigen zu kontaktieren bzw. miteinzubeziehen, kann auch
das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Person — soweit bei Geltung der Widerspruchslosung méglich — beachtet werden. Dennoch diirfen die ethi-
schen Bedenken nicht ausser Acht gelassen werden: So ist zu berticksichtigen, dass eine Zustimmungsvermutung im Gesetz dazu flihren kann, dass einer
Person, die keine Organe spenden will, dennoch Organe entnommen werden, weil sie sich zu Lebzeiten nicht zu dieser Frage geaussert hat und innert
nitzlicher Frist keine Angehdrigen auffindbar sind, die sich zu ihrem tatsdchlichen oder mutmasslichen Willen dussern kénnten. Von Bedeutung ist dabei,
dass aus dem vorhandenen empirischen Datenmaterial (grundséatzliche Beflrwortung der Organspende durch die Bevélkerung) nicht direkt Rickschlisse
auf die individuelle Spendebereitschaft eines Menschen gezogen werden kénnen. Auch unter Geltung der Widerspruchslésung muss daher — angesichts
des doch erheblichen Eingriffs in die personliche Freiheit der betroffenen Person — in jedem Fall versucht werden, den tatsachlichen oder zumindest mut-
masslichen Willen der betroffenen Person zu erkunden. Insbesondere muss das Behandlungsteam auf die Entnahme von Organen verzichten kénnen,
wenn ernsthafte Zweifel bestehen, dass die Person mit einer Organentnahme einverstanden gewesen ware. Wahrend der gesamten Behandlung einer
(potenziell) spendenden Person sind das Selbstbestimmungsrecht bzw. die Autonomie der Patientin oder des Patienten und die Menschenwiirde zu ach-
ten. Die direkte Patientenbehandlung muss daher zum Schutz der (potenziellen) Spenderinnen und Spender gegeniber einer Vorbereitung auf eine (mogli-
che) Organspende stets Vorrang haben. Die Rechte der spendenden Person missen auch unter Geltung der Widerspruchslésung immer den Rechten der
empfangenden Person vorgehen.

Wir zweifeln, ob samtliche Alternativen zur Widerspruchslésung ausreichend gepriift wurden. Insbesondere das im erlduternden Bericht (S. 30 f.) erwahnte
Erklarungsmodell mit Zustimmungsldsung, also die aktive Férderung der Willensdusserung der in der Schweiz wohnhaften Personen, z.B. durch periodi-
sche Information und Befragung durch die Behdrden bei bestimmten Gelegenheiten wie bei der Ausstellung eines amtlichen Ausweises oder der Kranken-
versicherungskarte, scheint nicht vertieft geprift worden zu sein. Die wiederholte Abfrage kdnnte zwar, wie im erlduternden Bericht erwahnt, tatsachlich als
Eingriff in die personliche Freiheit wahrgenommen werden; dies gilt aber ebenso fir die «Verpflichtung», einer Organspende ausdricklich zu widerspre-
chen, um nicht automatisch als Organspenderin oder Organspender zu gelten, wie dies bei der Widerspruchslosung der Fall ware. Ob der positive Effekt
auf die Spenderate mit dieser Variante — wie im erlauternden Bericht ausgefiihrt — tatsachlich geringer ware als bei der Widerspruchsldsung, ist nicht si-
cher. Wurde allerdings der Spendewille einer Person wiederholt bei entsprechenden Gelegenheiten durch die Behdrden abgefragt, kénnte ihr aktueller
tatsachlicher Wille («ja», «nein», «kein Entscheid», «grundsatzlich ja, Beschrankung auf ...» usw.) zuverlassiger erfasst werden und ware im Todesfall
rascher feststellbar, als dies bei der Widerspruchslésung der Fall ware. Ziel der zukinftigen Lé6sung muss sein, mdéglichst den aktuellen tatsachlichen Willen
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der betroffenen Person zu erkunden und nicht bloss die Erhéhung der Spenderate (mdglicherweise im Widerspruch zum tatsachlichen Willen). Es wird
daher angeregt, erneut Alternativen zur Widerspruchslésung vertieft zu prifen, so insbesondere das Erklarungsmodell mit Zustimmungslésung.

Allgemein unklar ist, welche Auswirkungen die erweiterte Widerspruchsldsung auf die Gesundheitskosten hat. Aus dem erlauternden Bericht ist nicht er-
sichtlich, welche finanziellen Effekte eine héhere Spenderate hat; auch fehlen Angaben dazu, wie sich die Umsetzung des Widerspruchsrechts auf die
administrativen Ablaufe von Spitalern und des Arztepersonals auswirkt. Falls das angestrebte Ziel erreicht wird und infolgedessen mehr Transplantationen
durchgefihrt werden kénnen, ergeben sich andere Behandlungskosten als bei der (Weiter-)Behandlung von Personen, die auf ein Spendeorgan warten.
Ob die entstehenden Gesundheitskosten in der Summe héher oder tiefer sind oder sich ungefahr die Waage halten, kann durch den Kanton nicht abge-
schatzt werden. Bei der erweiterten Widerspruchslésung ist mit mehr administrativen und damit auch finanziellen Aufwendungen der Spitéler zu rechnen
als mit der heutigen Zustimmungsldsung, da einerseits die Registerabfragen erfolgen und dokumentiert werden mussen, anderseits moglicherweise Ange-
horige «aufgespurt» werden missen, damit sie befragt werden kdnnen, ob die betroffene Person eine Organspende befiirwortete oder ablehnte. Der Bund
wird ersucht, die zu erwartenden administrativen und finanziellen Auswirkungen der Widerspruchslésung sowie anderer infrage kommender Modelle (z.B.
Erklarungsmodell mit Zustimmungslésung) soweit moglich abzuschatzen und offenzulegen.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag
Art. 8 Abs. 1 Eine Entnahme ist nur dann zulassig, wenn die spendende | Art. 8 Voraussetzungen der Entnahme
Bst. b Person selbst zugestimmt oder der Entnahme nicht wider- ...

sprochen hat und ein Widerspruch oder eine andere Erkla- | a.[...]

rung auch nicht sonst wie, also aus anderen (dusseren) Um- | b. die Person vor ihnrem Tod der Entnahme zugestimmt oder ihr nicht wider-
stédnden, erkennbar ist. Dabei muss der Widerspruch oder sprochen hat und ein Widerspruch oder eine andere entsprechende Erkla-
die Erklarung zur Entnahme nicht unmittelbar, also z.B. rung nicht sonst wie erkennbar ist.

durch Patientenverfiigung, erkennbar sein. Es reicht aus,
dass aufgrund der Umsténde davon ausgegangen werden
muss, dass die Person mit der Entnahme nicht einverstan-
den war oder eine andere (z.B. einschrankende) Erklarung
abgeben wirde. S. auch Bemerkungen zu Art. 8 Abs. 3.

Art. 8 Abs. 2 2 Liegt weder eine Zustimmung noch ein Widerspruch oder eine andere Er-
klarung zur Spende vor, so kdnnen die nachsten Angehdrigen der Ent-
nahme widersprechen. [...]

Art. 8 Abs. 3 Zumindest aus den Erlauterungen zu dieser Bestimmung
muss klar hervorgehen, dass «zuldssig» nicht bedeutet,
dass die behandelnden Arztinnen und Arzte verpflichtet wa-
ren, eine Organentnahme durchzufiihren. Auf eine Organ-
entnahme muss verzichtet werden, wenn dussere Um-
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stéande darauf hinweisen, dass die Patientin oder der Pati-
ent von der Gesetzeslage eines notwendigen Widerspruchs
keine Kenntnis hatte, oder wenn Hinweise darauf bestehen,
dass die Patientin oder der Patient keine Organe spenden
wollte, ohne dies klar gedussert zu haben (z.B. religiéser
Hintergrund; ohne dass der Widerspruch oder eine andere
Erklarung zur Spende i.S.v. Art. 8 Abs. 3 unmittelbar er-
kennbar ware, also z.B. durch Spenderausweis oder Pati-
entenverfiigung). S. auch Bemerkungen zu Art. 8 Abs. 1
Bst. b.

Art. 8 Abs. 4
Bst. a

Die Widerspruchslésung darf im Sinne der Einheit der
Rechtsordnung (beziiglich Rechten und Pflichten minder-
jahriger Personen und deren gesetzlicher Vertretung, insbe-
sondere bei medizinischen Entscheiden) bei minderjéhrigen
Personen nicht greifen. Fir sie muss weiterhin die Zustim-
mungslésung gelten. Wenn minderjdhrige Personen vor Er-
reichen der Volljahrigkeit beziglich der Frage der Ent-
nahme von Organen, Geweben und Zellen urteilsfahig sind,
konnen sie dieser zustimmen. Bei Urteilsunfahigkeit bzw.
bei nicht bekanntem Willen der zuvor urteilsfahigen minder-
jahrigen Person braucht es fur eine Organentnahme zwin-
gend die Zustimmung der nachsten Angehorigen. Der Bun-
desrat hat in den Ausfiihrungsbestimmungen festzulegen,
ob es sich bei den nachsten Angehdrigen von Minderjahri-
gen stets um die gesetzliche Vertretung handeln muss oder
ob darunter auch andere Personen fallen kbnnen. Da alle
Minderjahrigen zwingend eine gesetzliche Vertretung ha-
ben, ist diese in jedem Fall vor der Entnahme zu informie-
ren, auch wenn die oder der Minderjahrige zu Lebzeiten ur-
teilsfahig war und der Entnahme zugestimmt hat.

Abs. 4 Bst. a: streichen

Neu: Abs. 4°s: Organe, Gewebe oder Zellen dlrfen einer verstorbenen min-
derjahrigen Person nur entnommen werden, wenn sie zu Lebzeiten urteils-
fahig war und der Entnahme zugestimmt hat. Ist weder eine Zustimmung
noch ein Widerspruch oder eine andere Erklarung bekannt oder war die
minderjahrige Person zu Lebzeiten urteilsunfahig, setzt die Entnahme zwin-
gend die Zustimmung der nachsten Angehérigen voraus.

Art. 8 Abs. 5
Bst. a

Die Formulierung von Art. 8 Abs. 5 Bst. a ist unklar. Was ist
mit «nicht geeignet, das Leben der Empfangerin oder des
Empfangers zu retten» gemeint? Eine Niere beispielsweise
verlangert ein Leben, ein Gesicht kann einen Suizid verhin-
dern. Gemass Erlauterungen sind Organe gemeint, «die
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nicht als allgemein lebenserhaltende transplantierbare Or-
gane bekannt sind». Diese Differenzierung kénnte sich bei
der Umsetzung in der Praxis als schwierig erweisen.

Art. 8 Abs. 5
Bst. b

Die Regelung ist unklar: Bedeutet sie, dass auch fur die
Entnahme zwecks Herstellung von Transplantationsproduk-
ten die Widerspruchslésung gilt, solange der Bundesrat
nicht das Zustimmungserfordernis vorschreibt? Eine solche
Lésung lehnen wir ab: Die Entnahme aller dem Handel als
Medizinprodukte zuganglichen Gewebsanteile muss eine
Zustimmung der Spenderin oder des Spenders bzw. deren
oder dessen Angehdrigen voraussetzen; von einer Delega-
tion an den Bundesrat bzw. einer «Kann»-Bestimmung ist
abzusehen.

Art. 8a Titel
Art. 8a Abs. 1

Beim aktiven Entscheid der betroffenen Person Uber die
Frage der Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen
(Zustimmung oder Ablehnung) sollte auf die Urteilsfahigkeit,
nicht auf eine bestimmte Altersgrenze abgestellt werden.
Auch bezlglich anderer medizinischer Entscheide ist die
Urteilsfahigkeit der minderjahrigen Person, nicht deren Alter
massgebend. Vgl. im Ubrigen die Bemerkungen zu Art. 8
Abs. 4 Bst. a. Mit der vorgeschlagenen Regelung gemass
Art. 8 Abs. 4 Bst. a (neuer Abs. 4°¢) ist die Vorgabe des
Mindestalters in Art. 8a hinfallig.

Die Zusammenfassung von Mindestalter und Widerruf in ei-
ner Bestimmung ist im Ubrigen nicht stimmig. Ein Widerruf
einer Zustimmung, eines Widerspruchs oder einer anderen
Erklarung muss immer und fir jedermann mdglich sein. Ein
Konnex zum Alter besteht nicht.

Art. 8a Abs. 1: weglassen

Neu:

Art. 8a Widerruf

Eine Zustimmung, ein Widerspruch oder eine andere Erklarung zur Spende
kann jederzeit widerrufen werden.

Art. 8b

Terminologische Anpassung im Sinne der Bemerkungen zu
Art. 10a

Abs. 3: «unmittelbar» ist zu streichen. Eine entsprechende

Art. 8b Abklarung von Erklarungen zur Organspende

"[...], muss gepruft werden, ob im Organspenderegister nach Artikel 10a
eine Zustimmung, ein Widerspruch oder eine andere Erklarung zur Spende
eingetragen ist.

2 Das Organspenderegister darf konsultiert werden, [...]

3Ist eine Zustimmung, ein Widerspruch oder eine andere Erklarung zur
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Erklarung kann sich auch mittelbar aus den gesamten Um-
stéanden ergeben, ohne dass dies unmittelbar (also z.B. aus
einer Patientenverfigung) erkennbar ware.

Spende weder im Organspenderegister eingetragen noch sonst wie er-
kennbar. [...]

4 st den nachsten Angehorigen weder eine Zustimmung noch ein Wider-
spruch oder eine andere Erklarung zur Spende bekannt, [...]

Art. 10

Der Bundesrat soll gemass Art. 10 Abs. 5 festlegen, welche
vorbereitenden Massnahmen nicht durchgefiihrt werden
dirfen. Im Rahmen der 6ffentlichen Informationskampagne
misste die Bevdlkerung auch — zumindest mit einer bei-
spielhaften Aufzahlung — dartber informiert werden, welche
vorbereitenden Massnahmen zu Lebzeiten einer mdglichen
Spenderin / eines moéglichen Spenders durchgefihrt wer-
den durfen.

Gemass Art. 10 Abs. 1 Ingress dirfen «vor dem Tod der
spendenden Person» unter gewissen Umstanden vorberei-
tende medizinische Massnahmen vorgenommen werden.
Zu diesem Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest, ob es
sich tatsachlich um eine «spendende Person» handelt. Viel-
mehr handelt es sich um eine «mdglicherweise spendende
Person» oder eben um eine «als Spenderin in Frage kom-
mende Person». Ob die Person tatsachlich Spenderin ist,
steht erst fest, wenn die Abklarungen bezuglich Zustim-
mung / Widerspruch / anderer Erklarungen und allfallige
Gesprache mit Angehdrigen abgeschlossen sind.

«Vorbereitende Massnahmen» gehen weiter als «lebenser-
haltende Massnahmen». Nicht schlissig ist die Begriindung
der Zumutbarkeit des Eingriffs gemass erlauterndem Be-
richt (S. 25): Zwar sind die vorbereitenden Massnahmen flr
eine erfolgreiche Transplantation unabdingbar. Unklar ist al-
lerdings, ob es im Einzelfall auch unabdingbar ist, diese be-
reits wahrend der Abklarung des Widerspruchs durchzufih-
ren, wenn die Aufrechterhaltung der lebenserhaltenden
Massnahmen ausreicht. Der Eingriff in die Grundrechte der

Art. 10 Abs. 1 Ingress:
[...], diirfen vor dem Tod der als Spenderin in Frage kommenden Person
durchgefihrt werden, [...]

Art. 10 Abs. 2 Satz 2:

Erfordert eine allféllige spédtere Entnahme von Organen, Gewebe oder Zel-
len sofortige vorbereitende medizinische Massnahmen, diirfen diese be-
reits wahrend der Abklarung betreffend Erklarungen zur Entnahme durch-
geflhrt werden.
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potenziell spendenden Person ist — entgegen den Ausfiih-
rungen des erlauternden Berichts — nicht generell zumut-
bar, um das Ziel der Leidensverminderung von Personen,
die auf Organe, Gewebe und Zellen angewiesen sind, zu
erreichen. Das Interesse einer potenziellen Organe emp-
fangenden Person am Erhalt eines Organs darf nicht ganz
allgemein hdher gewichtet werden als die korperliche Un-
versehrtheit einer potenziell spendenden Person. Flhrten
solche vorbereitenden medizinischen Massnahmen bei ei-
ner potenziell spendenden Person unter Umstanden zu
Schmerzen oder anderen korperlichen oder psychischen
Beeintrachtigungen, ist fraglich, unter welchen Vorausset-
zungen das Interesse potenzieller Organempfangerinnen
und -empfanger tatsachlich héher zu gewichten ist als das
Interesse der betroffenen Person, obwohl noch nicht einmal
feststeht, dass diese Person auch tatsachlich Spenderin ist.
Auch die gesetzliche Verankerung der «Zustimmungsver-
mutung» vermag einen entsprechenden Eingriff in die kor-
perliche Unversehrtheit einer Person nicht ganz grundsatz-
lich zu rechtfertigen, selbst wenn es sich nur um «minimale
Belastungen» handelt.

Wichtig ist, dass das Behandlungsteam von entsprechen-
den Massnahmen absehen kdnnen muss, wenn keine Wil-
lensbekundung der betroffenen Person vorliegt und Ange-
hérige nicht erreicht werden kdnnen: Hat das Behandlungs-
team berechtigte Zweifel daran, dass die betroffene Person
mit entsprechenden Massnahmen einverstanden gewesen
ware (z.B. religiése Griinde), ist von solchen Massnahmen
abzusehen (s. auch Bemerkungen zu Art. 8 Abs. 3).
Insbesondere bei Organspende nach Herz-/Kreislaufstill-
stand, bei der alle vorbereitenden Massnahmen pramortal
erfolgen, mussen aus ethischer Sicht die notwendigen palli-
ativen Massnahmen (direkte Patientenbehandlung) immer
Vorrang haben vor der Vorbereitung zur Organspende.
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Art. 10a

Der Gesetzesentwurf sieht ein «Widerspruchsregister» vor.
In dieses Register sollten Person aber nicht nur ihren Wi-
derspruch, sondern auch ihre Zustimmung und/oder Vorbe-
halte bzw. konkrete Wiinsche (z.B. Lunge, Niere ja, Herz
nein usw.) eintragen kénnen, was sich auch aus Abs. 1 und
2 ergibt. Die Bezeichnung als «Widerspruchsregister» ist
missverstandlich bzw. zu wenig offen. Deshalb soll das Re-
gister als «Organspenderegister» bezeichnet werden. Zu-
dem soll in Abs. 1 die Mdglichkeit der Zustimmung zur Or-
ganspende explizit erwahnt werden. Bei dieser Forderung
handelt es sich nicht um eine Formalitat, sondern um eine
sachdienliche Richtungskorrektur des Registers: Jede Zu-
stimmung entbindet die verantwortlichen Stellen, die Ange-
hérigen nach einem allfalligen mutmasslichen Widerspruch
der potenziell spendenden Person zu befragen.

Zur Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen ist der Eidgenéssische Datenschutz- und Offentlich-
keitsbeauftragte (EDOB) in die Ausarbeitung des Ausfiih-
rungsrechts einzubeziehen.

Art. 10a Organspenderegister

" Der Bund flhrt ein Organspenderegister, in das die Zustimmung, der Wi-
derspruch oder andere Erklarungen zur Entnahme der eigenen Organe,
Gewebe oder Zellen eingetragen werden kénnen.

21..]

3.1

4.

Art. 10a Abs. 2

Der Inhalt von Abs. 2 kann in Abs. 1 integriert werden.

Art. 10a Abs. 3

Der Zugang zum Register soll gemass Art. 10a Abs. 3 nur
jener Person offenstehen, die im Sinne von Art. 56 Abs. 2
Bst. a fiir die lokale Koordination zustandig ist. Diese Per-
son ist in einem Spital nicht immer verfiigbar. Es ist jedoch
sicherzustellen, dass der Zugang zum Register rund um die
Uhr besteht. Dies kénnte z.B. so erreicht werden, dass das
Behandlungsteam bei einer Zentrale die Registerabfrage
beantragt, worauf diese Zentrale die Abfrage im Register
vornimmt und nach Prifung der Identifikation die entspre-
chenden Informationen an das Behandlungsteam weiterlei-
tet.

Art. 54 Abs. 2

S. Kommentar zu Art. 10a

2 Dies gilt insbesondere fiir:
a. das Fihren des Organspenderegisters nach Artikel 10a;

Art. 61 Abs. 2

S. Kommentar zu Art. 10a

2 Die Information umfasst namentlich:
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a. das Aufzeigen der Moglichkeiten, seine Zustimmung, seinen Wi-
derspruch oder andere Erklarungen bezuglich der Entnahme von
Organen, Geweben oder Zellen im Organspenderegister zu dus-
sern und diese jederzeit zu widerrufen;

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

S.25/Art. 10

Die Begrundung der Verhaltnismassigkeit eines entspre-
chenden Eingriffs (vorbereitende medizinische Massnah-
men noch wahrend der Abklarung des Widerspruchs) ver-
mag nicht zu Uberzeugen, s. Bemerkungen zu Art. 10.

S.28

Far den Zugriff auf das Widerspruchsregister ist die Nut-
zung der noch zu schaffenden E-ID vorgesehen. Aus da-
tenschutzrechtlicher Sicht ist bei der Erganzung des Geset-
zesentwurfs darauf zu achten, dass (iber die Anderung des
Transplantationsgesetzes kein Zwang zur Nutzung der E-ID
geschaffen wird. Eine alternative Identifikationsmaoglichkeit
muss den Widerspruch bzw. eine Erklarung zur Organ-
spende auch fur Personen ermdglichen, welche die E-ID
nicht nutzen kdnnen oder wollen.

S.32

Aktuell ist geplant, alle Registeraufgaben auszulagern. An
die vertraglichen Grundlagen der Auslagerung werden mit
Rucksicht auf die sensitive Natur der zu bearbeitenden Da-
ten hohe Anforderungen zu stellen sein.

S. 33/Art. 61

Heute erfolgt die Information zur Organspende — trotz ent-
sprechender Vorgabe der Zustandigkeit von Bund und Kan-
tonen durch das Transplantationsgesetz — auf staatlicher
Ebene grundsatzlich durch den Bund und Swisstransplant.
Es ist winschenswert, dass die Informationen zur Trans-
plantationsmedizin auch weiterhin durch den Bund zur Ver-
fligung gestellt werden. Eine parallele Zustandigkeit von
Bund und Kantonen ist insofern zweckmassig, als der Bund
und Kantone oftmals Uber unterschiedliche Informationska-
nale verfigen. Dennoch sollte die Information durch die
Kantone nicht verpflichtend sein; es muss im Ermessen der

9/10



Kantone stehen, die Bevdlkerung erganzend zum Bund be-
treffend Transplantationsmedizin zu informieren. Der Bund

wird ersucht, die Vorgaben Uber die Bevdlkerungsinforma-

tion fir die Kantone kostenneutral umzusetzen.
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Eidgendssisches Departement des Innern EDI .

Blirgerlich-Demokratische
Geht per Mail an: gever@bag.admin.ch Partei Schweiz

transplantation@bag.admin.ch

4.12.2019

Vernehmlassung: Eidgendssische Volksinitiative «Organspende fordern — Leben retten» und

indirekter Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Birgerlich-Demokratische Partei (BDP) bedankt sich fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme in
obgenannter Vernehmlassung.

Aus Sicht der BDP muss die Organspenderrate erh6ht werden, damit Leben gerettet werden kénnen.
Die Frage ist, mit welchem Weg das Ziel am besten erreicht werden kann. Fiir die BDP ist fraglich, ob
der im indirekten Gegenvorschlag skizzierte Weg der erweiterten Widerspruchslosung wirklich der
zielfiihrendste ist.

Es ist unbestritten, dass die Schweiz mehr Organspender braucht. Der Blick Gber die Landesgrenzen
hinaus zeigt, dass eine Widerspruchsldsung die Verfligbarkeit von Spendeorganen erhoht.

Die Frage ist demnach nun nicht, ob es Massnahmen braucht, um die Organspenderrate zu erhéhen,
sondern nur, welcher Weg der zielfiihrendste ist.

Grundsatzlich ist es begriissenswert, wenn eine Losung auf Gesetzesebene angestrebt wird. Der
Bundesrat hat den Handlungsbedarf erkannt und will mittels eines indirekten Gegenvorschlags das
Transplantationsgesetz andern. Anders als die Initianten erachtet er eine enge Widerspruchlésung als
ethisch unvertretbar. Er schlagt deshalb eine erweiterte Widerspruchslosung vor, welche den
Angehdrigen ein Mitspracherecht einrdaumt.

Zweierlei ist beim Vorschlag des Bundesrats allerdings kritisch zu betrachten:

- Es ist unzweifelhaft so, dass sich eine eng gefasste Widerspruchslosung ethisch komplexer
prasentiert als eine erweiterte. Allerdings zeigt der Blick ins Ausland auch, dass alle Lander mit
einer engen Widerspruchlosung diese in der Praxis offener — also erweiterter — gestalten.

- Imvorliegenden Bericht wird geschrieben, dass in der Schweiz heute viele Spenden durch die
Ablehnung der Angehodrigen verloren gehen. Doch genau dieses Mitspracherecht der
Angehdorigen wird mit dem indirekten Gegenvorschlag beibehalten. Es ist dusserst fraglich, ob
das zielfiihrend ist.

BDP Schweiz Vernehmlassung Organspende
www.bdp.info; mail@bdp.info 1
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Wir danken fir die Priifung und Berticksichtigung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grissen

e

Martin Landolt Astrid Bartschi
Parteiprasident BDP Schweiz Generalsekretdrin BDP Schweiz
BDP Schweiz Vernehmlassung Organspende

www.bdp.info; mail@bdp.info 2
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CVP Schweiz, Postfach, 3001 Bern

Per E-Mail:
gever@bag.admin.ch
transplantation@bag.admin.ch

Bern, 12. Dezember 2019

Vernehmlassung: Anderung des Bundesgesetzes uiber die Transplantation von
Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz)

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben uns eingeladen, zur Anderung des Bundesgesetzes uiber die Transplantation von
Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) Stellung zu nehmen. Fir diese Ge-
legenheit zur Meinungséusserung danken wir lhnen bestens.

Allgemeine Bemerkungen

Die CVP teilt das Anliegen der eidgendssischen Volksinitiative ‘Organspende fordern - Leben
retten' grundsatzlich. Eine héhere Verflgbarkeit an Spendeorganen ware sehr zu begriissen
und im 6ffentlichen Interesse. Die CVP ist aber auch der Ansicht, dass der Entscheid, ob je-
mand seine Organe spenden mdchte, ein sehr personlicher ist. Die Einfihrung der Wider-
spruchslésung stellt fiir die CVP deshalb ein zu grosser Eingriff in die Personlichkeitsrechte
dar.

Die CVP kann aus diesen Uberlegungen auch dem indirekten Gegenvorschlag des Bundes-
rates zur Einfihrung einer erweiterten Widerspruchsldsung nicht zustimmen. Dieser will,
dass bei fehlendem Widerspruch der verstorbenen Person die Angehérigen miteinbezogen
werden missen und ihnen ein subsididres Widerspruchsrecht zukommt. Dies ist grundséatz-
lich zu begrissen. Jedoch befinden sich die Angehdrigen in einer Situation, in der sich die
Frage nach einer Organspende stellt in der Regel bereits in einer ausserordentlichen und
oft sehr belastenden Lage. Eine solche Entscheidung in kurzer Zeit treffen zu missen, stellt
unseres Erachtens eine grosse zusatzliche Belastung dar. Es greift zudem auch in die
Rechte der ndchsten Angehdrigen ein, da ein Widerspruch nur moglich ist, wenn ein solcher
dem mutmasslichen Willen des oder der Verstorbenen nicht entgegensteht.

Christlichdemokratische Volkspartei
Hirschengraben 9, Postfach, 3001 Bern
T: 031 357 33 33, F: 031 352 24 30
info@cvp.ch, www.cvp.ch, PC 30-3666-4
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Um dennoch eine héhere Spenderate zu erreichen, favorisiert die CVP den Vorschlag der
Nationalen Ethikkommission zur Einfiihrung eines sogenannten Erklarungsmodells. Wenn
sich jeder Burger und jede Burgerin regelmassig mit der Frage nach einer méglichen Organ-
spende auseinandersetzen misste, kdnnte dies nach Ansicht der CVP durchaus zu einer ho-
heren Spendebereitschaft fihren. Auch das Recht, sich nicht zu dussern, wirde so gewahrt
werden. Die CVP teilt aus diesem Grund auch die Meinung des Bundesrates nicht, dass die
wiederholte Abfrage als Eingriff in die personliche Freiheit wahrgenommen werden kdnnte.
Die CVP fordert den Bundesrat deshalb auf, diese Variante trotz seiner ablehnenden Haltung
im erlauternden Bericht weiterzuverfolgen.

Wir danken Ihnen fir die Moglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen
Grussen

CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ

Sig. Gerhard Pfister Sig. Gianna Luzio
Prasident der CVP Schweiz Generalsekretarin CVP Schweiz



Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

9 Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Evangelische Volkspartei Schweiz

Abklrzung der Firma / Organisation : EVP

Adresse, Ort : Nageligasse 9, 3011 Bern

Kontaktperson : Roman Rutz (Generalsekretar), Anaél Jambers (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)
Telefon . I

E M . I

Datum : 13.12.2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lnren Angaben ausfullen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir danken lhnen fiir die Moglichkeit, uns zur Eidgendssischen Volksinitiative «Organspende férdern — Leben retten» und zum indirekten Gegenvorschlag
(Anderung des Transplantationsgesetzes) zu dussern.

Die EVP Schweiz sieht den Bedarf fir eine Anpassung des Transplantationsgesetzes. Wie der Bundesrat findet die EVP, dass eine erhdhte Verfligbarkeit
von Spenderorganen im offentlichen Interesse ist. Die heutige Situation ist unbefriedigend, da die grundsatzliche Bereitschaft zur Organspende in der Ge-
sellschaft vorhanden zu sein scheint, sie jedoch unzureichend dokumentiert ist und zudem ein gravierendes Informationsdefizit Giber postmortale Organ-
spende herrscht. Dies obschon in diesem Bereich seit Einfliihrung des Aktionsplanes «Mehr Organe fiir Transplantationen» eine eindeutige Verbesserung
ersichtlich ist.

Die EVP steht allerdings sowohl der Volksinitiative wie auch dem indirekten Gegenvorschlag ablehnend gegentiber. Der erlauternde Bericht spricht von
einer Korrelation zwischen der Einfiihrung der Widerspruchslésung und dem Anstieg der Organspende-Bereitschaft. Hingegen ist hier anzumerken, dass
im Bericht kaum auf die in den verglichenen Landern eingefiihrten begleitenden Massnahmen eingegangen wird. Wir méchten unterstreichen, dass gemass
Bericht keinerlei Kausalitat durch wissenschaftliche Studien bezeugt werden kann. Darum ist fur uns die Einfiihrung eines solch einschneidenden System-
wechsels aufgrund der vorhandenen Faktenbasis (d.h. der Korrelationen) nicht zielfiihrend. Die Widerspruchslésung schrankt das Recht auf Selbstbestim-
mung und Unversehrtheit des Korpers im Gegenteil sogar ein. Die Enthnahme von Organen ohne ausdrickliche Zustimmung verstdsst gegen das Persdn-
lichkeitsrecht. Die Organspende ist etwas zutiefst Personliches und ein zutiefst intimer Eingriff. Darum ist es unseres Erachtens nach dusserst wichtig, dass
sich jede und jeder sowohl auf der Faktenebene wie auch auf der emotionalen Ebene mit diesem Eingriff explizit auseinandersetzen kann und soll.

Der indirekte Gegenentwurf geht auf das Recht der Angehdrigen ein. Dies finden wir richtig. Allerdings stellt sich die Frage, warum der Bundesrat im Be-
richt nicht auf die Empfehlungen der nationalen Ethikkommission eingegangen ist. Die Diskrepanz zwischen der persoénlichen Spendebereitschaft in der
Schweiz und der tatsachlichen Spenderate ist tatsachlich irritierend. Der Bericht geht davon aus, dass der Wille der verstorbenen Personen nur ungeni-
gend dokumentiert wurde. Zudem muss immer noch von einem Informationsdefizit zur postmortalen Organspende in der Bevolkerung und damit zusam-
menhangend einer unzureichenden Information und Aufklarung ausgegangen werden.

Die EVP bittet den Bundesrat darum, einen neuen Entwurf zu prasentieren, der weder auf der Widerspruchslésung noch auf der Zustimmungslésung ba-
siert, sondern eine Erklarungsregelung sowie das Prinzip der informierten Zustimmung gemass Transplantationsgesetz Art. 61 ins Zentrum stellt. Eine
solche Erklarungsregelung nach umfassender, sachlicher und neutraler Beratung und Information soll zur Pflicht gemacht werden und der Entscheid eines
jeden ist zu dokumentieren. Hierfir ist die Schaffung unabhangiger Informationsstellen zu prifen. Dies wirde unseres Erachtens das auf den eigenen
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Kdrper bezogene Selbstbestimmungsrecht gentigend schiitzen. Ein solches Vorgehen wiirde die Ungewissheit verringern und die Angehdérigen und Ver-
trauenspersonen in dieser schwierigen Angelegenheit entlasten.

Wir unterstitzen die gesetzliche Verankerung eines zeitgemassen, elektronischen Registers zur Dokumentation des persénlichen Entscheids. Ein nationa-
les Register konnte durchaus auf dem von Swisstransplant lancierten Register basieren. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf Datenschutz zu legen,
sowie auf den Umstand, dass die Willensbekundung jederzeit modifizierbar sein soll. Zudem ist es unseres Erachtens nach ausserst wichtig, den Willen
derjenigen zu respektieren, die sich mit diesem Thema nicht befassen méchten. Neben dem Entscheid fur oder gegen Organspende, soll also auch der
explizite Wille sich nicht zu dussern Platz haben (bzw. der Entscheid soll einer Vertrauensperson oder Angehorigen tiberlassen werden).

Des Weiteren ist fur uns die umfassende Information der Bevolkerung zentral. Dabei muss speziell darauf geachtet werden, dass auch der Landessprachen
nicht machtige Einwohnerinnen und Einwohner, altere Menschen, Jugendliche, bildungsferne Menschen, Grenzgangerinnen und Grenzganger und Men-
schen mit Behinderungen umfassend, sachlich und neutral sowie kontinuierlich informiert werden. Dafiir sind auch gentigend finanzielle Mittel zu sprechen.
Diese neutrale Informationspflicht beinhaltet, dass Personen, die Menschen in derartigen Entscheidungen begleiten, dafir geschult werden. Dies kann nicht
den Organisationen Uberlassen werden, die eine dezidierte Meinung zum Thema haben und sie in den 6ffentlichen Diskussionen einbringen (z.B. Swiss-
transplant). Fur die Erklarungspflicht sind unterschiedliche Vorgehen denkbar, die ihrerseits Vor- und Nachteile nach sich ziehen (z.B. bei Ausweiszentren
wahrend der Erstellung einer Identitatskarte bzw. Auslanderkarte, durch Hauséarzte etc.).

Falls trotz Erklarungspflicht keine Erklarung vorliegt, sollte nach Meinung der EVP die Zustimmungsregelung und nicht die Widerspruchslésung gelten, da
so der Schutz der Persdnlichkeit am besten gewahrt ist.

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die EVP voll und ganz die von der Nationalen Ethikkommission vorgeschlagene Gesetzesanderung im Art. 1 des
Transplantationsgesetzes (Erganzung um einen Artikel mit drei Absatzen) unterstitzt:

Abs. 1 Der Bund stellt sicher, dass alle in der Schweiz wohnhaften Personen eine Erklarung zur Organspende abgeben und gewahrleistet, dass sie die
hierfur notwendigen Informationen erhalten. Die Erklarung kann neben einer Zustimmung oder einem Widerspruch auch darin bestehen, dass sich die
Person nicht zur Organspende aussern will.

Abs. 2 Der Bund stellt zudem sicher, dass eine Erklarung fur oder gegen eine Organspende in einem Register festgehalten wird und jederzeit durch die
erklarende Person geandert oder geléscht werden kann.

Abs. 3 Fur den Fall, dass eine Person keine Erklarung abgegeben hat, kommen Art. 8 ff. des Transplantationsgesetzes zur Anwendung.

Die EVP ist der Meinung, dass davon auszugehen ist, dass durch umfassende Information und eine Erklarungsregelung in Zukunft eine grossere Spende-
bereitschaft dokumentiert wiirde als dies heute der Fall ist.

Besten Dank fur die Berucksichtigung unserer Stellungnahme.

3/4



Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

8

Die EVP stellt sich gegen den Wechsel auf die Wider-
spruchslésung, da wir der Meinung sind, dass elementare
Grundrechte verletzt wirden. Dies gilt fur alle weiteren vor-
geschlagenen gednderten Gesetzesartikel.

8a Abs 1.

Fur die EVP ist nicht nachvollziehbar, dass man davon aus-
geht, dass Jugendliche mit 16 Jahren zwar einen Wider-
spruch zur Organspende geben missen, dass sie aber
nicht das Recht haben Uber die eidgendssische Volksinitia-
tive abzustimmen oder bei einem allfélligen Referendum
mitzuwirken Dies wird vor allem dann kritisch, wenn die El-
tern innerhalb der vorgegebenen Frist nicht erreichbar sind.
Aus diesem Grund pladiert die EVP dafiir, dass fir 16 und
17-Jahrige die Haltung der Eltern massgeblich entschei-
dend ist. Jugendliche unter 18, die urteilsfahig sind, sollen
ihre Zustimmung oder ihren Widerspruch festhalten kdn-
nen, es darf allerdings nicht von einer grundsatzlichen Zu-
stimmung ausgegangen werden, wenn dartiber keine doku-
mentierte Meinung vorliegt.

10a

Die EVP halt ein Register fir sinnvoll. Dieses sollte aller-
dings nicht auf den Grundsatz des Widerspruchs aufgebaut
werden, sondern den Willen dokumentieren. Wichtig ist da-
bei, dass der Datenschutz gewahrleistet ist, dass die er-
fassten Personen jederzeit ihre Meinung andern kénnen
und dass auch Menschen, die keinen Zugang zum Internet
haben (via Computer oder Smartphone) ihren Willen kund-
tun kénnen.

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag
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P I R PLR.Les Libéraux-Radicaux T +41 (0)31 320 35 35

Secrétariat général & www.plr.ch
Les Libéraux-Radicaux Neuengasse 20 B info@plr.ch
Case postale n Iplr.lesliberauxradicaux
CH-3001 Berne @PLR_Suisse
Département fédéral de l'intérieur DFI
Secrétariat général SG-DFI
Inselgasse 1
3003 Berne Berne, 4 décembre 2019
VL don d’organes / nb
Par e-mail

dm@bag.admin.ch
transplantation@bag.admin.ch

Modification de la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules
(Loi sur latransplantation)
Prise de position du PLR.Les Libéraux-Radicaux

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre de la
consultation de I'objet mentionné ci-dessus. Vous trouverez ci-dessous notre position.

PLR.Les Libéraux-Radicaux estime lui aussi que le modele actuel de don d’organes doit étre revu. Le
nombre de donneurs doit augmenter. Il y a toutefois fort & craindre que ce contre-projet indirect a
I'initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » ne permette pas
d’atteindre cet objectif. Le modéle de consentement présumé au sens large proposé par le Consell
fédéral ne présente que peu d’améliorations par rapport a la situation actuelle. Comme aujourd’hui,
une consultation systématique des proches reste prévue. Or, ceux-ci refusent le prélevement dans
60% des cas et il est peu probable que ce chiffre ne change substantiellement suite a cette
modification de la loi sur la transplantation.

Le PLR invite dés lors le Conseil fédéral a reprendre la proposition Nantermod (18.443 Iv.pa.

« Renforcer le don d'organes gréace a la carte d'assuré »), a laquelle la CSSS-CN a déja donné suite a
'unanimité. La carte d’assurance-maladie étant obligatoire pour tous les assurés depuis 2010, elle
pourrait étre utilisée pour solutionner la problématique de l'inscription du consentement.
Concretement, les assurés devraient indiquer, au moment de contracter ou de renouveler un contrat
d'assurance, leur désir ou refus de faire don de leurs organes. lls pourraient également conserver
I'option de ne pas se prononcer. Les obstacles & ce changement de systeme seraient minimes et il est
trés probable que la part de donneurs augmente significativement.

En vous remerciant de I'attention que vous porterez & nos arguments, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, I'expression de nos plus cordiales salutations.

PLR.Les Libéraux-Radicaux

La Présidente Le Secrétaire général
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Stellungnahme der Griinliberalen zum indirekten Gegenvorschlag (Anderung des Transplanta-
tionsgesetzes) zur eidgendssischen Volksinitiative ,,Organspende fordern — Leben retten*

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Vorlage und den erlauternden Bericht zum indirekten Gegenvorschlag (Anderung des
Transplantationsgesetzes) zur eidgendssischen Volksinitiative ,Organspende férdern — Leben retten” und neh-
men dazu wie folgt Stellung:

Die Grinliberalen begriissen den Systemwechsel zur erweiterten Widerspruchslésung und sind mit dem indirek-
ten Gegenentwurf einverstanden. Der Systemwechsel allein wird zwar kaum zu einem Verschwinden der Warte-
liste fuhren, doch ist er ein wichtiger Baustein, um die Situation zu verbessern. Es bleibt auch im Falle eines
Systemwechsels unverdndert wichtig, die Massnahmen gemass Aktionsplan ,Mehr Organe fir Transplantatio-
nen“ rasch und konsequent umzusetzen. Dabei ist insbesondere die Schulung des medizinischen Fachpersonals
im kompetenten und sensiblen Umgang mit den Angehdrigen von grosser Bedeutung.

Mit dem Wechsel zur erweiterten Widerspruchslosung wird die umfassende und regelméssige Information der
Bevdlkerung noch wichtiger. Die Schweizer Bevolkerung muss insbesondere Uber die Folgen eines fehlenden
Widerspruchs informiert sein und einen einfachen Zugang zum Widerspruchsregister haben.

Allgemeine Beurteilung der Vorlage

Fir die Grinliberalen ist wichtig, dass die Organspendezahlen erhoht werden. Das Ziel muss sein, dass alle
Patientinnen und Patienten, die ein Spenderorgan benétigen, dieses auch erhalten. Auch wenn der Aktionsplan
,Mehr Organe fiir Transplantationen* zu einer bisher positiven Entwicklung gefiihrt hat und bis 2021 verléngert
wurde, bleibt viel zu tun. Es ist nicht hinnehmbar, dass noch im Jahr 2018 68 Personen verstorben sind, da kein
passendes Spenderorgan rechtzeitig gefunden werden konnte — das sind mehr als fiinf Menschen pro Monat.
Ende 2018 befanden sich 1'412 Menschen auf der Warteliste. Dem standen 158 postmortale Spenden gegen-
Uber, was ein historischer Hochststand ist, aber immer noch unter den Zielen des Aktionsplans bleibt. Es besteht
nach wie vor Handlungsbedarf.

Der Mangel an Spendeorganen ist umso unverstandlicher, wenn man bedenkt, dass gemass Umfragen eine
Mehrheit der Schweizer Bevdlkerung der Organspende grundsétzlich positiv gegeniibersteht. Leider wird der
Spendewille héufig nicht dokumentiert (z.B. durch Ausfiillen eines Spendeausweises) oder auf andere Weise
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kommuniziert. Wie im erlauternden Bericht erklart wird (Ziff. 2.3), flhrt das in der Praxis dazu, dass die Angeho-
rigen in dieser belastenden Situation und ohne Kenntnis der Haltung der verstorbenen Person eine Spende oft
ablehnen.

Die Grinliberalen begrissen vor diesem Hintergrund den Systemwechsel zur erweiterten Widerspruchsldsung
und sind mit dem indirekten Gegenentwurf einverstanden. Der Systemwechsel allein wird zwar kaum zu einem
Verschwinden der Warteliste fiihren, doch ist er ein wichtiger Baustein, um die Situation zu verbessern. Es bleibt
auch im Falle eines Systemwechsels unverandert wichtig, die Massnahmen geméss Aktionsplan rasch und kon-
sequent umzusetzen. Dabei ist insbesondere die Schulung des medizinischen Fachpersonals im kompetenten
und sensiblen Umgang mit den Angehdrigen von grosser Bedeutung.

Die erweiterte Widerspruchslésung ist dabei moglichst differenziert umzusetzen und soll nicht iber das Notwen-
dige hinausgehen. Das bedeutet zum einen, dass der Wille der verstorbenen Person ins Zentrum zu stellen ist.
Das gilt bei einer Entscheidung fir eine Organspende genau gleich wie bei einer Entscheidung dagegen. Zum
anderen sind die Angehdrigen einzubeziehen, wenn der Wille der verstorbenen Person nicht ersichtlich ist. Mit
anderen Worten soll das blosse Fehlen eines dokumentierten Widerspruchs (insbesondere einer Eintragung im
geplanten Widerspruchsregister) nicht fiir die Organentnahme gentigen. Vielmehr ist den nachsten Angehdrigen
die Gelegenheit zu geben, der Entnahme zu widersprechen. Konsequenterweise sollen die Angehdrigen dabei
nach dem mutmasslichen Willen der verstorbenen Person entscheiden.

Bemerkungen zu einzelnen Aspekten des Vorentwurfs

Allem voran ist es vollig richtig und absolut selbstverstandlich, dass die Frage einer Organspende erst nach
Abbruch der lebenserhaltenden Massnahmen relevant werden darf (vgl. Art. 8o Abs. 2 und Art. 10 Abs. 2). Das
ist heute so und muss auch in Zukunft so bleiben. Zu diesem Zweck ist es auch richtig, dass die vorbereitenden
medizinischen Massnahmen, die vor dem Tod der spendenden Person durchgefiihrt werden miissen, um eine
Entnahme Uberhaupt erst zu ermdglichen, klar im Gesetz geregelt werden. So sieht der Vorentwurf zu Recht vor,
dass diese den Tod der Person nicht beschleunigen und nur mit minimalen Risiken und Belastungen verbunden
sein darfen (vgl. Art. 10 Abs. 1).

Begriisst wird auch die Sonderregelung fiir verstorbene Personen unter 16 Jahren sowie fiir Personen, die vor
ihrem Tod Uber l&ngere Zeit urteilsunfahig waren. Bei ihnen fehlt es an einem rechtsgeniigenden Willen zur Frage
der Organspende. An dessen Stelle tritt die Entscheidung der nachsten Angehérigen. Es ist daher folgerichtig,
dass eine Organentnahme in diesen Fallen nur zuléssig ist, wenn die n&chsten Angehdrigen erreichbar sind und
der Entnahme nicht widersprechen (Art. 8 Abs. 4). Im Unterschied dazu ist bei einer erwachsenen urteilsfahigen
Person, zu der weder ein Widerspruch noch eine andere Erklarung zur Spende vorliegt, die Entnahme auch dann
zulassig, wenn keine néchsten Angehdrigen innerhalb einer angemessenen Frist erreichbar sind (Art. 8 Abs. 3).

Eine weitere sachlich richtige Differenzierung ist die Kompetenz des Bundesrates, fiir die Entnahme von Orga-
nen, Geweben oder Zellen, die nicht geeignet sind Leben zu retten oder die nur der Herstellung von Transplan-
tatprodukten dienen, eine ausdriickliche Zustimmung zu verlangen. In diesen Féllen wiirde also weiterhin die
erweiterte Zustimmungslosung gelten. Es stellt sich allerdings die Frage, ob diese Ausnahme verpflichtend im
Gesetz verankert und nicht wie im Vorentwurf als blosse Kann-Vorschrift ausgestaltet werden sollte (Art. 8
Abs. 5).

Mit dem Wechsel zur erweiterten Widerspruchsldsung wird die umfassende und regelméssige Information der
Bevdlkerung noch wichtiger. Die Schweizer Bevolkerung muss insbesondere Uber die Folgen eines fehlenden
Widerspruchs informiert sein und einen einfachen Zugang zum Widerspruchsregister haben. Es ist daher richtig
und wichtig, dass die entsprechenden Informationspflichten von Bund und Kantonen im Gesetz verankert werden
(Art. 61 Abs. 2).



Nicht einverstanden sind die Griinliberalen mit dem Vorschlag, die Definition der ndchsten Angehdrigen, die zum
Widerspruch berechtigt sind, weiterhin dem Bundesrat zu iberlassen (Art. 8b Abs. 6 Bst. a). Im neuen Kindes-
und Erwachsenenschutzrecht ist der Kreis der Personen, der zur Vertretung bei medizinischen Behandlungen
befugt ist, im Gesetz geregelt (Art. 378 ZGB). Das Gleiche muss im Transplantationsgesetz gelten, dies umso
mehr, als den néchsten Angehdrigen auch nach dem Wechsel zur erweiterten Widerspruchslésung eine wichtige
Rolle zukommt. Weiter sind auch die Modalitaten und die Fristen fir den Einbezug der ndchsten Angehdrigen im
Gesetz und nicht in der Verordnung zu regeln (Art. 8b Abs. 6 Bst. b). Diese Fragen sind wesentlich fiir den
Stellenwert, den man dem effektiven Einbezug der Angehdrigen einrdumt. Es muss sichergestellt sein, dass alle
angemessenen Anstrengungen unternommen werden, um die néchsten Angehérigen zu erreichen und deren
Stellungnahme einzuholen.

Wir danken Ihnen fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prifung unserer Anmerkungen und Vor-
schlage.

Bei Fragen dazu stehen Ihnen die Unterzeichnenden sowie unsere zustandiges Fraktionsmitglied, Nationalrétin
Kathrin Bertschy, gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen Griissen

{,’ '}4_/;2—-—-*-«&, \)\

Jurg Grossen Ahmet Kut
Parteiprasident Geschaftsfiinrer der Bundeshausfraktion
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Modification de la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et
de cellules (Loi sur la transplantation) ; consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir sollicité la position des VERTS suisses sur I'objet cité en titre.

Pour les VERTS, la situation actuelle dans le domaine du don d'organes reste insatisfaisante, méme
aprés I'entrée en vigueur de la loi sur la transplantation en 2004 et partagent ici le constat de nombreux
acteurs concernés. La Suisse continue a figurer en queue de peloton au niveau européen et chaque
année, des dizaines de personnes inscrites sur les listes d'attente meurent pour cause de manque
d'organes disponibles.

Les VERTS soutiennent la direction du contre-projet indirect du Conseil fédéral et saluent la solution
nuancée permettant de répondre a la fois aux besoins de santé publique en matiére de don d’organes
et a des considérations éthiques pour les donneurs et leurs proches. Ce projet de modification de loi
permet en effet une meilleure pesée d’intéréts que ne le fait l'initiative entre la volonté du donneur, la
reconnaissance du réle des proches et le mandat donné a I'équipe médicale d’améliorer la santé du
futur receveur. Pour les VERTS, il s'agirait d'ailleurs de pouvoir non seulement consigner, dans ce
registre national, son refus mais également sa volonté de donner ses organes. De méme, les VERTS
soutiennent toute autre mesure visant a augmenter les dons d'organe : notamment par un renforcement
du rdle des coordinateurs locaux dans les hdpitaux et une large campagne d'information sur le don
d'organes.

Pour les VERTS, finalement, il pourrait également s’avérer intéressant d’étudier le modéle de la
déclaration proposé par la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine.
On demanderait régulierement aux personnes en Suisse de réfléchir a la question du don d’organes et
d’exprimer leur volonté a ce sujet. Il resterait a clarifier bien sir dans quel contexte, par qui et a quelle
fréquence la demande de faire part de leur volonté et de l'inscrire dans le registre du don d’'organes leur
sera posée (par exemple lors du renouvellement des documents d’identité, des consultations chez le
médecin de famille, etc.). Si la personne renonce volontairement & se prononcer, son abstention serait
considérée comme un refus. Ce systéeme de déclaration permettrait de réduire le nombre de cas peu
clairs et de décharger les proches.
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Nous vous remercions de I'accueil que vous réserverez a cette prise de position et restons a votre
disposition pour toute question ou information complémentaire.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, a I'expression de notre
haute considération.

Balthasar Glattli Lisa Mazzone

Président du groupe parlementaire Vice-présidente des VERTS suisses

Log—t—

Gaélle Lapique

Secrétaire générale adjointe

waisenhausplatz 21. 3011 berne . suisse



Office fédéral de la santé publique
Division Biomédecine
Schwarzenburgstrasse 157
CH-3003 Berne

Envoi par courriel : dm@bag.admin.ch et transplanta-
tion@bag.admin.ch

Berne, le 10 décembre 2019

Contre-projet indirect du Conseil fédéral a 'initiative populaire « Pour sauver
des vies en favorisant le don d’organes »
Procédure de consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir sollicité notre prise de position concernant I'avant-
projet de contre-projet indirect a I'initiative populaire « Pour sauver des vies en
favorisant le don d’organes » ainsi que de nous avoir transmis les documents y
afférents.

Appréciation générale

La transplantation est une méthode de traitement éprouvée en Suisse qui a per-
mis de sauver de nombreuses vies. Aux yeux du Parti socialiste suisse (PS), il
existe donc d’'un point de vue de la santé publique un intérét prépondérant a
promouvoir le don d’organes. Il est réjouissant de constater que le don d’or-
ganes a connu une évolution patente ces dernieres années. Cela est le signe
que les efforts déployés par la Confédération, notamment dans le cadre de son
plan d’action « Plus d’organes pour les transplantations, ont eu des résultats po-
sitifs. En effet, entre 2012 et 2018, le nombre de donneurs/euses a augmenté
de 12 a 18,6 dons par million d’habitant-e-s (pmp). Le Conseil fédéral s’était tou-
tefois fixé I'objectif de 20 dons pmp d'ici fin 2018. Ce dernier n’ayant pas été at-
teint, le plan d’action a été prolongé jusqu’en 2021.

Le PS est d’avis que la Confédération devrait redoubler d’efforts pour faire pro-
gresser davantage le taux de donneurs/euses d’organes. Evidemment, nous re-
connaissons que le plan d’action a permis d’améliorer les processus, les struc-
tures, la formation et I'information sur le don d’organes. Les chiffres relatifs aux
dons d’organes restent néanmoins insatisfaisants. En effet, la population est ma-

Parti socialiste
Suisse

Theaterplatz 4
Case postale - 3011 Berne

Téléphone 031 329 69 69
Téléfax 031 329 69 70

info@pssuisse.ch
WWW.pssuisse.ch
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joritairement favorable au don d’organes, mais la part des personnes ayant rem-
pli une carte de donneur/euse s’avére encore faible. Cela étant, dans la pra-
tique, les proches sont souvent amené-e-s a prendre la décision pour le/la dé-
funt-e. Dans ces circonstances difficiles et en 'absence d’'une déclaration de la
part de la personne décédée, les proches préferent généralement refuser le
don. C’est peut-étre ce qui explique le taux de refus d’environ 60 % relativement
élevé par rapport a la moyenne européenne de 30 %. En outre, en comparaison
internationale, la Suisse est bien en-deca de nombreux pays européens. Par
conséquent, le PS juge le potentiel d’amélioration du taux de donneurs/euses
d’organes comme important.

Dans le but de parvenir a une nette augmentation du nombre de don-
neurs/euses, l'initiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant le
don d’organes » a été déposée le printemps dernier. En substance, elle de-
mande I'abandon du consentement au sens large pour introduire en Suisse le
principe du consentement présumé au sens strict. Partant du constat qu’il existe
bel et bien une nécessité de prendre des mesures complémentaires, le Conseil
fédéral a saisi I'occasion pour lancer un vaste débat public sur la question. Le
Conseil fédéral rejette I'introduction du consentement présumé au sens strict
pour des raisons essentiellement éthiques, car les proches ne disposeraient de
plus aucun droit de décision. En revanche, aux termes de son avant-projet pour
un contre-projet indirect, il préconise le passage au systeme du consentement
présume au sens large. Ainsi, les organes pourront étre prélevés sur toute per-
sonne décédée n’ayant pas opposé son refus de son vivant et a condition que
les proches ne fassent pas usage du droit d’opposition subsidiaire qui leur serait
conféré. Le PS estime que la démarche entamée par le Conseil fédéral est
louable car elle permettra de faire valoir les différentes positions sur le sujet
avant que le Iégislateur ne se prononce.

Le caractére délicat et hautement sensible du sujet nous améne a considérer
gue le passage au systeme du consentement présumé (tant au sens strict qu’au
sens large) releve davantage de I'éthique personnelle que de la couleur poli-
tique. C’était précisément pour ce motif que le Groupe socialiste avait été par-
tagé lorsqu’il en fut question lors des débats au Parlement sur la révision par-
tielle de la loi sur la transplantation entre 2013 et 2015. Il y a lieu de faire preuve
de la plus grande prudence car il en va du droit a la vie, mais également de
I'autodétermination et de I'intégrité physique des personnes. Pour ces raisons, le
PS ne saurait donner un avis clair sur la question et s’abstiendra d’émettre une
recommandation de vote, que ce soit sur l'initiative ou sur un éventuel contre-
projet indirect allant dans cette direction. En revanche, le PS se prononcera sur
les modalités d’'un changement de systéme tout en veillant au mieux possible a
préserver les droits des personnes.

Commentaire des dispositions

Implication des proches

En cas de passage au consentement présume au sens large, le Conseil fédéral
compte clarifier le réle et les compétences des proches si un prélevement d’or-
ganes est envisagé a la suite du décés d’un-e patient-e. Les proches seront tout
d’abord informé-e-s de I'existence d’une éventuelle déclaration de la volonté faite
par le ou la défunt-e. Si les recherches menées par I'hdpital n’aboutissent pas a
une déclaration de la personne concernée en matiere de don, les proches font
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figure de personnes de référence. Il s’agira de déterminer si les proches dispo-
sent d’informations sur la volonté de la personne décédée sur la base de discus-
sions menées ou de documents inaccessibles pour I'hépital. Enfin, si ni les re-
cherches de I'hdpital, ni les informations fournies par les proches ne permettent
de conclure a une déclaration en matiere de don, les proches disposent d’un
droit d’opposition subsidiaire. Ce faisant, ils pourront s’opposer au prélevement
dans un délai approprié (six a douze heures a compter de la formulation de la
demande par le personnel soignant selon ce qui est actuellement envisageé).
Dans ce cadre, ils devront tenir compte de la volonté présumeée de la personne,
celle-ci pouvant étre potentiellement déduite de I'éthique personnelle ou de va-
leurs religieuses. Ainsi la volonté de la personne décédée devrait continuer a pri-
mer celle des proches. Le processus sera accompagné par des professionnel-le-
s qualifié-e-s. Si aucun-e proche ne peut étre localisé-e, le prélevement d’organes
sera autorisé.

Enfin, le Conseil fédéral définit deux catégories de personnes pour qui un con-
sentement ne peut étre automatiquement présumeé et pour qui les proches doi-
vent étre impérativement impliqué-e-s. La premiere catégorie concerne les per-
sonnes frappées d’'une incapacité de discernement permanente ou prolongée
avant leur déces. Le Conseil fédéral releve tres justement qu’il faudra faire
preuve de la plus grande prudence s’agissant de ces personnes. De fait, la re-
connaissance d’une éventuelle incapacité de discernement constitue un défi re-
lativement important. Les personnes adgées de moins de 16 ans tomberont éga-
lement sous cette catégorie. S’agissant de cette premiere catégorie, I'avant-pro-
jet n'est pas formulé de maniere telle que les avis exprimés par les personnes
concernées ne sont pas du tout écoutés. Au contraire, les proches devront en
tenir compte de fagon adéquate. Le PS considere le dispositif proposé comme
approprié. Les personnes domiciliées a I'étranger font partie de la seconde caté-
gorie. Ainsi, aucun organe ne pourra étre préleve si les proches ne sont pas joi-
gnables (cela concerne notamment les touristes). Seules exceptions : les travail-
leurs/euses frontaliers ainsi que les demandeurs/euses d’asile, que I'on pré-
sume informé-e-s de la réglementation en Suisse. S’agissant de la derniere caté-
gorie de personnes, nous exprimons quelques réserves. |l est vraisemblable qu’il
ne s’agisse pas d’'une question prioritaire pour elles et il nous semble délicat de
partir du principe qu’une personne déposant une demande d’asile soit vraiment
bien informée de la Iégislation suisse en la matiere.

Registre des refus

Le Conseil fédéral propose de créer un registre des refus afin de permettre a
quiconqgue ne souhaitant pas faire don de ses organes, tissus ou cellules a son
déces d’arréter sa décision de maniere contraignante de son vivant. Ce registre
servirait également a consigner les organes, les tissus et les cellules qui seraient
exclus du don. Il sera par ailleurs possible de déclarer son consentement au pré-
levement d’organes, de tissus et de cellules non vitaux pour leur bénéficiaire ou
destinés a la fabrication de transplants standardisés. Les déclarations seraient
modifiables en tout temps et sans trop de difficultés. Le PS insiste sur la néces-
sité de rendre le registre accessible a toutes les catégories de la population. A
I'heure actuelle, la maniere dont 'acces pourra étre garantie aux personnes en
situation de handicap ou alors les groupes de la population sans acces a Inter-
net demeure floue. Enfin, le Conseil fédéral aura la possibilité de déléguer la te-
nue dudit registre a des tiers, possibilité dont il entend faire usage. Evidemment,
le PS serait en faveur d’'une mise en place et d’'une tenue du registre par la Con-
fédération. En cas de délégation de cette tache a un tiers, nous demandons que
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celle-ci soit dans tous les cas attribuée a la Fondation nationale suisse pour le PS ‘ %
don et la transplantation d’organes Swisstransplant. Cette fondation tient au-
jourd’hui déja un tel registre et dispose de I'expérience et des compétences re-
quises pour assumer ce mandat.

Indépendamment du modeéle de consentement choisi, le PS considere gu’il se-
rait dans tous les cas judicieux de prévoir la création d’un registre national du
don d’organes afin de centraliser du mieux possible la volonté des résident-e-s
en Suisse et de mieux encourager le don d’organes. Cela dit, le PS plaide en fa-
veur d’un registre « oui » / « non » pour étre a méme de consigner avec certitude
la volonté de la personne défunte. Un tel registre aurait 'avantage de soulager
les proches et le personnel hospitalier au mieux possible. Nous invitons le Con-
seil fédéral a examiner la possibilité d’octroyer a ce registre un caractere plus
obligatoire afin d’amener les personnes a prendre position régulierement sur le
sujet. Cela rejoindrait, dans un sens, le modele de la déclaration suggeéré par la
Commission nationale d’éthique en médecine humaine (CNE).

La consultation du registre ne représente qu’une étape de la procédure de clari-
fication de I'existence d’un refus. Certaines personnes continueront vraisembla-
blement a porter une carte de donneur/euse ou a expliciter ou consigner leur
volonté via des directives anticipées. Le dossier électronique du patient offrira
une autre possibilité d’enregistrer la volonté de don. Aussi toute déclaration
comparable, consignée ou identifiable sous une autre forme aurait-t-elle la
méme valeur qu’une déclaration consignée dans le registre national. Par consé-
quent, la déclaration la plus récente ferait foi. Une telle réglementation permet de
résoudre les problemes en lien avec des déclarations contradictoires. Le PS ré-
serve un accueil favorable au dispositif prévu.

Information de la population

Pour garantir la constitutionnalité du principe de consentement présumé, une
campagne d’information intensive devra étre lancée a I'attention du public. Ainsi
une stratégie de communication globale devrait faire en sorte que toutes les ca-
tégories de la population soient informées de leur droit d’opposition au préleve-
ment d’organes et de la nécessité de consigner leur volonté dans le registre
prévu. Le PS salue l'intention du Conseil fédéral de mener une telle campagne.
Nous jugeons que celle-ci devrait étre lancée dans tous les cas afin de favoriser
le don d’organes.

En vous remerciant de I'attention que vous porterez a ces quelques lignes, nous
vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, I'assu-
rance de notre haute considération.

Parti socialiste

suisse
Christian Levrat Jacques Tissot
Président Secrétaire politique
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Guten Tag,

Wir Gbermitteln Ihnen unsere Vernehmlassungsantwort zur Volksinitiative ,,Organspende
fordern”, welche wir ablehnen, und dem indirekten Gegenvorschlag, den wir mit

Verbesserungsantragen begrissen.

Freundliche Grisse
Generalsekretariat der SVP Schweiz

Dr. Fritz Kalin
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Generalsekretariat
Postfach

3001 Bern

Telefon: 031 300 58 58
Fax: 031 300 58 59

Die Partei des Mittelstandes name@svp.ch

WWW.SVp.ch

Sofort informiert?
Abonnieren Sie den

ratis Newsletter der
SVP Schweiz
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Bern, 11. Dezember 2019





Eidgenössische Volksinitiative «Organspende fördern - Leben retten» und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Transplantationsgesetzes)





Sehr geehrter Herr Bundesrat, 



Die SVP Schweiz hält für die Organspende ein Erklärungsmodell für zielführend, welches der Rolle der Angehörigen gerecht wird, und sie in ihrer schwierigen Rolle unterstützt. Hier und bei den Voraussetzungen zur Durchführung vorbereitender medizinischer Massnahmen geht der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrats zur Organspendelösung, die einen Wechsel zur Widerspruchslösung erzwingen würde, in die richtige Richtung. Dem vorgeschlagenen Widerspruchsregister steht die SVP hingegen ablehnend gegenüber. Sie plädiert für praktikablere Lösungen, welche auch für die Bevölkerungsinformation mit einem tragbareren Aufwand verbunden wären. 

Bei guter Ausgestaltung kann ein von der Ethikkommission empfohlenes Erklärungsmodell sowohl von den Gegnern wie auch von Befürwortern der Widerspruchs-, respektive Zustimmungslösungen mitgetragen werden. Der Idee nach weist der indirekte Gegenvorschlag zur Organspende Initiative in die richtige Richtung. Die SVP Schweiz nutzt die Gelegenheit dieser Vernehmlassung, konstruktive Empfehlungen zur konkreten Ausgestaltung zu geben. 

Der Bundesrat will den Angehörigen weiterhin ein Mitspracherecht einräumen, und ihren Kenntnisstand über den Willen der verstorbenen Person verbessern. Damit weist der Gegenvorschlag gegenüber der Initiative bereits einen zentralen Mehrwert auf. Die SVP Schweiz legt Wert darauf, dass im definitiven Gegenvorschlag eine praktikable Idee enthalten ist, wie die allfällige Organspendebereitschaft von Verstorbenen postum festgestellt werden kann. Das vorgeschlagene Widerspruchsregister wäre aber keine zweckdienliche Lösung. Der dafür notwendige Aufwand für die Information der Bevölkerung wird bislang sicherlich unterschätzt. 

Wenn die Spendebereitschaft wirklich angehoben werden soll, wäre das Setzen von positiven Anreizen, wie in der Motion Herzog 19.3906 angeregt, zu erwägen. Sinnvoll wäre zudem, wie in der Pa.Iv. 18.443 vorgeschlagen, die seit 2010 für alle Versicherten obligatorische Versichertenkarte zum Festhalten des Spenderwillens zu nutzen. Darauf könnten die Versicherten nicht nur ihre allfällige Ablehnung oder Zustimmung, sondern auch ihre Unentschlossenheit oder gar keine Aussage angeben dürfen. Mit dieser Lösung wird erreicht, dass sicher alle potentiellen Spendebereiten eine konkrete Gelegenheit haben, ihren Spendewillen festzuhalten, ohne dass die übrigen Versicherten genötigt werden, sich endgültig festzulegen. Damit entfällt eine problematische Äusserungspflicht. Diese Angabe lässt für Angehörige Rückschlüsse zu, inwiefern eine verstorbene Person sich überhaupt mit der Frage auseinandergesetzt hat. Vergessen werden darf bei alledem nicht, dass auch die möglichen Empfänger einer Organspende vor schwierige Entscheidungen gestellt werden. 

Wenn die vorbereitenden medizinischen Massnahmen wie in der Vernehmlassung dargelegt getroffen werden, kann die SVP Schweiz sich damit einverstanden erklären. 

Der Aktionsplan «Mehr Organe für Transplantationen» hat die Spenderate bereits erfreulich beeinflusst. Für die SVP Schweiz ist das ein weiterer Grund, weiter pragmatische Wege anstelle der ethisch fragwürdigen Widerspruchslösung zu verfolgen. 



[bookmark: _GoBack]Kontaktperson: Nationalrätin Verena Herzog



Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.





SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI

		Der Präsident







Albert Rösti, Nationalrat

		Der Generalsekretär







Emanuel Waeber
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Eidgendssische Volksinitiative «Organspende fordern - Leben retten» und in-
direkter Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes)

Sehr geehrter Herr Bundesrat,

Die SVP Schweiz hilt fiir die Organspende ein Erklarungsmodell fiir zielfiih-
rend, welches der Rolle der Angehérigen gerecht wird, und sie in ihrer schwie-
rigen Rolle unterstiitzt. Hier und bei den Voraussetzungen zur Durchfiihrung
vorbereitender medizinischer Massnahmen geht der indirekte Gegenvorschlag
des Bundesrats zur Organspendelésung, die einen Wechsel zur Widerspruchs-
I6sung erzwingen wiirde, in die richtige Richtung. Dem vorgeschlagenen Wi-
derspruchsregister steht die SVP hingegen ablehnend gegeniiber. Sie pladiert
fur praktikablere Losungen, welche auch fiir die Bevilkerungsinformation mit
einem tragbareren Aufwand verbunden waren.

Bei guter Ausgestaltung kann ein von der Ethikkommission empfohlenes Erklarungsmo-
dell sowohl von den Gegnern wie auch von Befiirwortern der Widerspruchs-, respektive
Zustimmungslésungen mitgetragen werden. Der Idee nach weist der indirekte Gegen-
vorschlag zur Organspende Initiative in die richtige Richtung. Die SVP Schweiz nutzt die
Gelegenheit dieser Vernehmlassung, konstruktive Empfehlungen zur konkreten Ausge-
staltung zu geben.

Der Bundesrat will den Angehérigen weiterhin ein Mitspracherecht einrdumen, und ihren
Kenntnisstand Gber den Willen der verstorbenen Person verbessern. Damit weist der
Gegenvorschlag gegeniiber der Initiative bereits einen zentralen Mehrwert auf. Die SVP
Schweiz legt Wert darauf, dass im definitiven Gegenvorschlag eine praktikable Idee
enthalten ist, wie die allféllige Organspendebereitschaft von Verstorbenen postum fest-
gestellt werden kann. Das vorgeschlagene Widerspruchsregister ware aber keine
zweckdienliche Lésung. Der dafiir notwendige Aufwand fiir die Information der Bevol-
kerung wird bislang sicherlich unterschatzt.

Wenn die Spendebereitschaft wirklich angehoben werden soll, ware das Setzen von po-
sitiven Anreizen, wie in der Motion Herzog 19.3906 angeregt, zu erwagen. Sinnvoll wéare
zudem, wie in der Pa.lv. 18.443 vorgeschlagen, die seit 2010 fur alle Versicherten ob-
ligatorische Versichertenkarte zum Festhaiten des Spenderwillens zu nutzen. Darauf
kénnten die Versicherten nicht nur ihre allfallige Ablehnung oder Zustimmung, sondern
auch ihre Unentschlossenheit oder gar keine Aussage angeben dirfen. Mit dieser Lésung
wird erreicht, dass sicher alle potentiellen Spendebereiten eine konkrete Gelegenheit
haben, ihren Spendewillen festzuhalten, ohne dass die Gbrigen Versicherten gendtigt
werden, sich endglltig festzulegen. Damit entfallt eine problematische Ausserungs-
pflicht. Diese Angabe lasst flir Angehdorige Rickschliisse zu, inwiefern eine verstorbene
Person sich Uberhaupt mit der Frage auseinandergesetzt hat. Vergessen werden darf
bei alledem nicht, dass auch die méglichen Empfanger einer Organspende vor schwie-
rige Entscheidungen gestellt werden.





Wenn die vorbereitenden medizinischen Massnahmen wie in der Vernehmlassung dar-
gelegt getroffen werden, kann die SVP Schweiz sich damit einverstanden erklaren.

Der Aktionsplan «Mehr Organe fiir Transplantationen» hat die Spenderate bereits er-
freulich beeinflusst. Fiir die SVP Schweiz ist das ein weiterer Grund, weiter pragmatische
Wege anstelle der ethisch fragwiirdigen Widerspruchslésung zu verfolgen.

Kontaktperson: Nationalrétin Verena Herzog

Wir danken Ihnen fir die Beriicksichtigung unserer Stellungnahme und griissen Sie
freundlich.

SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI
Der Président/

SN A

" Albert Résti, Nationalrat Emanuel Waeber
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zudem, wie in der Pa.lv. 18.443 vorgeschlagen, die seit 2010 fur alle Versicherten ob-
ligatorische Versichertenkarte zum Festhaiten des Spenderwillens zu nutzen. Darauf
kénnten die Versicherten nicht nur ihre allfallige Ablehnung oder Zustimmung, sondern
auch ihre Unentschlossenheit oder gar keine Aussage angeben dirfen. Mit dieser Lésung
wird erreicht, dass sicher alle potentiellen Spendebereiten eine konkrete Gelegenheit
haben, ihren Spendewillen festzuhalten, ohne dass die Gbrigen Versicherten gendtigt
werden, sich endglltig festzulegen. Damit entfallt eine problematische Ausserungs-
pflicht. Diese Angabe lasst flir Angehdorige Rickschliisse zu, inwiefern eine verstorbene
Person sich Uberhaupt mit der Frage auseinandergesetzt hat. Vergessen werden darf
bei alledem nicht, dass auch die méglichen Empfanger einer Organspende vor schwie-
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Wenn die vorbereitenden medizinischen Massnahmen wie in der Vernehmlassung dar-
gelegt getroffen werden, kann die SVP Schweiz sich damit einverstanden erklaren.

Der Aktionsplan «Mehr Organe fiir Transplantationen» hat die Spenderate bereits er-
freulich beeinflusst. Fiir die SVP Schweiz ist das ein weiterer Grund, weiter pragmatische
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Sehr geehrte Frau Kaser

Mit heutigem Schreiben wurden wir zur Stellungnahme zum obengenannten Geschaft
eingeladen. Fur die uns dazu gebotene Gelegenheit danken wir Ihnen bestens.

Da diese Frage keinem Thema des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes entspricht,
verzichten wir auf eine Eingabe.

Freundliche Griisse
Muriel Hofer

Muriel Hofer

Leiterin Administration

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND
Hegibachstrasse 47

Postfach

8032 Ziirich

Tel. direkt +41 44 421 17 40
Tel. +41 44 421 17 17
Fax +41 44 421 17 18

hofer@arbeitgeber.ch
www.arbeitgeber.ch

(7]
cid:image003.png@01D56242.EC7DD210
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Arbeitgeber setzen auf lebenslanges Lernen.
Hier gehts zur Kampagne

Von: Christa.Kaeser@bag.admin.ch <Christa.Kaeser@bag.admin.ch>

Gesendet: Freitag, 13. September 2019 15:44

An: transplantation@bag.admin.ch

Cc: gever@bag.admin.ch

Betreff: Vernehmlassung — indirekter Gegenvorschlag zur Organspende-Initiative / Consultation
— contre-projet indirect a l'initiative sur le don d’organes / Consultazione — controprogetto
indiretto all'iniziativa di donazione di organi

La version francaise figure plus bas
La versione italiana e disponibile sotto

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat das EDI am 13. September 2019 beauftragt, bei den Kantonen, den politischen Parteien, den
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gesamtschweizerischen Dachverbdnden der Gemeinden, Stadte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen
Dachverbénden der Wirtschaft, der Regierung des Furstentums Liechtenstein und den interessierten Kreisen
zur Eidgendssischen Volksinitiative «Organspende férdern — Leben retten» und dem Vorentwurf zu einem
indirekten Gegenvorschlag ein Vernehmlassungsverfahren durchzufihren.

Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 13. Dezember 2019.

Die Vernehmlassungsunterlagen kdnnen bezogen werden Uber die Internetadresse:
http://www.admin.ch/ch/d c/pendent.html

Wir bitten Sie, lhre Stellungnahme zum Bundesbeschluss und den dazugehorigen Erlauterungen an das
Bundesamt flr Gesundheit, Abteilung Biomedizin, an folgende

E-Mail-Adressen zu senden:

- gever@bag.admin.ch und

- transplantation@bag.admin.ch

Flr Ruckfragen und allféllige Informationen stehen lhnen Christa Kaser (Tel. 058 465 02 64,
christa.kaeser@bag.admin.ch) und Veronika Moser (Tel. 058 481 55 05, veronika.moser@bag.admin.ch) zur
Verflgung.

Mit freundlichen Grissen

Christa Kaser
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Bundesamt fur Gesundheit BAG
Direktionsbereich Offentliche Gesundheit
Sektion Transplantation

Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Bern
Tel. +41 58 46 50 264

Fax +41 58 46 26 233
mailto:christa.kaeser@bag.admin.ch

http://www.bag.admin.ch

Madame, Monsieur,

Le 13 septembre 2019, le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter les cantons, les partis politiques, les
associations faitieres des communes, des villes et des régions de montagne qui ceuvrent au niveau national, les
associations faitieres de I'économie qui ceuvrent au niveau national, la Principauté de Liechtenstein et les
milieux intéressés sur Pinitiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes »
et sur I'avant-projet d’un contre-projet indirect.

Cette consultation durera jusqu'au 13 décembre 2019.

Le projet et le dossier mis en consultation sont disponibles a I'adresse Internet :
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.

Vous voudrez bien faire parvenir votre prise de position concernant l'arrété fédéral et le rapport explicatif a
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I’Office fédéral de la santé publique, division Biomédecine,
en utilisant les adresses courriel suivantes :
- gever@bag.admin.ch

- transplantation@bag.admin.ch

M™MES Christa Kaser (tél. 058 465 02 64, christa.kaeser@bag.admin.ch) et Veronika Moser (tél. 058 481 55 05,
veronika.moser@bag.admin.ch) se tiennent a votre disposition pour toute question ou information

complémentaire.

En vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
I'expression de notre considération distinguée.

Christa Kaser
Collaboratrice scientifique

Département fédéral de l'intérieur (DFI)
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Unité de direction Santé publique
Section Transplantation

Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Bern
Tel. +41 58 46 50 264

Fax +41 58 46 26 233
mailto:christa.kaeser@bag.admin.ch

http://www.bag.admin.ch

Gentili Signore e Signori,

il 13 settembre 2019, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di effettuare una procedura di consultazione
presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Citta e delle regioni di
montagna, le associazioni nazionali mantello dell’economia, il Governo del Principato del Liechtenstein e le
cerchie interessate in merito all’iniziativa federale popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite
umane» e all’avamprogetto relativo a un controprogetto indiretto.

La procedura di consultazione durera fino al 13 dicembre 2019.

E  possibile scaricare i documenti della consultazione al seguente indirizzo  Internet:
https://www.admin.ch/ch/i c/pendent.html.

Vi invitiamo a inoltrare il vostro parere su quanto esposto nel decreto federale e nel relativo rapporto
esplicativo all’Ufficio federale della sanita pubblica UFSP, Divisione biomedicina, ai seguenti indirizzi email:

- gever@bag.admin.ch

- transplantation@bag.admin.ch

Per eventuali domande da parte vostra o richieste di informazioni, potete rivolgervi a Christa Kaser (tel. 058 465
02 64, christa.kaeser@bag.admin.ch) e Veronika Moser (tel. 058 481 55 05, veronika.moser@bag.admin.ch).

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.

Distinti saluti
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Schweizerischer Stadteverband \u a
Union des villes suisses "™ w
Unione delle citt3 svizzere

Eidgendssisches Departement des Innern
3003 Bern

Per Mail:

gever@bag.admin.ch
transplantation@bag.admin.ch

Bern, 28. Oktober 2019

Anderung des Bundesgesetzes iiber die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fir die Einladung, an der Vernehmlassung zum oben genannten Geschéft teilzu-
nehmen.

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu missen, dass wir trotz der unbestrittenen Bedeutung der Vorlage
aus Kapazitatsgrinden auf eine Eingabe verzichten missen.

Besten Dank fir lhr Verstandnis.

Freundliche Grisse

Schweizerischer Stadteverband
Direktorin

I a

Renate Amstutz

Monbijoustrasse 8, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31356 32 32
info@staedteverband.ch, www.staedteverband.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI

9 Canfedeation Suisse Bundesamt fiir Gesundheit BAG

Confederazione Svizzera . .
: ) Direktionsbereich Verbraucherschutz
Confederaziun svizra

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme des Vereins APOL, Arzte und Pflegefachpersonen gegen Organspende am Lebensende

Name / Kanton / Firma / Organisation : Arzte und Pflegefachpersonen gegen Organspende am Lebensende
Abklrzung der Firma / Organisation - APOL

Adresse, Ort : Unterer Reutlingerweg 3, 8400 Winterthur

Kontaktperson : Dr. med. Alex Frei

Telefon d |

E-Mail s

Datum :13.12.2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lnren Angaben ausfullen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verein APOL lehnt die gesamte Gesetzesanderung aus folgenden Griinden ab:

1. Die Rechte der Biirgerinnen und Biirger, in diesem Fall das Recht auf Selbstbestimmung und auf kérperliche Unversehrtheit, miissen selbst-
verstandlich gelten.

Wenn Rechte nicht mehr selbstverstandlich gelten und eingefordert werden miissten, ware das ein Paradigmenwechsel in unserer Rechtsordnung. Das
wirde den freiheitlichen Grundwerten unserer Gesellschaft widersprechen. Der Staat hat die Biirger und Blirgerinnen zu schiitzen und darf nicht deren
Ausbeutung Vorschub leisten.

2. Das Recht auf Leben bedeutet nicht ein Recht auf ein Organ eines anderen Menschen. Das Recht auf korperliche Unversehrtheit ist ein nicht
verhandelbares Grundrecht aller Menschen.

In erlauternden Bericht steht unter 3.4. Medizinethische Aspekte:

,Die Einfuhrung einer Widerspruchslésung wirft ethische Fragen und Bedenken auf. Das Recht auf Selbstbestimmung und auf kérperliche Unversehrtheit
der spendenden Person stehen dem Recht auf Leben der empfangenden Person gegeniiber. Diese unterschiedlichen Rechte gilt es gegeneinander abzu-
wagen.*

Damit wird postuliert, dass empfangenden Personen, um (weiter-)leben zu kdnnen, méglicherweise ein Recht auf ein Organ eines anderen Menschen,
auch gegen dessen Willen, haben. Diese Abwagung ist unseres Erachtens absolut unzulassig. Das Recht auf koérperliche Unversehrtheit ist ein nicht ver-
handelbares Grundrecht aller Menschen.

Zudem mochten wir betonen, dass mégliche Empfanger nicht an einem Organmangel, sondern an einer schweren Krankheit sterben.

3. Wir bezweifeln, dass jede Person iiber die Widerspruchslésung informiert werden und eine gut informierte Entscheidung dazu fallen kann. In
unseren Augen ist es nicht realistisch, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Dies ist aber eine unverzichtbare Voraussetzung fiir die Einfiih-
rung der Widerspruchslésung. Durch die Widerspruchslésung wiirden mit grosser Wahrscheinlichkeit Personen gegen ihren Willen Organe
entnommen.

Im erlauternden Bericht steht unter Ubersicht/Bevolkerungsinformation:

,Durch eine intensive Bevolkerungsinformation soll jede Person — unabhangig von ihrem soziodkonomischen Status sowie sprachlichen oder sonstigen
Beeintrachtigungen — darliber informiert werden, dass neu ohne Widerspruch die Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen sowie vorbereitende medi-
zinische Massnahmen zuldssig sind. Zudem ist zu vermitteln, dass ein allfalliger Widerspruch im Widerspruchsregister dokumentiert werden muss.*

Wir sind der Ansicht, dass es nie mdglich sein wird, jede Person mit der Information zur Organspende zu erreichen. Auch wird es nicht méglich sein, dass
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jede Person die Information versteht und dass sie Uber die Konsequenzen ihrer Willensdusserung korrekt und umfassend informiert ist, wie dies das Trans-
plantationsgesetz geméss Art. 61 verlangt ,Das BAG und die Kantone informieren die Offentlichkeit regelméssig tiber Belange der Transplantationsmedi-
zin... Die Information umfasst namentlich: Das Aufzeigen der Méglichkeiten, den eigenen Willen beziiglich... vorbereitenden medizinischen Massnahmen
und der mit diesen verbundenen Risiken und Belastungen zu dussern... die Darstellung der Voraussetzungen der Entnahme.“".

Nicht nur BAG und Kantone sind gesetzlich verpflichtet, die Bevolkerung aufzukléren, auch die Arzte, die Organentnahmen vornehmen, miissen gemass
Gesetz ihre Patientinnen und Patienten vor diesem Eingriff aufklaren und ihr Einversténdnis einholen? (Informed Consent). Da sie dies bei Hirntoten nicht
selbst tun kénnen, haben sie die Aufklarung, wie es das Gesetz vorsieht, an BAG und Swisstransplant delegiert3. Diese Arzte missen die Gewissheit ha-
ben, dass die Aufklarung korrekt erfolgt ist, dass Spender, denen sie Organe entnehmen und transplantieren, wissen, wozu sie ja gesagt haben. Dazu
Franz Immer, Direktor von Swisstransplant, kiirzlich in der NZZ: ,,Wir wollen, dass die Menschen einen gut fundierten Entscheid zur Organspende
treffen.”*

Wie schon die obigen Zeilen zeigen, ist die Sachlage bezliglich Organspende am Lebensenden komplex. Die Bevolkerung muss verstehen, dass es Spen-

Auch gibt es Personen, die die Landessprachen nicht sprechen, nicht lesen kédnnen, das Gelesene nicht verstehen oder sich nicht mit ihnrem Sterben befas-
sen wollen.

Nach der Gber 10-jahrigen, intensiven und kostspieligen Informationskampagne des BAG (Jahresbudget 1.5 Mio CHF) sollte bereits heute die gesamte
Bevolkerung uber die Organspende am Lebensende gut informiert sein. Eine reprasentative Umfrage von gfs Zirich vom November 2019 brachte aber
bezliglich des Verstandnisses des Hirntodes ein grosses Informationsdefizit der Bevdlkerung zutage.® Zudem wissen wir (die Mitglieder von APOL) auf-
grund vieler personlicher Gesprache, auch mit Tragern eines Spenderausweises, dass die meisten Personen immer noch glauben, dass Organe einer
herkdmmlichen, kalten Leiche, wie wir sie vom Fernsehen kennen, kurz vor der Kremation oder Bestattung enthommen werden. Sie wissen nicht, dass
Organe Menschen mit totem Hirn, aber schlagendem Herzen, entnommen werden, sie kennen den Unterschied zwischen einem Hirntoten und einer her-
kémmlichen Leiche nicht.

Wie gesagt, selbst Personen, die ihre Spendebereitschaft in einem Spenderausweis oder Spenderegister dokumentiert haben, sind nicht mit Sicherheit
korrekt und umfassend informiert. Dazu raumt Franz Immer ein: ,Aber ich erlebe es selbst bei Veranstaltungen, dass die Leute eine Spendekarte ausfiillen
und die Informationsbroschiire wegschmeissen, ohne sie zu lesen®.® Bereits heute werden mit grosser Wahrscheinlichkeit Personen Organe am Lebens-
ende enthommen, die das so nicht gewollt haben, die sich anders entschieden hatten, wéaren sie korrekt und umfassend informiert worden. Durch die Wi-
derspruchslésung wirde der Anteil dieser Personen sicherlich erhdht.

Heute haben ca. 16% der Bevélkerung einen Organspendeausweis. Aber bereits heute konnen BAG und Kantone nicht sicherstellen, dass diese

den von Organen, Gewebe und Zellen gibt, was vorbereitende Massnahmen beinhalten und welches die damit verbundenen Risiken und Belastungen sind.

" Transplantationsgesetz Art. 61 Abs. 1 und 2 Bst. aund b

2 Art. 398 OR Sorgfalts- und Treuepflichten und z.B. Patientinnen- und Patientengesetz des Kts Zirich, Bst. B Aufklarung und Information, § 13
3 FMH Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag, Kapitel 4.2.

4 NZZ vom 28.03.2019, ,Sind Organe von Hirntoten tabu?“ S. 13

5 Umfrage Organspende, gfs-ziirich, Markt- & Sozialforschung, Dr. Andreas Schaub, 20.11.2019 und www.human-life.ch

6 Thema im Focus, Zeitschrift von Dialog Ethik, Nr. 141, Sept. 2019, Zustimmungs- oder Widerspruchslésung? Streitgesprach zwischen PD. Dr. med. Franz Immer, Direktor
Swisstransplant und Dr. med. Alex Frei, Vizeprasident APOL, S 24
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Personen ihren Entscheid korrekt informiert treffen. Es ist daher hochst unwahrscheinlich, dass es moglich sein wird, dass sich die ganze Be-
vOlkerung korrekt und umfassend informiert entscheidet.

Haben andere Nationen, die schon ldnger die Widerspruchslésung eingefiihrt haben, das Ziel erreicht, alle Personen umfassend zu informieren?
Ein Mitglied unseres Vereins APOL hat kiirzlich bei einer Umfrage bei Familie und Freunden in seinem Heimatland Osterreich erfahren, dass niemand (!)
wusste, dass sie automatisch Organspender sind.

Zudem besteht die Gefahr, dass nach Einfuhrung der Widerspruchslésung die Bereitschaft, Mittel zur intensiven Bevolkerungsinformation zur Verfiigung zu
stellen, abnimmt, da das Ziel, die Zahl der Organspenden zu erhéhen, auch ohne Bevdlkerungsinformation vermutlich erreicht wird. Die Bevoélkerungsinfor-
mation kdnnte sogar eine gegenteilige Wirkung entfalten, indem Personen, die nicht spenden wollen, erfahren, dass sie ihren Widerspruch dokumentieren
mussen, dies tun und sodann als Spender wegfallen. Zudem miissen diese Mittel zeitlich unbeschrankt aufgebracht werden, da immer wieder neue Gene-
rationen aufgeklart werden missen.

Wir bezweifeln sehr, dass irgendeine Nation das Ziel erreicht hat, jede Person zu informieren, dass zum Beispiel alle Spanierinnen, Italiener, Franzdsinnen,
etc. Uber die Widerspruchslésung in ihnrem Land informiert sind und ihre Entscheidung gut informiert gefallt haben. Der Bundesrat soll den Nachweis
erbringen, dass das Ziel, dass jede Person beziiglich Organspende am Lebensende eine gut informierte Entscheidung fallt, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit erreicht werden kann. Er konnte in einem Land, das die Widerspruchslosung vor Jahren eingefiihrt hatte, durch eine reprasenta-
tive Umfrage ermitteln, wie viele Personen ihren Status beziiglich Organspende am Lebensende kennen und ob sie ihren Entscheid gut infor-
miert gefallt haben, ob sie wissen, wozu sie ja sagen.

4. Der Grundsatz der Volksinitiative und des Gegenvorschlags ,,Schweigen bedeutet Zustimmung“ kann das Prinzip einer Spende verletzen.
Freiwilligkeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer Spende. Dieses Prinzip wird durch die Volksinitiative und durch den Gegenvorschlag moglicherweise
verletzt, weil ,Spender” nicht explizit der Spende zugestimmt haben mussen und eventuell durch Unachtsamkeit oder andere Grinde zu ,Spendern® wer-
den. In diesen Fallen wirden diese ,Spenden® einem Raub gleichkommen.

5. Der Entscheid, seine Organe am Lebensende zu spenden, hat grosse Tragweite. Deshalb darf er nicht stellvertretend gemass dem mutmassili-
chem Willen von Angehdrigen gefallt werden. Nur Personen, die das selbst entschieden haben, sollen Organe entnommen werden diirfen.
In der Schweiz wurden 2018 89% der Organspender durch den Entscheid der Angehdrigen zu Spendern. Diese Spender haben das nicht selbst entschie-
den und zum Beispiel in einem Spenderausweis dokumentiert.”
Der Entscheid, seine Organe am Lebensende zu spenden, bedeutet:
- Verzicht auf ein palliativ betreutes Sterben.
- Vorbereitende medizinische Massnahmen bereits vor dem Tod.
- Vom Hirntod bis zur Organentnahme kunstliches Aufrechterhalten von Herzschlag, Atmung und weiteren Kérperfunktionen um bis zu 72 Stunden.®
- Eine erhebliche Stérung des Abschiednehmens der Angehérigen. Die Begleitung bis zum letzten Atemzug ist nicht méglich.

7 BAG: Zahlen zur Spende und Transplantation von Organen in der Schweiz
8 SAMW Richtlinien Feststellung des Todes im Hinblick auf Organtransplantationen und Vorbereitung der Organentnahme 4.1.3.
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- Statt eines Sterbens in Ruhe im Kreis von Angehdrigen und/oder Freunden, Beendigung des Lebens inmitten aufwandigster Technik im Operati-
onssaal durch Arzte.
- Ein unvollstandiges Sterben und teilweises Weiterleben eines Teils des Kdrpers verteilt auf mehrere Empfénger. Die wissenschaftliche Medizin
kann heute keine Aussagen machen, ob dies fiir Spender negative Folgen haben kénnte.®
- Eine massive Stérung des letzten Teils des Sterbeprozesses — der Zeitspanne von der Herzentnahme bis zum Absterben der letzten Zelle im Kor-
per - sowie der Totenruhe. Diese Zeitspanne wird auch intermediares Leben genannt und dauert ca. sieben Tage.
Der Entscheid zur Organspende am Lebensende darf nicht stellvertretend geméass dem mutmasslichen Willen durch Angehdrige geféllt werden. Die Geset-
zesanderung (und auch die heute geltende Regelung) ist daher abzulehnen (solange Organspenden am Lebensende erlaubt sind, ist unseres Erachtens
die enge Zustimmungslésung die einzige vertretbare Regelung).

6. Die Frage an Angehdrige nach Freigabe zur Organentnahme bei einer soeben verstorbenen, nahestehenden Person, ist nicht zumutbar.

Die Gesetzesanderung (aber auch die heute geltende erweiterte Zustimmungslésung) erlaubt, dass Angehdrigen die Frage nach dem mutmasslichen Wil-
len der verstorbenen Person gestellt wird. Die Angehdrigen sind dann gezwungen, einen Entscheid zu fallen. Es ist aber fir Angehorige, die soeben durch
einen Unfall oder eine plétzliche, schwere Erkrankung eine nahestehende Person verloren haben, nicht zumutbar, dass sie in dieser hohen Belastungssitu-
ation mit der Frage nach Organentnahme bei ihrem hirntoten Familienmitglied konfrontiert werden. Selbst Transplantationsmediziner, die diese Gesprache
fihren missen, sind der Ansicht, dass das Stellen dieser Frage nicht zumutbar ist '°. Damit diese Frage nicht gestellt wird, ist die Gesetzesadnderung (und
auch die heute geltende Regelung) abzulehnen. Das Stellen dieser Frage kann nur durch die Einfihrung der engen Zustimmungslésung vermieden wer-
den.

7. Derart umstrittene und fiir Spender gefahrliche medizinische Eingriffe wie die Organspenden am Lebensende sollen verboten und nicht zum
Standard erklart werden. Die wissenschaftliche Datenlage zu Explantation und Transplantation von Organen am Lebensende ist ungeniigend.
Die Organspende am Lebensende ist fiir Spender kein sicherer Eingriff. Die Organspende zu Lebzeiten, d.h. die altruistischen Organspende des
Lebenden, ist hingegen ethisch zu rechtfertigen.

Die Transplantationsmedizin geht davon aus, dass die Personlichkeit von hirntoten Menschen erloschen ist, diese Menschen nicht mehr leiden kénnen und
ihnen Organe enthommen werden kénnen, ohne ihnen damit zu schaden. Die wissenschaftliche Medizin kann aber heute keine Aussagen uber die Erleb-
nisfahigkeit von diesen Menschen machen. Sie weiss nicht, was beim Sterben mit dem Bewusstsein, dem Geistig-Seelischen geschieht, ob es sich auflést
oder ob es weiterexistiert. Sie kann Bewusstsein, das Geistig-Seelische nicht definieren und kennt die neuronalen Mechanismen dahinter nicht. Sie kann
nicht beweisen, dass das Bewusstsein vom Hirn ,produziert wird, dort lokalisiert ist und mit dem Tod des Hirns erlischt. Auch weiss die wissenschaftliche
Medizin heute nicht, ob es eine Seele gibt, und, sollte es eine geben, ob auch sie im Hirn lokalisiert ist und mit dem Tod des Hirns den Korper verlasst.

Es ist auch nicht bekannt, wie sich das unvollstdndige Sterben der Spender — ein grosser Teil ihres Korpers, die gespendeten Organe, sterben nicht — auf
die sterbende Person auswirkt und was das Weiterleben eines Teils des Kérpers ohne Hirn, verteilt auf fremde Korper, fir Spender fiir Folgen hat. Auch

9 www.aepol.net
10 «Nach dem Tod einer nahen Person sind solche Fragen Wahnsinn», Renato Lehnherr, Transplantationsmediziner, 15.9.19 Tagesanzeiger
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fehlen wissenschaftliche Belege, dass nur das Sterben des Hirns und nicht auch das Sterben der anderen Organe und des restlichen Kérpers fir das Ster-

ben des Menschen bedeutsam ist. Risiken und Nebenwirkungen von Organtransplantationen am Lebensende sind fiir Spender nicht bekannt. Es gibt keine

wissenschaftlichen Belege, dass Organspenden am Lebensende Spendern nicht schaden. Die wissenschaftliche Medizin weiss zu wenig tUber Sterben und
Tod, lber den Zusammenhang von Bewusstsein und Koérper/Materie, als dass Organspenden am Lebensende verantwortbar waren. Die gemass heutigen
medizinisch-wissenschaftlichen Standards geforderten Voraussetzungen zur Durchflihrung von operativen Eingriffen sind nicht gegeben.

Wird nicht die gesamte Gesetzesanderung abgelehnt, sollen wenigstens folgende Artikel geandert wer-

den:

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag

Art. 8, Abs. 3 Wenn Angehorige bei der Befragung den mutmassili- In Art. 8, Abs. 3 den Satz streichen: ,Sie haben bei ihrer Entscheidung den
und erlautern- | chen Willen der verstorbenen Person beriicksichtigen mutmasslichen Willen der verstorbenen Person zu beachten.”

der Bericht/ miissen, haben sie kein Recht, einer Organentnahme

Ubersicht: zu widersprechen, wie der Bundesrat sagt, sondern nur

,Daher will der
Bundesrat die
Widerspruchs-
I[6sung in einer
erweiterten
Form einflih-
ren: Die
nachsten An-
gehorigen
mussen aktiv
Uber den Wil-
len der ver-
storbenen Per-
son befragt
werden. lhnen
soll ein Recht

eine Funktion als Zeugen.

Will der Bundesrat den Angehdrigen ein Recht, einer Or-
ganentnahme zu widersprechen, zukommen lassen, muss
der Satz ,Dabei missen sie den mutmasslichen Willen der
verstorbenen Person berlcksichtigen® weggelassen wer-
den.

Andernfalls ware es in unseren Augen eine Irrefiihrung der
Offentlichkeit, wenn der Bundesrat sagt, den Angehérigen
kame ein Recht zu, einer Organentnahme zu widerspre-
chen, sie in Tat und Wahrheit aber nur als Zeugen befragt
werden.
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zukommen, ei-
ner Organent-
nahme zu wi-
dersprechen.
Dabei miissen
sie den mut-
masslichen
Willen der ver-
storbenen Per-

son bertick-

sichtigen.”

Art. 8, Abs. 1b | Heute gilt beim Fehlen einer dokumentierten Zustimmung Der bestehende Art. 8, Abs. 4 soll beibehalten werden: ,Sind keine nachs-
und 3 oder Ablehnung Art. 8, Abs. 4:,Sind keine nachsten Ange-

hérigen vorhanden oder erreichbar, so ist die Entnahme un-
zulassig.”

Gemass neuem Art. 8, Abs. 1b und 3 sollen Entnahmen
zulassig sein, wenn kein Widerspruch zur Spende vorliegt
und keine nachsten Angehdrigen erreichbar sind.

Diese Anderung wiirde bedeuten, dass insbesondere die
Schwachsten unserer Gesellschaft, Randstadndige zum Bei-
spiel oder alte Menschen ohne Angehdrige, die Chance
nicht hatten, dass gemass ihrem mutmasslichen Willen ei-
ner Entnahme widersprochen wird. lhnen wiirden beim
Fehlen einer dokumentierten Ablehnung in jedem Fall und
mdglicherweise gegen ihren Willen Organe entnommen.
Dies ist entschieden abzulehnen.

ten Angehdrigen vorhanden oder erreichbar, so ist die Enthahme unzulés-

sig.

7/8



Bemerkunge

n zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

Wir bedanken uns fiir die Méglichkeit zur Stellungnahme zur Anderung des Bundesgesetzes (ber die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen.

Freundliche Grisse

Im Namen des Vorstands Arzte und Pflegefachpersonen gegen Organspende am Lebensende

Dr. med. Alex Frei
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SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ KOMMISSION FUR BIOETHIK
CONFERENCE DES EVEQUES SUISSES COMMISSION DE BIOETHIQUE
CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI COMMISSIONE DI BIOETICA
CONFERENZA DILS UESTGS SVIZZERS CUMISSIUN DA BIOETICA

Prise de position de

Nom/société/organisation : Commission de bioéthique de la Conférence des évéques
suisses

Abréviation de la société/de I'organisation : CBCES

Adresse : Secrétariat de la Conférence des évéques suisses

Case postale 278
1701 Fribourg

Personne(s) de référence : Prof. Dr. Bernard Schumacher (président CBCES),
Dr. Stéve Bobillier (collaborateur scientifique)

Téléphone : +41 (0)58 480 41 07

Courriel : steve.bobillier@bischoefe.ch

Date : 10 décembre.2019

Consultation — Initiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant le don
d’organes » et contre-projet indirect

La commission de bioéthique de la Conférence des évéques de Suisse (CBCES)
remercie le DFI de sa demande de prise de position. Elle rappelle que I’Eglise catholique
soutient et encourage le don d’organes, comme un acte de profonde charité et de fraternité.

Toutefois, la commission s’étonne que le Conseil fédéral n’ait pas suivi la
recommandation de la Commission nationale d’éthique. Contrairement a ce qui est mentionné
dans le rapport explicatif du contre-projet, celle-ci souligne qu’« a ce jour, il n’a pas été possible
de démontrer que le consentement présumé augmente le taux d’organes donnés apres le
décés »1. Les exemples de certains pays voisins ont méme montré que I’introduction du
consentement présumé avait fait diminuer le don?.

De plus, prélever des organes en I’absence d’un consentement explicite de la personne
vivante porte atteinte aux droits de la personnalité, selon I’art. 262, chap. 2, du Code pénal
suisse.

Le Conseil fédéral a raison d’affirmer que I’avis des proches doit étre entendu. Mais
dans 60% des cas, ceux-ci ne connaissent pas la volonté du défunt en matiére de don et le
refusent par précaution. Puisque la famille devrait se prononcer, le consentement présumé au
sens large ne changerait rien a cette situation et le don n’augmenterait aucunement.

! Commission nationale d’éthique, Prise de position 31/2019, p. 14.

2 Cf. ZINK S. et al. (2005), «Presumed vs. Expressed consent in the US and Internationally», in Ethics Journal of
the American Medical Association 7 ; ROBSON K. (2005), «Systems of presumed consent for organ donation —
experiences internationally» ; COPPEN R. et al. (2010) «The potential of legislation on organ donation to increase
the supply of donor organs», in Health Policy 98 (2-3), p. 164-170 ; CSILLAG C., (1998), « Brazil abolishes
"presumed consent" in organ donation », Lancet 352(9137): 1367.

Rue des Alpes 6 Tél. +412651015 41 ‘ bioethik@bischoefe.ch
1700 Fribourg Fax +4126510 1581 www.kommission-bioethik.bischoefe.ch



SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ KOMMISSION FUR BIOETHIK
CONFERENCE DES EVEQUES SUISSES COMMISSION DE BIOETHIQUE
CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI COMMISSIONE DI BIOETICA
CONFERENZA DILS UESTGS SVIZZERS CUMISSIUN DA BIOETICA

Enfin, s’il n’y a aucune obligation morale a faire don de ses organes apres sa mort,
’Eglise soutient néanmoins et encourage la pratique du don. Cette « culture du don » implique
que chacun décide de lui-méme de donner explicitement son consentement éclairé a un acte
qui est de grande solidarité humaine et de haute valeur morale.

I1 est ainsi regrettable que le Conseil fédéral n’ait pas proposé un véritable contre-projet
en suivant la proposition de la Commission nationale d’introduire un systeme de déclaration
obligatoire, dans lequel les citoyens sont régulierement invités, lors par exemple de
I’établissement ou du renouvellement d’un document d’identité, a se pencher sur la question du
don d’organes et a faire connaitre leur position, en acceptant, refusant ou en décidant
explicitement de ne pas se prononcer.

Ainsi, la CBCES considére que I’initiative, autant que le Contre-Projet, seraient
inefficaces et encourage le Conseil fédéral a proposer un Contre-projet soutenant un
systeme de déclaration obligatoire qui a fait ses preuves, qui tient en compte 1’avis de la
famille, qui laisse la liberté a chaque citoyen et qui permettrait d’améliorer la situation suisse
en matic¢re de don d’organes.

Fribourg, le 10 décembre 2019

Dr. Stéve Bobillier,
pour la CBCES
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Formular fur Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Organspende Netzwerk Schweiz-Mitte
Abklrzung der Firma / Organisation : Netzwerk CHM

Adresse, Ort : Inselspital Bern, 3010 Bern
Kontaktperson : Mathias Nebiker

Telefon ]

E-Mai D

Datum : 05.12.2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Stellungnahme des Organspende Netzwerk Schweiz-Mitte (CHM) zur erweiterten Widerspruchslésung (indirekter Gegenvorschlag des Bundesrats zur
Volksinitiative «Organspende fordern — Leben retten»):

Das Organspende Netzwerk Schweiz-Mitte begriisst den Gegenvorschlag des Bundesrates. Der Gegenvorschlag spiegelt besser als die Initiative das prak-
tische Vorgehen wider und beschreibt einen detaillierteren Losungsansatz. Die erweiterte Widerspruchslosung als solche wird vom Netzwerk CMH eben-
falls unterstitzt.

Mit dem Aktionsplan 2013-2018 wurden auf mehreren Ebenen Strukturen und Voraussetzungen geschaffen, um den Ablauf in den Spitdler zu optimieren.
Auch wenn es in einzelnen Bereichen noch Verbesserungspotential gibt, so ist die hohe Ablehnungsrate (ca. 60%) sicherlich das Hauptargument, warum
das gesteckte Ziel von 20 pmp mit dem Aktionsplan nicht erreicht werden konnte.

Die grossen Anstrengungen des Bundes die Bevolkerung mittels Aufklarungskampagnen zur bewussten Aktion der Willensfestlegung und —&usserung
gegenuber der Familie zu bewegen, blieben ohne nachhaltigen Erfolg. Zwar lasst sich nicht vorhersagen, dass ein Systemwechsel von der Zustimmungs-
zur Widerspruchslésung zu einem grésseren Spendervolumen fiihren wirde, der Vergleich mit Landern, die entsprechende Losungen bereits implementiert
haben, lasst dies jedoch vermuten.

Eine Widerspruchlésung wiirde des Weiteren der mehrheitlich positiven Haltung der Bevolkerung gegeniiber Organspende entsprechen (ca. 70-80%, je
nach Fragestellung). Trotzdem ist heute davon auszugehen, dass ein betrachtlicher Teil der Verstorbenen keine Organe spendet, weil der Wille nicht be-
kannt ist.

Kritik zur vermeintlich aufgehobenen Freiwilligkeit der Organspende durch eine Widerspruchslésung ist verstandlich. Andererseits wiegt aus unserer Sicht
die Argumentation héher, dass sich ein jeder zu Lebzeiten festlegen sollte, weil ansonsten die Angehérigen unweigerlich mit der Fragestellung belastet
werden. Den damit allfalligen «Druck» oder «Zwang» zur Willensfestlegung erachten wir als zuséatzliche, legitime Massnahme der Bevolkerungssensibilisie-
rung und knlpft dort an, wo die bisherigen Kampagnen an Grenzen gestossen sind.

Es sei Ihnen versichert, dass die Widerspruchslésung den Ablauf in der Praxis nicht grundséatzlich &ndern wirde. Wie bis anhin wiirde immer ein Angeho-
rigengesprach gefiuhrt werden, was in der heutigen Zeit gar nicht anders vorstellbar wére. Die Ausgangslage und die Grundhaltung in der Bevdlkerung
konnten sich jedoch &ndern. Die Organspende kdnnte in Zukunft als das «Normale» betrachtet werden, im Gegensatz zu heute, wo die Ablehnung bei
Unsicherheit im Vordergrund steht.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

Art 8, Abs 5

Viele Organtransplantationen sind nicht unmittelbar lebens-
rettend, haben jedoch eine Verbesserung der Lebensquali-
tat inklusive Verlangerung des Lebens zum Ziel. Es ware
klarer, wenn der Bundesrat klar definiert, welche Organe
und Gewebe der Widerspruchslosung unterliegen, respek-
tive welche nicht.

Anpassung:

Der Bundesrat kann vorsehen, dass die verstorbene Person oder ihre
néachsten Angehdrigen der Entnahme ausdriicklich zugestimmt haben mus-
sen, wenn es sich um die Entnahme von gewissen Organen, Geweben o-
der Zellen handelt. Der Bundesrat legt fest, fir welche Organe, Gewebe
und Zellen keine ausdriickliche Zustimmung erforderlich ist.

Vorschlag: Beschrankung der Widerspruchslésung auf folgende Organe,
resp. Gewebe:
Herz, Lunge, Leber, Niere, Pankreas, Darm, Augenhornhaut

Art 8b, Abs 6a

«Der Bundesrat legt den Kreis der nachsten Angehdrigen
fest». Dieser Kreis definiert sich aktuell im TxG anders als
im KESG.

Vereinheitlichung der Definitionen KESG und TxG fir den gleichen Gel-
tungsbereich (Entscheidungsbefugnis fiir medizinische Massnahmen).

Art 10a Da bereits ein Organspenderegister existiert, sollte, um Anpassung:
Verwirrung zu vermeiden, Doppelspurigkeit umgangen wer- | Organspenderegister
den. Zudem hat ein ja/nein-Register die Moglichkeit, auch 1 Der Bund fiihrt ein Register, in das ein Widerspruch oder eine Zustim-
die Zustimmung festzuhalten, was die Sicherheit bei der mung zur Spende eingetragen werden kann.
Entscheidung in der Praxis erhéhen kann. 2 Wer die Entnahme der eigenen Organe, Gewebe oder Zellen ablehnt o-
Die Identifikation via AHV-Nummer erscheint naheliegend der eine Zustimmung zur Spende festhalten mdchte, kann einen Eintrag in
und korrekt. Da die meisten Einwohner ihre AHV-Nummer das Register vornehmen.
nicht auswendig kennen, besteht darin eine Hirde. Eine 3 Die firr die lokale Koordination zustandige Person (Art. 56 Abs. 2 Bst. a)
einfache Umsetzung ist jedoch elementar. ist im Spital fir den Prozess der Anfrage des Registers verantwortlich. Die
Eine Delegation des Registers an die Nationale Zuteilungs- | Registeranfrage kann vom im Dienst zustandigen arztlichen oder koordinie-
stelle erscheint am einfachsten praktikabel und sinnvoll. renden Personal vorgenommen werden.
Da der Lokale Koordinator eine einzelne Person pro Spital 4 Der Bundesrat legt die fur die Personenidentifikation erforderlichen Anga-
ist, muss die Aufgabe der Registerabfrage delegierbar sein, | ben fest. (Vorschlag: aktueller Status des bestehenden Organspenderegis-
jedoch in der Verantwortung des Lokalen Koordinators lie- ters)
gen.

Art. 54 Abs. 2 | Analog zu oben 2 Dies gilt insbesondere fir:

a. das Fuhren des Organspenderegisters nach Artikel 10a;
Art. 61 Abs. 2 | Analog zu oben 2 Die Information umfasst namentlich:

und 3
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a. das Aufzeigen der Mdglichkeiten, seinen Widerspruch bezuglich der Ent-
nahme von Organen, Geweben oder Zellen im Organspenderegister zu
aussern und diesen jederzeit zu widerrufen

Bemerkunge

n zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

2/16(5.1.3)/
21 (5.2 Art. 8
Abs. 4)

In der Transplantationsmedizin ist kein Land bekannt, wel-
ches Personen mit Wohnsitz im Ausland anders als die
Birger des eigenen Landes behandelt. Es gehort zur Ver-
antwortung der Reisenden sich hinlanglich zu informieren.
Dies konnte auch bewusst genutzt werden, damit sich die
Bevolkerung mit der Thematik auseinandersetzt.

Weglassen der Sonderregelung fur Personen mit Wohnsitz im Ausland,
respektive Weglassen der auf Seite 16 erwahnten zweiten Gruppe.

3/15(.1.1)/
17 (5.1.5) / 27
und 28 (5.2 Art

Das CNDO mdchte, dass das aktuelle Organspenderegister

beibehalten wird. Es ermdglicht neben der Ablehnung auch
eine Zustimmung festzuhalten und verschafft den Angehari-

Anderung des Begriffes «Widerspruchregister» in «Organspenderegisters.
Erweiterung der Anfragekompetenz auf Lokale Koordinatoren, Koordinato-
ren und im Dienst des Spitals Involvierte im Organspendeprozess.

10a Abs. 1 gen damit mehr Sicherheit. Zudem sollten nicht die Res-
und 2) sourcen gebiindelt werden und nicht zusatzliche Verwirrung
entstehen, in dem zwei verschiedene Register existieren.
Die Kompetenz zur Anfrage des Register sollte nicht zu eng
verfasst werden (Koordinatoren, Lokale Koordinatoren), da
beispielsweise in einem Netzwerkspital das Dienstpersonal
die Anfrage tatigen koénnen sollte.
3/14(5.1)/ Dass der Bundesrat die Moglichkeit hat, in gewissen Fallen | Einbeziehen der Hornhautspende in die Widerspruchsldsung.
22 (5.2 Art 8 fur die Entnahme von Organen, Geweben und Zellen wei-
Abs. 5) terhin eine explizite Zustimmung vorzusehen, drfte fur be-

stimmte Bereiche sinnvoll sein (Gesicht, Gliedmassen, Ge-
barmutter,...). Die in der Schweiz haufigste Transplantation
ist an dieser Stelle nicht berticksichtigt: die Hornhauttrans-
plantation. Aus den vorliegenden Dokumenten ist nicht er-
sichtlich, wie die Hornhauttransplantation geregelt wiirde.

24 (5.2 Art 8b
Abs. 6)

Die Bedenkzeit fur Angehdrige nach der Anfrage wird im
Bericht im Spektrum von 6-12 Stunden vorgeschlagen. In
der aktuellen Praxis ist es Ublich, dass die Angehdrigen die
notige Zeit ermdglicht wird. Ublicherweise wird die Zeit 24
stunden kaum Uberschreiten. Falls Angehérige vor einem

Bedenkzeit fur Entscheidungsfindung: 24 Stunden oder einen Tag.

4/5



Entscheid eine Nacht «lberschlafen» mdchten, gentigen
die 6-12 Stunden nicht.

29 (5.2 Art 10a
Abs. 4) / 38
(5.5.6)

Die Verwendung der AHV-Nummer erscheint auf den ers-
ten Blick sinnvoll und logisch. Damit der Eintrag jedoch
mdglichst einfach erfolgen kann, sollten keine Daten ver-
wendet werden miissen, die nicht jeder Birger auswendig
kennt und jederzeit wiedergeben kann. Die AHV-Nummer
ist keine Nummer, die jede Person kennt.

Weglassen der AHV-Nummer als Bedingung zum Eintrag ins Organspen-
deregister.
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Formular fur Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Comité National de Don d’Organes
Abklrzung der Firma / Organisation : CNDO

Adresse, Ort : Inselspital Bern, 3010 Bern
Kontaktperson : Mathias Nebiker

Telefon ]

E-Mai D

Datum : 10.12.2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Stellungnahme des Comité National du don d’organes (CNDO) zur erweiterten Widerspruchslésung (indirekter Gegenvorschlag des Bundesrats zur Volks-
initiative «Organspende fordern — Leben retten»):

1. Kurztext

Die Mitglieder des CNDO unterstitzen den Wechsel von der erweiterten expliziten Zustimmung zur erweiterten vermuteten Zustimmung (erweiterte Wider-
spruchslosung) bei der Organspende. Aus unserer Sicht wird dadurch richtigerweise der grosse Druck auf die Angehoérigen, die sich in der schweren Situa-
tion des Verlustes einer nahestehenden Person fir oder gegen eine Spende entscheiden missen, wesentlich reduziert. Die praktische Erfahrung zeigt,
dass Angehdrige in dieser Situation oft nicht entscheidungsfahig sind und von der Spende-Anfrage zusatzlich belastet werden, weil sie keine falsche Ent-
scheidung treffen wollen. Mit dem Wechsel zum consentement présumé (Deutsch auch Widerspruchslésung) wird der Tatsache Rechnung getragen, dass
die Bevolkerung der Organspende mehrheitlich positiv gegenlibersteht. Ein Wechsel zur erweiterten Widerspruchslésung entlastet die betroffenen Angeho-
rigen und Ubertragt die Verantwortung jedem Einzelnen, sich zu Lebzeiten fir oder gegen eine Organspende zu entscheiden. Selbstverstandlich werden
auch nach der Einfuhrung der erweiterten Widerspruchslosung die Angehérigengesprache sorgfaltig gefiihrt. Bei vorliegendem Entscheid der verstorbenen
Person ist dieser bindend. Wenn sich die verstorbene Person zeitlebens nicht gedussert hat, so geht man grundséatzlich davon aus, dass sie bereit gewe-
sen ware Organe zu spenden, ausser die der oder dem Verstorbenen am nachsten stehende Person hat Kenntnis davon, dass die oder der Verstorbene
sich in irgendeiner Form dahingehend geé&ussert hat, dass sie oder er keine Organe spenden mdchte. Bei klaren Hinweisen auf eine Ablehnung wird auch
keine Organspende durchgefihrt. Durch die in den letzten Jahren umgesetzten Massnahmen im Kontext des Mandats der Gesundheitsdirektorenkonferenz
an Swisstransplant, sowie aus dem BAG-Aktionsplan zur Verbesserung des Organspendeprozesses ist ein klares Vorgehen im Sinne der Verstorbenen
garantiert. Im Falle einer positiven Einstellung zur Organspende werden die weiteren Schritte eingeleitet, im Falle einer ablehnenden Haltung wird dies
genau gleich respektiert und von einer Organspende abgesehen.

2. Ausfuhrliche Begriindung

a. Mit der Volksinitiative «Organspende fordern — Leben retten» fordert die Jeune Chambre Internationale Riviera — eine Gruppe junger Unternehmer aus
der Genferseeregion, die sich humanitar und sozial engagieren — einen Wechsel in der Zustimmungsmodalitat zur Organspende. Die jetzige gesetzliche
Regelung, die erweiterte explizite Zustimmung, soll durch eine Widerspruchslésung ersetzt werden. Damit sollen sich neu diejenigen, die eine Organ-
spende ablehnen, verbindlich &ussern mussen. Die Initiative unterstiitzt einerseits die Menschen, denen durch eine lebensrettende Organspende geholfen
werden kann und entlastet anderseits auch die Angehdrigen mdéglicher Organspender erheblich bei der Entscheidungsfindung. Die Angehdrigen kénnen
davon ausgehen, dass die verstorbene Person ihren Willen nicht zu spenden entweder schriftlich festgehalten oder ihnen gegeniiber gedussert hatte.
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b. Wir unterstiitzen die Bemiihungen des Initiativkomitees. Aus Sicht der Fachspezialisten (Pflegefachpersonen und Arzten) auf dem Gebiet der Organ-
spende ist dies ein Weg, um die Angehdrigen eines potentiellen Organspenders zu entlasten und dem Willen des Verstorbenen bestmdglich Rechnung zu
tragen. Gemass Umfragen besteht in der Bevolkerung eine mehrheitlich positive Grundhaltung gegeniiber der Organspende. Bei Personen, die sich mit
dem Thema bereits ndher auseinandergesetzt haben, liegt die grundsatzliche Bereitschaft zur Organspende bei rund 80%. Allerdings sehen wir uns in der
Realitat in diesem Moment, in dem wir die Frage nach einer Organspende stellen missen, haufig damit konfrontiert, dass den Angehdorigen der Wille der
verstorbenen Person bezliglich einer Organspende nicht bekannt ist, weil sich diese zu Lebzeiten nie gedussert hat. Gemass unserer Erfahrung stehen die
Angehorigen angesichts des Verlustes ihres Nachsten bereits unter erheblichem Druck. Dieser kann durch die Frage nach einer Organspende noch weiter
verstarkt werden. Oft sind die Angehdrigen nicht in der Lage eine Antwort zu finden, weshalb sie sich hdufig gegen eine Organspende entscheiden, weil
sie meinen damit nichts Falsches zu machen. Dies fuihrt zu einer Ablehnungsrate von durchschnittlich rund 60% und regional bis zu 80%, trotz grundsétz-
lich hoher Spendebereitschaft in der Bevélkerung. So wird bei der heutigen Zustimmungsmodalitat wahrscheinlich relativ haufig gegen die eigentliche Hal-
tung der verstorbenen Person entschieden.

c. Ein Wechsel zur erweiterten Widerspruchsldsung fuihrt zu einer Entlastung in dieser Situation. Das Wissen um ein Register, in dem sich die Personen
eintragen kdnnen, die eine Organspende ablehnen, kann den Druck im Gesprach betreffend die Organspende bei den Angehdrigen abbauen und ist damit
eine wesentliche Hilfe fur die Angehérigen. Bei der erweiterten Widerspruchslésung verschiebt sich deshalb die Verantwortung von den Angehdrigen hin
zur individuellen Entscheidung jedes und jeder Einzelnen.

d. Voraussetzung hierfir ist ein einfach zugangliches Register, in dem man den Entscheid fur oder gegen eine Organspende festhalten kann. Liegt eine
Einwilligung vor, so werden die Angehdrigen der verstorbenen Person Uber den weiteren Ablauf der Organspende informiert. Besteht kein Registereintrag
und ist der Wille der verstorbenen Person unbekannt, so wird wie bis anhin in einem ausfuhrlichen Gesprach zwischen den Intensivmedizinern und den
Angehdorigen der mutmassliche Wille der verstorbenen Person geklart, wobei grundsatzlich von einer Zustimmung zur Organspende ausgegangen wird.

e. Eine gesetzliche Verankerung des Registers von Swisstransplant und damit auch die Einbindung der Nationalen Zuteilungsstelle im Vorfeld der Angeh6-
rigengesprache ist fur die Fachpersonen ein zentrales und wesentliches Element. Das Register muss zwingend sowohl die volle Zustimmung, die selektive
Zustimmung nach Organen und Geweben, als auch die Ablehnung beinhalten, wie dies bereits heute im Swisstransplantregister der Fall ist.

f. Mit einer Ablehnungsrate im Angehorigengespréach von regional bis zu 80% und einer mehrheitlich positiven Grundhaltung zur Organspende in der Bevol-
kerung, mussen wir davon ausgehen, dass der Wille des Patienten bei der heutigen gesetzlichen Regelung haufig nicht umgesetzt wird. Trotz aller Kam-
pagnen zur aktiven Willensausserung mittels Spendekarte besitzt nur ein kleiner Teil der Bevolkerung eine Organspendekarte und tragt diese auf sich.

g. Die Intensivmediziner haben geméss den SAMW-Richtlinien in den Angehdrigengesprachen weiterhin (im Falle einer erweiterten Widerspruchslésung)
den Patienten und Angehdorigen gegeniber eine neutrale Haltung. Eine Ablehnung wird genauso wie eine Zustimmung akzeptiert, der mutmassliche Wille

hat Vorrang. Es wird in keine Richtung Druck ausgeiibt und falls nétig Zeit zur Entscheidung gewahrt.

h. Der Wert einer Organspende liegt darin, dass einem anderen Menschen in grosser Not geholfen werden kann. Gemass unserer Erfahrung ist dies aber
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nicht der einzige positive Aspekt. Das Wissen, dass man im Sinne des Verstorbenen helfen konnte, gibt den Angehdrigen oft auch Starke und Kraft in den
Monaten und Jahren nach dem Verlust. Dies wird uns durch Betroffene so geschildert.

i. Die Organspende ist auch Ausdruck der gesellschaftlichen Solidaritat. In dem Sinne, als dass jedes Gesellschaftsmitglied zu jedem Zeitpunkt medizinisch
in die Situation kommen kann, eine Organtransplantation selber zu bendétigen um ein qualitativ gutes Weiterleben beziehungsweise das Uberleben zu er-

maoglichen.

j- Der Bundesrat hat vor vier Jahren Zweifel gedussert an einem Wechsel der Zustimmungsmodalitat als alleinige Massnahme. Seither wurden aber
schweizweit auf verschiedenen Ebenen Verbesserungen im Rahmen des Aktionsplans «Mehr Organe fiir Transplantationen» des Bundes realisiert. Einge-
bettet in diese umfassenden Massnahmen und aufgrund obiger Uberlegungen sind sich die Fachpersonen (Pflegefachkrafte und Arzte) auf dem Gebiet der
Organspende einig, dass der Wechsel zur erweiterten Widerspruchslosung einer der wichtigsten noch zu tatigen Schritte zur Verbesserung der Situation
der Organspende in der Schweiz ist.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag
Art 8, Abs 5 Viele Organtransplantationen sind nicht unmittelbar lebens- | Anpassung:
rettend, haben jedoch eine Verbesserung der Lebensquali- | Der Bundesrat kann vorsehen, dass die verstorbene Person oder ihre
tat inklusive Verlangerung des Lebens zum Ziel. Es ware nachsten Angehorigen der Entnahme ausdrtcklich zugestimmt haben miis-
klarer, wenn der Bundesrat klar definiert, welche Organe sen, wenn es sich um die Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen
und Gewebe der Widerspruchslésung unterliegen, respek- handelt. Der Bundesrat legt fest, welche Organe und Gewebe nicht der Wi-
tive welche nicht. derspruchslésung unterliegen und ausnahmsweise eine Zustimmung erfor-
dern.
Vorschlag: Definition und Beschrankung der Widerspruchslésung auf fol-
gende Organe: Herz, Lunge, Leber, Niere, Pankreas, Darm
Art 10a Da bereits ein Organspenderegister existiert, sollte, um Anpassung:

Verwirrung zu vermeiden, Doppelspurigkeit umgangen wer-
den. Zudem hat ein ja/nein-Register die Moglichkeit, auch
die Zustimmung festzuhalten, was die Sicherheit bei der
Entscheidung in der Praxis erhohen kann.

Die Identifikation via AHV-Nummer erscheint naheliegend
und korrekt. Da die meisten Einwohner ihre AHV-Nummer
nicht auswendig kennen, besteht darin eine Hurde. Eine
einfache Umsetzung ist jedoch elementar.

Organspenderegister

1 Der Bund fiuhrt ein Register, in das ein Widerspruch oder eine Zustim-
mung zur Spende eingetragen werden kann.

2 Wer die Entnahme der eigenen Organe, Gewebe oder Zellen ablehnt o-
der eine Zustimmung zur Spende festhalten mdchte, kann einen Eintrag in
das Register vornehmen.

3 Die fir die lokale Koordination zusténdige Person (Art. 56 Abs. 2 Bst. a),
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Eine Delegation des Registers an die Nationale Zuteilungs-
stelle erscheint am einfachsten praktikabel und sinnvoll.

Da der Lokale Koordinator eine einzelne Person pro Spital
ist, muss die Aufgabe der Registerabfrage delegierbar sein,
jedoch in der Verantwortung des Lokalen Koordinators lie-
gen. Die Abfrage des Registers ist einzig fiir die Nationale
Zuteilungsstelle mdglich. Die Anfrage zur Abfrage erfolgt
entsprechend an die Nationale Zuteilungsstelle.

respektive die in der Funktion delegierte Person, kann das Register anfra-
gen.

4 Der Bundesrat legt die fur die Personenidentifikation erforderlichen Anga-
ben fest. (Vorschlag: aktueller Status des bestehenden Organspenderegis-
ters)

Art. 54 Abs. 2 | Analog zu oben 2 Dies gilt insbesondere fur:
a. das Fuhren des Organspenderegisters nach Artikel 10a;

Art. 61 Abs. 2 | Analog zu oben 2 Die Information umfasst namentlich:

und 3 a. das Aufzeigen der Mdglichkeiten, seinen Widerspruch bezuglich der Ent-
nahme von Organen, Geweben oder Zellen im Organspenderegister zu
aussern und diesen jederzeit zu widerrufen

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

2/16(5.1.3)/
21 (5.2 Art. 8
Abs. 4)

In der Transplantationsmedizin ist kein Land bekannt, wel-
ches Personen mit Wohnsitz im Ausland anders als die
Burger des eigenen Landes behandelt. Es gehort zur Ver-
antwortung der Reisenden sich hinlanglich zu informieren.
Dies kénnte auch bewusst genutzt werden, damit sich die
Bevolkerung mit der Thematik auseinandersetzt.

Weglassen der Sonderregelung fir Personen mit Wohnsitz im Ausland,
respektive Weglassen der auf Seite 16 erwéahnten zweiten Gruppe.

3/15(5.1.1)/
17 (5.1.5) / 27
und 28 (5.2 Art
10a Abs. 1
und 2)

Das CNDO mdchte, dass das aktuelle Organspenderegister
beibehalten wird. Es ermdglicht neben der Ablehnung auch
eine Zustimmung festzuhalten und verschafft den Angehari-
gen damit mehr Sicherheit. Zudem sollten die Ressourcen
gebiindelt werden und nicht zusatzliche Verwirrung entste-
hen, in dem zwei verschiedene Register existieren.

Die Kompetenz zur Abfrage des Register sollte nicht zu eng
verfasst werden (Koordinatoren, Lokale Koordinatoren), da
beispielsweise in einem Netzwerkspital auch ein im Pro-
zess delegierte Person die Abfrage tétigen kdnnte.

Anderung des Begriffes «Widerspruchregister» in «Organspenderegisters.
Erweiterung der Abfragekompetenz auf Lokale Koordinatoren, Koordinato-
ren und im Delegierte im Organspendeprozess.

24 (5.2 Art 8b

Abs. 6)

Die Bedenkzeit fur Angehdrige nach der Anfrage wird im
Bericht im Spektrum von 6-12 Stunden vorgeschlagen. In

Bedenkzeit fur Entscheidungsfindung: 24 Stunden oder einen Tag.
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der aktuellen Praxis ist es ublich, dass die Angehdrigen die
notige Zeit ermoglicht wird. Ublicherweise wird die Zeit 24
stunden kaum Uberschreiten. Falls Angehérige vor einem
Entscheid eine Nacht «liberschlafen» mdchten, gentigen
die 6-12 Stunden nicht.

29 (5.2 Art 10a
Abs. 4) / 38
(5.5.6)

Die Verwendung der AHV-Nummer erscheint auf den ers-
ten Blick sinnvoll und logisch. Damit der Eintrag jedoch
moglichst einfach erfolgen kann, sollten keine Daten ver-
wendet werden missen, die nicht jeder Birger auswendig
kennt und jederzeit wiedergeben kann. Die AHV-Nummer
ist keine Nummer, die jede Person kennt. Falls die AHV-
Nummer zwingend wéare, ware ein Eintrag ins Register nur
denjenigen Personen vorenthalten, welche eine AHV-Num-
mer besitzen. Personen mit Wohnsitz im Ausland kénnten
sich in der Schweiz nicht registrieren.

Weglassen der AHV-Nummer als Bedingung zum Eintrag ins Organspen-
deregister, als Option jedoch zulassen.
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Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

9 Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz
Abklrzung der Firma / Organisation : EKS

Adresse, Ort : Sulgenauweg 26, 3001 Bern
Kontaktperson : Prof. Dr. theol. Frank Mathwig

Telefon d |

E M I

Datum :04.12.2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lnren Angaben ausfullen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

1. Der Leib als Gabe — Schutz der leiblichen Integritat gegeniiber Eingriffen Dritter

Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz hat sich in der Vergangenheit verschiedentlich zu Fragen der Transplantationsmedizin und Organspende ge-
aussert und jeden moralischen oder rechtlichen Anspruch Dritter auf die Organe einer Person kategorisch zurlickgewiesen. Die Vorstellung eines Weiter-
gabeautomatismus der eigenen Organe widerspricht grundlegend der jlidisch-christlichen Auffassung von der Geschdépflichkeit allen Lebens.
Was eine Person nicht besitzt, kann sie nicht einfach veraussern oder abgegeben und kann nicht zum Gegenstand einer Verpflichtung gegeniber Dritten
werden.

Das Verstandnis vom eigenen Leib als Geschenk ist unvereinbar mit jeder funktionalen und instrumentellen Sicht auf die Organe. Ein Organ hat nicht nur
eine Funktion, sondern ist Teil der untrennbaren geistig-seelisch-physischen Einheit, die die menschliche Leiblichkeit ausmacht. Die jldisch-
christliche Tradition hat dafiir die Formel «Ehrfurcht vor dem Leben» gepragt. Daran schliessen neuzeitliche Wirdekonzepte an, die die Unverfugbarkeit
des Lebens betonen. Im liberalen Rechtsstaat spiegelt sich diese Auffassung in einem starken Schutz der Personlichkeits- und kérperbezogenen Selbstbe-
stimmungsrechte wider, der auch in dem Recht zum Ausdruck kommt, selbst Giber den Umgang mit den eigenen Organen nach dem Tod entscheiden zu
kénnen.

Gleichzeitig darf die prekare Situation von Menschen, deren Uberleben von einer Organtransplantation abhangt, nicht ignoriert werden. BAG, Swisstrans-
plant und der Gesetzgeber machen zurecht auf das tragische Schicksal von Menschen aufmerksam, die auf eine Organspende hoffen. Die Evangelisch-
reformierte Kirche Schweiz weist aber jeden Versuch zuriick, moralischen Druck auf die Gesellschaft auszuiiben und den Eindruck zu erwecken,
als gingen die Organe Sterbender oder Verstorbener in die Verfliigungsgewalt oder den Besitz der Allgemeinheit liber. Die von der Volksinitiative
«Organspende fordern — Leben retten» suggerierte und vom Bundesrat grundsatzlich unterstitzte Konfliktkonstellation ist sachlich unzutreffend, unserios
und folgt einem dem liberalen Rechtsstaat unwirdigen moralischen Paternalismus.

2. Erklarungsregelung statt Widerspruchslésung

Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz lehnt sowohl das Ziel der Volksinitiative, eine enge Widerspruchslésung, als auch den indirekten Gegenvor-
schlag des Bundesrates einer erweiterten Widerspruchslésung ab. Dagegen unterstitzt er die Erklarungsregelung, die von der Nationalen Ethikkommission
im Bereich Humanmedizin (NEK) in ihrer Position «Organspende. Ethische Erwagungen zu den Modellen der Einwilligung in die Organentnahme. Stellung-
nahme Nr. 31/2019» vorgeschlagen wird. Danach soll die Bevolkerung regelmassig motiviert werden, sich mit der Frage der eigenen Organspende ausei-
nanderzusetzen und sich verpflichtend dazu zu dussern. Jede Person ist danach verpflichtet, sich zustimmend, ablehnend oder nichterklarend zur Organ-
spende zu verhalten. Diese Regelung schitzt das Selbstbestimmungsrecht und entlastet die Angehérigen. Die Aufforderung zur Auseinandersetzung mit
dem Thema und zur expliziten Erklarung wiirde — sofern die Argumente der Initiative zutreffen — die Spendenbereitschaft erhéhen. Gleichzeitig férdert sie —
im Gegensatz zur Widerspruchslésung — das Vertrauen der Bevdlkerung in die Organspende.
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3. Schutz der Glaubens- und Gewissensfreiheit

Die NEK weist in ihrer Stellungnahme zur Organspende darauf hin, dass mit der Ausserungspflicht zur Organspende «das negative Selbstbestimmungs-
recht wie auch die negative Glaubens- und Gewissensfreiheit» tangiert wiirden. «Nach der einen Ansicht greift der Staat dann nicht in das negative Selbst-
bestimmungsrecht ein, wenn er bei seiner Anfrage, sich zur Organspende zu erklaren, die Option offenlasst, sich nicht dussern zu miissen; berihrt ist in
diesem Fall einzig das Interesse, nicht mit der (mdglicherweise belastenden) Thematik konfrontiert zu werden. Nach der anderen Ansicht liegt [...] ein Ein-
griff in das negative Selbstbestimmungsrecht auch dann vor, wenn man die Mdglichkeit hat, <sich der Stimme zu enthalteny» (NEK, Organspende, 28). Die
Evangelisch-reformierte Kirche der Schweiz teilt aber die Glterabwagung der NEK, dass es den Burgerinnen und Biirgern zugemutet werden kann, sich
zur Organspende — in den drei oben beschriebenen Weisen — zu verhalten.

4. Einfuihrung einer Erklarungsregelung (auf Basis der Zustimmungsregelung)

Zur Implementierung der Erklarungsregelung ist Transplantationsgesetz um einen Artikel in «Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen» zu erganzen. Die Evan-
gelisch-reformierte Kirche Schweiz schliesst sich der von der NEK in ihrer Vernehmlassungsantwort vom 20. November 2019 vorgeschlagenen Formulie-
rung an:

Abs. 1 Der Bund stellt sicher, dass alle in der Schweiz wohnhaften Personen eine Erklarung zur Organspende abgeben, und
gewahrleistet, dass sie die hierfur notwendigen Informationen erhalten. Die Erklarung kann neben einer Zustimmung
oder einem Widerspruch auch darin bestehen, dass sich die Person nicht zur Organspende aussern will.

Abs. 2  Der Bund stellt zudem sicher, dass eine Erklarung fur oder gegen eine Organspende in einem Register festgehalten
wird und jederzeit durch die erklarende Person geandert oder geléscht werden kann.

Abs. 3  Furden Fall, dass eine Person keine Erklarung abgegeben hat, kommen Art. 8 ff. des Transplantationsgesetzes zur
Anwendung.

Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz lehnt die Widerspruchslésung in den Varianten der Volksinitiative und des indirekten Gegenvor-
schlags des Bundesrates ab. Damit entfallen Ausserungen zu den einzelnen Artikeln des Gesetzentwurfs

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag
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Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag
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Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

0 Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Verbindung der Schweizer Arztinnen und Arzte
Abklrzung der Firma / Organisation : FMH

Adresse, Ort : Elfenstrasse 18, Postfach 300, 3000 Bern 15
Kontaktperson : Dr. iur. Caroline Hartmann

Telefon d |

E M I

Datum : 13. Dezember 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lnren Angaben ausfullen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Die FMH bedankt sich fiir die Gelegenheit, zum indirekten Gegenvorschlags des Bundesrates zur Eidgendssischen Volksinitiative «Organspende férdern —
Leben retten» Stellung zu nehmen.

Die FMH nimmt nach interner Konsultation der in der Arztekammer vertretenen Organisationen wie folgt Stellung:

Aufgrund des grossen offentlichen Interesses an einer erhéhten Verfiigbarkeit von Spendeorganen begriisst die FMH den Wechsel von der erweiterten
Zustimmungslésung zur erweiterten Widerspruchsldsung und unterstitzt den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Volksinitiative «Organspende
férdern — Leben retten».

Gemass Initiativtext (Art. 119a Abs. 4 BV) soll von der Zustimmung zur Organspende ausgegangen werden, sofern die verstorbene Person dieser zu Leb-
zeiten nicht widersprochen hat. Die Rolle der Angehdrigen wird nicht geregelt, weshalb die Verfassungsbestimmung im Sinne der engen Widerspruchsl|6-
sung (kein subsididres Widerspruchsrecht der Angehdrigen) ausgelegt werden konnte.

Ob es sich bei einem fehlenden Widerspruch um eine Wabhlfreiheit und somit um eine Zustimmung der verstorbenen Person zu Lebzeiten handelt, ist frag-
lich. Die nicht geausserte Zustimmung lasst einen grossen Interpretationsspielraum offen und bewirkt eine gewisse Unsicherheit Giber den wirklichen Willen
der verstorbenen Person. Unterschiedliche Griinde kénnten bei einem fehlenden Eintrag im Widerspruchsregister vorliegen, z.B. die Nicht-Informiertheit
Uber das Register und die Regelung der Organspende; das Vergessen, sich in das Register einzutragen; das Verdrangen, sich mit dem Thema auseinan-
derzusetzen etc. Der Einbezug der Angehérigen in Form eines subsidiaren Widerspruchsrechts ist aus diesem Grunde und bei einer solch sensiblen The-
matik zentral. Der mutmassliche Wille der verstorbenen Person ist in jedem Fall zu berticksichtigen. Das subsidiare Widerspruchsrecht der Angehdrigen
muss auf dem mutmasslichen Willen der verstorbenen Person basieren. Der Einbezug der nachsten Angehdrigen ist eine zusatzliche Absicherung, den
mutmasslichen Willen der Person und somit das Selbstbestimmungsrecht zu schiitzen und nach ihm zu handeln.

Die erweiterte Widerspruchsldésung mit Einbezug der Angehoérigen (subsididres Widerspruchsrecht) ist gegeniber der engen Widerspruchsldsung vorzuzie-
hen.
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Zu den konkreten Gesetzesadnderungen dussert sich die FMH wie folgt:

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

Gesamter Ent-
wurf

Da bereits schon ein Organspenderegister existiert, kann
dieses vom Bund Gbernommen werden. Das existierende
Organspenderegister sollte auch namentlich beibehalten
werden: Organspenderegister anstatt Widerspruchsregister.

Anpassung im gesamten Entwurf: Organspenderegister anstatt Wider-
spruchsregister

Art. 8 Abs. 3/
Art. 8b Abs. 6
lit. b

Liegt weder ein Widerspruch noch eine andere Erklarung
zur Spende vor, so kdnnen die nachsten Angehorigen der
Entnahme widersprechen. Sie haben dabei den mutmassili-
chen Willen der verstorbenen Person zu beachten.

Sind keine nachsten Angehdrigen innerhalb der vom Bun-
desrat nach Art. 8b Abs. 6 Buchstabe b festgelegten Frist
erreichbar, so ist die Enthahme zuléssig (Art. 8 Abs. 3).
Der Bundesrat legt fest: die Modalitadten und die Fristen fur
die Abklarung, ob ein Widerspruch oder eine andere Erkla-
rung zur Spende vorliegt, sowie fir den Einbezug der
nachsten Angehdrigen (Art. 8b Abs. 6 lit. b).

Kommentar: Je nachdem wie lange die Frist betragt, inner-
halb derjenigen Angehdrige beigezogen werden mussen,
sind DCD-Spenden (Donation after Cardio-Circulatory
Death) nicht mdglich. Diese Frist ist kritisch und hat gros-
sen Einfluss auf die Zahl der moéglichen Transplantationen.

Anliegen: Die vom Bundesrat bestimmte Frist muss gut
durchdacht festgelegt werden. Zur Festlegung dieser Frist
sollen Transplantationsexperten zugezogen werden.

Zusatz zu Art. 8b Abs. 6 lit. b: «Die festgelegten Fristen diirfen nicht geeig-
net sein, die Organspende als solche oder bestimmte Formen der Organ-
spende zu verunméglichen.»

Art. 8 Abs. 5
lit. a

Der Bundesrat kann vorsehen, dass die verstorbene Per-
son oder ihre nachsten Angehérigen der Entnahme aus-
drlcklich zugestimmt haben missen, wenn-es-sich-um-die

Entnahme-von-Organen,-Geweben-oder Zellenhandelt-die
) . ind_das.| lor Empfinaerinoder.d

Streichung Art 8 Abs. 5 lit. a
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Empfangerszuretten (Art. 8 Abs. 5 lit. a).

Kommentar: Dieser Absatz eréffnet die Mdglichkeit, auf
dem Verordnungsweg die Widerspruchslosung ausser Kraft
zu setzen. Sie erdffnet auch Konfliktpotential, wenn bei ei-
nem Spender "lebensrettende" und "nicht lebensrettende”
Organe gespendet werden koénnten.

Gerade Nierentransplantationen sind angesichts der Mog-
lichkeiten einer Dialyse nicht unmittelbar lebensrettend. Sie
tragen jedoch zur Lebensverlangerung bei und verbessern
die Lebensqualitat wesentlich.

Art. 10 Abs. 1
litt dund e/
Art. 10 Abs. 5

Vorbereitende medizinische Massnahmen, die ausschliess-
lich der Erhaltung von Organen, Geweben oder Zellen die-
nen, durfen vor dem Tod der spendenden Person durchge-
fuhrt werden, wenn (unter anderem) sie fur die Person nur
mit minimalen Risiken und Belastungen verbunden sind
und sie flr eine erfolgreiche Transplantation unerlasslich
sind (Art. 10 Abs. 1 lit. d und e). BerBundesratlegtfest

welche-Massnahmen-diese-zwei-Voraussetzungen-nicht-er-
follen (Art. 10 Abs. 5).

Kommentar: Massnahmen, welche die Voraussetzungen
nach Art. 10 Abs. 1 lit. d und e nicht erfillen, kénnen nicht
durch den Bundesrat festgelegt werden, da es sich dabei
um medizinische Entscheide handelt. Nur Mediziner kén-
nen beurteilen, welche Eingriffe mit minimalen Risiken und
Belastungen fur Personen verbunden sind und welche fur
eine erfolgreiche Transplantation unerlasslich sind. Das
hangt nicht nur von den Massnahmen ab, das hangt auch
von den Personen, ihren Begleiterkrankungen etc. ab und
muss deshalb von einem beteiligten Arzt individuell ent-
schieden werden.

Art 10 Abs. 5 streichen.

Art. 10a Abs.
1und Abs. 2

Der Bund fiihrt ein Widerspruchsregister, in das ein Wider-
spruch oder eine andere Erklarung zur Spende eingetragen
werden kann (Art. 10a Abs. 1).

Konkretisierung von «eine andere Erkldrung zur Spende» in der Transplan-
tationsverordnung.
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Wer die Enthahme der eigenen Organe, Gewebe oder Zel-
len ablehnt oder eine andere Erkldrung zur Spende festhal-
ten moéchte, kann einen Eintrag in das Widerspruchsregister
vornehmen (Art. 10a Abs. 2).

Kommentar: Im Register sollte nicht nur ein Widerspruch
dokumentiert werden kénnen. Zu empfehlen ist die Umset-
zung der Widerspruchsldsung mittels eines «Ja/Nein»-Re-
gisters, in dem ein Widerspruch, aber auch eine Zustim-
mung zur Spende festgehalten werden kann. Nur wenn
auch eine Zustimmung dokumentiert werden kann, herrscht
in moglichst vielen Fallen Gewissheit GUber den Willen der
verstorbenen Person und nur so kann eine grésstmadgliche
Entlastung der Angehdrigen und Fachpersonen auf der In-
tensivstation erreicht werden.

Unter den Begriff «anderen Erklarung zur Spende» sollte
insbesondere auch eine generelle Zustimmung zur Organ-
spende und eine Zustimmung respektive ein Widerspruch
zur Spende von nur einzelnen Organen fallen. Diese Be-
zeichnung «eine andere Erklarung zur Spende» sollte in
der Transplantationsverordnung naher ausgefiihrt werden.

Anpassung «Widerspruchsregister» zu «Organspenderegister».

Art. 61 Abs. 2
lit. a

Die Einfihrung der Widerspruchslésung setzt eine regel-
massige und umfassende Bevolkerungsinformation voraus.
Die Information umfasst namentlich das Aufzeigen der
Moglichkeiten, seinen Widerspruch bezuglich der Ent-
nahme von Organen, Geweben oder Zellen im Wider-
spruchsregister zu dussern und diesen jederzeit zu widerru-
fen (Art. 61 Abs. 2 lit. a).

Kommentar: Die Information sollte sich hier nicht einzig auf
die Mdglichkeit beschranken, seinen Widerspruch zu aus-
sern. Da ein Register zu empfehlen ist, in welches ein Wi-
derspruch oder eine Zustimmung zur Spende eingetragen

Art. 61 Abs. 2 lit. a: «Die Information umfasst namentlich das Aufzeigen der
Maoglichkeiten, den eigenen Willen bezuglich der Entnahme von Organen,
Geweben oder Zellen im Organspenderegister zu dussern und diesen je-
derzeit zu wiederrufen.»
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werden kann, sollte dies ebenfalls von der Information um-
fasst werden.

Art. 10a Abs. 3

Die Kantone organisieren die mit einer Transplantation zu-
sammenhangenden Tatigkeiten in Spitalern, in denen
Spender betreut werden und in Transplantationszentren.
Sie sehen insbesondere vor, dass in jedem dieser Zentren
eine Person fir die lokale Koordination zustandig ist (Art.
56 Abs. 2 Bst. a (geltendes) Transplantationsgesetz).

Die fur die lokale Koordination zustandige Person kann das
Widerspruchsregister mittels Abrufverfahren einsehen (Art.
10a Abs. 3).

Kommentar: Die Abfrage des elektronischen Registers sei-
tens der Spitaler
- darf nicht nur auf «fir die lokale Koordination zu-
standige Person» beschrankt sein, und
- sollte zentral via Nationale Zuteilungsstelle erfol-
gen.

Der technische Zugriff auf das Register sollte zentral durch
die Nationale Zuteilungsstelle erfolgen und nicht dezentral
in den Spitalern. Mit einem zentralen Zugriff auf das Regis-
ter durch die Nationale Zuteilungsstelle kann dem Daten-
schutz besser Rechnung getragen, und dem in der Bevol-
kerung bisweilen auftretenden Misstrauen, Fachkrafte
koénnten verfriht auf den Registereintrag zugreifen und
nicht mehr alle Therapiemdglichkeiten ausschépfen, entge-
gengewirkt werden. Dadurch kann auch eine sichere 24-
Stunden Verfligbarkeit garantiert werden.

- Der technische Zugriff auf das Register sollte zentral
durch die Nationale Zuteilungsstelle erfolgen.

- Die Abfrage soll durch eine Anfrage bei der Nationalen
Zuteilungsstelle erfolgen und nicht nur fir die «fur die
lokale Koordination zustandige Person», sondern auch

Art. 10a Abs. 3: «Die fur die lokale Koordination zustandige Person sowie
die behandelnden Arzte und Pflegefachpersonen kénnen lber die Natio-
nale Zuteilungsstelle das Organspenderegister mittels Abrufverfahren ein-
sehen.»
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fur die behandelnden Arzte und Pflegefachpersonen zu-
I&ssig sein. Dies gewahrleistet einen beschleunigten
Prozess.

Art. 10a Abs. 4

Eine sichere Identifikation der Person im (Widerspruchs)re-
gister ist in unterschiedlichen Phasen von Relevanz. Im To-
desfall muss sichergestellt werden, dass ein Registerein-
trag eindeutig der verstorbenen Person zugeordnet werden
kann. Eine sichere Identifikation ist aber auch bei der Ein-
tragung und einer allfélligen Anderung des Eintrags rele-
vant.

1) Ein Fehler bei der Identifikation im Todesfall kann im
Extremfall zu einer ungewollten Organentnahme fiihren.
Aus diesem Grund muss die betroffene Person vor einer
Spende zuverlassig identifiziert werden kdnnen.

Als Personenidentifikator wird die Versichertennummer
nach Artikel 50c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1946 Uber die Alters- und Hinterlassenenversicherung ver-
wendet_(Art. 10a Abs. 4).

Kommentar: Die Umsetzbarkeit sowie der Mehrwert dieser
Identifikationsart (mit AHV-Nummer) im Umfeld von Inten-
sivstationen ist fraglich.

Personenangaben (Namen, Geburtsdatum), Foto und Un-
terschrift ermdglichen im Vergleich zur Versichertennum-

mer eine unmittelbare Identifikation der verstorbenen Per-
son, insbesondere durch ihre Angehdrigen. Zudem ist die
Versichertennummer einfach zuganglich (siehe Versicher-
tenkarte), was deren missbrauchliche Verwendung durch

Dritte beglnstigen kann.

2) Die Identifikation bei der Eintragung und einer allfalligen
Anderung soll einfach, aber geniigend sicher sein. Der
Bundesrat sieht vor, die elektronische Identitat (sog. E-ID)
zur Identifikation zu verwenden. Das E-ID-Gesetz wurde

Art. 10a Abs. 4: «Als Personenidentifikator wird die Patientenidentifikations-
nummer nach Artikel 4 des Bundesgesetzes Uber das elektronische Patien-
tendossier vom 19. Juni 2015 verwendet, welche flir den Eintragungspro-
zess die spendende Person, und fur den Zugriff auf das Register im Todes-
fall die Nationale Zuteilungsstelle bei der zentralen Ausgleichsstelle bean-
tragen kann.»
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vom Parlament noch nicht verabschiedet, somit kann die
Regelung noch nicht in den Vorentwurf der vorliegenden
Gesetzesrevision aufgenommen werden. Der Bundesrat
sieht vor, den (spateren) Gesetzesentwurf mit den Bestim-
mungen zur Authentifizierung bei der Eintragung und der
Anderung zu ergénzen.

Fazit: Aus oben genannten Griinden zur Identifikation im
Todesfall und dem Hintergrund, dass die Einflihrung und
konkrete Ausgestaltung der E-ID ungewiss ist, soll der kon-
krete Identifikationsmechanismus Uber die Patientenidentifi-
kationsnummer gemass dem Bundesgesetz Uiber das elekt-
ronische Patientendossier vom 19. Juni 2015 erfolgen.
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Stellungnahme 7-9-6-1
28. November 2019 MF

Eidgenossische Volksinitiative «Organspende fordern —
Leben retten» und indirekter Gegenvorschlag (Anderung
des Transplantationsgesetzes)

Stellungnahme der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirek-
torinnen und -direktoren, GDK

Ausgangslage

Der Bundesrat hat am 13. September 2019 das EDI beauftragt, ein Vernehmlassungsverfahren durchzu-
fuhren zur Eidgendssischen Volksinitiative «Organspende fordern - Leben retten» und dem Vorentwurf zu
einem indirekten Gegenvorschlag. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 13. Dezember 2019. Gemass
Beschluss des GDK-Vorstands vom 28. November 2019 nimmt die GDK dazu wie folgt Stellung:

Status quo - Erweiterte Zustimmungslésung

In der Schweiz gilt nach dem Transplantationsgesetz vom 8. Oktober 2004 fur die Entnahme von Organen,
Geweben und Zellen bei verstorbenen Personen die erweiterte Zustimmungslosung: Voraussetzung far
eine Entnahme ist die Zustimmung der verstorbenen Person. Liegt von dieser keine dokumentierte Zu-
stimmung oder Ablehnung vor, werden die nachsten Angehoérigen angefragt, ob ihnen deren Wille bekannt
ist. Falls nicht, setzt eine Entnahme die Zustimmung der nachsten Angehérigen voraus, wobei diese den
mutmasslichen Willen der verstorbenen Person beachten missen (Art. 8 Abs. 3 des Transplantationsge-
setzes).

Mit der heute geltenden Zustimmungslésung missen Organspender in der Schweiz ihre Zustimmung zur
Entnahme mittels einer Organspende-Karte, einem Registereintrag oder gegeniiber Familienangehdérigen
festhalten. Theoretisch sind also alle ab dem Augenblick der geausserten Zustimmung potenzielle Spen-
der. In der Praxis wendet man sich jedoch im Todesfall an die Angehdrigen, um die Haltung des mdglichen
Spenders in Erfahrung zu bringen. Dies fihrt haufig, das heisst in Gber 60 Prozent der Falle, zu einer
Ablehnung. Die Ablehnungsrate von ungefahr 60 Prozent ist hoch im Vergleich zum européischen Mittel-
wert von 30 Prozent. Der wichtigste Grund hierfir ist, dass die Angehérigen nur selten tiber die Wiinsche
der verstorbenen Person Bescheid wissen, weil der Spendewille bei verstorbenen Personen zu Lebzeiten
nur ungeniigend dokumentiert oder kommuniziert wurde.

Hier setzt das Nationale Organspenderegister an. Als Ersatz und Modernisierung der aktuellen Spende-
karte hat Swisstransplant am 1. Oktober 2018 das Nationale Organspenderegister lanciert. Es handelt sich
dabei um ein Ja-/Nein-Register, es kann darin also sowohl der Entscheid fur als auch gegen die Organ-
und Gewebespende festgehalten werden. Das Register stellt eine Eigeninitiative von Swisstransplant dar
und soll die Sicherheit in der Willensausserung erhéhen, um so dem Wunsch der/des Verstorbenen best-
maglich gerecht zu werden.
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Einschatzung

Die Rate der Organspenden durch Verstorbene lag in der Schweiz auch nach Einfuhrung des Transplan-
tationsgesetzes im Jahre 2007 lange auf tiefem Niveau. 2013 stellte der Bundesrat einen Postulatsbericht
vor. Darin prifte er im Auftrag des Parlaments verschiedene Massnahmen, die zu einer Erhéhung der
Anzahl verflgbarer Organe fihren kdnnten. Diese Analyse der Situation anhand wissenschaftlicher Lite-
ratur und anhand der Erfahrungen in anderen Landern fuhrte zur Empfehlung verschiedener Massnahmen
und damit zum Aktionsplan «Mehr Organe fur Transplantationen». Die eingefiihrten Massnahmen zeigten
positive Effekte. Seit dem Start des Aktionsplans gab es in der Schweiz durchschnittlich mehr Organspen-
derinnen und -spender als in den Jahren zuvor. Heute sind die Spitéler fir Organspenden besser geristet
als noch vor dem Aktionsplan. Sie sind besser organisiert und setzen mehr spezialisiertes und besser
ausgebildetes Fachpersonal ein. Das urspringlich gesteckte Ziel, die Spenderate bis Ende 2018 auf 20
Spenden pro Million Einwohnerinnen und Einwohner (pmp) zu steigern, wurde aber nicht erreicht, weshalb
der Aktionsplan bis 2021 verlangert wurde. Mit aktualisierten Massnahmen soll die Zahl der Organspenden
weiter erhght werden.

Zentral ist dabei eine weitere Starkung der lokalen Koordinationspersonen im Spital sowie eine intensive
Bevodlkerungsinformation und aktive Offentlichkeitsarbeit. Eine tragende Rolle sollte mit einer Kampagne
auch dem Organspenderegister zukommen, schafft dieses doch Klarheit betreffend den Wunsch der/des
Verstorbenen und ist direkt durch das zugangsberechtigte medizinische Personal abrufbar. Miissen die
Angehdrigen nicht stellvertretend fur die verstorbene Person entscheiden, sinkt die Ablehnungsrate und
folglich werden mehr Organe gespendet. Der Prozess der Registrierung wurde seit der Lancierung noch
weiter vereinfacht; und man kann sich nicht nur am Computer, sondern auch auf dem Smartphone/Tablet
ins Register eintragen.

Mit all diesen Massnahmen sollte die Organspenderate auch ohne Systemwechsel signifikant erhoht
werden kénnen.

Volksinitiative - Enge Widerspruchslésung

Die Volksinitiative «Organspende férdern — Leben retten» mdchte in Artikel 119a der Bundesverfassung
zur Transplantationsmedizin einen neuen Absatz 4 einfugen. Dieser sieht einen Wechsel von der heute
geltenden erweiterten Zustimmungs- hin zur Widerspruchslésung vor: Bei Annahme der Initiative wéare
jede Person in der Schweiz im Todesfall Organspenderin, sofern sie zu Lebzeiten nicht ihren Widerspruch
gedussert hat. Eine strenge Auslegung des Initiativtexts lasst auf die Einflihrung einer engen Wider-
spruchsldsung schliessen: Nur die «betreffende Person» (d.h. die verstorbene Person) kann ihre Ableh-
nung zu Lebzeiten aussern.

Einschatzung

Ergebnisse der neueren wissenschaftlichen Literatur lassen einen positiven Effekt eines Systemwechsels
auf die Spenderate vermuten. Erfahrungen anderer Lander zeigen, dass die Widerspruchsldsung ein Fak-
tor unter mehreren ist, der zu einer Erhéhung der Spenderate beitragen kann.! In der Schweiz dirfte sich
daher im Verbund mit den Massnahmen, welche im Rahmen des Aktionsplans ergriffen wurden, ein spiir-
barer Effekt einstellen.

Der Initiativtext lasst jedoch wichtige Aspekte wie beispielsweise die Rolle der Angehdrigen offen. Wenn
sich die verstorbene Person zu Lebzeiten nicht zur Organspende gedussert hat, kénnten Organe demzu-
folge im Todesfall entnommen werden, ohne dass den Angehdrigen ein Entscheidungsrecht zukommt.
Eine solche Umsetzung ist ethisch bedenklich. Ein Blick ins Ausland zeigt, dass die enge Widerspruchs-
l[6sung kaum in einem Land in der Praxis gelebt wird: Auch in Landern, in welchen de jure eine enge
Widerspruchslésung gilt, kommt den Angehdrigen meist ein subsididres Entscheidungsrecht zu. Auch

! In Wales beispielsweise lehnten nach Einfiihrung der Widerspruchslésung 2015 nachweislich weniger Angehorige eine Organspende ab als noch
unter der Zustimmungsldsung.

2/4



GDK

staats- und grundrechtlich wirft die Regelung Fragen auf beziiglich einer faktischen «Umkehr der Beweis-
last». Es wird eine Zustimmung vermutet, sofern der Blirger nicht zu Lebzeiten schriftlich einer Spende
widersprochen hat.

Diese Option hatte wohl einen positiven Effekt auf die Organspenderate, ist aber ethisch bedenklich
(Systemwechsel/Beweislastumkehr) und ohne Einbezug der Angehdérigen in der Praxis kaum umzuset-
zen in der Schweiz.

Indirekter Gegenvorschlag - Erweiterte Widerspruchslésung

Dem Bundesrat geht die Forderung der Initianten zu weit. Er hat sich auf einen Kompromiss geeinigt: Es
stellt die erweiterte Widerspruchslosung der Initiative als indirekten Gegenvorschlag gegeniiber. Wer nach
seinem Tod seine Organe nicht spenden will, soll dies explizit festhalten miissen. Dazu wird ein Register
geschaffen, in dem ein Widerspruch eingetragen werden kann. Fehlt ein solcher Eintrag, werden wie bis-
her die Angehdrigen befragt. Sie kdnnen eine Enthahme von Organen ablehnen, wenn dies dem mut-
masslichen Willen der verstorbenen Person entspricht.

Einschatzung

Es sind grundsétzlich dieselben positiven Effekte zu erwarten wie bei der engen Widerspruchslésung,
wenn auch etwas abgeschwécht, da den nachsten Angehérigen ein subsididres Widerspruchsrecht zu-
kommt.

Der Bundesrat erwartet, dass bei der erweiterten Widerspruchslésung Angehdrige in ihrem Entscheid ent-
lastet werden, weil dann klar wére, dass die Organspende der Normalfall in solchen Situationen ist. Im
Unterschied zur heutigen Regelung kdnnte der Vorschlag des Bundesrats also die Diskussion mit den
Angehorigen vereinfachen. Ob dies allerdings zutrifft, ist fraglich. Der Gegenvorschlag des Bundesrates
konnte auch das Lager der Nein-Stimmen noch vergrossern, da weder die grundsétzlichen Gegner einer
Widerspruchslésung befriedigt werden, noch die Angehdrigen eine wirkliche Entscheidhilfe erhalten. Der
mutmassliche Wille der verstorbenen Person bliebe ja weiterhin unklar, wenn ein Registereintrag fehlt, da
nicht klar ist ob willentlich auf einen Eintrag verzichtet oder er versaumt wurde.

Diese Option héatte wohl einen positiven Effekt auf die Organspenderate, wirft aber letztlich dieselben
ethisch-rechtlichen Fragen auf wie die Initiative (Systemwechsel/Beweislastumkehr).

Diese Option hatte wohl einen positiven Effekt auf die Organspenderate, dirfte aber ethisch ebenso
umstritten sein wie die Initiative, im Vergleich zu dieser jedoch in der Praxis eher umsetzbar (da die
Angehorigen einbezogen werden). Allerdings ist der Mehrwert dann fraglich, wenn nur ein tiefer Anteil
der Bevdlkerung im Register erfasst ist.
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Fazit

Dariiber, dass Handlungsbedarf besteht, herrscht bei den meisten Betroffenen (Patienten, ver-
antwortliche Mediziner in den Spitéalern, Krankenversicherer) sowie in weiten Kreisen der Politik
und Gesellschaft Einigkeit. Bundesrat und Initianten haben denn auch das gleiche Ziel. Sie wol-
len die Zahl der Organspenden erhéhen. Basierend auf der neueren wissenschaftlichen Literatur
und dem Vergleich mit dem Ausland kann davon ausgegangen werden, dass die Spenderate
mit einem Wechsel zur Widerspruchslésung steigen wiirde. Daraus lasst sich ableiten, dass
sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag mehr Spenden generieren kénnten. Aber es
gilt auch die ethischen und juristischen Aspekte eines Systemwechsels zu beriicksichtigen. So
bedeutet der Wechsel hin zur Widerspruchslésung eine Beweislastumkehr. Die Organspende
und insbesondere die Form der Zustimmung sind letztlich auch moralisch-ethische Fragestel-
lungen. Ein Wechsel zur (erweiterten) Widerspruchslésung ist eine gesellschaftspolitische Ent-
scheidung. Letztlich versprechen auch Massnahmen basierend auf dem Status Quo verbunden
mit einer geférderten Verbreitung des bestehenden Registers und einer Starkung des Koordina-
torennetzes in den Spitalern eine Erhéhung der Spenderrate. Der Vorstand verzichtet deshalb
darauf, einem Weg hier explizit den Vorrang zu geben. Zwischen Initiative und Gegenvorschlag
gibt er in Abwagung der Koharenz und Chancen jedoch dem Gegenvorschlag den Vorrang. Er
pladiert aber flur die Forderung jeglicher Aktivitdten, die einen positiven Effekt auf die Organ-
spende in der Schweiz haben.
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Eidgendssisches Departement des Innern (EDI)
Bundesamt flir Gesundheit

Direktionsbereich Offentliche Gesundheit

3003 Bern

Per Mail: gever@bag.admin.ch und transplantation@bag.admin.ch

Ort, Datum Bern, 13. Dezember 2019 Direktwahl 0313351150
Ansprechpartner Conrad Engler E-Mail conrad.engler@hplus.ch

Eidgendssische Volksinitiative «Organspende fordern - Leben retten» und
indirekter Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes)
Stellungnahme H+

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank fiir die Einladung zur Vernehmlassung der Anderung des Bundesgesetzes uiber die
Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) vom 13. Septem-
ber 2019. H+ Die Spitéler der Schweiz ist der nationale Verband der 6ffentlichen und privaten
schweizerischen Spitéler, Kliniken und Pflegeinstitutionen. Uns sind 218 Spitéler, Kliniken und
Pflegeinstitutionen als Aktivmitglieder an 369 Standorten sowie Uber 160 Verbande, Behdrden,
Institutionen, Firmen und Einzelpersonen als Partnerschaftsmitglieder angeschlossen. Wir ver-
treten Uber 200°000 Arbeitsverhéaltnisse.

Gegen die Organspende-Initiative, fir indirekten Gegenvorschlag und
Organspenderegister mit Widerspruch UND Zustimmung

H+ unterstitzt den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Organspende-Initiative mit
einer erweiterten Widerspruchlésung und dem Einbezug der nachsten Angehorigen. Die Volks-
initiative «Organspende fordern — Leben retten» geht zwar in die richtige Richtung mit der Wi-
derspruchsldsung, fordert jedoch eine Organspende bei «vermuteter Zustimmung», die kaum
eine Mehrheit bei einer Volksabstimmung erreichen wiirde. Darum ist der indirekte Gegenvor-
schlag geméss dem Vorschlag des Bundesrates der bessere Weg. H+ fordert aber die gesetzli-
che Verankerung eines Organspende-Registers mit Widerspruch UND Zustimmung nach dem
Modell des von Swisstransplant im Oktober 2018 erfolgreich lancierten Organspende-Registers.
Wichtig ist fir H+, dass die engsten Angehérigen nur dann involviert werden und entscheiden
kénnen, wenn keine dokumentierte Aussage Uber die Zustimmung oder Ablehnung vorliegt.
Die Stellungnahme von H+ basiert auf einer Befragung der Aktivmitglieder, welche diese Hal-
tung gegen die Organspende-Initiative, fur den indirekten Gegenvorschlag und fir die Veranke-
rung eines Organspenderegisters mit Widerspruch UND Zustimmung unterstttzen.

und Pflegeinstitutioner Geschaftsstelle - Lorrainestrasse 4A - 3013 Bern
i T0313351111-F0313351170
geschaeftsstelle@hplus.ch - www.hplus.ch
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Die Allgemeinen Bemerkungen sowie die Detailbemerkungen und -vorbehalte enthehmen Sie
bitte dem beiliegenden Antwortformular.

Wir danken lhnen fur die Aufnahme unserer Anliegen und stehen lhnen flr ergédnzende Aus-
kinfte gerne zur Verfigung.

Freundliche Grlisse

A

Anne Bltikofer
Direktorin

Beilage:
- Offizielles Antwortformular mit Detailbemerkungen von H+

H+ Die Spitaler der Schweiz | Les Hopitaux de Suisse | Gli Ospedali Svizzeri Seite 2/2



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : H+ Die Spitaler der Schweiz, H+ Les Hopitaux de Suisse, H+ Gli Ospedali Svizzeri
Abklrzung der Firma / Organisation tH+

Adresse, Ort : Geschéftsstelle, Lorrainestrasse 4 A, 3013 Bern

Kontaktperson : Conrad Engler, Leiter Geschéaftsbereich Politik

Telefon :_

e il I

Datum :13.12.2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

H+ unterstitzt den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Organspende-Initiative mit einer erweiterten Widerspruchlésung und dem Einbezug der
nachsten Angehorigen. Die Volksinitiative «Organspende fordern — Leben retten» geht zwar in die richtige Richtung mit der Widerspruchslésung, fordert
jedoch eine Organspende bei «vermuteter Zustimmung», die kaum eine Mehrheit bei einer Volksabstimmung erreichen wirde. Darum ist der indirekte
Gegenvorschlag gemass dem Vorschlag des Bundesrates der bessere Weg. H+ fordert aber die gesetzliche Verankerung eines Organspende-Registers
mit Widerspruch UND Zustimmung nach dem Modell des von Swisstransplant im Oktober 2018 erfolgreich lancierten Organspende-Registers. Wichtig ist
fur H+, dass die engsten Angehérigen nur dann involviert werden und entscheiden kénnen, wenn keine dokumentierte Aussage Uber die Zustimmung oder
Ablehnung vorliegt. Die gesetzliche Regelung im indirekten Gegenvorschlag muss so prazisiert werden, dass in jedem Fall ein zweifelsfrei dokumentierter
Wille eines Betroffenen umgesetzt wird und auch engste Angehdrige diesen nicht umkehren kdnnen, jedoch unverzuglich Uber eine dokumentierte Zustim-
mung oder einen Widerspruch informiert werden. Nur wenn kein dokumentierter Wille vorliegt, kbnnen Angehdrige einbezogen werden in die Entschei-
dungsfindung fur oder gegen eine Transplantation. Dabei sind die Verfahren inklusive Fristen fir den Einbezug von Angehdrigen auf Gesetzes- und Verord-
nungsstufe zweifelsfrei und klar zu regeln. Den Angehdrigen gleichgestellt werden missen langjahrige Lebenspartner von Betroffenen, insbesondere mit
eingetragenen Partnerschaften. Das Gleiche gilt, wenn in einer Patientenverfiigung von Betroffenen explizit Personen bezeichnet werden, die bevollméch-
tigt werden, fur den Betroffenen oder die Betroffene bei Urteilsunfahigkeit im Sinne des schriftlich dokumentierten Willens zu entscheiden. Wenn kein doku-
mentierter Wille vorliegt, muss geregelt werden, was geschieht, wenn sich die ndchsten Angehdrigen nicht einig sind Gber den mutmasslichen Willen. Im
Modell der erweiterten Widerspruchslésung ist es naheliegend, dass in diesen Féllen davon ausgegangen werden kann, dass Organe enthommen werden
kdnnen.

H+ lehnt die vom Bundesrat vorgeschlagene gesetzliche Verankerung eines reinen Widerspruchsregisters aus verschiedenen Griinden kategorisch ab.

- Eine solche Regelung ist nicht praxistauglich und wirde statt zu einer Férderung der Organspende zu einer kontraproduktiven Grundhaltung und -
einstellung gegen die Organspende fiihren. Diese im indirekten Gegenvorschlag favorisierte Regelung widerspricht auch ganz klar den Anliegen der
Initianten, welche als Losungsansatz bei einem Wechsel zur Widerspruchsldsung sich fur ein Organspenderegister mit der zweifelsfreien digitalen Do-
kumentation einer Zustimmung oder eines Widerspruchs in einer Datenbank aussprechen nach dem Modell der Swisstransplant.

- In der Praxis mussen im Entscheidungsfindungsprozess fir oder gegen eine Organentnahme klare Regelungen gelten. Ein reines Widerspruchsregister
ware eine Erschwerung, weil nicht im gleichen Register auch die Zustimmung dokumentiert werden kdnnte. Es misste zur zweifelsfreien Ermittlung des
Patientenwillens also noch ein Parallel-Register mit Zustimmung gefiihrt werden. Eine solche Doppelspurigkeit ist abzulehnen und widerspricht durch
eine reine Fokussierung auf ein Widerspruchsregister vom Grundsatz her auch dem Verfassungsgrundsatz, der von einer offenen Information ausgeht
und aus dem keine gesetzliche Verankerung einer Bevorzugung des Widerspruches ableiten lasst.

- Darum braucht es unbedingt die gesetzliche Verankerung eines neutral positionierten Organspenderegisters mit der offenen Registrierungsmaoglichkeit
eines Widerspruchs und einer Zustimmung.
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- Das im Oktober 2018 lancierte Organspendergister der Stiftung Swissgtransplant ist erfolgreich gestartet und sollte als Vorbild dienen fir die gesetzli-
che Regelung der Dokumentation des Widerspruchs und der Zustimmung zu einer Organspende.

- Die gesetzliche Regelung muss ermdglichen, dass der Bund die Fiihrung eines Organspenderegisgters an Dritte delegieren kann mit entsprechenden
Auflagen, um alle Anforderungen an den Datenschutz und die Sicherheit der IT-Anwendung sowie den Zugriff fur die involvierten Organisationen
(Swisstransplant, Organentnahme- und Transplantationszentren) mit entsprechenden Kontrollmechanismen sicherzustellen.

Die gesetzlichen Bestimmungen im indirekten Gegenvorschlag mussen fiir Parlamentarier und die Stimmbtrger im Hinblick auf eine allfallige Volksabstim-
mung klar und verstandlich sein. Entscheidend fur die Abstimmungen im Parlament und bei einer allfalligen Referendumsabstimmung wird sein, dass in
jedem Fall der Wille der Betroffenen umgesetzt wird: Keine Organentnahme bei dokumentiertem Widerspruch, Organentnahme bei dokumentierter Zustim-
mung, liegt weder eine dokumentierte Zustimmung noch ein Widerspruch vor, entscheiden die ndchsten Angehérigen. Liegt ein Konsens der Angehorigen
fur eine Ablehnung oder Zustimmung vor, wird dieser Entscheid der Angehérigen umgesetzt. Kénnen sich die Angehdérigen nicht zweifelsfrei einigen, sich
also weder fur oder gegen eine Organspende entscheiden, wird vom Sinn der Widerspruchslésung her von einer Zustimmung zur Organentnahme ausge-
gangen. Das Gesetz muss diese Falle in diesem Sinn klar regeln, dass sichergestellt wird, dass der Patientenwille prioritéar befolgt wird, wenn er dokumen-
tiert ist, und wenn keine dokumentierte Willenséusserung vorliegt, die Angehérigen entscheiden. Verunmdoglicht muss durch diese klare Regelung, dass
Angehdrige einen dokumentierten Willen des Betroffenen fiir oder gegen Organtranspantation in Frage stellen oder diesen umstossen kénnen. Sind die
Angehdrigen unsicher, was der Betroffene wollte, kdnnen sie sich gegen eine Organentnahme aussprechen, kénnen sie sich nicht einigen, durfen die Or-
gane im Sinne der Widerspruchslésung bei fehlender Dokumentation oder bei einem Nicht-Entscheid der Angehdérigen entnommen werden. Es ist in so
einem Fall davon auszugehen, dass der Betroffene bei einer klaren und festen Uberzeugung gegen eine Organspende den Widerspruch dokumentiert
hatte.

H+ lehnt die Volksinitiative «Organspende fordern — Leben retten» ab, da der Initiativtext konkret und explizit im Wortlaut von einer «vermuteten Zustim-
mung» ausgeht. Diese Ubersetzung aus dem franzosischen Initiativtext hat im deutschen Sprachgebrauch eine andere Bedeutung und muss als Achilles-
ferse betrachtet werden im Hinblick auf die obligatorische Abstimmung Uber eine Verfassungsénderung. Die fundamentalistischen Organspende-Gegner
wurden in einem Abstimmungskampf diese Achillesferse nutzen und die Kampagne darauf ausrichten mit der Kernbotschaft: «Nein zur Organentnahme auf
der Basis von Vermutungen.» Eine Nein-Kampagne fokussiert sich auf die Verunsicherung der Stimmburgerschaft, die kaum eine Organentnahme akzep-
tieren wirde auf der Basis von reinen Vermutungen Uber eine Zustimmung.

Ohne indirekten Gegenvorschlag und ohne den Riickzug der Organspende-Initiative besteht die beachtliche Gefahr, das zeigen auch erste Meinungsum-
fragen des Meinungsforschungsinstitutes gfs.bern, dass die Initiative abgelehnt werden kénnte und dies ein Worst-Case-Szenario ware fir die Transplanta-
tionsmedizin in der Schweiz. Darum braucht es zwingend einen mehrheitsfahigen, breit abgestitzten Gegenvorschlag, damit die Initiative zuriickgezogen
wird und nicht dartiber abgestimmt werden muss. Dieser indirekte Gegenvorschlag muss so klar ausformuliert werden, dass in jedem Fall der Wille des
Patienten umgesetzt wird oder die Angehdérigen tber eine Organentnahme entscheiden. So eine klare Regelung schafft Vertrauen in die Transplantations-
medizin und bildet die Basis fiir eine Annahme des indirekten Gegenvorschlages in einer allfalligen Referendumsabstimmung. Die Wahrscheinlichkeit, dass
das Referendum ergriffen und mit gentigend Unterschriften eingereicht wird, sinkt dadurch massiv. Und die Organspende-Befurworter haben dann dusserst
gute Chancen, eine Referendumsabstimmung mit Erfolg zu gewinnen.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln (Anderungen unterstrichen)

Artikel Kommentar Anderungsantrag

8 Abs. 2 und 3 | Der Wille des Betroffenen, sofern er zweifelsfrei dokumen- | 2 Liegt weder ein dokumentierter Widerspruch noch eine dokumentierte
tiert ist, muss alleroberste Prioritat haben. Angehorigen dir- | Zustimmung oder andere Erklarung zur Spende vor, so kénnen die
fen keine anderslautenden Entscheid féallen, die dem Willen | ndchsten Angehdrigen der Entnahme widersprechen oder zustimmen.
des Betroffenen widersprechen. Angehdérige kommen erst Sie haben dabei den mutmasslichen Willen der verstorbenen Person zu
zum Zug, wenn der Wille des Patienten NICHT dokumen- beachten.
tiert ist. 3 Sind keine nachsten Angehérigen innerhalb der vom Bundesrat nach
Im Rahmen der erweiterten Widerspruchsregelung muss Artikel 8b Absatz 6 Buchstabe b festgelegten Frist erreichbar oder kénnen
klar geregelt werden, dass wenn keine Willensdusserung oder wollen sich die ndchsten Angehérigen nicht entscheiden, so ist die
vorliegt und die Angehdérigen sich nicht entscheiden kon- Entnahme zulassig.
nen, dann muss die Entnahme zuléssig sein.

8a Abs. 2 Konsequente Regelung immer fiir Widerspruch UND Zu- 2 Ein Widerspruch oder eine Zustimmung oder eine andere Erklarung zur
stimmung. Spende kann jederzeit widerrufen werden.

8b Konsequente Regelung immer fur Widerspruch UND Zu- Art. 8b Abklarung des Widerspruchs und der Zustimmung

stimmung und klare Bezeichnung des «Organspenderegis-
ters.

1 Bevor einer verstorbenen Person Organe, Gewebe oder Zellen entnom-
men werden, muss gepruft werden, ob im Organspenderegister nach Arti-
kel 10a ein dokumentierter Widerspruch oder eine dokumentierte Zustim-
mung oder andere Erklarung zur Spende eingetragen ist.

2 Das Organspenderegister darf konsultiert werden, nachdem entschie-
den worden ist, die lebenserhaltenden Massnahmen abzubrechen.

3 Ist ein dokumentierter Widerspruch oder eine dokumentierte Zustim-
mung oder eine andere Erklarung zur Spende weder im Organspende-
register eingetragen noch sonst wie unmittelbar erkennbar, so sind die
nachsten Angehdrigen der verstorbenen Person anzufragen, ob ihnen
eine entsprechende Erklarung bekannt ist.

4 Ist den néachsten Angehérigen weder ein Widerspruch noch eine Zu-
stimmung oder eine andere Erklarung zur Organspende bekannt, so
sind sie Uber ihr Widerspruchs- und Zustimmungsrecht nach Artikel 8 Ab-
satz 2 zu informieren.

5 Bei Personen nach Artikel 8 Absatz 4 sind die nachsten Angehérigen zu-
dem anzufragen, ob sie der Entnahme widersprechen oder zustimmen.
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6 Konnen oder wollen sich die nachsten Angehdrigen nicht tiber eine Ab-
lehnung oder Zustimmung entscheiden, so ist die Entnahme von Organen

zulassig.

Art. 7 7 Der Bundesrat legt fest:
a. den Kreis der nachsten Angehorigen unter Einbezug von eingetra-
genen Partnerschaften:;
die Modalitaten und die Fristen fur die Abklarung, ob ein dokumentierter
Widerspruch oder eine dokumentierte Zustimmung oder eine andere Erkla-
rung zur Spende vorliegt, sowie fur den Einbezug der nachsten
Art. 8 Abs. 5a Die Vorlage unterscheidet in Art. 8 Abs. 5a zwischen lebens- | H+ und unimedsuisse fordern, dass Art. 8 Abs. 5a in der gegenwartigen

rettenden und nicht-lebensrettenden Organen, Geweben
und Zellen. Der Bundesrat kann vorsehen, dass die Ent-
nahme von nicht-lebensrettenden Organen, Geweben und
Zellen nur bei expliziter Zustimmung des potenziellen Spen-
ders/der potenziellen Spenderin oder der Angehorigen
durchgefiihrt werden kann (Ausnahmeregelung Art 8, Absatz
5a). Esist jedoch unklar, was unter «geeignet, das Leben der
Empfangerin oder des Empféngers zu retten» zu verstehen
ist. So fallen zum Beispiel auch Nierentransplantationen nicht
unter dieses Kriterium: Die vorgeschlagene Ausnahmerege-
lung kann eine Einzelfallbeurteilung bedingen, welche nicht
beim Bundesrat liegen kann.

Die Kombination aus einer Widerspruchsregelung fuir poten-
ziell lebensrettende Organe sowie einer Zustimmungsrege-
lung fir nicht-lebensrettende Organe, Gewebe und Zellen
kann ausserdem zu Unklarheiten und Verwirrung fihren, na-
mentlich beim Festhalten des Spenderwillens und in dessen
Abklarung vor einer Entnahme. Wer etwa zu Lebzeiten be-
wusst auf einen Widerspruch verzichtet und samtliche Or-
gane und Gewebe spenden mdchte, misste zusatzlich eine
explizite Zustimmungserklarung hinterlegen, um beispiels-
weise in eine Hornhautspende einzuwilligen.

Die zweite Ausnahmeregelung betrifft die Entnahme von Or-
ganen, Geweben und Zellen fur die Herstellung von Trans-
plantatprodukten. Eine solche Nutzung ist unseres Erachtens
an die explizite Zustimmung des Spenders oder der Angeho-
rigen gebunden, eine entsprechende Ausnahmeregelung ist
entsprechend richtig und notwendig.

Form fallen gelassen und auf eine Unterscheidung zwischen lebensretten-
den und nicht-lebensrettenden Organen und Geweben verzichtet wird. Wird
die Moglichkeit von Ausnahmen bzw. eine explizite Zustimmungsregelung
fuir bestimmte Organe, Gewebe und Zellen beibehalten, so sind im Gesetz
nur die Kriterien aufzufiihren und in der Verordnung die entsprechenden
Ausnahmen explizit zu nennen.
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Art. 10a

Konsequente Formulierungen fir Organspenderegister mit
Widerspruch UND Zustimmung.

Art. 10a Organspenderegister

1 Der Bund fiihrt ein Organspenderegister, in das ein Widerspruch oder
eine Zustimmung oder eine andere Erklarung zur Spende eingetragen
werden kann.

2 Wer die Entnahme der eigenen Organe, Gewebe oder Zellen ablehnt
oder zustimmt oder eine andere Erklarung zur Spende festhalten
mochte, kann einen Eintrag in das Organspenderegister vornehmen.

3 Die fiir die lokale Koordination zustindige Person (Art. 56 Abs. 2 Bst. a)
kann das Organspenderegister mittels Abrufverfahren einsehen.

4 Als Personenidentifikator wird die Versichertennummer nach Artikel 50c
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19463 iiber die Alters- und Hin-
terlassenenversicherung oder die e-ldentitat verwendet.

5 Der Bund kann selbst ein Organspenderegister mit dokumentiertem Wi-
derspruch oder dokumentierter Zustimmung fihren oder dieses unter Aufla-

gen und Aufsicht an Dritte delegieren.

Art. 54 Abs. 2

Art. 54 Abs. 2

2 Dies gilt insbesondere fiir:
a. das Fuhren des Organspenderegisters nach Artikel 10a;
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
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Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Hippokratische Gesellschaft Schweiz
Abklrzung der Firma / Organisation : HGS

Adresse, Ort : Wingertweg 3, 7215 Fanas
Kontaktperson : Dr. med. Susanne Lippmann-Rieder
Telefon d |

E-Mail d

Datum :12.12. 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lnren Angaben ausfullen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Die Hippokratische Gesellschaft Schweiz setzt sich fiir eine vertrauenswiirdige Transplantationsmedi-
zin ein.

Vertrauenswirdig kann Transplantationsmedizin nur sein, wenn die Organspende vom Begriff her ihrem Namen treu bleibt. Der
Begriff Spende beinhaltet Freiwilligkeit. Diese Freiwilligkeit kann am besten durch die heute geltende erweiterte Einwilligungs-
oder Zustimmungslésung gewahrt werden.

Spende beinhaltet ausserdem, dass potentiell zur Spende infrage kommende Personen sich zu einem friheren Zeitpunkt umfas-
send informieren konnten, flr welchen Zweck und unter welchen Bedingungen sie die Spende eingehen wirden. Die heutige
Losung wird dem Grundsatz der aufgeklarten Einwilligung gerecht, der im schweizerischen Verfassungs- und Gesetzesrecht fur
jeden Eingriff in die korperliche Integritat eines Menschen garantiert ist.

Die Vereinnahmung des Leibes eines sterbenden Menschen durch den Staat, wie durch eine enge Widerspruchslosung angelegt,
widerspricht dem und ist somit nicht akzeptabel. In einer direkten Demokratie muss es dem einzelnen Menschen auch mdglich
sein, sich nicht aussern zu durfen ohne dadurch einen Nachteil zu erfahren.

Zwischen der erweiterten Zustimmungslosung und einer konsequent eingehaltenen erweiterten Widerspruchlésung sind wenige,
jedoch relevante Unterschiede hervorzuheben. Sehen Sie dazu auch die «Stellungnahme der Nationalen Ethikkommission im
Bereich der Humanmedizin (NEK), Organspende, Nr. 31/2019». Im Unterschied zur erweiterten Zustimmungslésung waren bei
der erweiterten Widerspruchslosung Personen benachteiligt, denen die Thematik wegen mangelnder Sprachkenntnis oder Bil-
dung, wegen sozialer Benachteiligung oder psychischer Beeintrachtigung nicht zuganglich ist. Diese sind bei Anwendung der
erweiterten Widerspruchslosung vulnerabler. Sie wurden maoglicherweise keinen Widerspruch einlegen, obwohl sie keine Organ-
entnahme wollen. Es ist davon auszugehen, dass niemand moéchte, dass auf diese Art die Zahl der Organspender erhdht wird.

Inakzeptabel ist, dass sich im zur Vernehmlassung vorgelegten und vorgeschlagenen Gesetz Formulierungen finden, die die Aus-
legung offen lassen. So kame in einzelnen Passagen eine erweiterte Widerspruchslésung, in anderen Passagen jedoch eine
enge Widerspruchslosung zum Tragen (Entwurf Art. 8, Abs. 5, Art. 8b, Abs. 6). Innerhalb ein und desselben Gesetzes besteht
dadurch ein Widerspruch zwischen der Freiwilligkeit der Organspende und der staatlich verordneten Verfugbarkeit Sterbender fur
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die Organentnahme. Das ist nicht vereinbar mit den Grund- und Persdnlichkeitsrechten.

Unbedingt sollte in die Vorlage als eine zentrale vertrauensbildende Massnahme und als Grundlage fur das Grundrecht auf infor-
mierte Zustimmung die Aufklarung Gber die Unterschiede von «Hirntod», respektive Spende nach «Hirntod» (Donation after brain
death, DBD) und «kardiozirkulatorischem Tod», respektive Spende nach «kardiozirkulatorischem Tod» (Donation after cardiac
death, DCD) aufgenommen werden.

Zukunftig muss es, unabhangig davon, wie der Wille potentieller Organspender erfasst wird, die Mdglichkeit geben, als potentiel-
ler Spender seine Spende abhangig von der Situation «Hirntod» oder «kardiozirkulatorischer Tod» zu machen.

Grundsatzlich spricht sich die HGS fir die Aufrechterhaltung des bisherigen Modells der erweiterten Zustimmungslo-
sung aus.

Als nicht statthaft erachten wir das Vorgehen des Bundesrates, mit dem zu Unrecht als Gegenvorschlag zur Volksinitiative dekla-
rierten Antrag die Widerspruchsregelung durch eine einfache Gesetzesanderung einzuflhren.

Sollte der Bundesrat bei seinem Entschluss zum indirekten Gegenvorschlag bleiben, machen wir folgende Anderungsvorschldge
zum Text, ohne damit das Dokument als ganzes zu beftirworten.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag

Erweiterte Zustimmungslosung soll im Gesetz Streichen. Neu: «die Person vor ihnrem Tod einer Entnahme
Art. 8, Abs. ) .
1 b bleiben zugestimmt hat».

Art. 8, Abs. | Neu allenfalls MAglichkeit der erweiterten Wider-

. «die Person vor ihrem Tod einer Entnahme nicht widerspro-
1c spruchsregelung hinzunehmen.

chen hat und die Angehoérigen den mutmasslichen Wunsch zur
Spende bestatigt haben.»

Art. 8, Abs. | Entspricht der erweiterten Widerspruchsregelung. | «Liegen weder eine Zustimmung oder ein Widerspruch noch

2 eine andere Erklarung zur Spende vor, mussen die nachsten
Angehdrigen hinzugezogen werden. Sie kdnnen der Entnahme
zustimmen oder widersprechen. Sie haben dabei den mut-
masslichen Willen der verstorbenen Person zu beachten.»

Art. 8, Abs. 3 D.h. Formulierung aus geltendem TxG, Art. 8, Streichen. Neu: «Sind keine nachsten Angehdrigen vorhanden
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Abs. 4.

oder erreichbar, so ist die Enthahme unzulassig.»

ﬁ\rt. 8, Abs. Tet):][ a;;;s Gesetzesentwurf entfallt, da in 8, Abs. 3 | A iolie dessen Art. 8, Abs. 3bis gys geltendem Gesetz: «Die An-
enthatten. frage an die nachsten Angehdrigen und deren Zustimmung
konnen erst erfolgen, nachdem entschieden worden ist, die le-
benserhaltenden Massnahmen abzubrechen.»
é\rt. 8, Abs. Die Entscheidung sollte nicht dem Bundesrat ;ilDe.r B[L;pdesratt kﬁnn vlc)Drsehen, C(;Ias§r; (...)"dihe:t» s;\reichhe"n:
Uberlassen werden sondern eindeutig formuliert eu. «Jie verstorbene F erson oger inre nachsten Ahgenori-
sein! gen mussen ausdrucklich zugestimmt haben, wenn es sich um
die Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen handelt,
die:»
a und b wie im Entwurf
'g‘g‘ 8b, Abs. | Einbezug der Angehdrigen ist zu vage formuliert. «die Modalitaten und die Fristen fur die Abklarung, ob eine Zu-
stimmung, ein Widerspruch oder eine andere Erklarung zur
Spende vorliegen. Liegt keine Erklarung vor, missen die
nachsten Angehdrigen hinzugezogen werden.»
S\rt. 10, Abs. Nicm vereinbar mit Grund- und Personlichkeits- Zweiter Satz «Sie dlrfen bereits wahrend der Abklarung des
rechten. Widerspruchs durchgefuhrt werden.» ersatzlos streichen.
Art. 10, Abs. | Nicht vereinbar mit Grund- und Personlichkeits- Streichen!
3 rechten.
Art. 10 a Anderer Titel: Organspenderegister
ﬁg‘;?a’ Notwendige Information der Bevolkerung. Streichen. Neu: «Der Bund stellt in verstandlicher Sprache der

Bevolkerung Informationsmaterial zur Organspende zur Verfu-
gung. Explizit mUssen die verschiedenen Ausgangssituationen
«Hirntod» und «kardiozirkulatorischer Tod» erklart sein.»
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Art. 10, Abs.
2

Wenn Willensausserung, dann soll die Burge-
rin/der Blrger auf die unterschiedlichen Aus-
gangssituationen Spende nach Hirntod und/oder
kardiozirkulatorischem Tod aufmerksam gemacht
werden.

Streichen. Neu: «Der Bund fuhrt ein Organspenderegister.
Wer sich zur Entnahme der eigenen Organe, Gewebe oder
Zellen aussern will, kann seine Zustimmung oder seinen Wi-
derspruch im Organspenderegister eintragen. Der Spender
entscheidet gesondert Uber eine Spende nach Hirntod und/o-
der kardiozirkulatorischem Tod.»

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag
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SCHWEIZ

Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit Datum vom 13. September 2019 hat der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag zur
Initiative ,,Organspende fordern — Leben retten” der Vernehmlassung unterbreitet. Ziel dieser
Vernehmlassung ist gemass Medienmitteilung gleichen Datums eine ,breite und vertiefte
Diskussion Uber das Thema* (der Organspende). Gerne greifen wir die Aufforderung des
Bundesrates zur Stellungnahme zu seinem Vorschlag einer erweiterten Widerspruchslésung auf und
nehmen dazu wie folgt Stellung:

1. Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Wie aus den weiteren Ausfiihrungen des Bundesrates in der genannten Medienmitteilung sowie in
seinem Erlduternden Bericht zu seinem indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative
,Organspende fordern — Leben retten” hervorgeht, ist die behauptete vertiefte Diskussion in der
Offentlichkeit lediglich  Mittel zum Zweck. Tatsachlich geht es dem Bundesrat
eingestandenermassen primar darum, die Zahl der Spenderorgane zu erhéhen:

- ,Erfahrungen in anderen europdischen Ldandern zeigen, dass die Spendezahlen mit der
Widerspruchslésung steigen. Der Bundesrat ist der Meinung, dass das vorhandene Spendepotenzial
mit einem Systemwechsel auch in der Schweiz besser ausgeschopft werden kann*
(Medienmitteilung des Bundesrates vom 14. Juni 2019)

- ,Der Bundesrat mochte die Versorgung mit Spendeorganen verbessern und damit die Chancen fur
Menschen, die auf ein Organ warten“ (Medienmitteilung des Bundesrates vom 13. September 2019)
- ,,Basierend auf der neueren wissenschaftlichen Literatur ist davon auszugehen, dass die
Spenderate mit einem Wechsel zur Widerspruchsldsung steigen wirde (Erlauternder Bericht zum
indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Volksinitiative ,,Organspende fordern — Leben
retten” [EB], S. 2)

- ,Wie dargelegt lassen die Ergebnisse der neueren wissenschaftlichen Literatur einen positiven
Effekt eines Systemwechsels auf die Spenderate vermuten* (EB. S. 12).

Das Ziel der Erhohung der Anzahl gespendeter Organe an sich ist gewiss legitim. Doch wie
faktenbasiert ist die Behauptung des Bundesrates, der Systemwechsel zur (erweiterten)
Widerspruchslosung fiihre zu einer Erhéhung der Spenderate, tatsédchlich? Die Nationale
Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK) ist mit dem Dokument ,,Organspende —
Ethische Erwégungen zu den Modellen der Einwilligung in die Organentnahme® (Nr. 31/2019,
datiert vom 27. Juni 2019!) am 9. September 2019 an die Offentlichkeit getreten. Es enthalt
insbesondere hinsichtlich dem vom Bundesrat der Widerspruchslosung zugeschriebenen
Steigerungspotenzial an Organspenden hochst bemerkenswerte Aussagen:
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- ,,Zunéchst féallt auf, dass das praktizierte Modell fir sich alleine genommen jedenfalls nicht
ausschlaggebend fir die Spenderate sein kann. Grossbritannien (24,52 pmp) beispielsweise weist
eine hohe Spenderate auf, obwohl dort die erweiterte Zustimmungslosung gilt, wahrend Lander wie
Polen (12,96 pmp) oder Luxemburg (15.80) trotz einer Widerspruchslosung eine tiefere Rate
verzeichnen* (S. 14)

- ,Eine aktuelle, international angelegte Analyse der Spendezahlen in 35 Landern zeigt zudem, dass
mit Blick auf die Raten zur postmortalen Spende zwischen Landern mit Widerspruchsregelung bzw.
Zustimmungsregelung kein signifikanter Unterschied besteht (Arshad, Anderson & Sharif A. 2019
[S. 14])

- ,Das BAG hat kurzlich eine Studie zum Einfluss von Modellen der Einwilligung, Spenderegistern
und Angehorigenentscheid auf die Organspende verdffentlicht (Christen, Baumann & Spitale 2018),
die zu folgenden Schlussfolgerungen kommt: Nach wie vor fehlt eine klare Evidenz fur eine direkte
kausale Wirkung des Modells der Einwilligung (Zustimmungs- oder Widerspruchslosung) auf die
Spenderate” (S. 14).

- ,,Mit Blick auf die in der Diskussion oft herangezogene Situation in Spanien (das als Beispiel
angefuhrt wird, weil das Land seit mehreren Jahren weltweit die hochste Rate postmortaler Spenden
aufweist — mehr als 40 Spenderinnen und Spender pmp seit 2016 (Matesanz & Dominguez-Gil
2019), kann schliesslich hervorgehoben werden, dass in Spanien de facto nicht die enge
Widerspruchsregelung praktiziert wird. Auch wenn dort gesetzlich die enge Widerspruchsregelung
gilt, wird in der Praxis stets die Zustimmung der Angehdrigen eingeholt und ihre Winsche sind
ausschlaggebend (S. 15).

- ,,Bislang konnte also nicht belegt werden, dass die Widerspruchslésung zu einer hoheren Rate
postmortaler Organspenden flhrt als eine Zustimmungslosung. In Anbetracht der zahlreichen
Faktoren, die dabei zu berticksichtigen waren, wird dieser Nachweis wohl auch nie (sic!) gelingen*
(S. 15).

Angesichts dieses klaren Befundes der Nationalen Ethikkommission, des schweizerischen
Fachgremiums schlechthin beztglich der hier zur Debatte stehenden Materie, ist es schlicht nicht
nachvollziehbar, wie sich der Bundesrat in seinem EB zur Behauptung versteigen kann, die
Einflhrung der Widerspruchsregelung fuhre per se zu einer Erhdhung der Spendenrate. Der
Bundesrat hat zwar in seinem EB die Stellungnahme der NEK kurz erwahnt, aber offensichtlich
nicht bzw. nur selektiv zur Kenntnis genommen geschweige denn sich damit eingehend
auseinandergesetzt (vgl. EB, S. 13). Zwar erwdhnt der Bundesrat, die NEK lehne die
Widerspruchslésung weiterhin ab, weil mit der Widerspruchslésung dem Willen der verstorbenen
Person nicht starker zum Durchbruch verholfen werde als unter der Zustimmungslésung und
letztere insbesondere weniger stark in die Personlichkeitsrechte der betroffenen eingreife (vgl. EB,
S. 13). Aber auf das in diesem Kontext wichtigste Argument der NEK, dass sich ndamlich die
widerspruchsregelungs-bedingte Erhdhung der Spenderate wissenschaftlich nicht belegen lasse,
geht der Bundesrat mit keinem Wort ein! Und geradezu grotesk ist es, wenn der Bundesrat die
Widerspruchsregelung zu propagieren versucht, indem er auf die damit verbundene Steigerung der
Spenderate in anderen europdischen L&ndern hinweist (vgl. Medienmitteilung vom 14. Juni 2019),
an anderer Stelle aber einrdumen muss, dass es eben diese Widerspruchsregelung de facto gar nicht
gibt: ,,Wenn kein Wille der verstorbenen Person bekannt ist, kommt den Angehdrigen de facto in
allen untersuchten L&ndern — auch in jenen mit einer gesetzlich engen Widerspruchslésung — ein
Entscheidungsrecht zu* (EB S. 11). Die Tatsache. dass der Start der Vernehmlassung des
Bundesrates nur ein paar Tage spater als die Veroffentlichung der diesbezlglichen NEK-
Stellungnahme erfolgte, schirt den Verdacht, dass die inhaltliche, ideologiebedingte Stossrichtung
ungeachtet allfalliger wissenschaftlicher Einwénde bereits avant la lettre beschlossene Sache war.
Dies ist umso schwerwiegender, als die Widerspruchsregelung unbestrittenerweise weit massiver in
die verfassungsrechtlich verbrieften Personlichkeitsrechte der spendenden Person eingreift als die
Zustimmungsregelung (vgl. auch NEK S. 19). Kommt erschwerend hinzu, dass sich bei der
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Widerspruchsregelung — im Gegensatz zur Zustimmungsregelung — das essentielle Problem der
Information der Bevdlkerung stellt, damit von rechtsgenigenden, am Menschenrecht der
Selbstbestimmung des Spenders orientierten \Vorgaben fir den Fall einer Organentnahme
gesprochen werden kann. Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid vom 16. April 1997 (BGE
123 | 112ff.) klargestellt, dass eine Widerspruchsregelung nur zul&ssig ist, wenn sie mit einer
regelmassigen Information der Bevolkerung einhergeht, wobei sichergestellt werden mdisse, dass
die ,Information samtliche Bevolkerungskreise erreicht und insbesondere auch von
fremdsprachigen Personen verstanden wird* (Stellungnahme des Bundesrates vom 8. Marz 2013
zur Interpellation 12.4175, eingereicht von Nationalrat Daniel Vischer). Es liegt auf der Hand, dass
insbesondere aufgrund der signifikanten Zunahme des migrationsaffinen, den hiesigen
Landessprachen nicht oder kaum kundigen Bevolkerungsanteils diese bundesgerichtliche
Bedingung in praxi buchstéblich ein frommer Wunsch bleiben wird.

Wie prekar das aktuelle Informationslevel in der gesamten Bevolkerung ist, hat ein im Auftrag von
HLI von der Gesellschaft fur Sozialforschung (gfs) durchgefiihrte, reprasentative Umfrage zutage
gefordert: Die kontaktierten Personen wurden mit der Tatsache konfrontiert, dass der Hirntod als
Todeskriterium ein unter Arzten umstrittenes Konzept darstellt, weil zum Zeitpunkt des
Funktionsausfalls des Hirns und damit der Organentnahme nur 3 % des Korpers tot sind, ndmlich
das Gehirn, wahrend dessen die restlichen 97% noch leben, somit aus der Sicht der Kritiker nicht
Toten, sondern Sterbenden Organe entnommen werden. Auf die Frage, ob sie diese Argumentation
fur richtig halten, antworteten 22% mit falsch, 21% mit eher falsch; 22% hielten sie hingegen fir
richtig, 18% fir eher richtig. Bemerkenswert vor allem: 18% der Befragten sahen sich ausserstande,
dazu eine Antwort zu geben oder konnten sich nicht fir die eine oder andere Seite entscheiden.
Angesichts der Tatsache, dass die Widerspruchsregelung noch viel einschneidender in die
Personlichkeitsrechte der spendenden Person eingreift als dies bei der Zustimmungsregelung der
Fall ist, muss ein zumindest partielles Versagen der dem Bund auferlegten Informationspflicht
konstatiert werden (vgl. Art. 61 Abs. 1 und 2 lit. a Transplantationsgesetz), das sich bei einer
allfalligen gesetzlichen Verankerung der Widerspruchsregelung noch zu verschérfen droht. Indiz
fur dieses Szenario ist ein weiterer beunruhigender Befund der HLI-Umfrage: Rund ein Funftel
(22%) der Befragten fiihlt sich durch die 6ffentliche Diskussion zur Organspende gedrangt. Nota
bene eine Diskussion, die durch den vom Bund im Jahr 2013 lancierten Aktionsplan ,,Mehr Organe
fur Transplantationen® wesentlich mitgeprégt wird.

A propos Aktionsplan ,,Mehr Organe flr Transplantationen*: Gemass Selbstdeklaration des Bundes
war es das Ziel dieses Aktionsplans, die zu tiefe Zahl an Organspenden bis Ende 2018 auf 20
Spenden pro Million Einwohnerinnen und Einwohner (pmp) zu steigern (vgl. EB S. 7). Dieses Ziel
wurde mit 18,6 pmp (gegentber 12.0 pmp im Jahr 2012) beinahe erreicht (vgl. EB S. 8) nota bene
unter dem Regime der aktuell geltenden Zustimmungsregelung. Was also liegt nédher, diesen
erfolgreichen Weg weiter zu beschreiten, statt einen Systemwechsel vorzunehmen, dessen
Zielsetzung, sprich Erhéhung der Spenderate, wie oben ausgefuhrt hochst unrealistisch ist,
unbestreitbarerweise aber mit einem massiven Eingriff in die Personlichkeitsrechte von
Organspendern verbunden ist?

In einem in der Neuen Zircher Zeitung vom 17. September 2019 vertffentlichten Gastbeitrag mit
dem Titel ,,Die Schwéchsten als Gratisressource fir die Medizinindustrie* haben die Professoren
Franziska Sprecher und Christoph Zenger die eklatanten Defizite der vorgeschlagenen
Widerspruchsregelung auf den Punkt gebracht. Zutreffend wird darin festgestellt, dass die
Bedingungen, welche das Bundesgericht an die Verfassungsmassigkeit der Widerspruchsregelung
gestellt hat (objektive, vollstandige und verstdndliche Information der gesamten Bevdlkerung,
spendende Person und deren Angehdrige inklusive) ,,vielleicht theoretisch denkbar, in der Praxis
aber unmaglich* sei, ,,wie selbst Swisstransplant eingesteht®. Gravierend auch, dass — wie die
Autoren zu Recht kritisieren, die Widerspruchsregelung durch einen sog. indirekten
Gegenvorschlag®, also durch eine einfache Gesetzesanderung eingefuhrt werden soll und damit
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ohne eine Anderung der Bundesverfassung. Mit dieser Trickserei wiirden Sinn und Zweck des
geltenden Verfassungsrechts verletzt. Die Autoren wortlich: ,Er (sc. der Bundesrat) missachtet mit
diesem Vorhaben nicht nur elementare Grundrechte jedes Menschen, sondern auch einen zentralen
Grundsatz der schweizerischen Demokratie, indem er das fur Verfassungsédnderungen verlangte
obligatorische Referendum, das dafur notige Volks- und Stdndemehr und die damit verbundene
offentliche Diskussion zu umgehen sucht* (a.a.O.).

In der Tat: Die vorgeschlagene Widerspruchsregelung kommt einer staatlich verordneten
Zwangssolidaritat zur Organspende gleich. Sie dient weder der Sache (Reduzierung des Mangels an
Organspenden) noch respektiert sie die Personlichkeitsrechte von Organspendern. Wir lehnen
deshalb den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Volksinitiative ,,Organspende férdern —
Leben retten* dezidiert ab.

2. Bemerkungen zu einzelnen Gesetzesartikeln

- Art.10 Abs. 2: Wahrend gemadss geltender Regelung sowohl fiir vorbereitende medizinische
Massnahmen als auch flr die Organentnahme selbst die Zustimmung der betroffenen Person bzw.
ihrer Angehorigen erforderlich ist, sollen nun neu bereits ,wahrend der Abklarung des
Widerspruchs vorbereitende medizinische Massnahmen erlaubt sein. Im Klartext: Nicht einmal
mehr der Widerspruch wird abgewartet, geschweige denn die Zustimmung. Ein absolutes No go!
Dieser schwerwiegende Eingriff wird wie folgt ,begrindet*: ,Ware fur die vorbereitenden
medizinischen Massnahmen weiterhin eine Zustimmung der spendenden Person oder ihrer néchsten
Angehdrigen notwendig, wirde unter Umstdnden eine spétere (und zulé&ssige) Entnahme
verunmoglicht* (EB S. 17). Einmal abgesehen vom verqueren Wording (es geht hier nicht mehr um
eine ,,Zustimmung®, sondern um einen ,,Widerspruch®): Damit wird die an anderer Stelle des EB
gemachte Feststellung (,,Voraussetzung ist aber erstens, dass den Rechten der spendenden Person
auch unter der Widerspruchslosung in jedem Fall (sic) Vorrang gegenliber den Rechten der
empfangenden Person zukommt®, vgl. S. 34) zur blossen Makulatur, ja recht eigentlich zur
Verhohnung der Personlichkeitsrechte der spendenden Person bzw. ihrer ndchsten Angehdrigen.
Bereits deren minimale Respektierung bzw. das ihnen inh&rente Instrumentalisierungsverbot
gebietet es, die behauptete, allfallige Verunmdglichung der Entnahme in Kauf zu nehmen.

- Art. 61 Abs. 2 und 3: Bereits unter Punkt 1 (Bemerkungen zum erlduternden Bericht) musste auf
die bedenklichen Defizite der gegenwaértigen Informationspraxis des Bundes zur Organspende
hingewiesen werden. Kommt hinzu, dass Swisstransplant die beiden Organentnahmearten (Hirntod
[= primarer Hirntod] / Herzstillstand [sekundédrer Hirntod] im Organspendeausweis extrem
vereinfacht darstellt und auf unzuldssige Art und Weise gleichsetzt. Wer ein Ja ankreuzt oder im
elektronischen Register eintragt, befurwortet volens nolens automatisch beide Organentnahmearten.
Angesichts der chronischen Renitenz von Swisstransplant, diesbeziiglich Transparenz und damit die
notwendigen Voraussetzungen fir eine tatsachlichen ,informed consent* zu schaffen, ist es
erforderlich, diese Differenzierung bereits auf Gesetzesstufe explizit zu verankern.

Zug, den 13. Dezember 2019

2.0t fe Nikbaus Korog
Pfr. Dr. theol. Roland Graf Niklaus Herzog lic. iur. et. theol.

Prasident a.i. Vize-Prasident
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Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI

Confedération suisse Office fédéral de la santé publique OFSP
Confederazione Svizzera Unité de direction Santé publique
Confederaziun svizra

Consultation relative a la modification de la loi sur la transplantation :
formulaire pour la prise de position

Prise de position de

Nom / canton / entreprise / organisation . Institut Ethique Histoire Humanités
Abréviation de l'entreprise / I'organisation 1 iEH2

Adresse / lieu : CMU/1 rue Michel Servet ; 1211 Genéve 4
Personne a contacter : Samia Hurst

Téléphone :_

Courriel s

Date :13.12.2019

Indications
1. Veuillez compléter cette page.
2. Pour les commentaires sur I'ordonnance, utilisez une ligne par article.
3. Veuillez envoyer votre prise de position électronique sous forme de document Word d'ici au 13 décembre 2019 a I'adresse suivante :

transplantation@bag.admin.ch et gever@bag.admin.ch



mailto:transplantation@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch

1. Loi sur la transplantation ; RS 810.21

Remarques générales

Sur le théme en objet, la CNE s’est recemment exprimée dans sa prise de position « Don d’organes. Considérations éthiques sur les modéles
d’autorisation du prélévement d’organes » n°31/2019. Nous recommandons la prise en compte de la position de la CNE et I'ajout d’'un systeme de
déclaration obligatoire, soit comme complément au contre-projet, soit comme objet séparé lors de la votation.

Nous estimons que la situation actuelle en ce qui concerne le don d'organes post mortem est insatisfaisante. Apparemment, la majorité de
la population a une attitude positive a I'égard du don d'organes, mais seuls quelques-uns expriment explicitement leur volonté de faire un don. En
conséquence, les proches de la personne décédée portent le fardeau de la décision et, en fin de compte, il n'y a pas assez d'organes disponibles.
Nous sommes favorables au modéle de consentement présumé tel que décrit dans l'initiative et dans le contre-projet.

Concernant le contre-projet, nous recommandons plus de clarté sur le modéle d’inclusion des proches. On distingue généralement entre
l'inclusion des proches comme témoins de la volonté du patient, et I'inclusion des proches comme parties prenantes a la décision en leur nom
propre. Nous recommandons le modéle d’inclusion des proches comme témoins de la volonté du défunt. De nombreuses études ont en effet
montré que prendre des décisions comme celle de donner ou non les organes d’un proche décédé pouvait représenter un fardeau considérable
pour les personnes concernées. Le facteur protecteur le plus clair est pour les proches de savoir ce que voulait la personne et de respecter sa
volonté

Nous sommes par conséquent également favorables au systéme de déclaration obligatoire tel que proposé par la CNE. En Suisse, il
convient de demander réguli€rement aux citoyens de réfléchir a la question du don d'organes et d’exprimer leur volonté a ce sujet (obligation de
déclaration). Il reste a clarifier dans quel contexte, par qui et a quelle fréquence la demande de faire part de leur volonté et de l'inscrire dans le
registre des donneurs doit étre faite (par exemple, lors du renouvellement des documents d'identité, des consultations chez le médecin de famille,
etc.). Un systéme de déclaration constituerait la meilleure garantie du droit a I'autodétermination, car les cas de doute sont moins fréquents, ce qui
alleége les proches du poids de la décision. On peut supposer qu'avec la déclaration obligatoire, I'attitude généralement positive de la population a
I'égard du don d'organes se traduit également par un plus grand nombre d'inscriptions dans le registre des donneurs. Afin d’augmenter le nombre
de personnes qui exprimeraient leur volonté, nous sommes favorables a un modéle de déclaration obligatoire dans lequel chacun répondrait si oui
ou non il souhaite étre donneur d’organes aprés son déces. Il est cependant également possible de préserver la possibilité de ne pas s’exprimer en
prévoyant une troisi€me catégorie de réponse ("pas de déclaration " ou « je ne souhaite pas répondre maintenant ». Le fait de confronter une
personne a ce théme pourrait, selon une opinion largement répandue, affecter le droit a I'autodétermination négative de l'individu, c'est-a-dire le
droit de ne pas avoir a traiter de la question, mais il poursuit un intérét public Iégitime et est proportionné. Dans les deux modéles, a deux ou a trois
options, il ne devrait a notre avis pas y avoir de sanctions ou d'autres inconvénients si une personne devait ne pas souhaiter s'exprimer. En plus de
ses avantages sous I'angle éthique, le systéme de déclaration obligatoire nous semble susceptible de décliver le débat quant au modéle du
consentement. Ce systéme est compatible tant avec le modéle du consentement explicite qu’avec le modéle du consentement présumé. Il pourrait
donc soit étre ajouté au contre-projet, soit étre proposé comme un objet distinct.

La loi sur les transplantations devrait étre complétée par un article du chapitre 1 Dispositions générales:
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Alinéa 1

Alinéa 2

Alinéa 3

La Confédération veille a la mise en place de procédures
réguliéres afin que les personnes majeures résidant en
Suisse déclarent leur volonté de donner, ou non, leurs
organes apres leur décés; <Option a trois

réponses :>outre le consentement ou l'opposition, la
déclaration peut également consister en un refus de la
personne de s’exprimer sur le don d'organes. Cette
demande doit étre assortie d’'une explication claire des
possibilités et conditions de don.

La Confédération veille également a ce qu'une
déclaration pour ou contre le don d'organes soit inscrite
dans un registre et puisse étre modifiée ou supprimée a
tout moment.

Si une personne n'a pas fait de déclaration, les
dispositions générales de la loi sur la transplantation
s'appliquent.

L’alin  ea 3 demeurerait identique quel que soit le modéle de consentement choisi (explicite ou

présumé)

Commentaires concernant les différents articles

Arti
cle

Commentaire

Modification proposée

La loi sur les transplantations devrait étre complétée par un article

du chapitre 1 Dispositions générales:

L’'aliné a 3 demeurerait identique quel que soit le modéle de

consentement choisi (explicite ou présumé)

Alinéa 1, option a deux réponses

La Confédération veille a la mise en place de procédures
réguliéres afin que les personnes majeures résidant en
Suisse déclarent leur volonté de donner, ou non, leurs
organes apres leur décés. Cette demande doit étre
assortie d’'une explication claire des possibilités et
conditions de don.

Alinéa 1, option a trois réponses
La Confédération veille a la mise en place de procédures
réguliéres afin que les personnes majeures résidant en
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Suisse déclarent leur volonté de donner, ou non, leurs
organes apres leur décés ; outre le consentement ou
I'opposition, la déclaration peut également consister en un
refus de la personne de s’exprimer sur le don d'organes.
Cette demande doit étre assortie d’'une explication claire
des possibilités et conditions de don.

Alinéa 2

La Confédération veille également a ce qu’'une
déclaration pour ou contre le don d'organes soit inscrite
dans un registre et puisse étre modifiée ou supprimée a
tout moment.

Alinéa 3

Si une personne n'a pas fait de déclaration,
les dispositions générales de la loi sur la
transplantation s'appliquent.

Commentaires concernant le rapport explicatif

Pag
el
arti
cle

Commentaire

Modification proposée
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Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Santé publique

Consultation relative a la modification de la loi sur la transplantation :
formulaire pour la prise de position

Prise de position de

Nom / canton / entreprise / organisation : Initiative « pour sauver des vies en favorisant le don d’organes »
Abréviation de I'entreprise / I'organisation

Adresse / lieu : Rue du Mdrier 10, 1820 Montreux

Personne a contacter : Julien Cattin

Tétéphone I
Courel I

Date : 11 décembre 2019

Indications
1. Veuillez compléter cette page.
2. Pour les commentaires sur I'ordonnance, utilisez une ligne par article.
3. Veuillez envoyer votre prise de position électronique sous forme de document Word d'ici au 13 décembre 2019 a I'adresse suivante :
transplantation@bag.admin.ch et gever@bag.admin.ch
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Loi sur la transplantation ; RS 810.21

Remarques générales

Le comité d’initiative se déclare satisfait que le contre-projet du Conseil Fédéral aille dans le sens de l'initiative, il est en effet temps de
franchir une étape supplémentaire et de passer au consentement présumé en Suisse.

Cependant le comité d’initiative apporterait les remarques et modifications suivantes :

e Associé aux mesures élaborées dans le cadre du plan d’action, le modéle du consentement présumé au sens large devrait représenter un
élément décisif pour améliorer le nombre des donneurs.

e Le comité considére la préservation des droits des proches comme une exigence importante auquel un modele de don doit répondre, mais
uniquement dans le cas d’'une absence de volonté du défunt, tout en priorisant la décision de ce dernier.

e Du point de vue du comité d’initiative, un registre « oui »/« non » est nécessaire pour mettre en ceuvre le contre-projet.

e Le comité soutient le Registre national du don d’organes, mis en place par Swisstransplant, qui compte actuellement plus de 75 000 entrées.
Il est donc impératif de notre point de vue d’inclure ce registre dans le contre-projet.

e Le passage au modele de I'opposition au sens large requiert une préparation informative a I’échelle politique, juridique et sociétale. Dans ce
contexte, le comité soutient les mesures d’information de la Confédération.

e En conclusion, le comité pourrait envisager un retrait de I'initiative si un contre-projet, prenant en compte ses remarques, réunissant une
majorité aux chambres fédérales et ne faisant pas face a un referendum, aboutissait.
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Commentaires concernant les différents articles

Article

Commentaire

Modification proposée

Art. 8, al 2

Uniquement dans le cas ou il n'y a pas d’inscription dans le
registre et/ou de carte de donneur, les proches doivent pou-
Voir s’opposer au prélévement, mais doivent étre convain-
cus que le défunt ne voulait pas étre donneur, pour rester
dans un contexte de consentement présumé.

Art. 8, al 5a

Une greffe de rein n’est pas forcément salvatrice et donc
entrerait dans ce cas. Le rein est un des organes les plus
transplantés, méme si il ne sauve pas des vies il améliore
grandement la vie des patients. Une différenciation plus
précise devrait étre faite ici.

Art. 10a, al 1

Il est important pour le comité de garder le registre actuel
mis en place par Swisstransplant, pour deux raisons :

- Il'y a déja plus de 75'000 entrées qu'il serait regrettable de
perdre.

- Le fait d’avoir un registre complet et précis peut rassurer
la population, qu’elle puisse se déterminer pour ( avec
toutes les variations possibles) ou contre. Cela 6terait le
doute pour les personnes enregistrées et pour toutes les
autres le consentement présumé prévaudrait.

Art. 10a, al 4

Le comité pense que ce systéme n’est pas adéquat pour
les raisons suivantes.

- La photo, les données personnelles et |la signature peu-
vent plus facilement identifier un individu, particulierement
par les proches.

- Le numéro AVS peut étre sujet a des erreurs vu la com-
plexité de ce numéro.
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Commentaires concernant le rapport explicatif

Page / article

Commentaire

Modification proposée

4/4



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von
Name / Kanton / Firma / Organisation : insieme Schweiz

Abklrzung der Firma / Organisation

Adresse, Ort : Aarbergergasse 33, Postfach, 3001 Bern
Kontaktperson : Rahel Reinert

Telefon : e

e M - I

Datum ; 6. Dezember 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lnren Angaben ausfullen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

insieme Schweiz dussert sich nicht zur grundséatzlichen Frage der Umstellung von «Zustimmungsldsung» auf «Widerspruchslésung». Wir beschranken uns
auf die Fragestellungen, die sich spezifisch bei urteilsunfahigen Personen stellen.

insieme Schweiz begrisst grundsatzlich eine Spezialregelung fur urteilsunfahige Personen. Eine Schwierigkeit in der praktischen Umsetzung liegt aller-
dings darin, dass eine verstorbene Person genau in diesem Punkt, Transplantation von Organen, Geweben und Zellen, als urteilsunfahig oder — fahig be-
funden werden muss. In den Erlauterungen ist nachzulesen, dass dies anhand von «auffindbaren persénlichen Utensilien» gemacht werden soll. Sicher ist,
dass sich dies als grosse Herausforderung herausstellen kann und man deshalb die konkrete praktische Umsetzung unbedingt nochmals kritisch durch-
leuchten sollte.

insieme Schweiz beantragt deshalb, dass Angehorige einer urteilsunfahigen Person bereits zu deren Lebzeiten ihren Widerspruch eintragen durfen. Dies
wirde den Angehdrigen auch ermdglichen, die in diesem Punkt urteilsunfahige Person so gut als méglich in die Entscheidfindung einzubeziehen.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag

Art. 8 Abs. 4b | Angehodrigen soll es mdglich sein, den Widerspruch einer b. Personen, die vor ihrem Tod dauerhaft oder Uber langere Zeit urteilsun-
urteilsunfahigen Person bereits zu deren Lebzeiten eintra- fahige waren und deren Angehdrige keinen Widerspruch im Register eintra-
gen zu durfen. Dies wirde den Angehdrigen zudem auch gen liess.

ermoglichen, die in diesem Punkt urteilsunfahige Person so
gut als méglich einzubeziehen.

Art. 8 b Abs. 5 | Angehodrigen soll es mdglich sein, den Widerspruch einer Bei Personen nach Art. 8 Absatz 4 sind die nachsten Angehdrigen zudem
urteilsunfahigen Person bereits zu deren Lebzeiten eintra- anzufragen, ob sie der Entnahme widersprechen, falls kein Widerspruch im
gen zu durfen. Dies wirde den Angehdrigen zudem auch Register eingetragen ist.

ermoglichen, die in diesem Punkt urteilsunfahige Person so
gut als méglich einzubeziehen.

Art. 10 Ab. 4 Angehdrigen soll es méglich sein, den Widerspruch einer Bei Personen nach Artikel 8 Absatz 4 sind die ndchsten Angehdrigen vor-
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urteilsunfahigen Person bereits zu deren Lebzeiten eintra-
gen zu durfen. Dies wirde den Angehdrigen zudem auch
ermoglichen, die in diesem Punkt urteilsunfahige Person so
gut als méglich einzubeziehen.

her anzufragen, ob sie einer Entnahme widersprechen, falls kein Wider-
spruch im Register eingetragen ist.

Art. 10 a Abs.
2

insieme Schweiz fordert, dass

die Informationen zum Widerspruchsregister in
leichter, einfach verstandlicher Sprache zuganglich
sind.

die Anspriche an die Art und Weise und an eine
bestimmte Form des Widerspruches so tief als
mdglich angesetzt werden, damit moglichst alle
Personen ihren Widerspruch kommunizieren kon-
nen.

als Kommunikationskanale, um das Register be-
kannt zu machen, unbedingt auch Behindertenor-
ganisationen, Angehdérigenvereine, die KESB, V-
Stellen und Institutionsverbande eingebunden wer-
den.

Abs. 2 neu:
Die Information zum Widerspruchsregister ist barrierefrei und auch in leich-
ter Sprache verflgbar.

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

16/5.1.3.

insieme Schweiz begrisst grundséatzlich eine Spezialrege-
lung fur urteilsunfahige Personen. Diese Personen sind be-
ziuglich des Themas Transplantation besonders vulnerabel

Alt: Bei unter 16-jéhrigen Kindern und Jugendlichen sowie bei wéhrend ih-
res Lebens dauerhaft urteilsunfdhigen Personen (z.B. infolge einer schwe-
ren geistigen Behinderung) kann keine verbindliche Erkldrung zur Spende
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und brauchen deshalb eine spezielle Schutzbestimmung.
Eine Schwierigkeit in der praktischen Umsetzung liegt da-
rin, dass eine Person genau in diesem Punkt, Transplanta-
tion von Organen, Geweben und Zellen, als urteilsunfahig
befunden werden muss. Wie wird dies in der Praxis umge-
setzt? In den Erlauterungen ist nachzulesen, dass dies an-
hand von «auffindbaren persdnlichen Utensilien» gemacht
werden soll. Dies korrekt umzusetzen wird sich in der Pra-
xis als sehr, sehr schwierig erweisen. Uns ist nicht klar, in-
wiefern personliche Utensilien einen Ruckschluss auf die
Urteilsfahigkeit in dieser Frage zulassen.

vorliegen. Die ndchsten Angehérigen haben diesfalls einzig ihr subsididres
Widerspruchsrecht wahrzunehmen. Dabei miissen sie eine allféllig be-
kannte Meinung von Kindern und Jugendlichen analog den Vorgaben des
Kindesschutzrechts (Art. 301 Abs. 2 ZGB) entsprechend der Reife und dem
Alter des Kindes berticksichtigen: Wéhrend sich ein zweijéhriges 17 Kind
sicherlich noch keine Meinung zu dieser komplexen Frage bilden kann,
wird die informierte Meinung einer oder eines 15-jéhrigen Jugendlichen
weitgehend zu beachten sein.

Neu: Bei urteilsunfahigen Personen kénnen Angehorige das Widerspruchs-
recht wahrnehmen. Auch viele urteilsunfahige Personen kénnen sich zu
Lebzeiten mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich eine Meinung
dazu bilden Die Angehdrigen bericksichtigen deshalb Hinweise oder Rick-
meldungen der urteilsunfédhigen Person.

17/5.1.5 Um den Zugang zum Widerspruchsregister so nieder- Anforderungen an das Widerspruchsregister:
schwellig wie mdglich zu machen, fordert insieme Schweiz, - die Informationen missen in leichter, einfach verstandlicher Spra-
dass die Zuganglichkeit weiter ausgebaut wird. Die Zugéang- che zuganglich sein.
lichkeit fiir Menschen mit kognitiven Beeintrachtigungen er- - Die Anspriche an die Art und Weise und an eine bestimmte Form
fordert mehr als ein barrierefreier Zugang am Internet. des Widerspruches werden so tief als moglich angesetzt, damit
moglichst alle Personen ihren Widerspruch kommunizieren kén-
nen.
18/5.1.6 Um die gesamte Bevdlkerung zu erreichen, braucht es - die Informationen mussen in leichter, einfach versténdlicher Spra-
auch den Einbezug von Organisationen, die als Multiplika- che zuganglich sein.
torinnen wirken. - Als Kommunikationskanale, um das Register bekannt zu machen,
werden auch Behindertenorganisationen, Angehdrigenvereine,
Selbsthilfeorganisationen, die KESB, IV-Stellen, Institutionsver-
bande, etc. eingebunden.
20/ Art. 8 Abs. | insieme Schweiz begrusst grundsatzlich eine Spezialrege- | Alt: Bei unter 16-jdhrigen Kindern und Jugendlichen sowie bei wéhrend ih-
4 lung fir urteilsunfahige Personen. Diese Personen sind be- | res Lebens dauerhaft urteilsunfédhigen Personen (z.B. infolge einer schwe-

ziuglich des Themas Transplantation besonders vulnerabel
und brauchen deshalb eine spezielle Schutzbestimmung.

ren geistigen Behinderung) kann keine verbindliche Erkldrung zur Spende
vorliegen. Die ndchsten Angehdrigen haben diesfalls einzig ihr subsidiéres
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Eine Schwierigkeit in der praktischen Umsetzung liegt da-
rin, dass eine Person genau in diesem Punkt, Transplanta-
tion von Organen, Geweben und Zellen, als urteilsunfahig
befunden werden muss. Wie wird dies in der Praxis umge-
setzt? In den Erlauterungen ist nachzulesen, dass dies an-
hand von «auffindbaren personlichen Utensilien» gemacht
werden soll. Dies korrekt umzusetzen wird sich in der Pra-
xis als sehr schwierig erweisen. Uns ist nicht klar, inwiefern
personliche Utensilien einen Rickschluss auf die Urteilsfa-
higkeit in dieser Frage zulassen.

Deshalb muss es moglich sein, dass Angehdrige einer ur-
teilsunfahigen Person bereits zu Lebzeiten deren Wider-
spruch kundtun durfen. Mit so einer sensiblen, ethisch heik-
len Frage sollen sich Angehdérige bereits moglichst frih —
auch mit urteilsunfahigen- Personen befassen kénnen. Wie
in den Erlauterungen ja richtigerweise festgehalten ist:
«Trotz dauerhafter Urteilsunfahigkeit der verstorbenen Per-
son haben die ndchsten Angehdrigen bei ihrer Entschei-
dung auf die Meinung der betroffenen Person — soweit
mdglich und entsprechend dem Alter und der Reife — Riick-
sicht zu nehmen. Auch urteilsunfahige Personen kdnnen
sich zu Lebzeiten mit dem Thema auseinanderzusetzen
und sich eine Meinung dazu bilden».

Widerspruchsrecht wahrzunehmen. Dabei miissen sie eine allféllig be-
kannte Meinung von Kindern und Jugendlichen analog den Vorgaben des
Kindesschutzrechts (Art. 301 Abs. 2 ZGB) entsprechend der Reife und dem
Alter des Kindes berticksichtigen: Wéhrend sich ein zweijéhriges 17 Kind
sicherlich noch keine Meinung zu dieser komplexen Frage bilden kann,
wird die informierte Meinung einer oder eines 15-jahrigen Jugendlichen
weitgehend zu beachten sein.

Neu: Bei urteilsunfahigen Personen kénnen Angehérige das Widerspruchs-
recht wahrnehmen. Auch viele urteilsunfahige Personen kdénnen sich zu
Lebzeiten mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich eine Meinung
dazu bilden Die Angehdrigen bericksichtigen deshalb Hinweise oder Rick-
meldungen der urteilsunfahigen Person.
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fur Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von
Name / Kanton / Firma / Organisation : Inselspital, Universitatsspital Bern

Abklrzung der Firma / Organisation

Adresse, Ort : Inselspital Bern, 3010 Bern
Kontaktperson : Dr. med. Mathias Nebiker
Telefon ]

E-Mai D
Datum : 05.12.2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch



mailto:transplantation@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch

Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Stellungnahme des Inselspital Bern zur erweiterten Widerspruchslosung (indirekter Gegenvorschlag des Bundesrats zur Volksinitiative «Organspende
fordern — Leben retten»):

Das Inselspital in Bern begriisst den Gegenvorschlag des Bundesrates. Der Gegenvorschlag spiegelt besser als die Initiative das praktische Vorgehen
wider und beschreibt einen detaillierteren Losungsansatz. Die erweiterte Widerspruchslosung als solche wird Inselspital ebenfalls unterstitzt.

Mit dem Aktionsplan 2013-2018 wurden auf mehreren Ebenen Strukturen und Voraussetzungen geschaffen, um den Ablauf in den Spitaler zu optimieren.
Auch wenn es in einzelnen Bereichen noch Verbesserungspotential gibt, so ist die hohe Ablehnungsrate (ca. 60%) sicherlich das Hauptargument, warum
das gesteckte Ziel von 20 pmp mit dem Aktionsplan nicht erreicht werden konnte.

Die grossen Anstrengungen des Bundes die Bevolkerung mittels Aufklarungskampagnen zur bewussten Aktion der Willensfestlegung und —ausserung
gegenuber der Familie zu bewegen, blieben ohne nachhaltigen Erfolg. Zwar lasst sich nicht vorhersagen, dass ein Systemwechsel von der Zustimmungs-
zur Widerspruchslésung zu einem grésseren Spendervolumen fluhren wirde, der Vergleich mit Landern, die entsprechende Losungen bereits implementiert
haben, lasst dies jedoch vermuten.

Eine Widerspruchlésung wiirde des Weiteren der mehrheitlich positiven Haltung der Bevolkerung gegeniiber Organspende entsprechen (ca. 70-80%, je
nach Fragestellung). Trotzdem ist heute davon auszugehen, dass ein betrachtlicher Teil der Verstorbenen keine Organe spendet, weil der Wille nicht be-
kannt ist.

Kritik zur vermeintlich aufgehobenen Freiwilligkeit der Organspende durch eine Widerspruchsldsung ist verstandlich. Andererseits wiegt aus unserer Sicht
die Argumentation héher, dass sich ein jeder zu Lebzeiten festlegen sollte, weil ansonsten die Angehdrigen unweigerlich mit der Fragestellung belastet
werden. Den damit allfalligen «Druck» oder «Zwang» zur Willensfestlegung erachten wir als zusatzliche, legitime Massnahme der Bevélkerungssensibilisie-
rung und knlpft dort an, wo die bisherigen Kampagnen an Grenzen gestossen sind.

Es sei lhnen versichert, dass die Widerspruchslésung den Ablauf in der Praxis nicht grundséatzlich &ndern wirde. Wie bis anhin wirde immer ein Angeho-
rigengesprach gefihrt werden, was in der heutigen Zeit gar nicht anders vorstellbar wére. Die Ausgangslage und die Grundhaltung in der Bevdlkerung
kénnten sich jedoch &ndern. Die Organspende kdnnte in Zukunft als das «Normale» betrachtet werden, im Gegensatz zu heute, wo die Ablehnung bei
Unsicherheit im Vordergrund steht.

2/5



Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag
Art 8, Abs 5 Viele Organtransplantationen sind nicht unmittelbar lebens- | Anpassung:
rettend, haben jedoch eine Verbesserung der Lebensquali- | Der Bundesrat kann vorsehen, dass die verstorbene Person oder ihre
tat inklusive Verlangerung des Lebens zum Ziel. Es ware nachsten Angehorigen der Entnahme ausdrtcklich zugestimmt haben mis-
klarer, wenn der Bundesrat klar definiert, welche Organe sen, wenn es sich um die Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen
und Gewebe der Widerspruchsldésung unterliegen, respek- handelt. Der Bundesrat legt fest, fur welche Organe, Gewebe und Zellen
tive welche nicht. keine ausdriickliche Zustimmung erforderlich ist.
Vorschlag: Beschrankung Widerspruchslésung auf folgende Organe, resp.
Gewebe:
Herz, Lunge, Leber, Niere, Pankreas, Darm, Augenhornhaut
Art 10a Da bereits ein Organspenderegister existiert, sollte, um Anpassung:
Verwirrung zu vermeiden, Doppelspurigkeit umgangen wer- | Organspenderegister
den. Zudem hat ein ja/nein-Register die Mdglichkeit, auch 1 Der Bund fuihrt ein Register, in das ein Widerspruch oder eine Zustim-
die Zustimmung festzuhalten, was die Sicherheit bei der mung zur Spende eingetragen werden kann.
Entscheidung in der Praxis erhthen kann. 2 Wer die Entnahme der eigenen Organe, Gewebe oder Zellen ablehnt o-
Die Identifikation via AHV-Nummer erscheint naheliegend der eine Zustimmung zur Spende festhalten mochte, kann einen Eintrag in
und korrekt. Da die meisten Einwohner ihnre AHV-Nummer das Register vornehmen.
nicht auswendig kennen, besteht darin eine Hirde. Eine 3 Die fir die lokale Koordination zustandige Person (Art. 56 Abs. 2 Bst. a),
einfache Umsetzung ist jedoch elementar. respektive die in der Funktion delegierte Person, kann die Anfrage beim
Eine Delegation des Registers an die Nationale Zuteilungs- | Register vornehmen.
stelle erscheint am einfachsten praktikabel und sinnvoll. 4 Der Bundesrat legt die fiir die Personenidentifikation erforderlichen Anga-
Da der Lokale Koordinator eine einzelne Person pro Spital ben fest. (Vorschlag: aktueller Status des bestehenden Organspenderegis-
ist, muss die Aufgabe der Registerabfrage delegierbar sein, | ters)
jedoch in der Verantwortung des Lokalen Koordinators lie-
gen.
Art. 54 Abs. 2 | Analog zu oben 2 Dies gilt insbesondere fr:
a. das Fuhren des Organspenderegisters nach Artikel 10a;
Art. 61 Abs. 2 | Analog zu oben 2 Die Information umfasst namentlich:
und 3 a. das Aufzeigen der Méglichkeiten, seinen Widerspruch beziiglich der Ent-
nahme von Organen, Geweben oder Zellen im Organspenderegister zu
aussern und diesen jederzeit zu widerrufen
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Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

2/16 (5.1.3) /
21 (5.2 Art. 8
Abs. 4)

In der Transplantationsmedizin ist kein Land bekannt, wel-
ches Personen mit Wohnsitz im Ausland anders als die
Birger des eigenen Landes behandelt. Es gehort zur Ver-
antwortung der Reisenden sich hinlénglich zu informieren.
Dies kdnnte auch bewusst genutzt werden, damit sich die
Bevolkerung mit der Thematik auseinandersetzt.

Weglassen der Sonderregelung fir Personen mit Wohnsitz im Ausland,
respektive Weglassen der auf Seite 16 erwahnten zweiten Gruppe.

3/15(5.1.1)/
17 (5.1.5)/ 27
und 28 (5.2 Art

Das CNDO moéchte, dass das aktuelle Organspenderegister
beibehalten wird. Es erméglicht neben der Ablehnung auch
eine Zustimmung festzuhalten und verschafft den Angehori-

Anderung des Begriffes «Widerspruchregister» in «Organspenderegisters.
Erweiterung der Abfragekompetenz auf Lokale Koordinatoren, Koordinato-
ren und im Delegierte im Organspendeprozess.

10a Abs. 1 gen damit mehr Sicherheit. Zudem sollten nicht die Res-
und 2) sourcen gebindelt werden und nicht zusatzliche Verwirrung
entstehen, in dem zwei verschiedene Register existieren.
Die Kompetenz zur Abfrage des Register sollte nicht zu eng
verfasst werden (Koordinatoren, Lokale Koordinatoren), da
beispielsweise in einem Netzwerkspital auch ein im Pro-
zess delegierte Person die Abfrage tatigen konnte.
3/14(5.1)/ Dass der Bundesrat die Moglichkeit hat, in gewissen Féllen | Einbeziehen der Hornhautspende in die Widerspruchslosung.
22 (5.2 Art 8 fur die Entnahme von Organen, Geweben und Zellen wei-
Abs. 5) terhin eine explizite Zustimmung vorzusehen, drfte fur be-

stimmte Bereiche sinnvoll sein (Gesicht, Gliedmassen, Ge-
barmutter,...). Die in der Schweiz haufigste Transplantation
ist an dieser Stelle nicht berticksichtigt: die Hornhauttrans-
plantation. Aus den vorliegenden Dokumenten ist nicht er-
sichtlich, wie die Hornhauttransplantation geregelt wiirde.

24 (5.2 Art 8b
Abs. 6)

Die Bedenkzeit fur Angehdrige nach der Anfrage wird im
Bericht im Spektrum von 6-12 Stunden vorgeschlagen. In
der aktuellen Praxis ist es Ublich, dass die Angehdérigen die
notige Zeit ermaoglicht wird. Ublicherweise wird die Zeit 24
stunden kaum Uberschreiten. Falls Angehérige vor einem
Entscheid eine Nacht «lberschlafen» mdchten, gentigen
die 6-12 Stunden nicht.

Bedenkzeit fur Entscheidungsfindung: 24 Stunden oder einen Tag.
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29 (5.2 Art 10a
Abs. 4) / 38
(5.5.6)

Die Verwendung der AHV-Nummer erscheint auf den ers-
ten Blick sinnvoll und logisch. Damit der Eintrag jedoch
moglichst einfach erfolgen kann, sollten keine Daten ver-
wendet werden miissen, die nicht jeder Birger auswendig
kennt und jederzeit wiedergeben kann. Die AHV-Nummer
ist keine Nummer, die jede Person kennt.

Weglassen der AHV-Nummer als Bedingung zum Eintrag ins Organspen-
deregister.
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Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

0 Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Kai Tisljar / BS / Person flr die lokale Koordination nach Art. 56 TxG
des Universitatsspitals Basel

Abklrzung der Firma / Organisation : LK-USB

Adresse, Ort : Universitatsspital Basel, Petersgraben 4, 4051 Basel

Kontaktperson : Kai Tisljar

Telefon : e

E M . I

Datum : 12.12.2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lnren Angaben ausfullen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Stellungnahme der Person fir die lokale Koordination nach Art. 56 TxG des Universitatsspitals Basel zur erweiterten Widerspruchslésung (indirekter Ge-
genvorschlag des Bundesrats zur Volksinitiative «Organspende férdern — Leben retten»):

Erganzend zur Stellungnahme des CNDO zur erweiterten Widerspruchslésung méchte ich noch einen weiteren Gesichtspunkt ausfiihren. Das Anliegen des
Bundesrates mit dem indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Organspende fordern — Leben retten» aus ethischen Griinden den nachsten Angehori-
gen eine Mitsprache bei der Organspende einzuraumen unterstiitze ich grundsatzlich sehr. Ein Gesprach mit den nachsten Angehdrigen ist aus verschie-
denen Grinden wichtig und sollte unbedingt Voraussetzung vor einer etwaigen Organspende sein.
In der gelebten Realitat der Angehdrigengesprache wurde mir bisher deutlich, dass entgegen dem Text des Gesetzesentwurfs (Art8 Abs2) «Sie haben
dabei den mutmasslichen Willen der verstorbenen Person zu beachten» dieser bei den Entscheidungen der nachsten Angehdrigen haufig nicht im Vorder-
grund steht. Daher ist zu beflirchten, dass mit einem Widerspruchsrecht der nachsten Angehoérigen der mutmassliche Wille der verstorbenen Person nicht
immer umgesetzt werden wird.
Eine Mitsprache der nachsten Angehdrigen im Rahmen eines obligatorischen Angehdérigengesprachs ohne explizites Widerspruchsrecht, wie mit den nach-
stehenden Anderungen ausgefiihrt, hatte demgegeniiber folgende Vorteile:

- Die nachsten Angehdrigen werden in den Entscheidungsprozess aktiv eingebunden.

- Sie wurden aber von der Last der Entscheidung, welche mit dem Widerspruchsrecht einhergeht, entbunden.

- Der gemeinsam eruierte mutmassliche Wille der verstorbenen Personen bildet die Grundlage der Entscheidung.

- Das Recht auf Nicht-Entscheid zu Lebzeiten bleibt gewahrt, da ein Nicht-Entscheid nicht automatisch zu einer Organspende flhrt.

- Dem Grundgedanken der Initiative ware Rechnung getragen, da grundsatzlich jeder Organspender ware, es sei denn ein Widerspruch dazu lasst

sich eruieren.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel

Kommentar

Art 8 Abs. 2

Aus der Realitat der Angehorigengesprache ergibt sich,
dass viele Angehdrige im konkreten personlichen Fall Mihe
damit habe, einer Spende nicht zu widersprechen, auch
wenn diese im Sinne der verstorbenen Person ware. Daher
wird bei fehlender festgehaltener Erklarung der verstorbe-
nen Person wahrscheinlich weiterhin gegen eine Spende
entschieden. Selbst wenn das Recht zur Ablehnung den
Angehorigen nicht explizit zugesprochen wird, fihrte bereits
ein obligatorisches Angehdrigengesprach zu einer Ent-
scheidung im Sinne der Angehdrigen, da ein Entscheid ge-
gen den Willen der Angehdrige als nicht im Sinne der ver-
storbenen Person angenommen werden darf. Die Strei-
chung/Anpassung dieses Absatzes wirde die Last der Ent-
scheidung den Angehdrigen wirklich abnehmen und auf-
grund der gednderten Ausgangslage (kein absolutes Recht
auf Ablehnung nur durch die Angehdrigen) die Chancen auf
einen Entscheid im Sinne der verstorbenen Person erhé-
hen.

Anderungsantrag

Anpassung:

Mit den nachsten Angehdérigen ist vor einer etwaigen Entnahme ein Ge-
sprach zu fihren, bei dem der mutmassliche Wille der verstorbenen Person
zusammen eruiert wird. Spricht dieser gegen eine Entnahme, so ist die Ent-
nahme nicht zulassig.

Art 8b Abs. 4

Wie oben ausgefiihrt ist ein explizites Widerspruchsrecht
der nachsten Angehorigen nicht notwendig um die darge-
stellten Ziele des Bundesrates zu erreichen.

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fur Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Luzerner Kantonsspital

Abklrzung der Firma / Organisation : LUKS

Adresse, Ort : Spitalstrasse, 6000 Luzern 16

Kontaktperson : Christine Aschwanden, Leiterin Stab Direktion
Telefon |

e i I

Datum : 2. Dezember 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) begrusst, dass der Bundesrat die urspriingliche Formulierung der Volksinitiative in Form eines indirekten Gegenvor-
schlages préazisieren will.

Das LUKS unterstitzt den indirekten Gegenvorschlag aus mehreren Griinden:

- Der Wechsel von einer Zustimmungsldsung zur Widerspruchslésung kommt den Arztinnen und Arzten im Spital entgegen: Die Angehérigen kénnen
durch diese neue Grundlage von der Entscheidung fir oder gegen eine Organspende entlastet werden, wenn sich die Patientin bzw. der Patient nicht
aktiv gegen eine Organspende entschieden hat.

- Es ist zu beflrworten, dass die Angehérigen in der erweiterten Widerspruchslésung miteinbezogen werden. Dadurch kann die Grundhaltung des Patien-
ten zur Organspende mit dem fehlenden Widerspruch abgeglichen und allenfalls korrigiert werden. Dies entspricht der bisherigen bewahrten Praxis: Die
Angehdrigen werden auch heute bei der Zustimmungslsung trotz dokumentierter Zustimmung zur Organspende zur Position des Patienten befragt.

- Nachdem die Widerspruchslésung in den europaischen Nachbarlandern und weltweit mit hheren Spenderzahlen verbunden ist, stellt dies auch fur die
Schweiz bei anhaltend niedrigen Zahlen an Organspendern eine erfolgversprechende Massnahme dar.

- Auch die Einfihrung eines Registers wird beflirwortet. Das bestehende Nationale Organspenderegister der Stiftung Swisstransplant stellt bereits jetzt
eine Erleichterung in der Abklarung des Patientenwillens dar. Wir halten es fiir sinnvoll, wenn dieses bestehende Register als zentrales Register im Sin-
ne von Art. 10a fungieren wird.

Wie gross der Effekt der Widerspruchslésung mit indirektem Gegenvorschlag sein wird, kann nicht vorausgesagt werden. Die Widerspruchsldsung stellt je-
denfalls einen Paradigmenwechsel dar und kdnnte zu einem Umdenken und gar einem Kulturwandel in der heutigen Zuriickhaltung gegeniiber der Organ-
spende flhren.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

10a

Anstelle eines blossen Widerspruchsregisters soll ein
Organspenderegister (inkl. Zustimmungen) gefuihrt werden.
Dabei soll das bereits bestehende Nationale Organspende-
register der Stiftung Swisstransplant diese Aufgabe Uber-
nehmen.

In Titel und Abs.1 — 4 Anderung von "Widerspruchsregister" zu "Organ-
spenderegister"

Neuer Abs. 5: Der Bund kann selbst ein Organspenderegister mit doku-
mentiertem Widerspruch oder dokumentierter Zustimmung fuhren oder die-
ses unter Aufsicht an Dritte delegieren.

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

Seite 20, 21

Art. 8 Abs. 3
und 4

Im Bericht werden die Asylsuchenden zwar eigens erwéahnt.
Gemass den Erlauterungen wird erwartet, dass diese mit
der geltenden Schweizer Rechtslage vertraut sind. Asylsu-
chende ohne Kenntnisse einer Landessprache und ohne
Angehdrigen halten wir dennoch fiir ein wahrscheinliches
Szenario. Darauf sollte im Bericht ebenfalls eingegangen
werden. Weiter sollten Asylsuchende nach Méglichkeit Giber
die Schweizer Rechtslage informiert werden. Die entspre-
chenden Informationen kénnten z. B. in Schlisselinstitutio-
nen wie Migrationsémtern etc. angeboten werden.
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Zurich, 12. Dezember 2019

Vernehmlassungsantwort des Kompetenzzentrums MERH zum indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrats zur Volksinitiative «Organspende fordern - Leben retten»

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Kompetenzzentrum MERH UZH dankt fur die Moglichkeit, sich zum indirekten Gegenvorschlag
des Bundesrats zur Volksinitiative «Organspende fordern - Leben retten» dusseren zu dirfen.

Wir teilen die Ansicht, dass die faktische Situation des Mangels an Spendeorganen unbefriedigend ist.
Allerdings erachten wir das von der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK)
vorgeschlagene Modell im Vergleich zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Organ-
spende fordern - Leben retten» als vorzugswiirdig.

Gemass der von der NEK sorgfaltig begriindeten Erklarungsregelung sollen die Menschen in der
Schweiz kinftig regelméssig aufgefordert werden, sich zur Organspende zu dussern. Dieser Ansatz
fordert das Vertrauen der Bevdlkerung in die Organspende und die Solidaritat mit den Menschen, die
eine Organspende bendtigen. Zudem bleibt die Spende eine bewusste und altruistische Entschei-
dung.

Fur weitere Ausfuhrungen verweist das Kompetenzzentrum MERH auf die Stellungnahme der NEK

«Organspende. Ethische Erwagungen zu den Modellen der Einwilligung in die Organentnahme» vom
27. Juni 2019.
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Universitat B e Vot A (MERH)
Zurich™

Das Kompetenzzentrum unterstitzt die Stellungnahme vollumfanglich und macht sich die dort aufge-
fihrten Argumente zu eigen.

Mit freundlichen Griissen

Universitat Zurich
Kompetenzzentrum Medizin — Ethik — Recht Helvetiae

Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag
Vorsitzende Leitungsausschuss
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Haus- und Kinderdarzte Schweiz
Médecins de famille et de I'enfance Suisse
Medici di famiglia e dell’infanzia Svizzera

Département fédéral de I'intérieur
Monsieur le Conseiller fédéral
Alain Berset
Par e-mail a:
dm@bag.admin.ch;
transplantation@bag.a
dmin.ch

Berne, le 8 novembre 2019

Consultation relative a l'initiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en
favorisant le don d’organes » et contre-projet indirect (modification de la loi sur
la transplantation)

Réponse de I'association Médecins de famille et de I’enfance Suisse (mfe)

Monsieur le Conseiller fédéral,

Nous vous remercions de nous offrir 'opportunité de participer a la consultation relative a
I'initiative populaire fédérale « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » et contre-
projet indirect (modification de la loi sur la transplantation). mfe - Médecins de famille et de
I’enfance Suisse représente les intéréts professionnels des médecins de famille et de I'enfance

au niveau national.

Le don d’organes souléve un tas de questions qui touchent plusieurs domaines, dont ceux de

I’éthique, de la médecine et de la sphere privée et des droits fondamentaux de tout un chacun.

Cela étant, le don d’organes permet de sauver des vies et d’améliorer la qualité de vie des
patients. Le contexte actuel ol le nombre de donneurs en comparaison européenne est trop
faible est insatisfaisant et demande a ce que de nouvelles solutions soient mises en place. mfe
se réjouit du vaste débat sociétal que permet la mise a I'agenda politique de cette thématique.

Il est en effet important que la population se fasse sa propre opinion sur le don d’organes.

Haus- und Kinderarzte Schweiz | Médecins de famille et de I’enfance Suisse
Geschaftsstelle | Effingerstrasse 2 1 3011 Bern | Secrétariat général | Effingerstrasse 2 1 3011 Berne
Phone +41 31 508 36 10 | Fax +41 31 508 36 01 | gs@hausaerzteschweiz.ch | sg@medecinsdefamille.ch

www.hausaerzteschweiz.ch | www.medecinsdefamille.ch
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mfe se positionne clairement en faveur du changement de paradigme que propose a la fois le
contre-projet indirect élaboré par le Conseil fédéral et I'initiative populaire « Pour sauver des
vies en favorisant le don d’organes ». mfe ne s’exprime cependant pas sur les différentes

options que proposent le Conseil fédéral ou les initiants.

Appréciation générale

Autant le contre-projet indirect du Conseil fédéral que l'initiative populaire proposent de passer
du « consentement explicite » au « consentement présumé », dans le but d’inverser la situation
actuelle ol le nombre de donneurs est trop faible. L'introduction du « consentement

présumé » implique qu’une personne qui ne veut pas donner d’organes doit I'indiquer
expressément de son vivant. Ce changement de paradigme offre une alternative cohérente face
au systeme actuel qui a atteint ses limites. Les sondages montrent d’ailleurs qu’une majorité de
la population suisse est favorable au don d’organes (81% selon le sondage représentatif mené
par Demoscope en 2015, 53% selon I'Enquéte suisse sur la santé en 2017), alors que seulement

40% des proches se prononcent en faveur d’un don d’organes.!

Vers une augmentation du nombre de dons

Les expériences menées a I'étranger montrent que les pays ayant adopté le principe du
consentement présumé ont un taux de dons d’organes en moyenne plus élevé que ceux ou le
consentement explicite est en vigueur.

Les médecins de famille et de I'enfance se réjouissent du nombre de vies supplémentaires qui

pourront étre sauvées et qui gagneront en qualité de vie.

Sensibiliser la population

Il est indispensable de sensibiliser la population afin qu’elle se fasse une opinion sur la question
et si possible I'enregistre. Les médecins de famille et de I’enfance sont tout a fait conscients de
leur réle a cet égard. Ils thématisent déja le don d’organes lors des consultations et
continueront a jouer un réle actif compte tenu de leur relation privilégiée avec les patientes et
patients. En paralléle il est nécessaire que la Confédération lance a intervalle régulier des

campagnes d’information a I'attention de I'’ensemble des personnes vivant en Suisse. La

L OFSP. Rapport explicatif sur le contre-projet indirect du Conseil fédéral a I'initiative populaire « Pour sauver des
vies en favorisant le don d’organes », p. 8.



population doit étre informée qu’en I'absence d’opposition le prélevement d’organes, de tissus
ou de cellules est des a présent autorisé a moins que le défunt de son vivant se soit exprimé

contre ce don.

Enregistrement de sa volonté en matiére de don d’organes

Au vue de I'accompagnement de proximité et du lien de confiance qui s’est construit entre le
médecin de famille et de I'enfance et le patient, aujourd’hui déja le don d’organes est selon les
cas une thématique abordée pendant une consultation. Le cas échéant, le résultat de la
discussion est consigné dans le dossier du patient, le dossier électronique du patient, les
directives anticipées, ou le projet anticipé des soins. Pour mfe la promotion de ces outils et tout
particulierement le projet anticipé de soins sensibiliseront les médecins de famille a parler du
don d’organes, mais aussi d’autres questions afin que les patientes et patients puissent
bénéficier de soins cohérents selon leur préférence. Les médecins de famille et de I'enfance
sont et continueront bien entendu a étre un réel partenaire afin que la volonté du patient soit

connue et respectée.

Nous vous remercions de votre attention et vous prions de recevoir, Monsieur le Conseiller

fédéral, nos salutations distinguées.

wa

%,

Philippe Luchsinger
Président de I’association Médecins
de famille et de I’enfance Suisse



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fur Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Zentrum flr Gesundheitsrecht und Management im Gesundheitswesen, Universitat Bern
Abklrzung der Firma / Organisation

Adresse, Ort : Hochschulstrasse 6, 3012 Bern

Kontaktperson : Prof. Dr. iur. Christoph A. Zenger, LL.M, RA / Prof. Dr. iur. Franziska Sprecher, RA

Tetefon I
e e

Datum : 13. Dezember 2019

Hinweise
1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfillen.
2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden
3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir begriissen, dass wir zum «indirekten Gegenvorschlag» zur sogenannten «Organspendeinitiative» Stellung nehmen kénnen. Wir lehnen den Vorschlag
des Bundesrates ab, da er mit dem geltenden Verfassungsrecht nicht vereinbar ist und die demokratischen Rechte der Burgerinnen und Birger nur unzu-
reichend wahrt.

l. Verletzung des Grundsatzes der aufgeklarten Einwilligung durch die Widerspruchs- und die Informationslésung
Fur die Organentnahme gilt heute die sogenannte erweiterte Einwilligungs- oder Zustimmungslésung. Diese konkretisiert den Grundsatz der aufgeklarten
Einwilligung, der im schweizerischen Verfassungs- und Gesetzesrecht fur jeden Eingriff in die korperliche Integritét eines Menschen garantiert ist. Die Initia-
nten der Volksinitiative wie auch der Bundesrat mit seinem «indirekten Gegenvorschlag» propagieren die Widerspruchslésung, mit der (nicht zutreffenden)
Begriindung, dadurch wirden mehr Organe verfugbar (vgl. zu diesem Argument weiter unten Ill.)
Nachdem die Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK) der Widerspruchslésung eine Erklarungslésung entgegensetzt hat, liegen
vier mogliche Varianten fur die Rechtfertigung einer Organentnahme auf dem Tisch.
Die heute geltende Einwilligungslésung macht die geringfligigsten Abstriche am Grundsatz der aufgeklarten Einwilligung und ist damit im Einklang mit dem
geltenden Verfassungsrecht. Der Grundsatz der informierten Einwilligung (informed consent) verlangt sowohl eine aufgeklarte Meinungs- und Willensbil-
dung als auch eine freiwillige Entscheidung des Patienten resp. des Betroffenen. Die Einwilligungsldsung setzt voraus, dass ein Mensch frei ist, ob er sich
Uberhaupt mit der Option fur eine Organspende befassen will, ob er gegebenenfalls Organe spenden will, und ob er diesen freien Willen in einem Spende-
rausweis dokumentieren will. Fehlt ein Ausweis, kbénnen subsidiar die Angehdrigen einwilligen, aber nur nach vollstandiger Aufklarung und Meinungsbil-
dung und entsprechend dem mutmasslichen Willen des Spenders.
Die von der NEK vorgeschlagene Erklarungslésung héalt zwar am Erfordernis der aufgeklarten Einwilligung fest. Aber sie will jede Person zur Konfrontation
mit der Thematik der Organspende zwingen. Die Idee daflr stammt aus Deutschland. Ein dortiger Gesetzesentwurf verlangt, dass man jedes Mal, wenn
man bestimmte Amts- oder Dienstleistungsstellen aufsucht, zur Erklarung aufgefordert wird, ob man Organe spenden will. Es ist unbestritten, dass auch auf
diese Weise nie die ganze Bevélkerung erreicht werden kann, und sich viele einer Entscheidung entziehen, so dass nicht mehr Organe gespendet werden
als bei der Einwilligungslésung. Trotzdem sollen geméass dem Vorschlag der NEK die acht Millionen Einwohner und Einwohnerinnen der Schweiz gezwun-
gen werden, sich von Jugend an immer wieder mit der Frage des eigenen Sterbens auseinanderzusetzen und sich flr oder gegen eine Organspende zu
entscheiden. Diesen Zwang erachten wir angesichts des fehlenden Nutzens als unverhaltnismassig.
Eine dritte Variante, die Informationslésung, bricht mit dem Erfordernis der aufgeklarten Einwilligung. Dieser Lésung zufolge soll eine allgemeine Informa-
tion der Bevolkerung geniigen, um die Annahme zu rechtfertigen, wer die Organentnahme nicht ablehne, stimme ihr zu. Im Entscheid Gross (BGE 98 la
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508), noch vor Inkrafttreten des Transplantationsartikels in der Bundesverfassung, hat das Bundesgericht diese Losung als verfassungsrechtlich tolerierbar
beurteilt, aber nur unter der Bedingung, dass die gesamte Bevdlkerung vollstandig, objektiv und so verstandlich informiert wiirde, dass jede einzelne Per-
son als aufgeklart gelten kénnte. Zudem mussten die Angehdérigen ebenso vollstandig informiert werden, damit sie subsidiar ablehnen kénnen. Die Erfil-
lung dieser Bedingungen ist vielleicht theoretisch denkbar, in der Praxis aber unmdoglich, wie selbst Swisstransplant eingesteht. Sind die Bedingungen aber
nicht erflllt, ist die Informationslésung verfassungswidrig. Beziglich der intensiven Information der Bevélkerung misste diese umfassend, objektiv und
einfach verstandlich sein sowie méglichst alle von der gesetzlichen Bestimmung betroffenen Personen erreichen, damit alle als aufgeklart gelten kénnten.
Zusatzlich misste diese Information auch regelméassig wiederholt werden, um alle neu von der gesetzlichen Bestimmung betroffenen Personen zu errei-
chen (z. B. Jugendliche/junge Erwachsene, Zuwandererinnen, Grenzgéangerinnen). Es bestehen zumindest berechtige Zweifel, ob faktisch ein Erreichen
von allen betroffenen Bevdlkerungsgruppen tberhaupt bewerkstelligt werden kann. Nicht gerade optimistisch diesbeziiglich stimmen die — gemass erlau-
terndem Bericht - dafuir vorgesehenen finanziellen Mittel des Bundes von CHF Mio 2.5 in den ersten drei und CHF Mio 1.5 in den nachfolgenden Jahren.
Unseres Erachtens ist die Gefahr gross, dass es zu Organentnahmen bei betroffenen verstorbenen Patientinnen kommt, welche aus verschiedensten
Grinden (z. B. fehlendes sprachliches Verstandnis, Bildungsferne, sich nicht mit dem Thema beschaftigen wollen) als nicht genligen informiert gelten mis-
sen. Daher missten diejenigen Kreise, welche einen Systemwechsel herbeifiihren wollen, zuerst den Nachweis bringen, dass eine solche intensive Infor-
mationskampagne tatsachlich alle von der gesetzlichen Regelung betroffenen Personen erreicht, und dass die Informationen zu vermehrtem Wissen der
betroffenen Personen fihren und von diesen auch verstanden werden. Solange ein solcher Nachweis nicht vorliegt, gentigt auch eine Informationslésung
den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht.

Die Widerspruchslésung schliesslich, auf die die Initiative abzielt, wiirde den Grundsatz der aufgeklarten Einwilligung restlos beseitigen. Sie liesse den
vollstandigen Verzicht auf eine Information der Bevélkerung zu, und sie wirde die Freiwilligkeit der Organentnahme aufheben. Wer nicht rechtzeitig seine
Ablehnung dokumentiert und registriert hat, dem wirden Organe mit physischem Zwang, also gewaltsam enthommen. Es ist irrefihrend und unredlich,
wenn in der Initiative noch von ,Spende” und ,Zustimmung" die Rede ist. Und es ist ein billiges TAuschungsmanéver, wenn zur Rechtfertigung gesagt wird,
80% der Bevdlkerung fanden die Organtransplantation geméass einer Umfrage ja gut, also seien alle mit der Organentnahme ohne Einwilligung einverstan-
den; denn wer wiirde etwa behaupten, dass alle mit der Konfiskation ihres Erbes und der Verteilung an Bedurftige einverstanden seien, nur weil sie in einer
Umfrage sagen, sie fanden die Unterstitzung Beddrftiger gut? Die Widerspruchsldsung liefe auf eine Ausbeutung derjenigen hinaus, die keine Landesspra-
che sprechen, nicht lesen kdnnen, Gelesenes nicht verstehen, andere Sorgen als die Art ihres Sterbens haben, mit Behdrden nichts zu tun haben wollen,
sich nicht zu wehren wissen oder nicht fahig sind, das zu tun, was sie fir richtig halten. Es ist der schwéachste Teil der Bevdlkerung, der dazu nicht in der
Lage ist.

Abschliessend ist festzuhalten, dass sowohl mit der Informations- als auch mit der Widerspruchslésung Personen zu Organlieferantinnen wiirden, welche
nicht (gentigend) informiert waren und deren Einwilligung bei fehlendem Widerspruch eine reine Fiktion darstellt. Die Entnahme von Organen ohne aufge-
klarte Einwilligung in solchen Fallen widerspricht nicht nur dem zentralen Erfordernis des informed consent, sondern auch fundamentalen Grundséatzen der
Bundesverfassung (Rechtsstaatsprinzip, Transparenz, Verhaltnismassigkeit, Treu und Glauben) und elementaren Grundrechten (z. B. Schutz von Treu und
Glauben, Schutz der Kinder und Jugendlichen, personliche Freiheit, Wirde des Menschen). Diesem schweren Eingriff in die Wirde und Freiheit der Men-
schen steht kein belegbarer Nutzen gegenuber; denn es gibt keine belastbare Evidenz fur die Behauptung, dass die Widerspruchslésung zu mehr Organen
fuhren wird. Wenn einige Lander mit Widerspruchslésung héhere Organentnahmeraten ausweisen, dirfte dies daran liegen, dass auch uninformierten
Sterbenden Organe entnommen werden. Denn ,,das Modell der Widerspruchslésung basiert auf der Annahme, dass sich viele Personen nur ungern mit
Fragen zum eigenen Tod beschéftigen und deshalb nur wenige einen Widerspruch erklaren werden.”, wie der Bundesrat es selbst in seiner Botschaft zum
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Transplantationsgesetz 2007 formuliert hat. Da sich das zentrale und einzige Argument des Bundesrates als falsch herausstellt, lassen sich die erheblichen
Einschrankungen der personlichen Freiheit von mdglichen Spenderinnen im Rahmen einer erweiterten Widerspruchslésung nicht rechtfertigen.

Il. Verfassungswidrigkeit des «Gegenvorschlags» und Verfassungsproblematik der Initiative
Nachdem Bundesparlament und Bundesrat bei der Behandlung des Verfassungsartikels zur Transplantation und im Rahmen der Debatten zum Transplan-
tationsgesetz (2004 und Revision 2013/15) der Einwilligungs- gegenuber einer Informations- resp. Widerspruchslésung stets den Vorzug gegeben hat und
nicht nur das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen, sondern auch die im Begriff der Spende notwendig implizierte Freiwilligkeit betont wurde, wird nun
bereits zum dritten Mal innerhalb von nur 20 Jahren die geltende Einwilligungslésung fur die Organentnahme in Frage gestellt. Mit seinem «Gegenvor-
schlag» will der Bundesrat Swisstransplant und den wirtschaftlichen Interessen, die hinter der Initiative stehen, zu Diensten sein; denn fur die Annahme, die
Einflhrung der Widerspruchslésung wiirde zu mehr transplantierbaren Organen fuhren, gibt es keine belastbaren Belege.
In seinem zu Unrecht als «Gegenvorschlag» deklarierten Antrag — die Erganzung um ein Widerspruchsrecht der Angehdrigen wirde bei Annahme der
Initiative ohnehin ins Gesetz aufgenommen, so dass sich inhaltlich kein Unterschied zur Initiative ergibt — will der Bundesrat die Widerspruchslésung durch
eine einfache Gesetzesanderung einfihren, ohne die Verfassung zu andern. Die vom Bundesrat und den Initianten vorgeschlagenen Massnahmen, insbe-
sondere der fundamentale Wechsel zu einer Widerspruchslésung, sind mit sehr eingreifenden Anderungen verbunden, die sich nicht mit dem geltenden
Art. 119a BV vereinbaren lassen.
Insbesondere wird in Art. 119a Absatz 3 BV die Freiwilligkeit der Organspende verankert. Der Ausdruck «Spende», der dort verwendet wird, beinhaltet
notwendig die Freiwilligkeit der Organfreigabe, wie in der parlamentarischen Beratung mehrfach, unwidersprochen und einhellig betont wurde (s. Amtl. Bull
1997, Voten Dormann S. 2412, 2425; Hochreutener S. 2415, 2424; Schenk S 2415). Die Freiwilligkeit wiederum geht notwendig mit der Aufklarung der
Organspender einher; denn wer nicht aufgeklart ist, kann mit Bezug auf das konkrete Entscheidungsproblem — ob wéhrend des Sterbeprozesses nach
Bestatigung des Hirntodes Organe enthommen werden dirfen - grundsatzlich keinen freien Willen bilden; lehnt ein Organspender das konkrete Angebot
einer Aufklarung im konkreten Fall ab und willigt ohne Aufklarung in die Organentnahme ein, ist dieser Verzicht freiwillig. Vorausgesetzt ist mit dem Aus-
druck «Spendex» bzw. mit der Freiwilligkeit mithin eine Aufklarung gemass den Grundsétzen, die in der Rechtsprechung zum informed consent entwickelt
worden sind. Diesen Grundséatzen zufolge muss jede betroffene Person nicht nur Informationen erhalten, sondern verstanden haben, was die Umstande,
die Tragweite und die Folgen ihrer Entscheidung sind.
Ein Abweichen von diesem Wortlaut, der erst seit weniger als 20 Jahren in Kraft ist, lasst sich weder mit grammatikalischen noch mit historischen Argumen-
ten stichhaltig rechtfertigen. Und systematische und teleologische Argumente sprechen gegen die Widerspruchslésung; denn Zweck der Transplantations-
gesetzgebung soll geméass Art. 119a Abs. 1 BV der «Schutz der Menschenwirde, der Personlichkeit und der Gesundheit» sein, der vor allem anderen auf
die Organspender bezogen ist.
Das Argument, der Gesetzgeber sei fur die Konkretisierung des Verfassungsrechts zusténdig, daher kénne er die Verfassung gar nicht verletzen, wenn er
die Widerspruchsldsung einfihre, wirde die Grundlagen der schweizerischen Demokratie verkennen. Die oberste Rechtsetzungsbefugnis liegt bei Volk und
Standen; der einfache Gesetzgeber — in casu das Parlament, weil der «Gegenvorschlag» gerade darauf spekuliert, dass ein fakultatives Referendum unter
dem Einfluss der langjahrigen und systematischen Desinformationskampagne von Swisstransplant nicht zustande kommen wirde - hat sich an den Rah-
men des Bundesverfassungsrechts zu halten.
Ein weiteres Argument, dass namlich das Verfassungsrecht einem inhaltlichen Wandel unterliege, so dass unter dem Begriff der «Spende» heute auch
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eine Organentnahme ohne Aufklarung und Einwilligung verstanden werden kénne oder gar misse, widerspricht allen anerkannten Methoden der Verfas-
sungsinterpretation. Ein Verfassungswandel misste auf einem Wandel der Wertvorstellungen der Bevélkerung basieren (BGE 103 la 519 ff., 527; 116 la
359 ff., 368; 125 V 205 ff., 214), von dem mit Bezug auf die aufgeklarte Einwilligung keine Rede sein kann; der Bundesrat geht ja gerade davon aus, dass
die Initiative in einer obligatorischen Verfassungsabstimmung kein Volks- und Standemehr finden wird, weil kein Wertewandel stattgefunden hat. Andern-
falls hatte er keinen «Gegenvorschlag» lanciert, der nur dem fakultativen Referendum unterliegt und das Volksmehr geniigen lasst.

Durch die Initiative wiirde in Art 119a BV ein offensichtlicher Widerspruch innerhalb ein- und derselben Verfassungsbestimmung geschaffen. Der zusatzli-
che Absatz 4, der mit der Initiative in Art. 119a BV eingefligt wirde, tbernimmt zwar noch den Ausdruck der «Spende», der im geltenden Verfassungstext
von Absatz 3 verwendet wird, bezeichnet damit aber falschlicherweise eine unfreiwillige Organentnahme ohne Aufklarung und Einwilligung. Daran andert
auch die im postulierten Absatz 4 irrefihrend als «vermutete Zustimmung» bezeichnete Mdglichkeit eines Widerspruchs nichts. Der neue Absatz 4 will mit
anderen Worten die unfreiwillige Entnahme von Organen erlauben, die in den Abséatzen 1 und 3 ausgeschlossen wird. Ein solches Vorgehen ist verfas-
sungssystematisch inakzeptabel; schon aus diesem Grund hétte die Initiative fir unglltig erklart werden missen.

Der «Gegenvorschlag» des Bundesrates vermeidet diesen intrakonstitutionellen Widerspruch, wiirde aber mit der geplanten Gesetzesanderung einen
offensichtlichen Widerspruch zwischen dem Transplantationsgesetz und Bundesverfassung schaffen. Damit wiirde der Gesetzgeber geltendes Verfas-
sungsrecht offen verletzen, um eines angeblichen Nutzens willen, fir dessen Behauptung es keinerlei belastbare Belege gibt. Was den Bundesrat dazu
veranlasst hat, dem Gesetzgeber einen solchen Verfassungsbruch zu beantragen, ist undurchsichtig.

Abschliessend lasst sich sagen, dass fiir eine rechtsgiiltige Einfiilhrung einer Widerspruchslésung eine Verfassungsanderung unumganglich ist. Uberdies
misste eine solche Verfassungsanderung Normierungsklarheit schaffen, was bedeutet, dass nicht einfach ein den Absétzen 1 und 3 widersprechender
Absatz 4 angehangt werden durfte, wie die Initiative es vorsieht, sondern der gesamte Art 119a BV von Grund auf Uberarbeitet und als Verfassungsande-
rung der obligatorischen Volksabstimmung mit Volks- und Stdndemehr unterstellt werden misste. Weder die Initiative noch der bundesrétliche «Gegenvor-
schlag» gentigen den Anforderungen an eine rechtmassige und legitime Verfassungsanderung.

Il Missachtung der demokratischen Rechte
Wie unter Il ausgefiihrt, bedarf es fir die rechtsgiiltige Einfiihrung einer Widerspruchslésung einer Verfassungsanderung. Indem der Bundesrat das fir
Verfassungséanderungen verlangte obligatorische Referendum und das dafur nétige Volks- und Standemehr und die damit verbundene 6ffentliche Diskus-
sion mit einer blossen Anderung des Bundesgesetzes zu umgehen sucht, missachtet er zentrale demokratische Rechte. Zwar wiirde die im sogenannten
«indirekten Gegenvorschlag» geplante Anderung des Transplantationsgesetzes einem fakultativen Referendum unterstehen, dafiir miissten aber zuerst die
notwendigen Unterschriften gesammelt werden, was aus jetziger Sicht nicht realistisch erscheint. Zudem wirde mit dem «Gegenvorschlag» des Bundesra-
tes die demokratischen Rechte der Einwohner der kleineren Kantone Gibergangen, weil fir blosse Gesetzesanderungen anders als fir Verfassungsande-
rungen das neben dem Volksmehr kein Standemehr erforderlich ist.
Kommen die Initiative und der «Gegenvorschlag» gemeinsam zur Abstimmung, hétten die Stimmburgerinnen und Stimmbirger mangels Alternativen
hdchstens die Wahl zwischen dem Status quo (aufgeklarte Zustimmung) und einer erweiterten oder vielleicht engeren Widerspruchslosung. Jedoch fehit
die Moglichkeit, dass sich die Stimmbirgerinnen und Stimmbdrger zu echten Alternativen aussern kénnen.

V. Einseitige und unvollsténdige Information durch den Bundesrat
Sowohl in seinen Medienmitteilungen wie auch im erlauternden Bericht zum «indirekten Gegenvorschlag» behauptet der Bundesrat, dass die Spenderaten
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durch die Einfihrung einer Widerspruchslésung erhéht werden kénnen. Der Bundesrat verweist dazu auf die Ergebnisse neuerer Studien. Ein Blick in die
vom Bundesrat im erlauternden Bericht vorrangig genannte Studie des Instituts fur Biomedizinische Ethik der Universitat Zirich zeigt jedoch ein anderes
Bild. Bereits bei einem Vergleich der Studien-Synthese mit den erwdhnten Behauptungen im erlauternden Bericht finden sich deutliche Abweichungen.
Gemass der Studie haben sich lediglich «Hinweise verdichtet», «dass ein Widerspruchsmodell die Spenderate positiv beeinflussen kénntex». Es fehlten
nach wie vor klare wissenschaftliche Erkenntnisse fiir «eine gesicherte Abschatzung des Ausmasses des Effekts» sowie fiir den urséachlichen Zusammen-
hang zwischen einem Wechsel zu einer Widerspruchlésung und Spenderate. Zudem fehle «derzeit eine schliissige Untersuchung dazu, ob und wie das
Willensausserungsmodell die Zustimmungsrate der Angehdérigen direkt» beeinflusse. Die Studie weist zudem auf Faktoren hin, welche die Spenderate
beeinflussen kénnten, wie z. B. der Umgang mit den Angehdrigen, die Organisation des Spendeverfahrens und weitere kulturelle sowie volkswirtschaftlich-
gesellschaftliche Gegebenheiten. Dariiber hinaus weisen die Autorinnen und Autoren der Studie darauf hin, dass eine Umstellung auf eine Widerspruchlo-
sung in ungeeigneten Situationen auch sinkende Spenderaten zur Folge haben kénnte. Grundsatzlich sind die Ausfihrungen und Schlussfolgerungen der
Zircher Studie deutlich zurtickhaltender und differenzierter, als sie im erlauternden Bericht des Bundesrates dargestellt werden.

Abschliessend lassen sich die im erlauternden Bericht aufgestellten Behauptungen bezuglich eines erhéhenden Einflusses einer erweiterten Widerspruchs-
I6sung auf die Spenderate nicht halten. Es gilt nach wie vor, dass der Einfluss einer Widerspruchslésung auf die Spenderate nicht belegt werden kann
und/oder diesbeziiglich ein grosser ungewisser Bereich wissenschaftlicher Erkenntnis besteht. Die Annahme eines erh6henden Effektes der Einfiihrung
einer erweiterten Widerspruchslésung auf die Spenderate, welche dem sogenannten «Gegenvorschlag» zu Grunde liegt, ist in keiner Weise erwiesen.
Daher ist die Behauptung des Bundesrates unzutreffend und eignet sich nicht als vorrangiges Argument zur Einfilhrung einer derart weitreichenden Ein-
schrankung der Personlichkeitsrechte. Damit sind auch die weiteren darauf aufbauenden Uberlegungen zumindest in Frage zu stellen respektive ganz zu
verwerfen.

V. Erhohte Belastung der Angehérigen und Umgehungsgefahr auf Seiten des Fachpersonals
Der Bundesrat anerkennt im erlauternden Bericht die Wichtigkeit eines Miteinbezuges der Angehdérigen bei der Entscheidung hinsichtlich einer Organ-
spende. Der Bundesrat schlagt daher auch eine erweiterte Widerspruchslésung vor, welche diesen Miteinbezug gewéhrleisten und die Angehdrigen entlas-
ten soll.
Auch wenn die Bevélkerung mehrheitlich die Organspenden als positiv beurteilt, heisst das noch lange nicht, dass der/die Einzelne im Falle einer mogli-
chen Organspende einer Angehdrigen dies ebenso sehen. Denn entgegen der Aussage in der Medienmitteilung vom 13. September 2019 wird durch den
«Gegenvorschlag» des Bundesrates die Situation der Angehérigen nicht vereinfacht. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Die Belastung fur die Angehérigen
ist nicht geringer, sondern grosser fir die Angehdrigen. Unter den derzeit geltenden rechtlichen Voraussetzungen kénnen sich die Angehérigen auf die
gesetzliche Vermutung stitzen, die betroffene moégliche Spenderin hatte in eine Organentnahme nicht eingewilligt, wenn sie sich nicht ausdrtcklich fir eine
Spende ausgesprochen hat oder ihnen ein mutmasslicher Wille der verstorbenen Person zur Spende bekannt ist. Im Fall der Widerspruchslésung hingegen
wird sehr haufig weder eine Zustimmung noch ein Widerspruch (z. B. Registereintrag, Ausweis) seitens der betroffenen Person vorliegen. Die Angehdrigen
kénnen sich in solchen Situationen nicht damit begntigen, auf die Einwilligung zu verzichten, sondern missen entgegen einer gesetzlichen Vermutung- die
ihnen mit einiger Sicherheit von Seiten des Fachpersonals vorgehalten werden wird - aktiv widersprechen. Damit ist der Handlungsdruck und die Verant-
wortung, die auf den Angehdrigen lasten, wesentlich héher als im Fall der gegenteiligen gesetzlichen Vermutung und einer blossen Unterlassung der Ein-
willigung. Es entsteht ein massiver Druck auf die Angehérigen. Sie befinden sich bereits in einer sehr schwierigen Situation, in der ihnen vom Behandlungs-
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team mitgeteilt wurde, dass ein ihnen sehr nahstehender Mensch sterben wird bzw. gestorben ist. In dieser Situation wird lhnen — unter Zeitdruck — zuséatz-
lich mitgeteilt, dass dieser nahestehende Mensch von Gesetzes wegen der Vermutung unterliegt, er wirde seine Organe spenden wollen. Sie kénnten
zwar dieser Organentnahme widersprechen, dirften aber nicht gemass ihrer Einschétzung selber entscheiden, sondern missten sich nach dem mutmassli-
chen Willen der verstorbenen Person richten. Es lasst sich kaum ermessen, was eine solche Entscheidung unter diesen Bedingungen fiir die Angehdrigen
bedeutet und wie sie sich in ihrem weiteren Leben damit auseinandersetzen missen.

Diese Belastung ist umso grésser, wenn das Behandlungspersonal sich mit dem erstmaligen Widerspruch der Angehdrigen nicht begniigt, sondern ein
zweites oder gar drittes Mal nachfragt, ob der Widerspruch aufrechterhalten wird, ein Vorgehen, das beispielsweise in Spanien an der Tagesordnung ist.
Daher musste ein wiederholtes Nachfragen ohnehin gesetzlich verboten werden.

Schliesslich ist die Gefahr hoch, dass sich das Fachpersonal nur begrenzt bemihen wird, Angehdrige ausfindig zu machen, so dass die Zeit ablauft, inner-
halb derer die Angehérigen Widerspruch erheben kénnten. Dass diese Gefahr besteht, belegt die Situation von Notfallmassnahmen bei urteilsunfahigen
Personen, flr welche eine aufgeklarte Einwilligung eingeholt werden miisste; es ist in Fachkreisen notorisch, dass sich das Rettungs- und Notfallpersonal
in solchen Situationen nur begrenzt darum bemiiht, eine Patientenverfiigung zu finden oder, falls diese fehlt, Angehérige fur eine Entscheidung ausfindig zu
machen.

Abschliessend .ist davon auszugehen, dass die einzige Entlastung, die die Widerspruchslésung mit sich bringen wirde, die Entlastung des Fachpersonals
von belastenden Gesprachen mit Angehdrigen ist. Dass der Initiativtext, der geméss Homepage von Swisstransplant mit mindestens ideeller Unterstiitzung
dieser Organisation initiiert wurde, darauf abzielt, ist verstandlich. Dass sich aber der Bundesrat, der dem Wohl der gesamten Bevolkerung und nicht nur
einer vergleichswiesen kleinen Zahl von Patienten verpflichtet ist, dieses Vorhaben zu eigen macht und daftr eine schwerwiegende Einschréankung des
individuellen Selbstbestimmungsrechts der gesamten Bevélkerung ein Kauf nehmen will, ist kaum nachvollziehbar.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag

8 Siehe Ausfiihrungen oben im allgemeinen Teil. Weil die Beibehaltung der bisherigen gesetzlichen Regelung mit erweiterter Zustim-
Grundannahme, dass die Organspenderate mittels Einfih- | mungslésung.

rung einer Widerspruchslésung gesteigert werden kann
nicht zutrifft und weil, bei uninformierten Spenderinnen bei
Anwendung der Regelung der Widerspruchslésung elemen-
tare Grundrechte verletzt werden, ist die vorgeschlagene
Widerspruchsregelung abzulehnen.

Absatz 3: Die Organentnahme darf - auch bei einer Einfiih- | Absatz 3 streichen. An dieser Stelle die bisherige Regelung (bisheriger Ab-
rung einer Widerspruchslésung (entgegen unserem Antrag) | satz 4) aufnehmen: «Sind keine nachsten Angehorigen vorhanden oder er-
— nur durchgefiihrt werden, wenn Angehdorige erreicht wur- | reichbar, so ist die Enthahme unzulassig.»

den. Diesbeziglich darf auch keine Frist gesetzt werden.
Sollte es keine Angehdrigen geben dirfen die Organe nur
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bei vorgangiger Zustimmung des Betroffenen (z. B. Aus-
weis, Register) entnommen werden.

Absatz 4, Buchstabe a: Das Alter muss - bei einer Einfuh-
rung einer Widerspruchslésung (entgegen unserem Antrag)
- auf das vollendete 18. Lebensjahr angehoben werden.
Ansonsten entsteht eine paradoxe Situation: Jugendliche
zwischen 16 und 18 Jahren sind zum Beispiel nicht hand-
lungsfahig (gemass ZGB Artikel 13 und 17). Sie kdnnen
zum Beispiel keine Vertrage Uber grosser Ausgaben selb-
standig unterschreiben. Ebenfalls sind sie auf Bundes-
ebene nicht stimmberechtigt. Sie dirfen also auch nicht
Uber die hier vorliegende Gesetzesanderung nach Behand-
lung im Parlament und bei Ergreifung des fakultativen Refe-
rendums abstimmen. Aber sie wirden geméass dem hier
vorliegenden Gesetzesanderungsvorschlag als fahig einge-
schatzt Informationen tber die Organtransplantation zu ver-
stehen und ihren Widerspruch einzulegen. Oder falls sie
dies nicht tun, wirden sie vom Gesetz her als mdgliche Or-
ganspenderinnen eingeschatzt, ohne dass zwingend in je-
dem Fall ihre Angehoérigen befragt werden missen. Es
koénnten ihnen, z. B. in Abwesenheit mit Nichterreichbarkeit
ihrer Eltern (gemass Vorschlag Absatz 3) Organe enthom-
men werden. Dies widerspricht — nach unserer Auffassung
—auch dem Artikel 11 der Bundesverfassung.
Selbstverstandlich sollen aber Jugendliche auch unter 18
Jahren im Rahmen ihrer Urteilfahigkeit betreffend diese
Entscheidung (entsprechend ZGB Artikel 19¢, Absatz 1)
ihre Zustimmung oder ihren Widerspruch zu einer mégli-
chen Organspende festhalten kénnen (z. B. Register, Aus-
weis). Aber fir sie darf keinesfalls eine Zustimmung vermu-
tet werden, wenn kein Widerspruch vorliegt.

Anhebung der Altersgrenze auf das noch nicht vollendete 18 Lebensjahr.

8a

Absatz 1: Auch hier muss - bei einer Einfihrung einer Wi-
derspruchslésung (entgegen unserem Antrag) - zwingend

Anhebung der Altersgrenze auf das vollendete 18 Lebensjahr
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die Altersgrenze auf das vollendete 18 Altersjahr angeho-
ben werden. Argumentation siehe oben.

Selbstverstandlich sollen aber Jugendliche auch unter 18
Jahren im Rahmen ihrer Urteilfahigkeit betreffend diese
Entscheidung (entsprechend ZGB Artikel 19¢, Absatz 1)
ihre Zustimmung oder ihren Widerspruch zu einer mégli-
chen Organspende festhalten kdnnen (z. B. Register, Aus-
weis). Aber fur sie darf keinesfalls eine Zustimmung vermu-
tet werden, wenn kein Widerspruch vorliegt. Allenfalls kann
es aber sinnvoll sein, dass bei einer Zustimmung oder ei-
nem Widerspruch entweder die gesetzlichen Vertreterinnen
mitunterschreiben und/oder die Urteilsfahigkeit zum Zeit-
punkt der Zustimmung oder des Widerspruchs im Hinblick
auf eine Organspende durch eine Fachperson bestatigt
wird.

8b

Absatz 2: Hier stellt sich die Frage, wie dies tberprift wer-
den kann. Grundsétzlich sind Organspenden fiir das be-
treuende Team Ublicherweise einer Intensivstation eine
Prestige-Angelegenheit. Diesbeztiglich muss - bei einer
Einfihrung einer Widerspruchslésung (entgegen unserem
Antrag) - zumindest bei Personen, welche einer Organent-
nahme weder zugestimmt noch widersprochen haben, eine
zweite externe Uberpriifung der Abbruchkriterien der le-
benserhaltenden Massnahmen vorgenommen werden. Dies
gilt um so mehr im Hinblick auf einen geplanten sogenann-
ten kontrollierten Herztod (Maastricht-Kategorie 3), bei dem
ja Uber den Abbruch entschieden wird, bevor die Kriterien
eines irreversiblen Ausfalls der Gehirnfunktionen (Hirntod)
durch zwei unabhangige Arzteteams bestétigt wurde.

Absatz 6, Buchstabe b: Weil die Fristen fir den Entscheid
durch die Angehérigen und wie lange versucht werden
muss, die Angehdrigen zu erreichen, von grosser Bedeu-
tung fir die betroffen Angehdérigen sind (siehe oben), mus-
sen diese Fristen im Gesetz verankert werden und sollten

Etablierung einer Uberpriifung der Abbruchkriterien der lebenserhaltenden
Massnahmen durch ein unabhangiges Arzteteam auf Gesetzesstufe, zu-
mindest bei betroffenen Personen bzw. méglichen Spenderinnen, bei de-
nen keine Willensédusserung vorliegt (vor allem beim kontrollierten Herz-
tod). Das heisst es muss ein dreistufiges Verfahren angewendet werden: 1
Entscheid Uber Abbruch der lebenserhaltenden Masnahmen durch das Be-
handlungsteam, 2. wenn dieser Entscheid gefallen und dokumentiert ist:
Konsultation des (Widerspruch-)Registers, 3. falls kein Eintrag im Wider-
spruchsregister gefunden wird (und ggf. bei Zustimmung): unabhangige
Uberpriifung des Entscheid des Abbruch der lebenserhaltenden Massnah-
men durch ein unabh&ngiges Arzteteam (vor allem bei geplanter Organent-
nahme nach kontrolliertem Herztod entsprechen Maastricht-Kategorie 3).

Verankerung der Fristen im Gesetz: mindestens 24 Stunden fur den Ent-
scheid durch die Angehérigen und 4 bis 5 Tage fur das Erreichen der An-
gehdrigen, falls die Widerspruchslésung mit dem vorgeschlagenen Artikel 8
eingefthrt wird.

Und:
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nicht auf Verordnungstufe jederzeit abgeéndert werden
kénnen. Ebenfalls sind die im erlauternden Bericht festge-
haltenen Fristen von 6 bis 12 Stunden fiir den Entscheid
und 2 Tagen fur das Erreichen der Angehérigen zu kurz.
Fir den Entscheid missten mindestens 24 Stunden und fur
das Erreichen der Angehdrigen 4 bis 5 Tage gewahrt wer-
den. Dies gilt wiederum bei einer Einfihrung einer Wider-
spruchsldosung (entgegen unserem Antrag). Ebenfalls kann
die Frist fur das Erreichen der Angehdrigen grundsatzlich
kirzer sein (gemass erlauterndem Bericht), wenn die bishe-
rige Regelung gemass bisherigem Artikel 8, Absatz 4 bei-
behalten wird bzw. der vorgeschlagene Absatz 3, Artikel 8
gestrichen wird. Das heisst, dass eine Entnahme von Orga-
nen nicht zulassig ist, wenn keine Willensausserung vorliegt
und die Angehdérigen nicht erreicht werden kénnen.

Verankerung einer Rechtspflicht des Fachpersonals, einen einmaligen Wi-
derspruch der Angehorigen zu respektieren, und eines Verbots, mehrmals
nachzufragen, ob Widerspruch erhoben werde.

10

Allgemein mussten vorbereitende Massnahmen nach den
Kriterien des Absatz 1 nur bei Personen zulassig sein, bei
welchen eine Zustimmung zu diesen Massnahmen nach
umfassender Aufklarung dokumentiert ist (z. B. Register,
Ausweis). Ebenfalls zulassig wéren sie bei einer Zustim-
mung durch die Angehdrigen nach umfassender Aufklarung
gemass mutmasslichem Willen der betroffenen Person.

Absatz 1: Grundsatzlich ist die genaue Regelung neu fir
alle moglichen Spenderinnen (siehe oben) zu begriissen,
auch wenn wir die Widerspruchsregelung (Buchstabe a) ab-
lehnen.

Absatz 2: Eine Vornahme von vorbereitenden Massnahmen
ohne Willensausserung der betroffenen méglichen Spende-
rin oder ohne Zustimmung der Angehdrigen (wenn méglich
gemass mutmasslichem Willen der Betroffenen) soll — auch
wahrend der Abklarung des Widerspruchs — verboten blei-
ben.

Beibehaltung der bisherigen gesetzlichen Regelung, mit Ausnahme, dass -
wie in Absatz 1 des Vorschlags vorgesehen - die Kriterien fir die vorberei-
tenden Massnahmen (mit Ausnahme Buchstabe a) fiir alle méglichen
Spenderinnen gelten sollen und nicht teilweise - wie bisher - nur fir diejeni-
gen mdaglichen Spenderinnen bei denen keine Willensdusserung dokumen-
tiert sowie der mutmassliche Wille nicht eruierbar ist und dementsprechend
die Angehdrigen entscheiden.

Ubernahme des Vorschlages mit Ausnahme Buchstabe a.

Streichung dieses Absatzes bzw. Beibehaltung der bisherigen gesetzlichen
Bestimmungen.
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Absatz 3: Auch im Falle, wenn die Angehdrigen nicht er-
reichbar sind, sollten vorbereitende Massnahmen verboten
sein.

Absatz 4: Grundsatzlich sollte fir alle betroffenen mégli-
chen Spenderinnen ohne ausdriickliche Zustimmung (z. B.
Ausweis, Register) gelten, dass zuerst die Zustimmung o-
der der fehlende Widerspruch (entgegen unserem Antrag)
zu einer Organentnahme erfragt wird, bevor die vorberei-
tenden Massnahmen besprochen werden und die Angeho-
rigen darliber entscheiden missen.

Absatz 5: Die nicht-zuldssigen Massnahmen sollen gesetz-
lich verankert werden, um sie nicht durch eine einfache
Verordnungsanderung andern zu kdnnen.

Sollte diesem Antrag nicht entsprochen werden ist zumin-
dest der Zusatz nach bisherigem Gesetz wieder aufzuneh-
men: «Er hort vorgangig die interessierten Kreise an.»

Streichung dieses Absatzes bzw. Beibehaltung der bisherigen gesetzlichen
Bestimmungen.

Anderungsantrag: «Bei allen Personen ohne ausdriickliche dokumentierte
Zustimmung zu einer Organentnahme sind die nachsten Angehdrigen vor-
her anzufragen, ob sie einer Entnahme zustimmen.» oder falls eine Wider-
spruchslésung - entgegen unserem Antrag - angestrebt wird: «Bei allen
Personen ohne ausdriickliche dokumentierte Zustimmung zu einer Organ-
entnahme sind die nachsten Angehorigen vorher anzufragen, ob sie einer
Entnahme widersprechen.»

Gesetzliche Verankerung der nicht zulassigen vorbereitenden Massnah-
men oder dann zumindest Wiederaufnahme des folgenden Zusatzes: «Er
hort vorgangig die interessierten Kreise an.»

10a

Grundsatzlich spricht nichts gegen die Fihrung eines Re-
gisters, wobei dies ebenso gut in erster Linie als Zustim-
mungsregister gefihrt werden kann. Wichtig ist, dass jeder
Eintrag sowie Anderung in und Zugriff auf das Register ge-
nau dokumentiert wird, damit nachher genau nachvollzieh-
bar ist, wer wann was eingetragen, geandert respektive wo-
rauf zugegriffen hat. Ebenfalls muss es nebst diesem Re-
gister — wie im erlauternden Bericht erwahnt — weiter Mog-
lichkeiten fir eine Zustimmung oder entgegen unserem An-
trag fuir einen Widerspruch geben. Diese sollte im Artikel
10a ausdricklich nochmals erwahnt werden, mit Nennung
von Beispielen wie Spende- bzw. Nicht-Spende-Ausweis
und Patientenverfiigung.

Absatz 4: Aus dem erlauternden Bericht wird bei Unklarhei-
ten bezlglich (Einfilhrung der) elektronischen Identitét nicht

Ausdrickliche Nennung des Registers als eine Mdglichkeit unter mehreren
die Zustimmung oder — entgegen unserem Antrag — einen Widerspruch zur
Organspende festzuhalten. Beispielhafte Nennung von anderen Mdglich-
keiten.

und:

Verpflichtung des Bundesrates zur Schaffung eines behdrdlichen Registers
und Verbot der Ubertragung der Filhrung des Registers durch Dritte.

Falls die Regelungen beziglich Sicherheit der Identifikation in einem gean-
derten Gesetzesentwurf und/oder der in der Verordnung festgehalten wer-
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klar, wie die eindeutige Identifizierung der Person bei Ein-
tragen, Anderungen in und Zugriff auf das Registers genau
gewabhrleistet werden soll. Beziiglich des Sicherheits-Ni-
veaus der elektronischen Identitét sollte sicher das Niveau
hoch gefordert werden, ohne dass ein Eintrag vor allem ei-
nes Widerspruches und/oder eine Anderung hin zu einem
Widerspruch damit erschwert werden.

Die Zuganglichkeit zum Register muss auch fur Personen

z. B. ohne eigenen Internetanschluss, mit sprachlichen oder
anderen Beeintrachtigungen auf jeden Fall gewahrleistet
sein. Dazu gehort auch die Ubernahme der durch die Frem-
deintragung/-anderungen anfallenden Kosten durch den
Bund zu Gunsten von zum Beispiel Organisation und Arz-
ten, welche diese Eintrage respektive Anderungen tatsach-
lich vornehmen kdnnen.

den, sollte dies Bestimmungen im Gesetz und/oder in der Verordnung in je-
dem Fall nochmals eine Vernehmlassung durchgefiihrt werden.

Das Gesetz muss eine eindeutige Regelung enthalten, dass ausschliess-
lich bei zweifelsfrei feststellbarer Indentitat einer Person nach dem Verstre-
ben Organe entnommen werden dirfen.

In einem zusatzlichen Absatz 5 muss festgehalten werden, dass keine
Nachteile z. B. durch einen fehlenden eigenen Internetzugang, sprachli-
chen oder anderen Beeintrachtigungen bei der Eintragung im Register ent-
stehen dirfen.

61

Absatz 1: Betreffend folgender Bestimmung: «Sie arbeiten
zu diesem Zweck mit Organisationen und Personen des 6f-
fentlichen oder des privaten Rechts zusammen.»

Fur diese Organisationen und Personen sollte strikte vorge-
schrieben werden, dass sie sich in einer politischen Diskus-
sion tiber weitere Anderungen der Transplantations-Ge-
setzgebung, -Verordnungen und Richtlinien neutral verhal-
ten. Es kann nicht sein, dass solche — durch im Rahmen
von o6ffentlichen Auftrdgen durch Bundesmittel mitfinan-
zierte - Organisationen, wie namentlich Swisstransplant,
einseitig in die politische Debatte einmischen und sei es
auch nur auf ideeller Basis.

Alternativ ware es moglich Leistungsauftrage gerade im Zu-
sammenhang mit dem Widerspruchsregister (z. B. An-
sprechstelle fir Personen, welche den Eintrag nicht selber
vornehmen kénnen) auch an Organisationen zu vergeben,
welche der Organspende grundsatzlich kritisch(er) gegen-
Uberstehen.

Neutralitat in politischen Diskussionen beziiglich Transplantationen von
durch den Bund beauftragte und somit mitfinanzierte Organisationen im
Gesetz verankern.

Und:

Ausschluss solcher Zusammenarbeit mit Bezug auf die Fihrung und Be-
treuung das Registers.

Alternativ misste geregelt werden, dass die Leistungsauftrage auch an Or-
ganisationen mit kritischer Einstellung zur Organspende vergeben werden.
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Absatz 2: Die Information muss sachlich und objektiv sein.

Buchstabe a: Zustimmung statt Widerspruch gemass obi-
gen Ausfihrungen.

Buchstabe b: Streichung bzw. Anpassung geméass obigen
Ausfuhrungen.

Buchstabe e: bei diesen Inhalten ist besonders darauf zu
achten, dass die Information dem jetzigen Stand der Wis-
senschaft entspricht und objektiv sowie sachlich ist. Bezig-
lich des Bedarfs ist zum Beispiel aufzuzeigen wie die Al-
terszusammensetzung auf den Wartelisten ist. Ebenfalls
sind nebst den Todesfallen auf den Wartelisten z. B. die To-
desfélle im Jahr nach Transplantation aufzuzeigen.

Anderungsantrag: «Die objektive und sachliche und vollstandige Informa-
tion umfasst namentlich:»

Zustimmung statt Widerspruch.

Streichung bzw. Anpassung gemass obigen Anderungsantragen.

Anderungsantrag: «den objektiven Bedarf an Organen, Geweben und Zel-
len sowie den Nutzen und die mdglichen negativen Folgen einer Spende
fur die Patientinnen und Patienten.»

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag
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Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

g Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Santé publique

Consultation relative a la modification de la loi sur la transplantation :
formulaire pour la prise de position

Prise de position de

Nom / canton / entreprise / organisation : Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine
Abréviation de I'entreprise / I'organisation : NEK-CNE
Adresse / lieu : Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine,

c/o Bundesamt fiir Gesundheit, 3003 Bern

Personne a contacter . Prof. Dr. iur. Andrea Biichler (Présidente NEK), Dr. iur. Tanja Trost (responsable du bureau)
Téléphone -

Courriel I

Date : 20. November 2019

Indications
1. Veuillez compléter cette page.
2. Pour les commentaires sur I'ordonnance, utilisez une ligne par article.
3. Veuillez envoyer votre prise de position électronique sous forme de document Word d'ici au 13 décembre 2019 a I'adresse suivante :
transplantation@bag.admin.ch et gever@bag.admin.ch




Loi sur la transplantation ; RS 810.21

Remarques générales

Zum Thema Organspende hat sich die NEK kurzlich in ihrer Stellungnahme «Organspende. Ethische Erwagungen zu den Modellen der Einwilligung in
die Organentnahme» Nr. 31/2019 geaussert. Die Position der Kommission I&sst sich wie folgt zusammenfassen:

e Mit einer Ausnahme sind alle Mitglieder der Kommission der Ansicht, dass die heutige Situation in Bezug auf die postmortale Organspende
unbefriedigend ist. Offenbar steht die Bevolkerung der Organspende mehrheitlich positiv gegentiiber, dennoch dussern nur wenige die Bereit-
schaft zur Spende explizit. In der Folge tragen die Angehdrigen der verstorbenen Person die Last der Entscheidung und letztlich stehen nicht genu-
gend Organe zur Verfiigung. Fur die Mehrheit der Kommission verspricht allerdings die Widerspruchsregelung keine L6sung dieser Problema-
tik. Sie unterstitzt nicht die Ermittlung des Willens der verstorbenen Person; im Gegenteil, sie bedeutet im Verhaltnis zur Zustimmungsregelung
einen geringeren Schutz ihrer Persdnlichkeitsrechte, insbesondere des kdrperbezogenen Selbstbestimmungsrechts, das heisst des Rechts, Uber
das Schicksal der eigenen Organe nach dem Tod entscheiden zu kénnen.

¢ Die NEK favorisiert hingegen (mit einer Gegenstimme) eine Erklarungsregelung. Die Menschen in der Schweiz sollen regelmassig aufgefordert
werden, sich mit dem Thema der Organspende auseinanderzusetzen und sich dazu zu aussern (Verpflichtung zur Erklarung). Zu klaren bleibt, in
welchem Kontext, durch wen und wie haufig die Aufforderung zur Willensausserung und zum Eintrag ins Spenderegister erfolgen soll (z.B. bei der
Erneuerung von ldentitatsausweisen, Konsultationen bei der Hausarztin oder beim Hausarzt usw.). Eine Erklarungsregelung tragt dem Selbstbe-
stimmungsrecht am besten Rechnung, da es seltener zu unklaren Fallen kommt, wodurch die Angehdrigen entlastet werden. Es ist anzunehmen,
dass sich mit der Aufforderung zur Erklarung die grundsatzlich positive Einstellung der Bevdlkerung zur Organspende auch in einer héheren Zahl
von Eintrdgen in das Spenderegister niederschlagen wirde. Zugleich férderte dieses Modell im Vergleich zu einer Widerspruchsregelung das Ver-
trauen der Bevolkerung in die Organspende. Auch bei der Erklarungsregelung soll die Entscheidungsfreiheit gewahrt bleiben: Zu beachten ist das
Recht der einzelnen Person, sich nicht in Form einer Zustimmung oder Ablehnung der Organspende zu dieser Materie dussern zu missen, wes-
halb eine dritte Antwortkategorie («keine Erklarung») vorzusehen ist. Auch wenn die Befragung zwingend ist und eine dritte Antwortmaglichkeit zur
Verfugung steht, darf es keine Sanktionen oder andere Nachteile nach sich ziehen, wenn sich jemand grundsatzlich nicht dussern will. Die mit der
Befragung einhergehende Konfrontation mit dem Thema an sich tangiert zwar nach verbreiteter Meinung das negative Selbstbestimmungsrecht der
einzelnen Person, das heisst das Recht, sich nicht mit dem Anliegen befassen zu missen, sie verfolgt aber ein legitimes 6ffentliches Interesse und
ist verhaltnismassig.

e Zur Frage, was gelten soll, wenn trotz Aufforderung zur Erklarung keine solche erfolgt ist, besteht in der NEK keine Einigkeit. Eine Mehr-
heit ist der Meinung, die Erklarungsregelung solle mit der erweiterten Zustimmungsregelung kombiniert werden, die gegenwartig gelten-
des Recht ist. Die Organspende miisse eine bewusste Entscheidung der Spenderin oder des Spenders respektive der Angehorigen bleiben, zu-
mal dies ihre Persdnlichkeitsrechte am besten wahrt. Eine Minderheit favorisiert die Widerspruchsregelung fur den Fall, dass eine Erklarung trotz
Aufforderung fehlt. Angesichts der auf dem Spiel stehenden Interessen der Organempfangerinnen und -empfanger sei es den Burgerinnen und
Birgern zuzumuten, den Widerspruch zu dussern, wenn sie mit der Spende nicht einverstanden sind.
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Die durch die Einfiihrung einer Erklarungsregelung (kombiniert mit der Zustimmungsregelung) erforderlichen Gesetzesanderungen betreffen neben
dem Transplantationsgesetz verschiedene spezialgesetzliche Regelungen von Bund und Kantonen. Das Transplantationsgesetz wire einzig um einen
Artikel in Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen zu erganzen. Die Kommission schlagt folgenden Wortlaut vor:

Abs. 1 Der Bund stellt sicher, dass alle in der Schweiz wohnhaften
Personen eine Erklarung zur Organspende abgeben, und
gewahrleistet, dass sie die hierfir notwendigen Informatio-
nen erhalten. Die Erklarung kann neben einer Zustimmung
oder einem Widerspruch auch darin bestehen, dass sich die
Person nicht zur Organspende aussern will.

Abs. 2 Der Bund stellt zudem sicher, dass eine Erklarung fur oder
gegen eine Organspende in einem Register festgehalten
wird und jederzeit durch die erklarende Person geandert
oder geldscht werden kann.

Abs. 3 Fur den Fall, dass eine Person keine Erklarung abgegeben
hat, kommen Art. 8 ff. des Transplantationsgesetzes zur
Anwendung.

Nach dem Gesagten lehnt die Kommission die Einfiihrung einer Widerspruchsregelung also ab. Entsprechend spricht sich die NEK vorliegend auch in
grundsatzlicher Weise gegen den Vorentwurf aus. VVor diesem Hintergrund sind auch die nachfolgenden Anmerkungen zum erlduternden Bericht zu

verstehen.

Sur le théme en objet, la CNE s’est récemment exprimée dans sa prise de position « Don d’organes. Considérations éthiques sur les modéles d’autorisa-
tion du prélevement d’organes » n°31/2019. La position de la Commission peut étre résumée comme suit :

e A une exception prés, tous les membres estiment que la situation actuelle en ce qui concerne le don d'organes ou de tissus post mortem est
insatisfaisante. Alors que la majorité de la population semble avoir une attitude positive a I'égard du don d'organes, seule une minorité exprime
explicitement sa volonté de faire un don. En conséquence, les proches de la personne décédée portent le fardeau de la décision et, en fin de
compte, il n'y a pas assez d'organes disponibles. Pour la majorité de la Commission, cependant, le consentement présumé n’apporte pas une
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solution a ce probléme. Il ne contribuerait pas a déterminer la volonté de la personne décédée ; au contraire, ses droits de la personnalité, en
particulier le droit a I'autodétermination corporelle, c'est-a-dire le droit de pouvoir décider du sort de ses propres organes aprés son déces, seraient
moins bien protégés que dans le modéle du consentement explicite.

e La CNE, en revanche, est favorable (avec une voix dissidente) au systéme de déclaration obligatoire. En Suisse, il convient de demander régu-
lierement aux citoyens de réfléchir a la question du don en vue de transplantation et d’exprimer leur volonté a ce sujet (obligation de déclaration). II
reste a clarifier dans quel contexte, par qui et a quelle fréquence cette volonté doit étre manifestée et comment l'inscription dans le registre des
donneurs doit étre faite (par exemple, lors du renouvellement des documents d'identité, lors de consultations chez le médecin de famille, etc.). Un
systeme de déclaration constituerait la meilleure garantie du droit a I'autodétermination, car les cas de doute seraient moins fréquents, ce qui allé-
gerait les proches du poids de la décision. On peut supposer qu'avec la déclaration obligatoire, I'attitude généralement positive de la population a
I'égard du don d'organes se traduirait également par un plus grand nombre d'inscriptions (positive) dans le registre des donneurs. En méme temps,
ce modele renforcerait la confiance de la population dans le don d'organes en comparaison avec le consentement présumé. La liberté de décision
devrait également étre préservée dans le systéme de déclaration : il est nécessaire de respecter le droit de la personne de ne pas avoir a s'expri-
mer sous la forme d'un consentement ou d'un refus de donner des organes, c'est pourquoi une troisieme catégorie de réponse (" pas de déclara-
tion ") devrait étre fournie. Méme si la réponse est obligatoire et qu'une troisiéme option est disponible, il ne doit pas y avoir de sanctions ou
d'autres inconvénients si une personne devait ne pas s'exprimer. Si le fait de confronter une personne a ce théme peut, selon une opinion large-
ment répandue, affecter le droit a I'autodétermination négative de l'individu, c'est-a-dire le droit de ne pas avoir a traiter de la question, il poursuit
néanmoins un intérét public légitime et est proportionné.

e llIn'yapas d'accord au sein de la CNE sur la question de savoir quel modéle d’autorisation devrait s'appliquer si aucune déclaration
n'est disponible malgré une demande. La majorité estime que le systéme de déclaration devrait étre combiné avec la réeglementation du
consentement explicite au sens large actuellement en vigueur. Le choix du don d'organes doit rester une décision réfléchie du donneur ou de
ses proches, d'autant plus que cette solution respecte le mieux leurs droits de la personnalité. Une minorité est favorable a I'application du consen-
tement présumé au cas ou la déclaration ferait défaut; compte tenu des intéréts des receveurs d'organes en jeu, il est raisonnable d'attendre des
citoyens qu'ils expriment leur opposition s'ils ne sont pas d'accord avec le don.

Les modifications Iégislatives requises par l'introduction de la déclaration obligatoire (combiné avec le consentement explicite) concernent en pre-
mier lieu la loi sur la transplantation, ainsi que diverses réglementations fédérales et cantonales spéciales. La loi sur les transplantations ne devrait
principalement étre complétée par un article du chapitre 1 Dispositions générales. La Commission propose le texte suivant :

Alinéa 1 La Confédération veille a ce que toutes les personnes
résidant en Suisse fassent une déclaration a I'égard du
don d’organes et garantit qu’elles regoivent les informa-
tions nécessaires a cet effet. En plus du consentement
ou de I'objection, la déclaration peut également consister
en un refus de la personne de s’exprimer sur le don d'or-
ganes.
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Alinéa 2 La Confédération veille également a ce qu'une déclara-
tion pour ou contre le don d'organes soit inscrite dans un
registre et puisse étre modifiée ou supprimée a tout mo-
ment par la personne qui procede a la déclaration.

Alinéa 3  Si une personne n'a pas fait de déclaration, s'appliquent
les art. 8 ss de la loi sur la transplantation.

A la lumiére de ce qui a été dit, la Commission rejette donc I'introduction d'un consentement présumé. C'est pourquoi, en I'espéce, la CNE s'oppose
aussi fondamentalement a I'avant-projet. C'est dans ce contexte qu'il convient également d'interpréter les remarques suivantes concernant le rapport

explicatif.

Commentaires concernant les différents articles

Article

Commentaire

Modification proposée

Commentaires concernant le rapport explicatif

Page / article

Commentaire

Modification proposée

2

L’énoncé «D’apres la littérature scientifique récente, un
passage au principe du consentement présumé devrait en
effet permettre d’augmenter le taux de dons» semble sug-
gérer I'existence d’un lien de causalité, qui de fait n’a pas

Le Rapport explicatif revient sur cet aspect aux pages 10 et
12 par exemple. Il est important de ne pas donner I'impres-
sion que le consentement présumé aurait concretement et
directement pour effet d’'augmenter le nombre de dons.

D’aprés la littérature scientifique récente, un passage au principe du con-
sentement présumé semblerait étre corrélé avec un taux de dons d’or-
ganes plus élevé. Compte tenu des variables en jeu, un lien de causalité di-
recte n’a cependant pas été étabili.

En Allemagne non seulement le principe du consentement
présume est discuté, mais également le principe de décla-
ration obligatoire. Il faudrait le mentionner afin de souligner
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une plus large palette de propositions dans les modéles
d’autorisation au prélévement d’organes.

13

Le chapitre 3.4 s’intitule « Aspects médico-éthiques », étant
donné qu’il aborde exclusivement les prises de position de
la CNE, il pourrait s’intituler aspects éthiques. Par ailleurs,
une continuité existe entre les positions de la CNE de 2012
et de 2019, la volonté de protéger au mieux les droits de la
personnalité du donneur.
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pharmaSuisse ‘.

Schweizerischer Apothekerverband

pharmaSuisse, Stationsstrasse 12, 3097 Liebefeld

Bundesamt fur Gesundheit
gever@bag.admin.ch
transplantation@bag.admin.ch

Bern-Liebefeld, 12. Dezember 2019

Eidgenossische Volksinitiative <Organspende férdern - Leben retten» und indirekter Gegenvorschlag
(Anderung des Transplantationsgesetzes): Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen fir die Gelegenheit, zu obgenannter Volksinitiative und dem indirekten Gegenvorschlag
Stellung nehmen zu kénnen.

pharmaSuisse als schweizerischer Apothekerverband und somit als Vertreter von einem der vier
Medizinalberufe gemiss Medizinalberufegesetz (MedBG), begriisst eine Losung, welche die Verfugbarkeit
von Spendenorganen erhoht. Sowohl mit der engen Widerspruchslsung als auch mit der erweiterten
Widerspruchslésung ist ein Anstieg der Spenderate zu erwarten. Zudem wird die Bevolkerung sowohl| mit der
Initiative als auch mit dem indirekten Gegenvorschlag starker dazu bewogen, sich aktiv mit der Organspende
auseinanderzusetzen, da ein Widerspruch notwendig ist, um die eigenen Organe nicht zu spenden.

pharmaSuisse zieht folglich die enge Widerspruchslésung, wie auch die erweiterte Widerspruchslésung der
heutigen Regelung vor und begrtsst in diesem Sinne die Ausarbeitung eines indirekten Gegenvorschlages.
Das Ziel, die Rate der Organspenden zu erhhen, wiirde damit entweder mit der Volksinitiative oder mit dem
indirekten Gegenvorschlag erreicht.

Wir bedanken uns im Voraus fiir die Berlicksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Griisse

pharmaSuisse
Schwelzerlscher Apothekerverband

=

Marcel Mesnil Samuel Dietrich

Generalsekretar Jurist
Stationsstrasse 12 T +41(0)31 978 58 58 info@pharmaSuisse.org

CH-3097 Bern-Liebefeld F +41 (0)31 978 58 59 www.pharmaSuisse.org 11



Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Santé publique

Consultation relative a la modification de la loi sur la transplantation :
formulaire pour la prise de position

Prise de position de

Nom / canton / entreprise / organisation : Programme Latin de Don d'Organes

Abréviation de l'entreprise / I'organisation : PLDO

Adresse / lieu : Service de médecine intensive adulte, CHUV, 1011 Lausanne
Personne a contacter : Prof. Philippe Eckert, Président

Teléphone I

Courriel 4y |

Date 1 27.11.2019

Indications

1. Veuillez compléter cette page.
2. Pour les commentaires sur I'ordonnance, utilisez une ligne par article.
3. Veuillez envoyer votre prise de position électronique sous forme de document Word d'ici au 13 décembre 2019 & l'adresse suivante :

transplantation@bag.admin.ch et gever@bag.admin.ch
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Loi sur latransplantation ; RS 810.21

Remarques générales

Le Programme Latin de Don d'Organes (PLDO) salue les modifications de la Loi sur la Transplantation proposées par le Conseil fédéral, comme contre-
projet indirect a l'initiative populaire "Pour sauver des vies en favorisant le don d'organes”. Le passage du consentement explicite au consentement pré-
sumé s'inscrit dans un ensemble de mesures destinées a augmenter le nombre de donneurs d'organes, ceci afin de répondre a la demande des patients
en attente de transplantation. A ce titre, il n'est pas inutile de rappeler les 50-70 décés annuels de patients en attente d'une transplantation, faute d'un or-
gane disponible a temps. Plusieurs pays européens ont adopté, dans le cadre d'un vaste programme d'amélioration du don, le consentement présumé. Il
en est résulté une augmentation significative du nombre de donneurs. En Suisse également, le Programme national "Plus d'organes pour les transplanta-
tions" a déja permis de renforcer l'organisation du don et la formation de spécialistes dans les hdpitaux. Les modifications de la Loi sur la Transplantation
s'inscrivent donc dans un programme national qui se déploie depuis 2016. Il convient par ailleurs de rappeler qu'avant I'entrée en vigueur de la Loi sur la
Transplantation, bon nombre de cantons suisses vivaient sous le régime du consentement présumé dans le cadre du don d'organes, avec des dispositions
inscrites dans les lois cantonales sur la santé.

Le PLDO tient a faire part de son plein accord avec les dispositions de la loi qui permettent aux proches de s'exprimer, soit accorder ou refuser, un don
d'organes en respectant la volonté présumée de la personne décédée. Non seulement, ceci correspond a la pratique des pays ou le consentement pré-
sumé est en vigueur, mais encore cela permet de lever les doutes qui subsisteraient en I'absence de prise de position de la personne décédée. Néan-
moins, I'absence de refus explicite de don donne un signe fort aux proches et aux professionnels de la position de la personne décédée par rapport au don.
Ceci doit permettre de réduire le taux de refus particulierement élevé dans notre pays (50-60% par rapport a une moyenne européenne de 30%). En parti-
culier, cela évite potentiellement qu'une personne qui, bien que favorable au don, ne s'était pas exprimée de son vivant, ne puisse faire don de ses or-
ganes, par refus de ses proches, en l'absence de volonté exprimée. Au-dela du don d'organes, le réle des proches dans le cadre de décisions médicales
en cas d'incapacité de discernement a été renforcé dans la derniére révision du Code civil suisse. Les garder au centre de la décision pour un don d'or-
ganes s'inscrit donc dans une logique voulue par la population suisse. Enfin, il faut souligner le réle important des proches dans I'acceptation sociétale et
politique du don d'organes, nécessaire pour répondre aux attentes des patients en liste de transplantation.

Concernant la création d'un registre national, le PLDO soutient l'utilisation, sous une forme juridique qui reste a déterminer, du Registre national du don
d'organes, mis en place par Swisstransplant. Apres plus de 12 mois de recul, ce registre s'avére un outil simple d'utilisation, exhaustif concernant le posi-
tionnement individuel par rapport au don d'organes et sécuritaire du point de vue de la protection des données. Son contenu va au-dela de la simple ex-
pression d'un refus du don d'organes et permet de clarifier de fagon détaillée les volontés de chacun en ce qui concerne le don d'organes.

Commentaires concernant les différents articles

Article Commentaire Modification proposée

Art. 8, al. 2 La notion d"absence de refus ou d'autre déclaration relative | "En I'absence de déclaration relative au don..."
au don" induit un déséquilibre entre un refus ou toute autre
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disposition (accord total ou partiel, désignation d'une per-
sonne de confiance, etc.)

Art. 8, al. 5, Certaines transplantations, qui améliorent la qualité de vie Suppression de 'Art. 8, al. 5, lett. a

lett. a du patient transplanté (p. ex. transplantation de rein ou
greffe de cornée) ne servent pas a sauver la vie

Art. 10a Le registre des refus n'est pas assez exhaustif Titre : Registre national du don d'organes

Art. 10a, al. 1 Un registre des refus ne permet pas d'exprimer toutes ses La Confédération tient "un registre, dans lequel il est possible de consigner
volontés concernant le don d'organes et de tissus ses volontés personnelles par rapport au don"

Art. 10a, al. 2 Idem "Toute personne qui souhaite faire une déclaration relative au don peut..."

Art. 10a, al. 3 Le coordinateur local n'est pas présent 7j/7 et 24h/24 dans | "Le coordinateur local ou le médecin qui assume la responsabilité médicale
I'hdpital. Il faut étendre cette disposition au médecin res- du patient..."
ponsable du patient dans l'unité de soins intensifs

Art. 10a, al. 4 Le numéro AVS n'est pas suffisant comme moyen d'identifi- | "L'identification personnelle comprend les données démographiques, ainsi

cation personnel. Nous proposons d'utiliser une piéce
d'identité officielle comme moyen d'identification

qu'une photo et une signature”

Commentaires concernant le rapport explicatif

Page / article | Commentaire

Modification proposée

p. 22, Art. 8, Comme dit plus haut, les transplantations de rein et les Pour les organes, sont concernés par cette disposition, ceux qui ne sont

al. 5 greffes de cornée ne servent pas a sauver la vie mais le pas concernés par l'obligation d'attribution. Pour les tissus, le Conseil fédé-
consentement présumé doit s'appliquer a ces dons ral édicte des dispositions particulieres

p. 23, Art. 8b, I faut rajouter le médecin responsable de la prise en Les destinataires de cette mesure sont également les médecins respon-

al. 1 charge du patient pour permettre une consultation du re- sables du patient aux soins intensifs

gistre en tout temps et étre en adéquation avec la pratique
médicale qui exige qu'un don puisse étre effectué a tout
moment
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Von: Liberaljews.ch

An: BAG-Transplantation
Betreff: Organspende fordern - Leben retten
Datum: Mittwoch, 11. Dezember 2019 09:00:07

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Plattform der Liberalen Juden der Schweiz PLJS vereinigt die Judischen Liberalen
Gemeinden in der Schweiz und vertritt diese auf politischer Ebene.

Wir unterstiitzen bei der Organspende-Initiative den indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrats, da aus unserer Sicht die Freiheit des Individuums auf Willensdusserung
auf jeden Fall berticksichtigt werden muss. Dies ist mit der in der Initiative geforderten
vollstandigen Widerspruchslésung nicht gewahrleistet.

Der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrats berticksichtigt und unterstitzt hingegen
die Mdglichkeit, den Willen des potentiellen Organspenders zum Ausdruck zu bringen.

Wir danken lhnen fir Ihre Kenntnisnahme
Freundliche Griisse

Susi Saitowitz
Generalsekretarin PLJS

Plattform der Liberalen Juden der Schweiz PLJS
Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse PJLS
Hallwylstrasse 78

CH - 8004 Zirich

www.liberaljews.ch office@liberaljews.ch

Tel. +41 43 322 03 14
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privatim

der schweizerischen Datensc
Conférence des préposé(e)s suisses a la protection des données
Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati

Per E-Mail an:
gever@bag.admin.ch
transplantation@bag.admin.ch

Bundesamt fiir Gesundheit
3003 Bern

Basel, 13. Dezember 2019
Anderung des Transplantationsgesetzes, Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat;
sehr geehrte Damen und Herren

privatim, die Konferenz der schweizerischen Datenschutzbeauftragten, wurde zwar nicht
eingeladen zur Stellungnahme. Entsprechend unseren Statuten aussern wir uns jedoch
auch unaufgefordert zu datenschutzrelevanten Vorlagen. Wir danken lhnen dafir, dass
Sie uns kiinftig bei solchen Vorlagen direkt zur Stellungnahme einzuladen.

Art. 8 Voraussetzung der Entnahme

Die Enthahme von Organen, Gewebe und Zellen setzt auf eine Widerspruchslésung: Die
betroffene Person muss vor ihnrem Tod der Entnahme widersprochen haben (Art. 8 Abs. 1
lit. b revTransplantationsgesetz). Diese «Opt out»-Losung steht im Widerspruch zu diffe-
renzierteren Einwilligungslésungen im Datenschutzrecht und inshesondere auch im Be-
reich der Humanforschung. Die vorliegende LOsung sollte Teil eines Gesamtkonzepts
betreffend Einwilligungen im Bereich des Gesundheitswesens und der Humanforschung
sein. Solange dieses nicht besteht und dariber keine Vernehmlassung stattgefunden hat,
ist der vorliegende Vorschlag als isolierte Losung abzulehnen

Ausfuhrungsbestimmungen zum Widerspruchsregister

Nach Art. 10a revTransplantationsgesetz soll ein Widerspruchsregister geschaffen wer-
den. Der Bund wird fur das Widerspruchsregister «die Struktur und den Datenkatalog, die
Zugriffsrechte, die zur Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit erfor-
derlichen organisatorischen und technischen Massnahmen sowie die Aufbewahrungs-
dauer festlegen» (Erlauternder Bericht zum indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates

privatim

c/o Datenschutzbeauftragter des Kantons Basel-Stadt
Postfach 205, CH-4010 Basel

Tel. +41 (61) 201 16 40, Fax +41 (61) 201 16 41
praesident@privatim.ch, www.privatim.ch
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zur Volksinitiative «Organspende fordern — Leben retten» vom 13. September 2019; nach-
folgend «Bericht», S. 38). Dafur schlagen wir vor, zur Sicherstellung der datenschutz-
rechtlichen Anforderungen den Eidgendssischen Datenschutz- und Offentlichkeitsbeauf-
tragten (EDOB) in die Ausarbeitung des Ausfiihrungsrechts einzubeziehen.

Im Widerspruchsregister sollen diverse zusatzliche Informationen im Zusammenhang mit
der Spende enthalten kann (Abs. 1 und 2), von Person, die fur die lokale Koordination in
den Spitdlern zustadndig sind, mittels eines Abrufverfahrens eingesehen werden kann
(Abs. 3) und die AHVN13 (Abs. 4) als Identifikator verwendet.

Bei diesen Daten es sich um besonders schitzenswerte Personendaten im Sinne von
Art. 3 lit. ¢ des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 Uber den Datenschutz (DSG, SR
235.1). Einerseits kann durch die offenbar vorgesehene nicht strukturiere Ablage von Er-
klarungen nicht ausgeschlossen werden, dass damit Gesundheitsdaten im Register sind,
und andererseits konnen durch die Hinterlegung eines allenfalls umfassenden Wider-
spruchs Riuckschlisse auf die Weltanschauung gezogen werden. Durch den Paradig-
menwechsel zum Widerspruchprinzip entsteht zudem ein gewisser gesellschaftlicher
Druck in Richtung Organspende, so dass Personen, die einer Entnahme widersprechen
einer gewissen Gefahr der Stigmatisierung ausgesetzt sind. Aus diesen Uberlegungen
muss das Widerspruchsregister beziglich der Vertraulichkeit der Informationen einem
hohen Schutzbedarf gentigen. Selbstverstandlich ergibt sich ein hoher Schutzbedarf der
Informationen auch bezuglich der Dimensionen Verfugbarkeit, Nachvollziehbarkeit sowie
— und absolut zentral — Richtigkeit (Integritt) der Informationen. Diese Grundsétze sind
bereits auf Gesetzesstufe zu verankern. Auch die Verwendung der AHVN13 setzt nach
Art. 50g des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 Uber die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHVG, SR 831.10) voraus, dass solche Systeme speziell geschiitzt
werden.

Nach dem Erlauternden Bericht soll das Register fiir die eintragenden Personen leicht
zuganglich sein. Systeme, welche fur viele Personen «leicht zuganglich» sein sollen, sind
einer grosseren Gefahrdung ausgesetzt und missen entsprechend héhere Anforderun-
gen an technische und organisatorische Massnahmen erfiillen. Angaben dazu, wie sich
diese Personen an einem solchen System identifizieren sollen (Qualitat der Identifizie-
rung), fehlen.

Die Regelung im Entwurf des Transplantationsgesetzes ist beziglich des Widerspruchs-
registers knapp ausgefallen. Angesichts des hohen Schutzbedarfs der bearbeiteten Daten
sollten die grundsatzlichen Anforderungen betreffend den sicheren Betrieb des Registers
auf Gesetzesstufe geregelt werden. Zudem sollte der Bundesrat im Gesetz verbindlich
beauftragt werden, weitere Bereiche zu regeln, wie z.B. Aufbewahrungsfristen, die kom-
plexe Frage der Vertretung, Kontrolle der Zugriffe usw. Des Weiteren regen wir an, analog
Art. 12 Abs. 5 der Verordnung vom 22. Marz 2017 zum elektronischen Patientendossier
(EPDV, SR 816.11) vorzusehen, dass die bearbeiteten Daten in der Schweiz und unter
Schweizer Recht verbleiben missen.

privatim beantragt, das Transplantationsgesetz mit den entsprechenden Bestimmungen
sowie die Botschaft im Sinne der Ausfiihrungen zu erganzen.
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Authentifizierung — Nutzung der E-ID

Fur den Zugriff auf das Widerspruchsregister ist die Nutzung der noch zu schaffenden E-
ID vorgesehen (Bericht, S. 28). Da das E-ID-Gesetz vom Parlament noch nicht verab-
schiedet wurde, konnte die Regelung nicht in den Entwurf der vorliegenden Gesetzesrevi-
sion aufgenommen werden. Der Bundesrat wird fur die Botschaft den Gesetzesentwurf
mit den Bestimmungen zur Authentifizierung bei der Eintragung und der Anderung ergan-
zen (Bericht, S. 28). Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist bei der Ergénzung des Geset-
zesentwurfs darauf zu achten, dass uber die Anderung des Transplantationsgesetzes kein
Zwang zur Nutzung der E-ID geschaffen wird. Eine alternative ldentifikationsmoglichkeit
muss den Widerspruch auch fir Personen ermoéglichen, welche die E-ID nicht nutzen
kénnen oder wollen. Zudem hat das Sicherheitsniveau der Identifizierung nicht wie ge-
plant «substanziell» (Bericht, S. 28), sondern «hoch» zu sein.

Auslagerung der Fihrung des Widerspruchsregisters

Nach Art. 54 Abs. 2 lit. a revTransplantationsgesetz kann die Filhrung des Widerspruchs-
registers an Organisationen und Personen des offentlichen oder des privaten Rechts
Ubertragen werden. Aktuell ist geplant, dass alle Registeraufgaben ausgelagert werden
(Bericht, S. 32). An die vertraglichen Grundlagen der Auslagerung werden mit Riicksicht
auf die sensitive Natur der zu bearbeitenden Daten hohe Anforderungen zu stellen sein.

Wir danken Ihnen fur die Beriicksichtigung unserer Anliegen. Fir Rickfragen stehen wir
Ihnen selbstverstandlich gerne zur Verfligung.

Beat Rudin
Prasident privatim



Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI
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Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Santé publique

Consultation relative a la modification de la loi sur la transplantation :
formulaire pour la prise de position

Prise de position de

Nom / canton / entreprise / organisation . Fondation Gilles Mentha en faveur du don et de la transplantation d’organes (ProTransplant)
| Genéve

Abréviation de I'entreprise / I'organisation . ProTransplant

Adresse / lieu : c/lo HUG, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genéve

Personne a contacter . Blaise Mentha

Téléphone o @ |

Courie . I

Date : 11.12.2019

Indications
1. Veuillez compléter cette page.
2. Pour les commentaires sur I'ordonnance, utilisez une ligne par article.
3. Veuillez envoyer votre prise de position électronique sous forme de document Word d'ici au 13 décembre 2019 a I'adresse suivante :
transplantation@bag.admin.ch et gever@bag.admin.ch
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Loi sur la transplantation ; RS 810.21

Remarques générales

Législation sur le don d’organes, initiative ou contre-projet ?

La Suisse présente une longue liste de personnes en attente de pouvoir vivre grace a un don d’organes, faute de quoi certaines d’entre elles décéderont.
Afin d’améliorer cette situation et d’éviter aux familles des donneurs potentiels une décision difficile a prendre lors du décés de leurs proches, ProTransplant
soutient I'initiative populaire visant a améliorer la situation par un consentement présumé du donneur potentiel.

La famille est au coeur de notre systéme sociétal, les liens sont fondamentaux, c’est un point essentiel pour ProTransplant.

Le projet de loi prévoit d’exprimer une volonté populaire de solidarité, chacun ayant potentiellement le risque d’avoir besoin d’un organe, en présentant la
notion de consentement présumé.

Le consentement présumeé soulage la famille de faire un choix dans le moment le plus difficile, celui de la séparation de la personne aimée, des lors que le
patient n’a pas exprimé de maniére claire son refus de don d’organes.

Le principe d’un registre unique permet aux personnes d’exprimer leur refus sans motif et cela dans le plus grand respect de la personnalité.

ProTransplant pense que le registre doit étre un registre de détermination permettant d’exprimer une volonté personnelle « oui » autant que « non ».
Le oui permet de s’assurer de la volonté du défunt et évacue tout doute a la famille et renforce clairement le consentement présume.

Si la famille, convaincue en son dme et conscience de la volonté de refus de son proche, refuse le don d’organes, alors cette volonté prévaudra dans le
respect de sa volonté.

ProTransplant demande que le registre soit accessible de maniére extrémement simple avec une identification univoque et un choix plus complet. Nous
recommandons d'utiliser 'expérience de Swisstransplant dans ce domaine afin de ne pas réinventer ce qui fonctionne.

Il est en revanche indispensable de fortement promouvoir ce registre, afin que la population ait connaissance de son existence et puisse, au besoin et en
tout temps, modifier sa décision.

ProTransplant soutient le contre-projet pour autant qu’il ne soit pas modifié, le rendant inutile dans la pratique ou inaccessible a la compréhension ou a I'accés
du public et que son objectif essentiel reste bien la détermination supposée favorable du défunt.
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Sous les conditions supra mentionnées, ProTransplant est favorable au contre-projet.
Si les conditions requises rendent le contre-projet impropre dans la pratique (tenant compte de I'avis des experts confrontés a la situation difficile des familles
et du don d’organes), alors ProTransplant soutiendra l'initiative originale.

Commentaires concernant les différents articles

Article Commentaire Modification proposée

Commentaires concernant le rapport explicatif

Page / article | Commentaire Modification proposée
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Von: Kohler Muster Isabel - RE SO

An: BAG-GEVER; _BAG-Transplantation

Betreff: Anderung des Transplantationsgesetzes; santésuisse verzichtet auf eine Stellungnahme
Datum: Montag, 25. November 2019 13:15:31

Anlagen: image001.qif

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren

santésuisse verzichtet im Rahmen der Vernehmlassung zu den geplanten Anderungen des
Transplantationsgesetzes (erweiterte Widerspruchslosung) auf die Abgabe einer Stellungnahme.
Freundliche Grusse

Isabel Kohler Muster

santésuisse

Die Schweizer Krankenversicherer
Isabel Kohler Muster

Leiterin Rechtsdienst santésuisse-Gruppe
lic. iur., Fursprecherin
RoOmerstrasse 20

4502 Solothurn

Tel. +41 32 625 4131

Fax +41 32 625 41 51
Isabel.Kohler@santesuisse.ch
Www.santesuisse.ch

Blog: www.monsieur-sante.ch
santésuisse
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Bundesamt fir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Swiss Association for the Study of the Liver
Abkurzung der Firma / Organisation : SASL

Adresse, Ort : Toblerstrasse 51, 8044 Ziirich
Kontaktperson : Prof. Andrea De Gottardi

Telefon I

£

Datum : 9. Dezember 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Die Swiss Association for the Study of the Liver (SASL) ist ein interdisziplindrer Zusammenschluss von Schweizer Fachéarzten und Forschern, deren Mis-
sion die Pravention und Behandlung von Lebererkrankungen und die Forschung in der Hepatologie ist. Zahlreiche Mitglieder der SASL betreuen aktiv Pati-
enten vor und nach der Lebertransplantation und sind aktiv an der Transplantationskohortenstudie STCS beteiligt.

Die SASL (bt eine konstruktive, aber entschlossene Kritik betreffend die Liste der Vernehmlassungsadressaten: Zur Vernehmlassung wurden viele Organi-
sationen eingeladen, nicht aber wichtige Stakeholder wie die Schweiz. Gesellschaft fir Gastroenterologie SGGSSG und die SASL selber.

Die SASL begriisst es, dass der Bundesrat den Handlungsbedarf zur Anderung der Transplantationsgesetztes erkannt hat. Diese wird wahrscheinlich mehr
Aufmerksamkeit auf die Organspende lenken und hoffentlich (zumindest voriibergehend) die Spendenraten erhdhen.

Das Ziel der Gesetzesanderung, fir Menschen auf einer Warteliste die Chance, auf ein Spenderorgan zu erhéhen, wird durch die SASL ausdriicklich unter-
stutzt. Die SASL befurwortet klar und vollumfanglich den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates vom 13. September 2019 zur Volksinitiative «Organ-
spende fordern — Leben retten».

Mit den folgenden Kommentaren zu den Artikeln mdchte die SASL einige Verbesserungen anbringen, die die Verstandlichkeit des Textes erleichtern

Ausserdem mdchte die SASL zwei Punkte von zentraler Bedeutung unterstreichen:

1) Ist mit dieser Gesetzesanderung eine Verbesserung der Spenderrate in der Schweiz zu erwarten?
Die Antwort aus Sicht der SASL ist hochstwahrscheinlich nein. Die SASL unterstitzt natirlich die vorgeschlagene Gesetzesanderung, so wie im
Gegenvorschlag des Bundesrates erlautert, obwohl die aktuelle Datenlage klar zeigt, dass diese Massnahme alleine die Situation kaum &ndern
wird (Matesanz, Kidney Int, 2019, im Anhang). Die Erklarung fir diese fehlende Wirkung besteht darin, dass die Entscheidung fiir oder gegen die
Organspende emotional gepragt ist und auf Vertrauen basiert. Dafiir reicht ein Gesetzartikel nicht. Andere Aspekte, die unter Punkt 2 erwahnt
werden, wurden nicht genug berucksichtigt.

2) Wie kann diese Gesetzesanderung zu einer Verbesserung der Spenderrate fiihren?
In Spanien - nota bene ohne Widerspruchregister - ist die Spenderrate dreimal hdher als in der Schweiz.
Die spanischen Resultate sind das Ergebnis einer effizienten Organisation der Organspende, welche auf drei Pfeilern basiert:
1) Proaktive Identifikation von Spendern und Thematisierung der Organspende nicht nur in-, sondern auch ausserhalb der Intensivstation mit einem
Netzwerk von speziell trainierten und in Bereitschaftsdiensten organisierten Gesundheitskréaften
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2) Berucksichtigung von Spendern im hohen Alter oder anderen Risikosituationen, und
3) Implementierung der Spende nach dem Kreislaufstillstand.

Zusammenfassend: Die aktuelle Datenlage (Evidenz) zeigt, dass eine alleinige Gesetzesanderung zugunsten der Widerspruchslésung das Problem des
Organmangels nur bedingt verbessern wird. Ohne eine viel starkere Unterstiitzung mit Infrastruktur, Bildung und qualifiziertem Personal besteht das Risiko,

dass jegliche Veranderung des Gesetzes eine Formiibung bleiben wird.

Dabei spricht sich die SASL bewusst konstruktiv kritisch aus, weil die fundamental wichtigen Punkte in der Vernehmlassung nicht berticksichtigt sind.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag

Art 8a Abs 2 Die Formulierung: «eine andere Erklarung zur Spende»
sollte prézisiert werden. Was wird darunter verstanden?

Art 10a Abs 1 Die Bezeichnung Widerspruchsregister suggeriert, dass in
diesem Register nur ein Widerspruch dokumentiert wird,
obwohl in diesem Absatz erwahnt wird, dass auch eine an-
dere Erklarung zur Spende eingetragen werden kann. Die
SASL wirde es begrussen, dass auch eine Zustimmung
zur Organentnahme zentral dokumentiert werden kann.
Entsprechend ware eine neutralere Bezeichnung des Re-
gisters, z.B. Spenderregister oder Organspenderregister,
unverfanglicher

Art. 10a Abs. 3 | Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem zentralen nationa-
len Organspenderegister wiirde die SASL auch hier eine
zentrale Losung favorisieren. Eine zentrale Lésung, die den
Zugang zum Register auf wenigen Personen beschrankt,
wirde den Datenschutz verbessern und die Gefahr eines
Missbrauchs reduzieren.

Art. 61 Abs. 2 Die Information sollte sich hier nicht nur auf den Wider-
und 3 spruch fokussieren.

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel | Kommentar | Anderungsantrag
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S 23 Art 8b

Wie oben ausgefiuihrt, wirde die SASL einen zentralen Zu-
gang zum Register bevorzugen.

S27 Art 10a
Abs lund 2

Hier wird erwahnt, dass im Register auch «die Zustimmung
zur Entnahme von Organen, Geweben und Zellen, welche
fur die empfangende Person nicht lebensnotwendig

sind oder der Herstellung von Transplantatprodukten die-
nenx», eingetragen werden kann. Wieso kann die Zustim-
mung zur Entnahme von Organen, welche fir die empfan-
gende Person lebensnotwendig sind, nicht eingetragen
werden?

Da z.T. auch die Zustimmung zur Organspende erfasst
wird, sollte die Bezeichnung des Registers neutraler sein.
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI

Confédération suisse Traktandum 12.1
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Bundesamt fir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fur Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmanner
Abklrzung der Firma / Organisation : SBK

Adresse, Ort : Choisystr. 1

Kontaktperson : Roswitha Koch

Telefon I

E-Mail : I

Datum »1.12. 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Wir bedanken uns fiir die Einladung zur Stellungnahme. Der SBK schétzt das Engagement des Bundes sehr, fur diese vielschichtige Thematik eine gute
gesetzliche Regelung zu finden, welche zum Ziel hat, sowohl den Bedurfnissen der Spenderinnen als auch jener der Organempféangerinnen gerecht zu
werden.

Der SBK hat bei all seinen Gliedverbdnden und Gremien eine interne Vernehmlassung durchgeftihrt. Dabei zeigte sich, dass es weder innerhalb der Gre-
mien, noch zwischen den Gremien, einen Konsens, oder eine sich klar abzeichnende Mehrheitsmeinung fur oder gegen eine Widerspruchslésung gibt. Aus
diesem Grund verzichtet der SBK darauf, in der Grundsatzfrage fir oder gegen eine Widerspruchslésung eine Position zu beziehen.

Es ist dem SBK ein besonderes Anliegen, dass speziell vulnerable Menschen explizit vor Willkiir geschiitzt werden. Zu den besonders vulnerablen Perso-
nen gehdéren Menschen ohne festen Wohnsitz, solche die keine Landessprache beherrschen, Analphabetinnen, nicht dauerhaft in der Schweiz wohnhafte
Personen, sowie Menschen, deren Angehdrige nicht innerhalb kurzer Frist auffindbar sind. Diese Personengruppen sind besonders geféhrdet dafir, dass
ihnen gegen ihren eigentlichen Willen Organe enthommen werden. Sie missen deshalb speziell geschitzt werden, sollte die Widerspruchslosung im Ge-
setz verankert werden.

Damit moglichst viele Menschen einen informierten Entscheid fiir oder gegen eine Organspende féallen kénnen, regen wir an, Grundlagen und Hintergriinde
zur Organspende bereits wahrend der obligatorischen Schulzeit zu vermitteln.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag

8.4 Neben den bereits erwahnten Gruppen, fir die es immer Unter Absatz c, folgende weitere Personengruppen einfligen: Personen,
eine Zustimmung der Angehdrigen braucht, sollten zuséatzli- | die keine Landessprache beherrschen, Sans Papiers, Analphabetinnen,
che vulnerable Gruppen aufgefiihrt werden, namentlich: und Menschen ohne festen Wohnsitz.

Personen, die keine Landessprache beherrschen, Sans Pa-
piers, Analphabetinnen, und Menschen ohne festen Wohn-
sitz.
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8.5a

10a

69 Abs. 1 Bst.
c

Dieser Passus soll mit klareren Kriterien geschrieben wer-
den, da ,geeignet das Leben zu retten“ im engeren Sinn
wirklich nur Leber und Lunge evtl. noch das Herz meint,
also Organe, fiir die es keine Ersatzverfahren gibt. Gemeint
sind aber offenbar auch- wie den Erlauterungen zu entneh-
men ist- Niere oder Dinndarm.

Bei der Fiihrung eines elektronischen Widerspruchsregis-
ters ist zu bedenken, dass ein Risiko besteht, dass diese
Daten durch einen Unfall oder bei unsauberer Fihrung in
die Hande von Unbefugten geraten und an die Offentlich-
keit gelangen konnen. Dies sind hochsensible Daten.

Die Bestrafung von 3 Jahren wird als zu tief angesehen.

Eindeutiger formulieren, benennen, welche Organe damit konkret gemeint
sind.

Festlegen der Mindestkriterien fur die Einhaltung der Datensicherheit.

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

8b6

In den Erlauterungen steht, dass die Angehdrigen 6-12
Stunden Bedenkzeit bekommen sollen; das ist eindeutig
viel zu kurz. Ein kurzer Abriss, was Angehdérige in diesen 6-
12 Stunden alles verarbeiten und leisten mussen:

1. Ineiner absoluten Ausnahmesituation des

eigenen Lebens verstehen, dass eine ge-
liebte Person unerwartet verstorben ist/
im finalen Sterbeprozess liegt.

2. Die Informationen zur Organspendenan-
frage missen gedanklich ankommen, und
das in einer Situation, wo die meisten An-
gehorigen in einer emotionalen und kogni-

Die Bedenkzeit muss, wenn von den Angehdorigen gewiinscht, auf 48 Stun-
den erweitert werden kdnnen.
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tiven Ausnahmesituation stehen und viel-
leicht nicht in der Lage sind, die Situation
gut zu beurteilen.

Angehorige, die in einer Notsituation mit
der Entscheidung zur Organspende kon-
frontiert werden, sollten die Gelegenheit
haben, die Meinungsbildung zusammen
mit nahestehenden Personen machen zu
kénnen. Um diese Personen zu kontaktie-
ren und mit ihnen die Lage zu besprechen,
braucht es mehr Zeit.
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SBU USB USB Zurich, 30. November 2019

Eidgenossische Volksinitiative ,,Organspende fordern — Leben retten

Stellungnahme der Schweizerische Buddhistische Union (SBU)
zum Bundesbeschluss - indirekten Gegenvorschlag mit
Widerspruchslosung (Anderung des Transplantationsgesetzes)

Besten Dank fur die Anfrage an die Schweizerische Buddhistisch Union (SBU) zu
diesem wichtigen Thema.

Der Vorstand der SBU ist bei der Beratung zur gestellten Frage zum gleichen
Schluss gekommen, wie er in der Stellungnahme von Taiku Morales, ehemalige
Prasidentin der SBU bereits vor Jahren in der Zeitschrift Swisstransplant formuliert
wurde. Wir zitieren:

Nach buddhistischer Auffassung ist der Mensch eine aus physischen und
pSychischen Faktoren zusammengesetzte Einheit und existiert durch das
Zusammenwirken dieser Elemente. Grundsétzlich sind dies vergéngliche
Erscheinungen. Der Tod ist das Auflésen dieser vergénglichen Einheit.

Ein Grundsatz des Buddhismus ist das Geben, die Solidaritdt mit allen Wesen und
das Mitgefiihl. Dies kann zu einer positiven Haltung gegentiber der Organspende
fiihren.

In einigen buddhistischen Traditionen steht die Uberzeugung im Vordergrund, dass
der Sterbeprozess langer als nach aussen hin sichtbar anhélt. In dieser Zeit I6st sich
der Geist vollstédndig vom Kérper. Dies kann zu einer kritischen Haltung gegeniiber
der Organspende fiihren, da die sofort nach dem Hirntod durchgefiihrte
Organentnahme einen Eingriff in diesen Sterbeprozess darstellt.»

Wenn der Wille des potentiellen Organspenders nicht dokumentiert ist, sollte
deshalb sein mutmasslicher Wille auf jeden Fall eingeholt werden.

Aus diesem Grund beflrwortet die Schweizerische Buddhistische Union den

indirekten Gegenvorschlag des Bundes zur Initiative «Organspenden — Leben
retten» mit der erweiterten Widerspruchslosung.

Renata Limacher, Prasidentin der SBU
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Bern, 26. November 2019/LC

Stellungnahme zur Vernehmlassung ,,Eidgendssische Volksinitiative «Organ-
spende fordern - Leben retten» und indirekter Gegenvorschlag (Anderung des
Transplantationsgesetzes)“

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Vorstand der SGAIM bedankt sich bestens fiir die freundlicherweise eingeraumte
Maoglichkeit einer Stellungnahme im Zuge der Vernehmlassung.

Die angestossene Diskussion zum Transplantationsgesetz mit einem Wechsel von einer
Zustimmungslésung zu einer Widerspruchsldsung ist unserer Meinung nach sehr wichtig,
da eine entsprechende Anpassung die Anzahl der potentiellen Spender voraussichtlich
erhdéhen wirde und somit helfen wirde, Leben zu retten. Gleichzeitig muss jedoch auch
das Selbstbestimmungsrecht der verstorbenen Personen gewahrt bleiben.

Die SGAIM unterstitzt den Gegenvorschlag des Bundesrates mit einer erweiterten Wi-
derspruchslésung. Im Anhang finden Sie eine Analyse, welche Basis unseres Entscheids
war und von unserem Mitglied Herrn Dr. Markus Eichelberger zusammengestellt wurde.

Da bisher nicht alle Bevolkerungsschichten gleich sensibilisiert sind fur die Thematik der
Organspende, kdnnte eine regelmassige, durch den Bund geférderte Aufforderung, sich
Gedanken zum Thema Organspende zu machen, sich positiv auswirken. Ein Eintrag zu
Lebzeiten im Nationalen Organspenderegister mit einem klaren Ja beziehungsweise
Nein ist fur alle Beteiligten sicher die beste Losung.

Wir bitten Sie héflich um Kenntnisnahme und Einbezug unserer Uberlegungen und Er-
ganzungen.

Freundliche Grisse

Schweizerische Gesellschaft fir Allgemeine Innere Medlzm (SGAIM)

) W

Drahomir Aujesky Regula gépaul
Prof. Dr. med. Dr. med.
Co-Prasident Co-Préasidentin
Beilage:

,Organspende: Erweiterte Zustimmungs-, enge oder erweiterte Widerspruchslo-
sung?“ von Markus Eichelberger
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Dr. med. Markus Eichelberger, MAS UZH in Applied Ethics, 21.10.2019

Organspende: Erweiterte Zustimmungs-, enge oder erweiterte Widerspruchslosung?

Ausgangslage

Aktuell diirfen in der Schweiz entsprechend des Transplantationsgesetzes einer verstorbenen
Person Organe, Gewebe oder Zellen nur entnommen werden, wenn ein explizites
Einverstdndnis von der verstorbenen Person oder ihrer Angehdrigen vorliegt. Die
Angehorigen beriicksichtigen beim Entscheid den mutmasslichen Willen der verstorbenen
Person. Dies entspricht der erweiterten Zustimmungslosung. Im Gegensatz dazu gilt bereits in
anderen Léndern die Widerspruchslosung, bei der ein Schweigen als Zustimmung gewertet

wird.

Aufgrund der tiefen Rate von Organspenden im Vergleich zu anderen européischen Léndern,
wo die Widerspruchslosung bereits gilt, will die Volksinitiative ,,Organspende fordern —
Leben retten* die enge Widerspruchslosung einfilhren, um den Anteil der Organspenden zu
erh6hen (22.03.2019). Dies wiirde bedeuten, dass bei allen verstorbenen Personen Organe,
Gewebe und Zellen zur Organspende entnommen werden diirfen, sofern kein Widerspruch
vorliegt; d.h. auch bei fehlender Ausserung wiirde das Schweigen als Zustimmung gewertet.
Der Bundesrat unterstiitzt grundsétzlich das Anliegen der Initiative, hat aber einen indirekten
Gegenvorschlag verabschiedet, der eine erweiterte Widerspruchslosung fordert, die im Gesetz
verankert werden und gleichzeitig die Rechte der Angehorigen wahren soll (13.09.2019). Die
Angehorigen sollen geméss Bundesrat entsprechend eines Widerspruchrechts den
mutmasslichen Willen der verstorbenen Person einbringen und einer Organentnahme

widersprechen konnen, sofern die Person sich nicht gedussert hat.

Der Bundesrat unterstiitzt somit den Wechsel von der geltenden Zustimmungs- hin zur
Widerspruchslosung bei der Organspende, weshalb sich folgende Fragen stellen:

Soll nur ein expliziter Widerspruch eine Organentnahme verhindern und das Schweigen als
Zustimmung gewertet werden?

Soll den Angehorigen ein Widerspruchsrecht eingerdumt werden, so dass der mutmassliche

Wille der verstorbenen Person beriicksichtigt wird?
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Fakten

Es besteht ein grosses Interesse an einer erhohten Verfiigbarkeit von Spenderorganen.
Basierend auf der neueren wissenschaftlichen Literatur ist davon auszugehen, dass die
Spenderate mit einem Wechsel zur Widerspruchslésung ansteigen wiirde, wobei eine
gesicherte Abschitzung des Ausmasses des Effekts weiterhin fehlt. Die Hinweise, dass ein
Widerspruchsmodell die Spenderate positiv beeinflussen konnte, haben sich aber verdichtet,
weshalb sich der Bundesrat fiir die Widerspruchsldsung einsetzt. Ein kausaler Zusammenhang
konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Die Erhohung der Spenderate wird somit als
multifaktoriell angesehen; nebst der Widerspruchslosung haben die organisatorischen
Faktoren wie der Prozess der Spenderidentifizierung und der professionelle Umgang mit den

Angehorigen scheinbar einen positiven Einfluss.

Eine zusitzliche Untersuchung hat gezeigt, dass die Lander mit den hochsten Spenderaten in
ihrer Gesetzgebung theoretisch eine enge Widerspruchslosung haben aber in der Praxis den
Angehorigen ein subsididres Entscheidungsrecht zukommt, entsprechend der erweiterten

Widerspruchslosung.

Darstellung der Positionen und ethische Argumentation

Enge Widerspruchslosung

Die Initiative ,,Organspende fordern — Leben retten® erzielt eine Verfassungsdnderung, die
jeden Erwachsenen im Todesfall zum potentiellen Organspender macht — es sei denn, er hat
Widerspruch zu Lebzeiten in ein offizielles Register eingetragen. Die Initianten mdchten
somit die Anzahl der Spender erhdhen und gleichzeitig die Wahlfreiheit jedes Einzelnen

respektieren, mit dem Ziel so viele Leben wie méglich zu retten.

Gegen die enge Widerspruchslosung spricht das Tangieren des Personlichkeitsrechtes.
Hierbei geht es um den Respekt vor der Personlichkeit als Schutz des Lebens, der

korperlichen und geistigen Unversehrtheit und der Selbstbestimmung.

OD es sich bei fehlendem Widerspruch um eine Wahlfreiheit und eine (nicht gedusserte)
Zustimmung handelt, ist sehr fraglich. Die nicht gedusserte Zustimmung ldsst einen grossen
Interpretationsspielraum offen. Unterschiedliche Griinde konnten bei einem fehlenden Eintrag

im Widerspruchsregister vorliegen: die Nicht-Informiertheit {iber das Register und die
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Regelung der Organspende, das Vergessen, sich in das Register einzutragen, das Verdriangen,
sich mit dem Thema auseinanderzusetzen zu wollen usf.. Es handelt sich somit um ein
zweideutiges Schweigen und dies bereitet Unsicherheit. Das Schweigen, d. h. der fehlende
Widerspruch gegen eine Organentnahme entspricht somit nicht einer Einwilligung. Eine
Einwilligung kann nicht vermutet werden, sondern sie muss tatséchlich vorliegen. Da
Bevolkerungsumfragen zeigen, dass die bekundete Spendebereitschaft die Anzahl von
Personen mit Spenderausweisen tibertrifft, ldsst die Argumentation zu, dass ein fehlender
Widerspruch einer Zustimmung fiir eine Spende bedeuten konnte und somit dem Wunsch der
Person entspricht. Dies bedeutet, man wiirde gegen den Wunsch der Person handeln, wenn
man die Organe nicht entnehmen wiirde. Dies wiirde das Selbstbestimmungsrecht verletzen.
Gegner dieser Argumentation weisen auf die Verantwortung der Person hin, ihre Wiinsche
festzuhalten und bekannt zu machen. Gerade diese Verantwortung macht den Kernbereich der
Personlichkeit und der individuellen Entscheidungsfreiheit aus, weshalb man in diesem Fall

nicht von einer Verletzung der Selbstbestimmung sprechen kann.

Wiirde die Initiative angenommen, wiirde sie ins Transplantationsgesetz aufgenommen. Die
Regelung wiirde folglich staatlich gesteuert zu einer Ausserungs- und Entscheidungspflicht
der Personen fiihren. Es bleibt keine Wahl iibrig, sich mit diesem Thema zu befassen oder
eben nicht. Dies tangiert den personlichen Entscheidungsspielraum und die personliche
Freiheit und wiirde den Bund dazu veranlassen, von seinem Neutralitdtsprinzip beziiglich
Organspende abzuriicken. Die Frage, ob man seine Organe beim Ableben zur Verfiigung
stellen mdchte, ist eine personliche Frage und eine personliche Entscheidung und sollte nicht
zu einer staatlich verordneten Pflicht, eine Antwort geben zu miissen, gehoren. Es stellt sich
auch die Frage, was passiert, wenn man die Pflicht nicht beachtet. Normalerweise beinhaltet
ein Nichterfiillen einer Pflicht, dass eine Bestrafung folgt. Die Bestrafung wére eine
Organentnahme unabhingig des mutmasslichen Willens und wiirde die Personlichkeitsrechte
massiv verletzen. Die Ausserungspflicht wiirde zudem Druck auf die Person ausiiben
aufgrund der vorgegebenen Haltung und Moral des Bundes, was Befiirchtungen auslosen
konnte, dass im Falle des Widerspruchs Nachteile in der medizinischen Behandlung drohen
wiirden. Jedoch gehdrt zum Neutralititsprinzip des Bundes nur das Regeln (inkl. Information)
der Organspende und jeden individuellen Entscheid zu respektieren ohne die Organspende

explizit zu fordern.
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Erweiterte Widerspruchslosung:

Bei diesem Vorschlag wird das Mitsprachrecht der Angehorigen bei fehlendem Widerspruch
beriicksichtig. Es geht wie um eine zusétzliche Absicherung, den mutmasslichen Willen der
Person zu schiitzen und nach ihm zu handeln, was nachvollziehbar ist aufgrund der hohen
Sensibilitidt des Themas. Das Widerspruchsrecht der Angehorigen basiert auf dem
mutmasslichen Willen der verstorbenen Person. Es geht somit um das Grundrecht der
Selbstbestimmung. Die Angehorigen hétten bei dieser Regelung die Aufgabe, iiber eine
Organspende zu entscheiden, wenn im Register nichts vermerkt ist.

Da jeder fehlende Widerspruch als Zustimmung als auch als ein Nichtdussern und eine
Unkenntnis des Willens der Person gedeutet werden kann, miissten die Angehorigen
hinzugezogen werden. Die Angehdrigen hétten somit viel Einfluss. Ein Gegenargument ist,
dass es schwierig wére zu differenzieren, ob es sich beim Entscheid der Angehorigen um den
mutmasslichen Willen der verstorbenen Personen handelt oder um ihren eigenen. Dies
bedeutet theoretisch eine Einschriankung des Selbstbestimmungsrechtes; d.h. der
mutmassliche Wille der Person ist auch nicht durch die Angehdrigen absolut sicher

erkundbar.

Erweiterte Zustimmungslosung

Auch bei diesem Vorschlag nehmen die Angehorigen eine Entscheidungsfunktion ein, wenn
kein Organspendeausweis vorliegt, der den klaren Willen der Person widergibt. Der
mutmassliche Wille wird iiber die Angehdrigen erfasst, weshalb dasselbe Gegenargument wie
beschrieben zum Tragen kommt. Nur bei vorliegendem Organspendeausweis kann

entsprechend dem selbstbestimmten Willen der Person gehandelt werden.

Zusammenfassung

Zwischen der erweiterten Zustimmungs- und Widerspruchsldsung ist schlussendlich kein
Unterschied hinsichtlich der Frage der Selbstbestimmung ersichtlich. In beiden Féllen steht
man vor einer unklaren Situation, wenn einerseits der Spenderausweis oder der Eintrag im
Register fehlt. Und in beiden Féllen werden die Angehorigen hinzugezogen zur Beurteilung
des mutmasslichen Willens mit dem Risiko, dass es sich um den Willen der Angehdrigen
handelt. Da es Hinweise gibt, dass nach Einfithrung der Widerspruchsregelung die
Organspenden zunehmen und in Landern, wo diese schon besteht, die Angehorigen auch bei

der engen Widerspruchsregelung einbezogen werden, wird die erweiterte der engen
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Widerspruchslosung vorgezogen. Dies, da der Respekt der Autonomie, der Selbstbestimmung
des Individuums vor der Forderung der Organempfénger kommt. Da es keinen Unterschied
gibt zwischen der erweiterten Zustimmungs- und Widerspruchslosung betreffend des
Entscheides der Angehdrigen, entféllt das Argument, dass die Angehdrigen nicht den

mutmasslichen Willen der Person vertreten wiirden, sondern ihren eigenen.

Gegen die enge Widerspruchslosung spricht die Verletzung der Personlichkeitsrechte und der
Interpretationsspielraum bei fehlendem Registereintrag. Der Wert der Selbstbestimmung, dem
jedem Individuum zusteht, wird dem Anspruch der Lebensrettung der Organempfanger klar
iibergeordnet. Der Respekt der Autonomie, der Selbstbestimmung ist ein hohes Gut, dem

jedem Individuum zusteht.

Eine enge Widerspruchslosung konnte ein Risiko beinhalten, dass es zu einem kritiklosen
Organentnahmeverfahren flihren konnte und dem Respekt der Selbstbestimmung keinen Wert

mehr zustehen wiirde (Dammbruchargument).

Da die Literatur bei der Widerspruchslosung hohere Organspenden beschreibt und bei der
erweiterten Widerspruchs- als auch Zustimmungslosung den Angehdrigen ein subsididres
Entscheidungsrecht auf Basis des mutmasslichen Willens der Person zusteht, ist die

Einfiihrung des erweiterten Widerspruchsrecht zu empfehlen.

Da bis jetzt nicht alle Bevolkerungsschichten gleich sensibilisiert sind fiir diese Thematik,
konnte eine regelmissige, durch den Bund geforderte Aufforderung, sich Gedanken zum

Thema Organspende zu machen, sich positiv auswirken.

Dieser Bericht beruht vorwiegend auf einer Zusammenfassung folgender Literatur:
NEK, Zur Widerspruchslésung im Bereich der Organspende, Stellungnahme Nr. 19/2012
BAG, Organspende: Zustimmungslosung oder Widerspruchslosung? 12. September 2019
Erlauternder Bericht zum indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Volksinitiative
,Organspende fordern — Leben retten®, 13. September 2019

Bundesgesetz iliber die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen, Entwurf der

Anderung
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fur Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Schweizerische Gemeinnutzige Gesellschaft
Abklrzung der Firma / Organisation : SGG

Adresse, Ort : Schaffhauserstrasse 7, 8042 Zirich
Kontaktperson : Lukas Niederberger

Telefon I

E-Mai : I

Datum :15.10.2019

Kommentar:

Die Schweizerische Gemeinntitzige Gesellschaft (SGG) ist das Schweizer Kompetenzzentrum fir freiwilliges Engagement in der Schweiz. Die SGG publiziert
seit 2007 regelmassig den Freiwilligen-Monitor Schweiz. In der Freiwilligenforschung gilt weltweit, dass Spenden von Zeit, Geld, Naturalien, Know-how, Blut
oder andere Ressourcen nur aus freiem Willen erfolgen kann. Alles andere wére rein definitorisch eine contradictio in re.

Abgesehen davon, dass man mit einem Vermerk auf dem Krankenkasse-Ausweis sehr pragmatisch und einfach vermerken kénnte, ob jemand Organe spen-
den will oder nicht, ist es sehr bedenklich, dass der Bund der Organ-Transplantations-Industrie derart unkritisch zudienen will. Denn letztlich geht es nicht um
den Bedarf der Patienten, sondern der Fachéarzte und der Spitéler, die auf ihre Fallzahlen kommen missen.

Selbst ein sehr bekannter Berner Herz-Chirurg, mit dem ich befreundet bin, ist aus genau diesem Grund klar gegen die Widerspruchslosung.



Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag
8,2/8a,2/ Der Ausdruck “Spende” ist zu umschreiben. Spende setzt

8b,1/8b,3/ absolute Freiwilligkeit voraus und steht darum im Wider-

8b,4 /8b,6b / spruch zur Gesetzesanderung.

10,1/10a,1/

10a,2/54,2b/

61,2e/6911,2/

69 11,3

69,1c Trennfehler: Best-immungen Be-stimmungen
Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

10a

Statt eines Widerspruchregisters wére es sehr viel einfa-
cher, wenn es auf den Krankenkasse-Ausweisen einen Ver-
merk gabe, wo leicht zu erkennen ist, ob jemand ihre/seine
Organe spenden will oder nicht.

212



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Bundesamt fir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Schweizerische Gesellschaft fir Gastroenterolgie
Abktrzung der Firma / Organisation 1 SGG

Adresse, Ort : Wattenwylweg 21 3006 Bern

Kontaktperson : Geschéftsstelle Frau Gabriela Kaufmann-Hostettler
Telefon I

E-Mail |

Datum : 9. Dezember 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch



mailto:transplantation@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch

Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Die Schweizerische Gesellschaft fir Gastroenterologie (SGG) bedauert es sehr, dass sie als Gesellschaft, deren Mitglieder aktiv Patienten auf der Leber-

transplantationswarteliste betreuen, nicht direkt vom BAG Uber die Vernehmlassung informiert wurde und nur auf Umwegen davon erfahren hat.

Die SGG begriisst es sehr, dass der Bundesrat den Handlungsbedarf zur Anderung der Transplantationsgesetztes erkannt hat, mit dem Ziel die Chancen

fur Menschen auf einer Warteliste auf ein Spenderorgan zu erhéhen, und unterstitzt den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates vom 13. September

2019 zur Volksinitiative «Organspende fordern — Leben retten» vollumfanglich:

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

Art 8a Abs 2

Die Formulierung: «eine andere Erklarung zur Spende»
sollte prazisiert werden. Was wird darunter verstanden?

Art 10a Abs 1

Die Bezeichnung Widerspruchsregister suggeriert, dass in
diesem Register nur ein Widerspruch dokumentiert wird,
obwohl in diesem Absatz erwahnt wird, dass auch eine an-
dere Erklarung zur Spende eingetragen werden kann. Die
SGG wiurde es begrissen, dass auch eine Zustimmung zur
Organentnahme zentral dokumentiert werden kann. Ent-
sprechend wére eine neutralere Bezeichnung des Registers
z.B. Spenderregister oder Organspenderregister unverfang-
licher

Art. 10a Abs. 3

Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem zentralen nationa-
len Organspenderegister wiirde die SGG auch hier eine
zentrale Losung favorisieren. Eine zentrale Lésung, die den
Zugang zum Register auf wenigen Personen beschrankt,
wirde der Datenschutz verbessern und die Gefahr eines
Missbrauchs reduzieren.

Art. 61 Abs. 2
und 3

Die Information sollte sich hier nicht nur auf den Wider-
spruch fokussieren.

2/3



Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

S 23 Art 8b Wie oben ausgefiuihrt wirde die SGG einen zentralen Zu-
gang zum Register bevorzugen

S27 Art 10a Hier wird erwéhnt, dass im Register auch «die Zustimmung

Abs lund 2 zur Entnahme von Organen, Geweben und Zellen, welche

fur die empfangende Person nicht lebensnotwendig

sind oder der Herstellung von Transplantatprodukten die-
nenx», eingetragen werden kann. Wieso kann die Zustim-
mung zur Entnahme von Organe, welche fur die empfan-
gende Person lebensnotwendig sind, nicht eingetragen
werden kdnnen.

Da z.T. auch die Zustimmung zur Organspende erfasst
wird, sollte die Bezeichnung des Registers neutraler sein.

3/3
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@ | ) SOCIETE SUISSE DE MEDECINE INTENSIVE

L SOCIETA SVIZZERA DI MEDICINA INTENSIVA
SGI-SSMI-SSMI

Eidgentssisches Departement
des Innern EDI

Herr Bundesrat Dr. Alain Berset
Inselgasse 1

CH-3003 Bern

Basel, 06. November 2019

Vernehmlassungsantwort zum Indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Eidg.
Volksinitiative ,,Organspende fordern — Leben retten“

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset

Mit Schreiben vom 13.09.2019 laden Sie uns zur Vernehmlassung zum indirekten
Gegenvorschlag des Bundesrates zur Volksinitiative ,Organspende fordern — Leben retten® ein.
Wir bedanken uns herzlich fur diese Mdglichkeit und nehmen gern wie folgt Stellung:

Einleitende Uberlegungen

Einleitend mdchten wir festhalten, dass die Schweizerische Gesellschaft fur Intensivmedizin
(SGI) alle Anstrengungen unterstiitzt, die zu einer héheren Spendebereitschaft in der
Bevolkerung und damit zu einer hbheren Zustimmungsrate in Situationen mit potentieller
Organspende fihren.

Wie im erlauternden Bericht zum indirekten Gegenvorschlag vom 13.09.2019 zu Recht vermerkt,
liegt die aktuelle Zustimmungsrate zur Organentnahme im Todesfall bei ungeféahr 40%. Dieser
Anteil entspricht auch unserer personlichen Erfahrung im klinischen Umgang mit diesen
Situationen. Diese Zahl von 40% kommt derjenigen von 47% der Bevolkerung bemerkenswert
nahe, die sich in der schweizerischen Gesundheitsbefragung 2017 positiv zu einer potenziellen
Organspende geéussert hat. Dieser lediglich geringe Unterschied lasst den Ruickschluss zu, dass
eine erhohte Zustimmungsrate in erster Linie durch eine verbesserte Akzeptanz der
Organspende bei der Gesamtbevdlkerung zu erreichen ist und nicht im Einzelgesprach in der
Akutsituation. Eine hthere Spendebereitschaft setzt einen Meinungsbildungsprozess bei der
»-gesunden® Bevolkerung voraus. Gerat ndmlich ein Patient durch Unfall oder Krankheit in die
Situation, ein potenzieller Organspender zu sein, und ist den vertretungsberechtigen Personen
keine klare Willensausserung des Patienten zu diesem Thema bekannt, lehnen sie gemass
unserer Erfahrung eine zur Diskussion gebrachte Organspende in aller Regel ab.

Aktuelle Situation in der Praxis

Die Mitglieder unserer Fachgesellschaft sind taglich mit derartigen Situationen konfrontiert und
fuhren einen Grossteil der entsprechenden Gesprache mit den vertretungsberechtigten Personen
. Dabei stehen immer die Patientenautonomie und der vermutete Patientenwille im Zentrum. Den
vertretungsberechtigten Personen wird in einem oder mehreren Gesprdchen vorerst die
Ausweglosigkeit und damit der unabwendbare oder bereits eingetretene Tod des Patienten
erlautert und dann in einem zweiten Schritt dessen Bereitschaft zu einer allfélligen Organspende
zur  Sprache gebracht. Ausserdem wird eine Abfrage des Spenderegisters
(https:/lwww.swisstransplant.org/de/nationalesorganspenderegister/) durchgefihrt. Lehnen die
vertretungsberechtigten Personen eine Organspende ab, ist das Thema erledigt.

Schweizerische Gesellschaft fur Intensivmedizin SGI, Geschéaftsstelle c/o IMK Institut fir Medizin und Kommunikation AG,
Munsterberg 1, CH-4001 Basel
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Auswirkungen der vorgeschlagenen Gesetzesanderung auf die Situation in der Praxis
Auf die oben beschriebe Praxis dirften die vorgeschlagenen Gesetzesdnderungen nur sehr
marginale Auswirkungen haben. Nach wie vor steht das Gesprach mit den
vertretungsberechtigten Personen Uber das Lebensende des Patienten im Vordergrund, gefolgt
vom Ansprechen der Méglichkeit einer Organspende. Dass die Gesetzesanderung den Wechsel
von der expliziten zur vermuteten Zustimmung vorsieht, dirfte den Gesprachsverlauf nur wenig
beeinflussen. In praxi birgt lediglich die nun vorgeschlagene Méglichkeit, eine Organspende unter
gewissen Umstanden auch ohne Auffinden von vertretungsberechtigten Personen durchfiihren
zu durfen (Artikel 8 Ziffer 3), eine relevante Anderung der aktuellen Vorgehensweise, die bisher
eine Spende ohne die ausdrickliche Zustimmung von vertretungsberechtigten Personen
verbietet (Artikel 8, Ziffer 4 des aktuell giltigen Gesetzes). Allerdings wird diese neue Option
durch einschrankende Bestimmungen (Artikel 8 Ziffer 4b und Artikel 10) stark limitiert (vgl. unten).
Da diese Konstellation insgesamt aber selten anzutreffen ist, wird auch die Auswirkung auf die
Spenderzahlen bescheiden ausfallen.

Auswirkungen der vorgeschlagenen Gesetzesanderung auf die Spendebereitschaft am
Lebensende

Die Volksinitiative ,Organspende fordern — Leben retten® als auch der indirekte Gegenvorschlag
des Bundes zielen darauf ab, die Spendewahrscheinlichkeit beim Eintreffen einer
entsprechenden Situation am Lebensende zu erhdéhen. Wie oben dargelegt, ist es aus unserer
Sicht aber zweifelhaft, ob die bescheidene Zustimmungsrate durch eine Anderung der
Rechtslage von der aktuell giltigen Zustimmungslésung zur von der Initiative vorgeschlagenen
reinen Widerspruchslésung oder zur vom Bundesrat zur Diskussion gestellten erweiterten
Widerspruchslésung (=vermutete Zustimmung) gesteigert werden kann.

Konkrete Rickmeldungen zum vorgeschlagenen Gesetzestext

Artikel 8 Ziffer 4b:

Aus verstandlichen Grinden wird gefordert, dass bei ,Personen, die vor ihrem Tod dauerhaft
oder Uber langere Zeit urteilsunfahig waren®, die Einwilligung der vertretungsberechtigten
Personen vor einer allfalligen Organspende zwingend einzuholen ist. Zwar ist diese Formulierung
aus Sicht der Patientenautonomie nachvollziehbar; in der Akutsituation ist aber ein solcher
Umstand nur schwierig zu Uberprifen bzw. auszuschliessen. In der Praxis wird mit dieser
Bestimmung und mit Artikel 10 (vgl. unten) eine Organspende ohne explizite Einwilligung von
vertretungsberechtigten Personen faktisch verunmdglicht.

Artikel 8b Ziffer 6a:
Im Sinne der Konsistenz schlagen wir vor, hier auf den Artikel 378 des ZGB
(Vertretungsberechtigte Personen) zu verweisen.

Artikel 10 Ziffer 4

Zur Durchfuhrung vorbereitender medizinischer Massnahmen wird hier gefordert, dass bei
Personen, die a) das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, b) dauerhaft oder tber langere
Zeit urteilsunfahig waren oder c) ihren Wohnsitz im Ausland haben, solche nur mit expliziter
Zustimmung der Angehdrigen durchgefuhrt werden dirfen. Da den vorbereitenden Massnahmen
vollig zu Recht sehr enge Grenzen (Artikel 10 Ziffer 1 b bis e) gesetzt sind und die Abklarung
einer moglichen vorherbestehenden Urteilsunfahigkeit — gerade beim Fehlen von
vertretungsberechtigten Personen — ein zeitraubender Vorgang sein konnte, verunmdoglicht
dieser Passus faktisch nur schon die Evaluation einer moglichen Spende ohne Beisein und
Zustimmung von vertretungsberechtigten Personen. Aus unserer Sicht sollen vorbereitete
Massnahmen in jedem Fall zulassig sein; die Einschrénkungen gemass Artikel 8 Ziffern 1, 2 und
4 sollen nur die Organentnahme betreffen. Die Ziffer 4 des Artikels 10 ist unseres Erachtens
ersatzlos zu streichen.

Schweizerische Gesellschaft fur Intensivmedizin SGI, Geschéaftsstelle c/o IMK Institut fir Medizin und Kommunikation AG,
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Wortwahl und Tonalitat des Gesetzestextes

Die Wortwahl und Formulierungen des vorliegenden Gesetzesentwurfes werden wohl wenig zu
einer positiveren Haltung der Bevoélkerung zur Organspende am Lebensende beitragen. Um nicht
in den Verdacht zu kommen, einer Person nach ihrem Tod gegen ihren vormaligen Willen Organe
zu entnehmen, wird im vorliegenden Entwurf nicht weniger als 22 Mal das Wort ,Widerspruch*
gebraucht, wahrend das Wort ,Zustimmung“ kaum zu finden ist. In diesem Sinne ware aus
unserer Sicht winschenswert, die Wortwahl ganz generell zu Uberdenken.

Zusammenfassung

Die Schweizerische Gesellschaft fir Intensivmedizin unterstitzt alle Massnahmen, die unter
Wahrung der Personlichkeitsrechte eine Erhéhung der Zustimmung zur Organspende férdern. In
diesem Sinne unterstitzt die Schweizerische Gesellschaft fir Intensivmedizin auch den
vorliegenden Gesetzesentwurf (unter den oben angefiihrten Einschrankungen, vor allem Artikel
10 ziffer 4 betreffend). Ob der vorliegende Gesetzesentwurf allerdings tatsadchlich zu einer
erhdhten Spendebereitschaft beitragen wird, ist aus Sicht der SGI zumindest fraglich. Hierzu
bedarf es einer durchaus nicht neutralen Informationskampagne des Bundes, welche die
positiven Seiten der Organspende beleuchtet, ohne aber die Personlichkeitsrechte des Einzelnen
Zu missachten.

Wir bedanken uns herzlich fir die Moglichkeit der Stellungnahme und stehen fir weiter Auskinfte
jederzeit sehr gerne zur Verfiigung.

Freundliche Griisse

Prof. Dr. med. Thierry Fumeaux Prof. Dr. med. Miodrag Filipovic
Prasident SGI Vorstand SGI / Ressortleiter Wissenschaft

Schweizerische Gesellschaft fur Intensivmedizin SGI, Geschéaftsstelle c/o IMK Institut fir Medizin und Kommunikation AG,
Munsterberg 1, CH-4001 Basel
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SWISS SOCIETY OF PAEDIATRICS

lhre Arztinnen und Arzte fiir Kinder und Jugendliche
Les médecins de vos enfants et adolescents

| medici dei vostri bambini e adolescenti

Herr Bundesrat
Alain Berset
Eidgendssisches Departement des Innern

Per Mail an:
gever@bag.admin.ch
transplantation@bag.admin.ch

12. Dezember 2019

Eidgendssische Volksinitiative «Organspende fordern - Leben retten» und indirekter
Gegenvorschlag (Anderung des Transplantationsgesetzes)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir bedanken uns fir die Méglichkeit, uns an der Vernehmlassung zur Eidgenéssischen Volksinitiative
«Organspende férdern — Leben retten» und den indirekten Gegenvorschlag (Anderung des Transplantati-
onsgesetzes) zu beteiligen.

Die Schweizerische Gesellschaft fir Padiatrie vertritt als offizielle Fachgesellschaft die Interessen der in
Spital und Praxis tatigen Kinder- und Jugendarzte der allgemeinen und spezialisierten Padiatrie. Allge-
mein mdchten wir festhalten, dass die geringe Verfligbarkeit von Organen fiir Kinder, die darauf angewie-
sen sind, und fir die betreuenden Teams, ein grosses Problem darstellt. Massnahmen, welche die Spen-
derrate erhdhen, begriissen wir deshalb grundsétzlich. Diese werden bezuglich Effektivitat, aber auch auf
ethischer Ebene unterschiedlich bewertet.

Der Berufsverband Haus- und Kinderérzte Schweiz mfe hat eine detaillierte Stellungnahme ausgearbeitet
und eingereicht. Die Schweizerische Gesellschaft fur Padiatrie schliesst sich in ihrer Funktion als natio-
nale Fachgesellschaft dieser Antwort an, wobei wir es den verschiedenen Spezialistengruppen tberlas-
sen, sich zu ihren besonderen Interessen direkt zu aussern.

Kritisch halt die SGP fest, dass der Gegenvorschlag des Bundesrates die Wirksamkeit der einzufiihren-
den Widerspruchslésung stark einschréankt. Indem er erfordert, dass bei fehlendem Widerspruch der ver-
storbenen Person eine Entnahme zwar grundsétzlich zulassig sei, aber dass die Angehdrigen dennoch
zwingend immer einzubeziehen seien und die Organentnahme ablehnen kdnnen, wenn dies dem mut-
masslichen Willen der verstorbenen Person entspreche, verwassert er den Grundgedanken der Geset-
zesrevision dermassen, dass sie im Alltag wirkungslos werden kann.


mailto:gever@bag.admin.ch
mailto:transplantation@bag.admin.ch

Die SGP ersucht Sie, den Textvorschlag vor diesem Hintergrund kritisch zu Giberdenken, unter Einbezug
von Experten in Transplantationsmedizin.

Freundliche Griisse

Prof. Dr. med. Gian Paolo Ramelli
Prasident SGP

Schweizerische Gesellschaft fir Padiatrie Tel: 026 350 33 44
Postfach 1380 Fax: 026 350 33 03
1701 Freiburg secretariat@swiss-paediatrics.org
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Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund
Abkirzung der Firma / Organisation : SIG

Adresse, Ort : Gotthardstrasse 65, 8027 Zirich
Kontaktperson : Jonathan Kreutner

Telefon : I

E-Mail |

Datum :27.11.2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lhren Angaben ausfillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch




Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund SIG vertritt als Dachverband 16 jiudische Gemeinden in der Schweiz gegentiber
Politik, Behérden, Medien und der Gesellschaft.

Im jadischen Glauben ist es zulassig, eine Transplantation von Organen eines Toten vorzunehmen, wenn damit ein Leben geret-
tet werden kann. Darum hat der SIG in der Vergangenheit die Gesetze zur Transplantationsmedizin auch stets untersttitzt. Die
vollstdndige Widerspruchsldésung geht jedoch aus judischer Sicht zu weit. Die Freiheit des Einzelnen bzw. die Mdglichkeit seiner
Familie, seinen Willen umzusetzen, ist wichtig.

Der SIG unterstitzt darum den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates, der auch der Familie die Méglichkeit gibt, den Willen
des potentiellen Organspenders auszudriicken.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag
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Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft
Société Suisse d'Ophtalmologie

D D U Sacieta Svizzera di Oftalmologia
Swiss Society of Ophthalmology

Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Herr Bundesrat Dr. Alain Berset

Inselgasse 1

CH-3003 Bern

Basel, 04. November 2019

Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative
«Organspende férdern — Leben retten»

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft (SOG) mochte der Einladung zum
Vernehmlassungsverfahren gerne folgen und gerne Stellung nehmen zum indirekten
Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Organspende férdern — Leben retten». Unsere Antwort
basiert auf der Meinung des Vorstandes unserer Fachgesellschaft sowie auf der Rickmeldung
der in der Schweiz tatigen Augenarztinnen und Augenarzte.

Es steht ausser Frage, dass die Anzahl der Spenderinnen und Spender von Organen und
Gewebe in der Schweiz ungentigend ist. Geméss Swisstransplant, der nationalen Stiftung fur
Organspende und Transplantation, sterben hierzulande jahrlich etwa 100 Personen, weil ihnen
kein passendes Organ zugeteilt werden konnte. Damit die Schweizer Bevélkerung adaquat
mit Spendergewebe versorgt werden kann, spricht sich die SOG, wie in der
Volksinitiative zur Forderung der Organspende vorgesehen, eindeutig fur die
Widerspruchslésung aus.

Der Bundesrat beabsichtigt die Einfihrung der Widerspruchslésung fir die Entnahme von
lebensrettenden Organen und Gewebe. Gleichzeitig ist fur nicht-lebensrettende Organe und
Gewebe eine explizite Zustimmung des Verstorbenen und/oder der Angehdrigen vorgesehen
(Ausnahmeregelung Art 8, Absatz 5a). Die Kombination aus einer Widerspruchsregelung fiir
lebensrettende Organe und Gewebe sowie einer Ausnahmeregelung fur nicht-lebensrettende
Organe und Gewebe ist hierbei nicht sinnvoll, da dies im Einzelfall wohl zu Unklarheiten und
Verwirrung fuhren wirde. Wer zu Lebzeiten bewusst auf einen Widerspruch verzichtet und
samtliche Organe und Gewebe spenden mdochte, misste in diesem Fall zusatzlich eine
explizite Zustimmungserklarung hinterlegen, um beispielsweise auch zu einer Hornhautspende
einzuwilligen. Fir Personen, die nicht-lebensrettendes Gewebe spenden wollen, wiirde dies
einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. Zudem durfte ein grosser Kommunikationsaufwand
noétig sein, um die Bevdlkerung angemessen dariiber zu informieren, fir welche Organe und
welches Gewebe nur eine Widerspruchslésung und fur welche die Ausnahmeregelung gilt. In
der Praxis werden auch zukilnftig keine Organe und kein Gewebe enthommen — egal ob
lebensrettend oder nicht —, ohne dass die Angehdrigen explizit ihre Einwilligung dazu gegeben
haben. Letztendlich wirde eine Ausnahmeregelung fir nicht-lebensrettende Organe und
Gewebe die Thematik innerhalb der Bevolkerung verkomplizieren.

Freundliche Griisse

3R

Prof. Dr. med. Beatrice Frih
Prasidentin SOG
Verwaltungssekretariat SOG-SSO | c/o IMK Institut fiir Medizin und Kommunikation AG | Miinsterberg 1 | CH-4001 Basel | sog@imk.ch
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Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : SPO Schweizerische Patientenorganisation
Abkurzung der Firma / Organisation : SPO

Adresse, Ort : Geschéftsstelle, Haringstrasse 20, 8001 Zurich
Kontaktperson : Daniel Tapernoux

Telefon :_

E M I

Datum : 8. Dezember 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit Inren Angaben ausflllen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch




Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir begriissen, dass wir zum sogenannten «indirekten Gegenvorschlag» zur sogenannten «Organspendeinitiative» Stellung nehmen kénnen. Inhaltlich und
auch bezliglich des Vorgehens mit Umgehung einer obligatorischen Volksabstimmung stehen wir der geplanten Gesetzesanderung aber sehr kritisch ge-
genlber.

Kritik am Vorgehen

Hinsichtlich des Vorgehens kritisieren wir, dass mit der Erarbeitung eines indirekten Gegenvorschlages in Gesetzesform eine obligatorische Volksabstim-
mung (Verfassungséanderung) fir eine sehr eingreifende Anderung umgangen wird. Dies gilt sowohl, wenn die sogenannten «Organspende-Initiative» zur
Abstimmung gebracht wird sowie vor allem auch wenn sie zurlickgezogen wirde und nur der Gegenvorschlag des Bundesrates (Gesetzesanderung) ver-
bleibt. Auch wenn die Initiative zur Abstimmung kommen sollte, hatten die Stimmbiirgerinnen mangels Alternativen héchsten die Wahl zwischen einer er-
weiterten (indirekter Gegenvorschlag) und allenfalls (siehe unten) engeren Widerspruchsldsung (Initiative mit Verfassungséanderung). Damit fehlen eigentli-
che Alternativen wie die Beibehaltung des Status quo (erweiterte Zustimmungslosung), welche flr eine echte Legitimation durch eine Volksabstimmung
notwendig waren. Zwar wirde die im sogenannten «indirekten Gegenvorschlag» geplante Anderung des Transplantationsgesetzes einem fakultativen
Referendum unterstehen, dafiir missten aber zuerst die notwendigen Unterschriften gesammelt werden, was aus jetziger Sicht nicht realistisch erscheint.
Die Einfiihrung der Widerspruchslésung ist mit sehr eingreifenden Anderungen verbunden, weil durch die erweiterte Widerspruchsldsung verfassungsmés-
sig garantierte Grundrechte, wie die personliche Freiheit (Selbstbestimmung, siehe auch unten) eingeschrankt werden. Ebenfalls kann diese Anderung
nach unserer Ansicht nicht mit dem Transplantationsartikel (Artikel 119a) in der Bundesverfassung legitimiert werden, weil bisher im Rahmen von Trans-
plantationsgesetztesvorlagen basierend auf diesem Bundesverfassungsartikel sowie dem weiter unten diskutierten Bundesgerichtsentscheid von 1997
(BGE 123 | 112) immer eine Widerspruchldsung abgelehnt wurde.

Zusammenfassend vertreten wir die Meinung, dass eine Volksabstimmung (Verfassungséanderung, direkter Gegenvorschlag) als Legitimation fir eine An-
derung der Vorgehensweise bei moglichen Organspenderinnen mit grosser Tragweite - entsprechend dem Wechsel von einer Zustimmungs- zu einer Wi-
derspruchsldsung - zwingend durchgefiihrt werden muss.

Kritik am Inhalt
Bereits in der Ubersicht zu Beginn des erlauternden Berichtes wird die Behauptung aufgestellt, dass die Spenderate bei Einfiihrung einer
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Widerspruchslésung unbestimmter Art (eng oder erweitert) steigen wiirde. Begriindet wird dies mit wissenschaftlichen Erkenntnissen basierend auf der
neueren Literatur. Wir werden in der Folge aufzeigen, dass sich diese Behauptung anhand von wissenschaftlichen Studien zum Thema kaum belegen
lasst. Ausgehend von dieser — nach unserer Ansicht — falschen Grundannahme erscheint es fraglich, ob die erheblichen Einschrankungen der personlichen
Freiheit von méglichen Spenderinnen im Rahmen einer erweiterten Widerspruchsldsung gerechtfertigt werden kann.

Unter dem Titel «Neue Erkenntnisse zum Einfluss des Willensausserungsmodell auf die Spenderate» (Seite10, Kapitel 2.6) werden im erlduternden Be-
richt folgende drei Behauptungen aufgestellt: 1 die Organspenderate sei in Landern mit Widerspruchslosung hoher, 2 die Zahl der Organspenden steige
nach Umstellung auf eine Widerspruchslésung, ohne dass ein ursachlicher Zusammenhang festgestellt werden kénne und 3 die Widerspruchlosung
scheine ein Faktor zu sein, welcher zur Erhéhung der Spenderate beitragen kénne.

zugrundeliegende Studie

Wenn nun die Studie «Der Einfluss von Zustimmungsmodellen, Spenderegistern und Angehdrigenentscheid auf die Organspende», welche diesen Be-
hauptungen zu Grunde liegen soll, konsultiert wird, ergeben sich bereits beim Vergleich der Studien-Synthese mit den erwahnten Behauptungen im erlau-
ternden Bericht Vorbehalte. So haben sich plotzlich nur noch «Hinweise verdichtet», «dass ein Widerspruchsmodell die Spenderate positiv beeinflussen
kénnte» (!). Ebenfalls fehlten weiterhin klare wissenschaftliche Erkenntnisse flr «eine gesicherte Abschatzung des Ausmasses des Effekts» sowie auch fir
den - bereits erwahnten - ursachlichen Zusammenhang zwischen Umstellung auf eine Widerspruchldsung und Spenderate. Darliber hinaus fehle auch
«derzeit eine schliissige Untersuchung dazu, ob und wie das Willensausserungsmodell die Zustimmungsrate der Angehdrigen direkt» beeinflusse. Eben-
falls wird auf viele weitere Faktoren hingewiesen, welche die Spenderate beinflussten, wie z. B. Organisation des Spendeverfahrens, Umgang mit den
Angehdrigen und weiter kulturelle sowie volkswirtschaftlich-gesellschaftliche Gegebenheiten. In ungeeigneten Situationen kénne eine Umstellung auf eine
Widerspruchlésung gar Effekte haben, welche dem «erwiinschten Ziel» (einer Steigerung der Spenderate) widerspreche. Zusammenfassend sind die
Schlussfolgerungen der Studienautoren viel vorsichtiger, als diejenigen im erlauternden Bericht und gemass Studienautoren gibt es gar Argumente gegen
einen Wechsel zu einer Widerspruchsldsung.

Landerbeispiel Wales

Zusatzlich kann aus der genannten Studie noch ein Lander-Beispiel herausgegriffen werden, namlich Wales. Die Studienautoren erwahnen einerseits, dass
die Situation in Wales derjenigen in der Schweiz am nachsten komme, da ein erweitertes Widerspruchs-Modell («soft opt-out») eingefihrt worden sei,
nachdem bereits organisatorische Massnahmen im gesamten Vereinigten Kénigreich zu einer Erhdhung der Spenderate gefuhrt hatten. Andererseits ver-
weisen die Autoren der erwahnten Schweizer Studie auf eine zum Zeitpunkt der Publikation ihrer Studie noch laufende Studie in Wales, welche den ursach-
lichen Einfluss der Einflihrung einer erweiterten Widerspruchslésung auf die Zustimmungsrate der Angehdrigen untersuchen wiirde. Eine erste Publikation
dieser Studie verfasst von Frau Dr. Jane Noyes und Kolleginnen ist nun Anfang 2019 unter dem Titel «Short-term impact of introducing a soft opt-out organ
donation system in Wales: before and after study» im renommierten British Medical Journal erschienen. Die Schlussfolgerungen der Autorinnen lautet, dass
zumindest kurzfristig (18 Monate ab Einfihrung Gesetz mit Wechsel zu einem erweiterten Widerspruchs-System 1.12.2015 im Vergleich mit den 3 Jahren
vor der Einfiihrung) zwar ein weiterer Anstieg der Spenderate festgestellt konnte. Aber dieser Anstieg unterscheidet sich nicht von demjenigen in anderen
Landesteilen (z. B. England) innerhalb des Vereinigten Kénigreiches ohne bisherige Einfiihrung eines erweiterten Widerspruch-Systems. Die Autorinnen
erwahnen als mdgliche Erklarung, dass zu wenig lange untersucht worden sein, um den Effekt des neu eingefiihrten Systems belegen zu kénnen.
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Grundsatzlich ist es natlrlich moglich, dass in einer spateren Datenauswertung einen solchen Effekt der Einflihrung des erweiterten Widerspruchsmodells
im Vergleich mit den anderen Landesteilen des Vereinigten Konigreiches zeigt. (Ein solcher Vergleich ist nur bis 2019 gegeniiber England méglich, da dort
ein Systemwechsel ab 2020 geplant ist.) Aber zum jetzigen Zeitpunkt sind die Fakten so, dass ein solcher Einfluss einer erweiterten Widerspruchslésung
auf die Spenderate - trotz sehr guten Studienbedingungen mit Vergleich in demselben Land mit den gleichen organisatorischen Voraussetzungen - NICHT
gezeigt werden konnte.

Beispiele von Landern mit negativen Auswirkungen, mogliche Auswirkungen in der Schweiz

Umgekehrt gibt es gemass der Schweizer Studie «Der Einfluss von Zustimmungsmodellen, Spenderegistern und Angehérigenentscheid auf die Organ-
spende» sogar Hinweise, dass unter nicht geeigneten Bedingungen die Einfihrung einer Widerspruchslésung sich gar kontraproduktiv auf die Spenderate
auswirken konnte. Allerdings sind die angefiihrten Landerbeispiele Griechenland, Chile und Singapur aus verschiedensten Griinden (z. B. kulturelle, wirt-
schaftliche, engeres Widerspruchsmodell) nicht gut mit der Schweiz vergleichbar. Andererseits zeigen diese Beispiele doch eindriicklich auf, dass die Ein-
fiihrung eines Widerspruchmodelles nicht zwangslaufig zu einem neutralen oder positiven Einfluss auf die Spenderate fihren muss. Ebenfalls kann damit
der Behauptung, dass in Landern mit einer Widerspruchsldsung generell hdhrere Spenderaten aufweisen wirden widersprochen werden. Bezeichnender-
weise sind die drei genannten Landerbeispiele in den Grafiken (Abbildung 2 und 3 auf Seite 11) des erlauternden Berichtes nicht aufgefihrt.

Hinter diesem kontraproduktiven Effekt durch die Einfihrung einer Widerspruchslésung steht vermutungsweise ein grundsatzliches Misstrauen gegenuber
dem Staat und auch der modernen wissenschaftlichen Medizin. Letzteres zeigt sich auch immer wieder, wenn es um Zweifel am Hirntod-Konzept geht, bei
welchen zwar mit Patientenbeispielen argumentiert wird, welche zum grossen Teil eher als moderne Mythenbildung gesehen werden mussen. Nichts desto
trotz bleibt dieses Grundmisstrauen, welches die Auswirkung eines Wechsels des Willensdusserungsmodelles auch in einer - dem Fortschritt gegenuiiber
offenen - Gesellschaft, wie in der Schweiz schwer voraussagbar machen. Auch wenn die Bevolkerung mehrheitlich die Organspenden als positiv beurteilt,
heisst das nicht, dass die einzelnen Menschen im Falle einer moglichen Organspende einer Angehdrigen dies gleichsehen. Vor allem negative Erfahrungen
mit subjektiv empfundenem zeitlichem Druck gekoppelt mit der gesetzlichen Vermutung, dass eine Person ohne gedusserten Widerspruch der Organent-
nahme zustimmt, ist unter Umstanden geeignet, einen Stimmungsumschwung herbeizufiihren. Es wird nicht mehr vor allem die Mdglichkeit gesehen, eines
Tages selber auf ein fremdes Organ angewiesen sein zu kénnen. Betroffene Angehorige und ihr Umfeld kénnten dagegen mehr auf den Behandlungsab-
bruch bei einer geliebten Person fokussieren. Diesen Behandlungsabbruch bringen sie vermutungsweise in Verbindung mit der subjektiv empfundenen
rasch folgenden Frage nach einer Organspende, der neuen gesetzlichen Vermutung, dass diese nahestehende Person ohne geausserten Widerspruch
automatisch Organspenderin wird sowie dem raschen Vorgehen nach dem Entscheid, dass die Organe entnommen werden kénnen. Zusatzlich negative
Auswirkungen bei den Angehdrigen kdnnen auch eine eigene Ohnmachtswahrnehmung und — objektiv meist unbegriindete - Schuldgefiihle verbunden mit
bleibenden subjektiven Rest-Zweifeln bezliglich Aussichtslosigkeit der damaligen Situation haben. Erfahrungen aus unserer Beratungstatigkeit von Ange-
horigen bei Todesfallen (ohne Organspende) zeigen, dass solche negativen Geflihle mitunter starkste Treiber fiir eine (selbst-)zerstérerische Wut gegen-
Uber den vermeintlichen Verursachern sein kann. Diese Wut kénnte sich im Rahmen von Organentnahmen gegen die die Verantwortlichen des Behand-
lungsteam sowie den Staat als Urheber der gesetzlichen Regelung richten. Anhand von medienwirksamen Einzelféllen kdnnte sich diese Wut auch wiede-
rum negativ auf die Wahrnehmung der Organspenden im Allgemeinen sowie auf die Spenderate auswirken. Als moglicher Vergleichsfall ware die Einfiih-
rung des neuen Erwachsenschutzrechtes insbesondere die Kindes- und Erwachsenschutzbehdrden zu nennen, mit nachfolgend emotional sehr aufgelade-
nen Diskussionen aufgrund von publik gewordenen sehr tragischen Fallen, welche einem landesweiten Versagen der neuen Behdrde zugeschrieben
wurde. Die damalige Anderung des Zivilgesetzbuches war ja - im Unterschied zu der hier geplanten Gesetzesanderung - (iberfallig und zum grossen Teil
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unbestritten.

Fazit Auswirkungen einer Umstellung auf die Spenderate

Zusammenfassend lassen sich die im erlauternden Bericht aufgestellten Behauptungen bezlglich eines erh6henden Einflusses einer erweiterten Wider-
spruchslosung auf die Spenderate kaum halten. Es ist nach wie vor so, dass dieser Einfluss NICHT belegt werden kann und/oder diesbezliglich ein grosser
ungewisser Bereich wissenschaftlicher Erkenntnis besteht. Umgekehrt waren auch mogliche negative Einfliisse eines Wechsels auf die Spenderate auch in
der Schweiz denkbar. Somit ist die Annahme eines erhéhenden Effektes der Einfiihrung einer erweiterten Widerspruchsldsung auf die Spenderate, welche
dem sogenannten Gegenvorschlag zu Grunde liegt schlicht nicht zu beweisen oder falsch. Damit sind auch die weiteren darauf aufbauenden Uberlegungen
zumindest in Frage zu stellen respektive ganz zu verwerfen.

Alternativen zur weiteren Erhohung der Spenderate

Desweitern wird im erlduternden Bericht zum sogenannten Gegenvorschlag festgestellt, dass die Spenderate in der Schweiz in den letzten Jahren kontinu-
ierlich angestiegen ist, was - zum Teil (?) - dem Aktionsplan «Mehr Organe fiir Transplantationen» zu verdanken sei. Ebenfalls nehmen die Zahlen auf den
Wartelisten seit Kurzem nichtmehr zu. Allerdings wurde das Ziel von 20 Spenderinnen pro Million Einwohnerinnen (pmp) knapp verfehlt (von 2012 12.0 auf
2018 18.6 pmp). Zusammenfassend stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob nicht der eingeschlagene Weg weiterverfolgt oder die Bemiihungen
gar verstarkt werden sollen, bevor umstrittene weiteren Massnahmen — wie der Systemwechsel zu einer Widerspruchslésung - ergriffen werden, welche die
Spenderate nicht sicher erhdhen. Oder anders formuliert: Die finanziellen Mittel kénnten hier eingesetzt werden, anstatt sie in einen Systemwechsel mit
aktuell unklarem Ausgang zu investieren.

Uberlegungen zu den méglichen Spenderinnen und deren Angehdrigen

Den Uberlegungen zur Erhdhung der Spenderate bzw. Berlicksichtigung der Bediirfnisse der moglichen Empfangerinnen stehen ethische Uberlegungen
beziiglich der Spenderinnen gegeniiber. So wird auch im erlauternden Bericht die Wichtigkeit eines Miteinbezuges der Angehdrigen bei der Entscheidung
hinsichtlich einer Organspende anerkannt und deshalb wird ja auch eine erweiterte Widerspruchslésung, welche diesen Miteinbezug gewahrleistet vorge-
schlagen. Ebenfalls misse eine intensive Information der Bevolkerung gewahrleistet werden, um mdoglichst alle tber die Moglichkeit eines Widerspruchs
sowie den Umstand, dass ohne einen solchen Widerspruch die Entnahme von Organen und vorbereitenden Massnahmen zuldssig sein werden, aufzukla-
ren. Diese intensive Information wurde im Ubrigen auch durch das Bundesgericht im Jahr 1997 (BGE 123 | 112) - noch vor dem Transplantationsartikel in
der Verfassung — gefordert, damit eine Widerspruchslosung gemass der Bundesverfassung tolerierbar wiirde.

Die oben erwahnten, im erlauternden Bericht ausgefiihrten Uberlegungen und Massnahmen zum Miteinbezug der Angehérigen sind — vor allem auch im
Gegensatz zu einer engen Widerspruchsldsung entsprechend des Initiativiextes der sogenannten «Organspendeinitiative» - sicher zu begriissen. Wobei
dann noch zu fragen ware, wie eng die Verfassungsbestimmung gemass Initiativtext im Zusammenhang mit anderen Verfassungsbestimmungen gesetzlich
umgesetzt werden kdnnte. Aber auch mit dem sogenannten «Gegenvorschlag» stellt sich die Frage, ob und wie damit die Rechte und Bedurfnisse der

5/13



maoglichen Spenderinnen gewahrleistet werden kénnen.

Situation der Angehorigen

Ausgehend von einer — sehr wahrscheinlich sehr haufigen - Situation, dass weder eine Zustimmung noch ein Widerspruch (z. B. Registereintrag, Ausweis)
seitens der betroffenen Patientin bzw. mdglichen Spenderin vorliegt, prasentieren sich die folgenden Probleme: Damit, dass die Angehérigen der mdglichen
Spenderin neu der Entnahme widersprechen mussen statt ihr wie bisher zu zustimmen, entsteht ein massiver Druck auf die Angehérigen. Sie befinden sich
bereits in einer sehr schwierigen Situation, in der ihnen vom Behandlungsteam mitgeteilt wurde, dass ein ihnen sehr nahstehender Mensch sterben wird
bzw. gestorben ist. In dieser Situation wird Ihnen — unter einem gewissen Zeitdruck — zusatzlich mitgeteilt, dass dieser nahestehende Mensch von Geset-
zeswegen der Vermutung unterliegt, er wiirde seine Organe spenden wollen. Sie kdnnten zwar dieser Organentnahme widersprechen, diirften aber nicht
gemass ihrer Einschatzung selber entscheiden, sondern missten sich nach dem mutmasslichen Willen der verstorbenen Person richten. Es I&sst sich
kaum ermessen, was diese Entscheidung unter diesen Vorbedingungen fiir die Angehoérigen bedeutet und wie sie sich in ihrem weiteren Leben damit aus-
einandersetzen missen (siehe oben). Selbstverstandlich ist diese Entscheidung auch unter den bisherigen gesetzlichen Gegebenheiten nicht einfach.
Nichts desto trotz kbnnen sich die Angehorigen auf die gesetzliche Vermutung stiitzen, die betroffene mogliche Spenderin hatte in eine Organentnahme
nicht eingewilligt, wobei sie sich auch heute am - mdglicherweise widersprechenden - mutmasslichen Willen der verstorbenen Person orientieren mussen.

Information der Bevolkerung

Beziiglich der intensiven Information der Bevolkerung misste diese umfassend, objektiv und einfach verstandlich sein sowie mdglichst alle von der gesetz-
lichen Bestimmung betroffenen Personen erreichen, damit alle als aufgeklart gelten kdnnten. Zuséatzlich misste diese Information auch regelmassig wieder-
holt werden, um alle neu von der gesetzlichen Bestimmung betroffenen Personen zu erreichen (z. B. Jugendliche/junge Erwachsene, Zuwandererinnen,
Grenzgangerinnen). Es bestehen zumindest berechtige Zweifel, ob faktisch ein Erreichen von allen betroffenen Bevodlkerungsgruppen tberhaupt bewerk-
stelligt werden kann. Nicht gerade optimistisch diesbezuglich stimmen die — gemass erlauterndem Bericht - dafiir vorgesehenen finanziellen Mittel des
Bundes von CHF Mio 2.5 in den ersten drei und CHF Mio 1.5 in den nachfolgenden Jahren.

Die Gefahr ist gross, dass es zu Organentnahmen bei betroffenen verstorbenen Patientinnen kommt, welche aus verschiedensten Griinden (z. B. fehlen-
des sprachliches Verstandnis, Bildungsferne, sich nicht mit dem Thema beschéaftigen wollen) als nicht genligen informiert gelten miissen. Eigentlich misste
diejenigen Kreise, welche unbedingt einen Systemwechsel herbeifiihren wollen, desbeziiglich zuerst den Nachweis bringen, dass eine solche intensive
Informationskampagne tatsachlich die meisten bis alle - von der gesetzlichen Bestimmung - betroffenen Personen erreicht. Durch stichprobenartige Perso-
nenbefragungen misste nachgewiesen werden, dass zumindest die Grundziige (z. B. «Ich bin mégliche Organspenderin, wenn ich keinen Widerspruch
einlege.») der geplanten gesetzlichen Regelung mehrheitlich verstanden wurden.

Gefahr von Organentnahmen bei faktisch Uninformierten

Der Widerspruchslésung mit samt der — gemass obigen Ausfihrung bisher nicht bewiesenen - Behauptung, die Spenderate wiirde dadurch erhéht liegt die
folgende Hypothese zu Grunde, welche ebenfalls in der Botschaft des Bundesrates 2001 zur urspriinglichen Transplantationsgesetzgebung festgehalten
ist: «Das Modell der Widerspruchslésung basiert auf der Annahme, dass sich viele Personen nur ungern mit Fragen zum eigenen Tod beschaftigen und
deshalb nur wenige einen Widerspruch erklaren werden.» Diese Aussage widerspricht ja nun gerade der Annahme die ganze Bevdlkerung k6nne mit einer
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intensiven Informationskampagne erreicht werden. Das heisst nebst der Erreichung von z. B. fremdsprachigen Einwohnerinnen der Schweiz diirfte auch
der psychologische Faktor, dass wir Menschen uns per se nicht gerne mit unserer eigenen Endlichkeit beschaftigen, bei den Empfangerinnen der Kam-
pagne eine negative Rolle bezliglich Aufnahme der Informationen spielen. Das heisst mit dem Wechsel zu einer Widerspruchlésung wird - entsprechend
der oben aufgefiihrten Hypothese - bewusst in Kauf genommen, wenn nicht gar beabsichtigt, dass Menschen zu Spenderinnen werden, welche sich nicht
mit dem Thema auseinandersetzen wollten und als nicht informiert gelten muissen.

Fazit Situation von moglichen Spenderinnen

Zusammenfassend diirfte es nicht moglich sein unter dem neuen Gesetz zu gewahrleisten, dass nicht Personen zu Organspenderinnen werden, welche
nicht (gentigend) informiert waren und deren Einwilligung bei fehlendem Widerspruch auch unter Miteinbezug der Angehérigen angenommen wurde. Die
Entnahme von Organen im geschilderten Fall widerspricht sowohl zentralen Grundséatzen der Bundesverfassung wie auch (Rechtsstaatsprinzip, Transpa-
renz, Verhaltnismassigkeit, Treu und Glauben) elementaren Grundrechten geméass Bundesverfassung (z. B. Schutz von Treu und Glauben, Schutz der
Kinder und Jugendlichen, personliche Freiheit, Wirde des Menschen).

Die notwendigen Anderungen des erlauternden Berichtes kdnnen den oben aufgefiihrten Punkten entnommen werden. Wir verzichten darauf im Einzelnen
Bemerkungen, Kommentare und Anderungsantrage zum erlauternden Bericht auszufiihren.

Vielen Dank fiir die Beriicksichtigung unserer kritischen Anmerkungen sowie den Anderungsantragen (siehe auch unten).

Freundliche Griisse

Daniel Tapernoux

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag

8 Siehe Ausfuhrungen oben im allgemeinen Teil. Weil die Beibehaltung der bisherigen gesetzlichen Regelung mit erweiterter Zustim-
Grundannahme, dass die Organspenderate mittels Einfiih- | mungslésung.

rung einer Widerspruchslésung gesteigert werden kann
nicht zutrifft und weil, bei uninformierten Spenderinnen bei
Anwendung der Regelung der Widerspruchslésung elemen-
tare Grundrechte verletzt werden, ist die vorgeschlagene
Widerspruchsregelung abzulehnen.
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Absatz 3: Die Organentnahme darf - auch bei einer Einfiih-
rung einer Widerspruchsldsung (entgegen unserem Antrag)
— nur durchgefiihrt werden, wenn Angehdrige erreicht wur-
den. Diesbeziiglich darf auch keine Frist gesetzt werden.
Sollte es keine Angehdrigen geben diirfen die Organe nur
bei vorgangiger Zustimmung des Betroffenen (z. B. Aus-
weis, Register) entnommen werden.

Absatz 4, Buchstabe a: Das Alter muss - bei einer Einfiih-
rung einer Widerspruchsldsung (entgegen unserem Antrag)
- auf das vollendete 18. Lebensjahr angehoben werden.
Ansonsten entsteht eine paradoxe Situation: Jugendliche
zwischen 16 und 18 Jahren sind zum Beispiel nicht hand-
lungsfahig (gemass ZGB Artikel 13 und 17). Sie kdnnen
zum Beispiel keine Vertrage uber grosser Ausgaben selb-
standig unterschreiben. Ebenfalls sind sie auf Bundes-
ebene nicht stimmberechtigt. Sie dirfen also auch nicht
Uber die hier vorliegende Gesetzesanderung nach Behand-
lung im Parlament und bei Ergreifung des fakultativen Refe-
rendums abstimmen. Aber sie wirden gemass des hier vor-
liegenden Gesetzesanderungsvorschlages als fahig einge-
schatzt Informationen Uber die Organtransplantation zu ver-
stehen und ihren Widerspruch einzulegen. Oder falls sie
dies nicht tun, wiirden sie vom Gesetz her als mdgliche Or-
ganspenderinnen eingeschatzt, ohne dass zwingend in je-
dem Fall ihre Angehorigen befragt werden miissen. Es
kénnten ihnen, z. B. in Abwesenheit mit Nichterreichbarkeit
ihrer Eltern (gemass Vorschlag Absatz 3) Organe entnom-
men werden. Dies widerspricht — nach unserer Auffassung
— auch dem Artikel 11 der Bundesverfassung.
Selbstverstandlich sollen aber Jugendliche auch unter 18
Jahren im Rahmen ihrer Urteilfahigkeit betreffend diese
Entscheidung (entsprechend ZGB Artikel 19c, Absatz 1)
ihre Zustimmung oder ihren Widerspruch zu einer

Absatz 3 streichen. An dieser Stelle die bisherige Regelung (bisheriger Ab-
satz 4) aufnehmen: «Sind keine nachsten Angehdrigen vorhanden oder er-
reichbar, so ist die Enthahme unzul&ssig.»

Anhebung der Altersgrenze auf das noch nicht vollendete 18 Lebensjahr.
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maoglichen Organspende festhalten kénnen (z. B. Register,
Ausweis). Aber fiir sie darf keinesfalls eine Zustimmung
vermutet werden, wenn kein Widerspruch vorliegt.

8a

Absatz 1: Auch hier muss - bei einer Einflhrung einer Wi-
derspruchslésung (entgegen unserem Antrag) - zwingend
die Altersgrenze auf das vollendete 18 Altersjahr angeho-
ben werden. Argumentation siehe oben.

Selbstverstandlich sollen aber Jugendliche auch unter 18
Jahren im Rahmen ihrer Urteilfahigkeit betreffend diese
Entscheidung (entsprechend ZGB Artikel 19c, Absatz 1)
ihre Zustimmung oder ihren Widerspruch zu einer magli-
chen Organspende festhalten kdnnen (z. B. Register, Aus-
weis). Aber fir sie darf keinesfalls eine Zustimmung vermu-
tet werden, wenn kein Widerspruch vorliegt. Allenfalls kann
es aber sinnvoll sein, dass bei einer Zustimmung oder ei-
nem Widerspruch entweder die gesetzlichen Vertreterinnen
mitunterschreiben und/oder die Urteilsfahigkeit zum Zeit-
punkt der Zustimmung oder des Widerspruchs im Hinblick
auf eine Organspende durch eine Fachperson bestatigt
wird.

Anhebung der Altersgrenze auf das vollendete 18 Lebensjahr

8b

Absatz 2: Hier stellt sich die Frage, wie dies tberprift wer-
den kann. Grundsatzlich sind Organspenden fiir das be-
treuende Team Ublicherweise einer Intensivstation eine
Prestige-Angelegenheit. Diesbeziglich muss - bei einer
Einfiihrung einer Widerspruchsldsung (entgegen unserem
Antrag) - zumindest bei Personen, welche einer Organent-
nahme weder zugestimmt noch widersprochen haben, eine
zweite externe Uberpriifung der Abbruchkriterien der le-
benserhaltenden Massnahmen vorgenommen werden. Dies
gilt um so mehr im Hinblick auf einen geplanten sogenann-
ten kontrollierten Herztod (Maastricht-Kategorie 3), bei dem
ja Uber den Abbruch entschieden wird, bevor die Kriterien
eines irreversiblen Ausfalls der Gehirnfunktionen (Hirntod)
durch zwei unabhangige Arzteteams bestatigt wurde.

Etablierung einer Uberpriifung der Abbruchkriterien der lebenserhaltenden
Massnahmen durch ein unabhangiges Arzteteam auf Gesetzesstufe, zu-
mindest bei betroffenen Personen bzw. mdglichen Spenderinnen, bei de-
nen keine Willensausserung vorliegt (vor allem beim kontrollierten Herz-
tod). Das heisst es muss ein dreistufiges Verfahren angewendet werden: 1
Entscheid tUber Abbruch der lebenserhaltenden Masnahmen durch das Be-
handlungsteam, 2. wenn dieser Entscheid gefallen und dokumentiert ist:
Konsultation des (Widerspruch-)Registers, 3. falls kein Eintrag im Wider-
spruchsregister gefunden wird (und ggf. bei Zustimmung): unabhangige
Uberpriifung des Entscheid des Abbruch der lebenserhaltenden Massnah-
men durch ein unabhangiges Arzteteam (vor allem bei geplanter Organent-
nahme nach kontrolliertem Herztod entsprechen Maastricht-Kategorie 3).
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Absatz 6, Buchstabe b: Weil die Fristen fur den Entscheid
durch die Angehdrigen und wie lange versucht werden
muss die Angehorigen zu erreichen von grosser Bedeutung
fur die betroffen Angehdérigen sind (siehe oben), miissen
diese Fristen im Gesetz verankert werden und sollten nicht
auf Verordnungstufe jederzeit abgeandert werden kénnen.
Ebenfalls sind die im erlduternden Bericht festgehaltenen
Fristen von 6 bis 12 Stunden fur den Entscheid und 2 Ta-
gen firr das Erreichen der Angehdrigen zu kurz. Fiir den
Entscheid missten mindestens 24 Stunden und fiir das Er-
reichen der Angehdrigen 4 bis 5 Tage gewahrt werden.
Dies gilt wiederum bei einer Einflihrung einer Wider-
spruchslosung (entgegen unserem Antrag). Ebenfalls kann
die Frist fir das Erreichen der Angehdrigen grundséatzlich
kirzer sein (gemass erlauterndem Bericht), wenn die bishe-
rige Regelung gemass bisherigem Artikel 8, Absatz 4 bei-
behalten wird bzw. der vorgeschlagene Absatz 3, Artikel 8
gestrichen wird. Das heisst, dass eine Entnahme von Orga-
nen nicht zuldssig ist, wenn keine Willensausserung vorliegt
und die Angehdrigen nicht erreicht werden kdnnen.

Verankerung der Fristen im Gesetz: mindestens 24 Stunden fiir den Ent-
scheid durch die Angehdrigen und 4 bis 5 Tage fiir das Erreichen der An-
gehdrigen, falls die Widerspruchslésung mit dem vorgeschlagenen Artikel 8
eingefiihrt wird.

10

Allgemein mussten vorbereitende Massnahmen nach den
Kriterien des Absatz 1 nur bei Personen zuldssig sein, bei
welchen eine Zustimmung zu diesen Massnahmen nach
umfassender Aufklarung dokumentiert ist (z. B. Register,
Ausweis). Ebenfalls zulassig waren sie bei einer Zustim-
mung durch die Angehérigen nach umfassender Aufklarung
gemass mutmasslichem Willen der betroffenen Person.

Absatz 1: Grundsatzlich ist die genaue Regelung neu fiir
alle moglichen Spenderinnen (siehe oben) zu begrissen,
auch wenn wir die Widerspruchsregelung (Buchstabe a) ab-
lehnen.

Absatz 2: Eine Vornahme von vorbereitenden Massnahmen
ohne Willensdusserung der betroffenen moglichen

Beibehaltung der bisherigen gesetzlichen Regelung, mit Ausnahme, dass -
wie in Absatz 1 des Vorschlags vorgesehen - die Kriterien fiir die vorberei-
tenden Massnahmen (mit Ausnahme Buchstabe a) fiir alle moglichen
Spenderinnen gelten sollen und nicht teilweise - wie bisher - nur fir diejeni-
gen moglichen Spenderinnen bei denen keine Willensdusserung dokumen-
tiert sowie der mutmassliche Wille nicht eruierbar ist und dementsprechend
die Angehdrigen entscheiden.

Ubernahme des Vorschlages mit Ausnahme Buchstabe a.

Streichung dieses Absatzes bzw. Beibehaltung der bisherigen gesetzlichen
Bestimmungen.
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Spenderin oder ohne Zustimmung der Angehdrigen (wenn
maoglich gemass mutmasslichem Willen der Betroffenen)
soll — auch wahrend der Abklarung des Widerspruchs — ver-
boten bleiben.

Absatz 3: Auch im Falle, wenn die Angehorigen nicht er-
reichbar sind sollten vorbereitende Massnahmen verboten
sein.

Absatz 4: Grundséatzlich sollte fiir alle betroffenen mogli-
chen Spenderinnen ohne ausdriickliche Zustimmung (z. B.
Ausweis, Register) gelten, dass zuerst die Zustimmung o-
der der fehlende Widerspruch (entgegen unserem Antrag)
zu einer Organentnahme erfragt wird, bevor die vorberei-
tenden Massnahmen besprochen werden und die Angeho-
rigen dariiber entscheiden mussen.

Absatz 5: Die nicht-zuldssigen Massnahmen sollen gesetz-
lich verankert werden, um sie nicht durch eine einfache
Verordnungsanderung andern zu kénnen.

Sollte diesem Antrag nicht entsprochen werden ist zumin-
dest der Zusatz nach bisherigem Gesetz wieder aufzuneh-
men: «Er hért vorgangig die interessierten Kreise an.»

Streichung dieses Absatzes bzw. Beibehaltung der bisherigen gesetzlichen
Bestimmungen.

Anderungsantrag: «Bei allen Personen ohne ausdriickliche dokumentierte
Zustimmung zu einer Organentnahme sind die nachsten Angehdrigen vor-
her anzufragen, ob sie einer Entnahme zustimmen.» oder falls eine Wider-
spruchslésung - entgegen unserem Antrag - angestrebt wird: «Bei allen
Personen ohne ausdriickliche dokumentierte Zustimmung zu einer Organ-
entnahme sind die nachsten Angehorigen vorher anzufragen, ob sie einer
Entnahme widersprechen.»

Gesetzliche Verankerung der nicht zuldssigen vorbereitenden Massnah-
men oder dann zumindest Wiederaufnahme des folgenden Zusatzes: «Er
hort vorgangig die interessierten Kreise an.»

10a

Grundsatzlich spricht nichts gegen die Fiihrung eines Re-
gisters, wobei dies ebenso gut in erster Linie als Zustim-
mungsregister gefiihrt werden kann. Wichtig ist, dass jeder
Eintrag sowie Anderung in und Zugriff auf das Register ge-
nau dokumentiert wird, damit nachher genau nachvollzieh-
bar ist, wer wann was eingetragen, geandert respektive wo-
rauf zugegriffen hat. Ebenfalls muss es nebst diesem Re-
gister — wie im erlduternden Bericht erwahnt — weiter Mog-
lichkeiten flr eine Zustimmung oder entgegen unserem An-
trag fir einen Widerspruch geben. Diese sollte im Artikel
10a ausdrucklich nochmals erwahnt werden, mit Nennung
von Beispielen wie Spende- bzw. Nicht-Spende-Ausweis

Ausdruckliche Nennung des Registers als eine Moglichkeit unter mehreren
die Zustimmung oder — entgegen unserem Antrag — einen Widerspruch zur
Organspende festzuhalten. Beispielhafte Nennung von anderen Mdglich-
keiten.
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und Patientenverfiigung.

Absatz 4: Aus dem erlduternden Bericht wird bei Unklarhei-
ten beziglich (Einfihrung der) elektronischen Identitat nicht
klar, wie die eindeutige Identifizierung der Person bei Ein-
tragen, Anderungen in und Zugriff auf das Registers genau
gewabhrleistet werden soll. Bezliglich des Sicherheits-Ni-
veaus der elektronischen Identitat sollte sicher das Niveau
hoch gefordert werden, ohne dass ein Eintrag vor allem ei-
nes Widerspruches und/oder eine Anderung hin zu einem
Widerspruch damit erschwert werden.

Die Zuganglichkeit zum Register muss auch fiir Personen

z. B. ohne eigenen Internetanschluss, mit sprachlichen oder
anderen Beeintrachtigungen auf jeden Fall gewahrleistet
sein. Dazu gehort auch die Ubernahme der durch die Frem-
deintragung/-anderungen anfallenden Kosten durch den
Bund zu Gunsten von zum Beispiel Organisation und Arz-
ten, welche diese Eintrage respektive Anderungen tatséch-
lich vornehmen koénnen.

Falls die Regelungen bezliglich Sicherheit der Identifikation in einem gean-
derten Gesetzesentwurf und/oder der in der Verordnung festgehalten wer-
den, sollte dies Bestimmungen im Gesetz und/oder in der Verordnung in je-
dem Fall nochmals eine Vernehmlassung durchgefihrt werden.

Das Gesetz muss eine eindeutige Regelung enthalten, dass ausschliess-
lich bei zweifelsfrei feststellbarer Indentitat einer Person nach dem Verstre-
ben Organe entnommen werden diirfen.

In einem zusatzlichen Absatz 5 muss festgehalten werden, dass keine
Nachteile z. B. durch einen fehlenden eigenen Internetzugang, sprachli-
chen oder anderen Beeintrachtigungen bei der Eintragung im Register ent-
stehen dirfen.

61

Absatz 1: Betreffend die folgende Bestimmung: «Sie arbei-
ten zu diesem Zweck mit Organisationen und Personen des
offentlichen oder des privaten Rechts zusammen.»

Fir diese Organisationen und Personen sollte strikte vorge-
schrieben werden, dass sie sich in einer politischen Diskus-
sion Uber weitere Anderungen der Transplantations-Ge-
setzgebung, -Verordnungen und Richtlinien neutral verhal-
ten. Es kann nicht sein, dass solche — durch im Rahmen
von offentlichen Auftrdgen durch Bundesmittel mitfinan-
zZierte - Organisationen, wie namentlich Swisstransplant ein-
seitig in die politische Debatte einmischen und sei es auch
nur auf ideeller Basis.

Alternativ ware es maoglich Leistungsauftrage gerade im Zu-
sammenhang mit dem Widerspruchsregister (z. B. An-
sprechstelle fiir Personen, welche den Eintrag nicht selber

Neutralitat in politischen Diskussionen bezuglich Transplantationen von
durch den Bund beauftragte und somit mitfinanzierte Organisationen im
Gesetz verankern.

Alternativ misste geregelt werden, dass die Leistungsauftrdge auch an Or-
ganisationen mit kritischer Einstellung zur Organspende vergeben werden.
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vornehmen kénnen) auch an Organisationen zu vergeben,
welche der Organspende grundsatzlich kritisch(er) gegen-
Uber stehen.

Absatz 2: Die Information muss sachlich und objektiv sein.

Buchstabe a: Zustimmung statt Widerspruch gemass obi-
gen Ausfiihrungen.

Buchstabe b: Streichung bzw. Anpassung gemass obigen
Ausfliihrungen.

Buchstabe e: bei diesen Inhalten ist besonders darauf zu
achten, dass die Information dem jetzigen Stand der Wis-
senschaft entspricht und objektiv sowie sachlich ist. Bezlig-
lich des Bedarfs ist zum Beispiel aufzuzeigen wie die Al-
terszusammensetzung auf den Wartelisten ist. Ebenfalls
sind nebst den Todesféllen auf den Wartelisten z. B. die To-
desfélle im Jahr nach Transplantation aufzuzeigen.

Anderungsantrag: «Die objektive und sachliche Information umfasst na-
mentlich:»

Zustimmung statt Widerspruch.

Streichung bzw. Anpassung geméss obigen Anderungsantragen.

Anderungsantrag: «den objektiven Bedarf an Organen, Geweben und Zel-
len sowie den Nutzen und die méglichen negativen Folgen einer Spende
fur die Patientinnen und Patienten.»
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Conféderation suisse Bundesamt fiir Gesundheit BAG

Confederazione Svizzera Direktionsbereich Offentliche Gesundheit
Confederaziun svizra

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : swiss medical students' association

Abkurzung der Firma / Organisation : swimsa

Adresse, Ort : % Tom Berger, polsan AG, Effingerstrasse 2, 3011 Bern
Kontaktperson : Vizeprasidentin fur die Ausbildung, Geraldina Mottini
Telefon d |

E-Mail d |

Datum :11.12.19

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lhren Angaben ausfiillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch



mailto:transplantation@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch

Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Der Verband Schweizer Medizinstudierender (swimsa) ist die Stimme von Uber 8000 Medizinstudierenden in der Schweiz auf nationaler und internationaler
Ebene. Als offizieller Vertretung Medizinstudierenden in der Schweiz, basierend auf ihrem Positionspapier “Organspende”, unterstiitzt die swimsa der
Einfiihrung der erweiterten Widerspruchslésung in der Schweiz.

2013 lancierte der Bundesrat den Aktionsplan “Mehr Organe”, der diverse Massnahmen vorsieht, um das Spenderpotenzial besser auszuschdpfen. Daneben
ist im Frihjahr 2019 die eidgendssische Volksinitiative “Organspende férdern - Leben retten” zustande gekommen, die die Einfihrung der sogenannten
\Widerspruchlésung fordert. Die Widerspruchslésung wurde bereits in der Teilrevision des Transplantationsgesetztes, die 2017 in Kraft trat, diskutiert, fand
aber keinen Eingang in den Gesetzestext. Im September 2019 startete die Vernehmlassung fur einen indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates, der, im
Gegensatz zur Volksinitiative, die vieles offenlasst, die Rolle der Angehérigen klar regeln will und neben einem Eintrag in ein Widerspruchsregister auch eine
dem mutmasslichen Willen der verstorbenen Person entsprechende Aussage der Angehérigen als Widerspruch gelten lasst. Fiir weitere Informationen, siehe
Annex.

Wir anerkennen, dass es unter der Widerspruchslésung unter Umsténden zu ethisch problematischen Situationen kommen kann, die im Einzelfall schwer
wiegen kdnnen.

Wir vertreten jedoch die Haltung, dass demgegeniber die positiven Auswirkungen Uberwiegen:

Es ist nicht akzeptabel, dass bei einer so hohen Spendenbereitschaft, wie sie die Umfragen zeigen, Jahr flr Jahr Dutzende Menschen auf der Warteliste
sterben. Obwohl die Evidenz nicht ausreicht, einen Kausalzusammenhang zu beweisen, gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass ein Zusammenhang
zwischen der Widerspruchslésung und héheren Spenderzahlen besteht. Aus diesem Grund erscheint uns die Widerspruchslésung als geeignetes Mittel, um
diese zu erhdhen. Eine solche Erhdhung ist dringend notwendig.

Daneben glauben wir, dass unter der Widerspruchslésung beim Entscheid tUber die Enthahme dem Willen einer grésseren Zahl von Personen entsprochen
wird. Wir denken auch, dass die veranderte Ausgangslage beim Gesprach mit den Angehérigen das Potenzial aufweist, sowohl die Angehdrigen als auch
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das involvierte Gesundheitspersonal zu entlasten.

Zudem sind wir der Meinung, dass die Veranderung der Werthaltung hin zu einem solidarischen Miteinander, die sich durch die Einfilhrung der
Widerspruchslésung langfristig einstellen kdnnte, als sehr positiv zu bewerten ist. Wir befirworten die Widerspruchsldsung zudem insbesondere, da sie
einen grossen Ruckhalt in der Bevdlkerung aufweist.

Die Schweizer Medizinstudierenden befiirworten die Einfiihrung der Widerspruchsldsung unter folgenden Bedingungen:

1. Der Entscheid, ob die Entnahme erfolgen soll oder nicht, orientiert sich méglichst genau am Willen der verstorbenen Person.

2. Hierfiir wird eine fiir alle zugangliche Méglichkeit der Registrierung des eigenen Willens zur Organspende gewahrleistet. Zudem sollen bei
fehlendem Eintrag ins Register die Angehérigen konsultiert werden. Diese haben sich am mutmasslichen Willen der verstorbenen Person
zu orientieren.

3. Eine ausfiihrliche, inhaltlich korrekte und verstandliche Information der Bevélkerung beziiglich Organspende und ihrer Rechte in diesem
Bereich wird sichergestellt. Dies sollte so gestaltet werden, dass méglichst alle Menschen erreicht werden. Das Ziel soll sein, dass sich die
Einwohner der Schweiz frithzeitig mit der Thematik auseinandersetzen.

4. Das Gesundheitspersonal wird im Hinblick auf die neue Regelung ausreichend geschult.

Wir sind der Meinung, dass der vom Bundesrat vorgeschlagene Gesetzestext, der bis zum 13.12.2019 in der Vernehmlassung ist, den ersten zwei Punkten
grundsétzlich Rechnung tragt.

Der Stellenwert des mutmasslichen Willens der verstorbenen Person wird aber mit dem Verzicht auf einen Artikel, der explizit festlegt, dass dieser dem
Willen der Angehérigen vorgeht, potenziell abgeschwécht. Wir pladieren fir das Beibehalten dieses Artikels (Art. 8, Abs. 5 im aktuellen TxG).

Die Registrierung des Widerspruchs ist im aktuellen Gesetzesentwurf enthalten, allerdings ist unklar, was mit dem aktuell bereits bestehenden und durch
Swisstransplant betriebenen Register geschehen wird. Es wére sinnvoll, wenn die bereits bestehende Infrastruktur weitergenutzt und das
Swisstransplant-Register die Rolle des im Gesetz erwdhnten Widerspruchsregisters einnehmen wiirde (falls nétig mit Anpassungen). Dies wirde auch
sicherstellen, dass die dort bereits abgelegten Willensdusserungen nicht verloren gingen.

Punkt 3, die Information der Offentlichkeit ist mit Artikel 61 bereits im jetzigen TxG enthalten und wird im Gegenvorschlag des Bundesrates an die neuen
Gegebenheiten unter der Widerspruchslésung angepasst (1). Es scheint jedoch Hinweise darauf zu geben, dass die bisher durchgefiihrten
Informationskampagnen nicht sehr effektiv waren. So hat der Anteil der Personen, die in einer Gesundheitsbefragung des BAG der Anteil an Personen, die
auf die Frage Aussage “Ich habe mich persénlich schon mit dem Thema Organspende auseinandergesetzt” mit “lberhaupt nicht” antworteten, nicht ab-,
sondern sogar zugenommen (2). Hier fordern wir in Zukunft Verbesserungen. Auch Punkt 4, die Weiterbildung des Personals, ist bereits im jetzigen TxG
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erwahnt (Artikel 53), jedoch gibt der Artikel bloss dem Bundesrat die Mdglichkeit solche Weiterbildungsprogramm zu unterstitzen. Hier fordern wir eine neue
Formulierung, die solche Programme zwingend festschreibt.

Mit Blick auf die letzte Teilrevision des Transplantationsgesetzes (3) gehen wir davon aus, dass bei Annahme der Organspendeinitiative trotz der offenen
Formulierung des Initiativtextes eine Ausgestaltung der Widerspruchslésung gewéhrleistet werden kann, die oben genannten Anforderungen zu grossen
Teilen entspricht. In diesem Sinne pladieren wir flr eine Annahme der Initiative.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

Art. 8 Abs. 2

Artikel 8 Abs. 5 des aktuellen TxG halt explizit fest, dass
der Wille der verstorbenen Person demjenigen der
Angehdrigen vorgeht. Diese Formulierung ist im
vorliegenden Entwurf nicht mehr vorhanden. Dies gibt den
Angehdorigen potenziell die Méglichkeit, sich Gber den
mutmasslichen Willen hinwegzusetzten, dies z.B. in einer
Situation in denen die Angehdrigen den mutmasslichen
Willen eindeutig in ihre Uberlegungen miteinbeziehen,
andere Argumente aber héher gewichten.

Wir vertreten die Haltung, dass, um die
Personlichkeitesrechte der verstorbenen Person so gut wie
mdglich zu wahren, der mutmassliche Wille der
verstorbenen Person in jedem Fall an erster Stelle stehen
sollte und pladieren deshalb dafiir, die Formulierung des
aktuellen TxG beizubehalten

Art. 10a Abs. 1

In diesem Artikel und auch an anderen Stellen im Entwurf
ist von einem ,Widerspruchsregister die Rede. Aktuell gibt
es bereits ein Register, das von Swisstransplant betrieben
wird und in dem man analog zum Organspendeausweis
seine Zustimmung oder Ablehnung dokumentieren kann.
Bei der Einfihrung der Widerspruchslésung muss der
weitere Verwendungszweck dieses
Swisstransplant-Registers geklart werden. Es ware
sinnvoll, wenn die bereits bestehende Infrastruktur
weitergenutzt und das Swisstransplant-Register die
Rolle des im Gesetz erwahnten Widerspruchsregisters
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einnehmen wiirde (falls n6tig mit Anpassungen). Dies
wiirde auch sicherstellen, dass die dort bereits

Unserer Meinung nach ware es auch sinnvoll, neben
einem Widerspruch weitere Meinungsausserungen (auch
eine Zustimmung) zur Organspende im Register
zuzulassen.

abgelegten Willensdausserungen nicht verloren gingen.

Jetziges TxG
Art. 53

Artikel 53 des jetzigen TxG gibt dem Bundesrat die
Maglichkeit, Weiterbildungsprogramme durchzufiihren
oder zu unterstitzen, die das medizinische Personal
befahigen, Spenderinnen und Spender sowie deren
Angehdrige angemessen zu betreuen.

Die swimsa hélt es fiir sinnvoll, diese Weiterbildungen
zwingend im Gesetz festzuschreiben und dabei
besonderes Augenmerk auf die Weiterbildung zu den
neuen Gegebenheiten unter der Widerspruchslosung
zu legen.

Auch hat die Organspende derzeit einen geringen
Stellenwert in den Curricula der Humanmedizin. Wir
wiirden es begriissen, wenn der Bund Information und
Ausbildung zur Organspende bereits auf Stufe

Medizinstudium unterstiitzen wiirde.
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Art. 61

Die ausreichende Information der Bevolkerung in der
Schweiz ist ein zentrales Element, das starken Einfluss
darauf hat, wie gut das implementierte System (egal ob
Zustimmungs- oder Widerspruchslésung) funktioniert.
Unserer Meinung weist die Informationsarbeit seitens des
Bundes in diesem Bereich noch grosses
\Verbesserungspotenzial auf. In diesem Sinne wiinschen
wir uns eine Anpassung des aktuellen Artikels, der sagt
,Das BAG und die Kantone informieren die Offentlichkeit
regelmassig Uber Belange der Transplantationsmedizin®
hin zu einer Formulierung, die eine eindeutige
Zielvorgabe macht, dass ein moglichst grosser Anteil
der Bevolkerung iiber die Organspende,
Transplantationsmedizin und die damit
zusammenhangenden Rechte aufgeklart sein muss.
Wir wiirden uns ausserdem Informationsstrategien
wiinschen, die sicherstellen, das bereits im jungen
Alter ausreichende Auseinandersetzung mit der
Thematik gewahrleistet ist, also in einem
Lebensabschnitt, in dem die Themen Sterben und Tod
normalerweise noch nicht im Vordergrund stehen.

Bemerkungen zum

erlduternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag
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Annex
1. Einfihrung der Widerspruchslésung

Wie oben beschrieben, gilt in der Schweiz aktuell die erweiterte Zustimmungslésung. Daneben gibt es noch andere Modelle, die Organspende rechtlich zu
regeln. Insbesondere die sogenannte Widerspruchsldsung ist in vielen Landern verbreitet, so auch in der Mehrheit der européischen Landern (4).

Die Widerspruchslésung basiert im Gegensatz zur Zustimmungsldsung nicht auf einem Opt-In-, sondern einem Opt-Out-System. Das heisst, damit eine
Organentnahme mdglich ist, braucht es nicht eine explizite Zustimmung, sondern es reicht im Grundsatz das Fehlen einer dokumentierten Ablehnung. Da
hier in Abwesenheit dieser ausdrticklichen Ablehnung von einer impliziten Zustimmung ausgegangen wird, wird dieses Prinzip auch als “vermutete
Zustimmung” bezeichnet.

Wie bei der Zustimmungsldsung gibt es bei der Widerspruchslésung Méglichkeiten, diese unterschiedlich zu gestalten. Eng gefasste Modelle akzeptieren
nur die explizite Willensdusserung der betreffenden Person (z.B. durch Eintragung in einem Widerspruchsregister). Losungen mit sogenannter “Erweiterung”
sehen auch andere Méglichkeiten vor, insbesondere eine Befragung der Angehdérigen analog zum Modell der Erweiterten Zustimmung (5). Denkbar wéare
auch ein absolutes Widerspruchsrecht der Angehorigen (s. folgender Abschnitt.).

Standerat Felix Gutzwiller brachte 2013 im Rahmen der Beratung des Transplantationsgesetzes den Antrag ein, die Widerspruchslésung mit zusétzlichem
Widerspruchsrecht der Angehorigen ins TxG aufzunehmen. Denselben Antrag stellte Daniel Stolz 2015 in der Beratung im Nationalrat. Beide Antrdge wurden
abgelehnt. In der Schlussabstimmung beider Rate wurde die Version ohne Widerspruchslésung angenommen (3).

Im Oktober 2017 startete die Sammelfrist einer eidgendssischen Volksinitiative mit dem Titel “Organspende férdern - Leben retten” (Organspendeinitiative)
der Sektion Riviera der Non-Profit-Organisation Jeune Chambre International (JCI) (6). Bis zum Ablauf der Sammelfrist im April 2019 konnten die bendtigten
100’000 Unterschriften gesammelt werden und die Bundeskanzlei teilt mit, dass die Initiative per 18.04.2019 zustande gekommen ist (7).

Die Initiative ist sehr offen formuliert. Der Initiativtext lautet:

Die Bundesverfassung ! wird wie folgt geéndert:
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Art. 119a Abs. 4

“Die Spende von Organen, Geweben und Zellen einer verstorbenen Person zum Zweck der Transplantation beruht auf dem Grundsatz der vermuteten
Zustimmung, es sei denn, die betreffende Person hat zu Lebzeiten ihre Ablehnung geéussert.” ( 8)

Der Wortlaut der Initiative 1&sst grossen Interpretationsspielraum, grundsétzlich wéren darunter alle oben erwdhnten Formen der Widerspruchslésung
mdglich. Bei Annahme der Initiative kdme es zur Ausarbeitung einer entsprechenden Gesetzgebung auf eidgendssischer Ebene durch die beiden Kammern
der Schweizer Bundesversammlung, voraussichtlich durch eine erneute Revision des TxG. Angesichts der ablehnenden Haltung bei der Teilrevision 2015
(s.0.) ist trotz veréanderter Zusammensetzung des Parlaments von einer eher weit gefassten Umsetzung (in jedem Fall mit Konsultation der Angehdrigen,
eventuell auch mit explizitem Widerspruchsrecht) auszugehen.

Am 14.06.2019 teilte der Bundesrat mit, dass er die Anliegen der Initianten der Organspendeinitiative grundsétzlich unterstiitze und zu diesem Zweck auch
die Einflihrung der Widerspruchslésung begrisse. Allerdings wolle der Bundesrat keine enge Form der Widerspruchslésung, in welcher die Angehdrigen
nicht einbezogen werden mussten. Er beflrworte eine Lésung, die eine Erweiterung im Sinne einer Konsultation der Angehérigen hinsichtlich des
mutmasslichen Willens der verstorbenen Person vorsehe. Um dies sicherzustellen gebe er beim Eidgendssischen Departement des Inneren einen indirekten
Gegenvorschlag in Auftrag, der diese Punkte enthalte (9).

Am 13. September 2019 eroffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu ebendiesem indirekten Gegenvorschlag (10). Der bestimmende Artikel lautet wie
folgt:

Art. 8 Voraussetzungen der Entnahme
1 Organe, Gewebe oder Zellen dlirfen einer verstorbenen Person entnommen weden, wenn:

5. der Tod der Person festgestellt worden ist; und
6. die Person vor ihrem Tod der Entnahme nicht widersprochen hat.

2 Liegt weder ein Widerspruch noch eine andere Erkldrung zur Spende vor, so kénnen die ndchsten Angehérigen der Entnahme widersprechen. Sie haben
dabei den mutmasslichen Willen der verstorbenen Person zu beachten. (1)

Im Folgenden werden zudem Einschrédnkungen vorgenommen: Kénnen die ndchsten Angehdrigen nicht in nitzlicher Frist erreicht werden (diese soll vom
Bundesrat Uber den Verordnungsweg festgelegt werden), kdnnen die Organe grundsétzlich entnommen werden,
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ausgenommen Personen unter 16 Jahren, dauerhaft oder Uber l&ngere Zeit urteilsunfdhige Personen sowie Personen mit Wohnsitz im Ausland (letztere mit
gewissen Ausnahmen, z.B. Grenzgangerinnen und Grenzganger). Bei diesen Personengruppen ist in jedem Fall ein Konsultation der Angehdrigen nétig (1).

Die Vernehmlassung endet am 13.12.2019 (1).

2. Argumentarium und Standpunkte zur Widerspruchslésung

2.1.1 Steigerung der Spenderzahlen

Lander, die die Widerspruchslésung bereits eingefihrt haben, weisen im Schnitt hdhere Spenderzahlen pro Million Einwohner auf als Lander mit der
Zustimmungslésung (5, 11). Nach wie vor besteht keine ausreichende Evidenz, um einen kausalen Zusammenhang zu belegen. Doch die Hinweise
verdichten sich, dass ein Zusammenhang zwischen héheren Spenderaten und der Widerspruchsldsung besteht (12).

2.1.2 Es wird hdufiger dem Willen der verstorbenen Person entsprochen

Diverse Umfragen in der schweizer Bevoélkerung zeigen, dass die grosse Mehrheit (70-80%, je nach Umfrage) bereit ware, seine Organe zu spenden (13-15).
Da der Wille der verstorbenen Person in der Regel nicht bekannt ist, entscheiden bei der aktuellen Zustimmungsldsung die Angehdrigen an ihrer Stelle - und
meistens dagegen (2). Mit dem Einflihren der Widerspruchsldsung soll der eigentliche Wille der verstorbenen Person besser reprasentiert werden. Die
Angehdrigen kdnnen davon ausgehen, dass die verstorbene Person ihre Organe spenden wollte. Dies ware selbst dann in den meisten Féllen zutreffend,
wenn es nicht noch ein Register gabe, in dem man sich bei gegenteiligem Willen eintragen kann.

2.1.3 Entlastung der Angehdrigen

In der momentanen Situation liegt im Falle, dass der Verstorbene seinen Willen nie gedussert hat, die ganze Verantwortung einer Entscheidung im Sinne des
Patienten fir oder gegen eine Organspende bei den Angehérigen. Unter der Widerspruchsldsung kdnnen die Angehoérigen grundsétzlich davon ausgehen,
dass es der Wille der verstorbenen Person war, seine Organe zu spenden. Sollten sie aber der Uberzeugung sein, dies entsprache doch nicht dem Willen
des Patienten, kénnen sie in den Varianten mit Erweiterung, wie sie in der Schweiz derzeit diskutiert werden, nach wie vor die Organspende ablehnen.
Einerseits sind also die Angehdrigen davon entlastet, in dieser schwierigen Situation stellvertretend eine Entscheidung zu treffen. Durch die Mdglichkeit,
Einspruch zu erheben, wird zusatzliche Sicherheit fir diejenigen Personen gewahrt, die ihre Organe nicht spenden wollen (16).

2.1.4 Ruckhalt in der Bevélkerung
Zwei in den letzten Monaten durchgefihrte Studien zeigen unabhéngig voneinander, dass die Widerspruchslésung bei der Mehrheit der Bevdlkerung auf

Zustimmung trifft. Dies sogar in der urspriinglichen Form der Organspendeinitiative, die im Gegensatz zur vom Bundesrat vorgestellten erweiterten
Zustimmungslésung die Rolle der Angehdrigen nicht explizit regelt und die finale Ausgestaltung ans Parlament delegiert (13, 14). Es scheint also fir die
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Mehrheit der Bevolkerung akzeptabel zu sein, die eigenen Organe zu spenden, ohne dafir in jedem Fall aktiv zugestimmt haben zu muissen.
2.1.5 Wertehaltung

Die Widerspruchslésung verkdrpert ein von Altruismus gepragtes Weltbild. Sie mdchte die Weitergabe von noch funktionierenden Organen nach dem Tod an
Menschen, die diese dringend benétigen, nicht zwingend festschreiben, aber doch als Norm etablieren, gegen die man sich aktiv aussprechen muss. Dies
war auch eines der Hauptargumente seitens der Beflirworter in der parlamentarischen Debatte zur Teilrevision des Transplantationsgesetzes (3). Die
Nationale Ethikkommission (NEK) beschreibt dies in ihrem Bericht von 2019 zur Widerspruchslésung wie folgt:

Die Solidaritat impliziert Vorstellungen von Gegenseitigkeit, Interdependenz, Fiirsorge und Anteilnahme (Jennings & Dawson 2015) und hat bei der
Widerspruchsregelung einen hohen Stellenwert. Bei diesem Modell wird gleichsam davon ausgegangen, dass die Betroffenen stillschweigend eingewilligt
haben, im Sinne einer solidarischen Grundhaltung zum Gemeinwohl beizutragen. In diesem Sinne férdert die Widerspruchsregelung die Solidaritat. (2)

Sie fugt jedoch an, dass umstritten ist, ob sich der Staat bei der Definition von Solidaritat einmischen darf (2).

Die Entnahme von Organen einer Person, die nicht spenden will, wird als schwererer Eingriff wahrgenommen als der umgekehrte Fall der Nicht-Entnahme
von Organen einer Person, die eigentlich hatte spenden wollen. Laut NEK garantiert Artikel 10 der Schweizerischen Bundesverfassung (BV) ein Recht auf
kérperliche Unversehrtheit, das insbesondere durch vorbereitende medizinische Massnahmen oder durch Fehler bei der Hirntoddiagnostik tangiert sein
kénne. Zudem lasse sich aus Artikel 13 der BV ein kdrperbezogenes Selbstbestimmungsrecht ableiten, dass auch Uiber den Tod hinausreiche. Diese Rechte
seien aber nicht absolut, sondern kénnten gemass Artikel 36 BV eingeschrankt werden, wenn ein 6ffentliches Interesse dazu bestehe, solange diese
Einschrankung verhéltnismassig sei (2). Dies macht im Falle der Einflihrung der Widerspruchslésung eine mdglichst liickenlose Information der Bevdlkerung
nétig, aber ob dies in jedem Fall méglich ist, ist fraglich. Die Erweiterung mit Konsultation der Angehérigen bringt hier eine gewisse zuséatzliche Sicherheit in
Fallen, in denen kein Eintrag im Register erfolgte, aber den Angehdrigen gegeniber eine ablehnende Haltung zur Organspende gedussert wurde. Die NEK
hélt jedoch fest, dass dieser Einbezug der Angehérigen, wie auch bei der erweiterten Zustimmungslésung, diesen eine Verantwortung auferlegt, die sie bei
einer engen Regelung nicht haben. Zudem sei auch hier nicht garantiert, dass der Wille der verstorbenen Person in jedem Fall beachtet wirde, z.B. weil
dieser von den Angehdrigen nicht korrekt wiedergegeben wirde (2).

An unterschiedlichen Stellen (z.B. in der Stellungnahme der NEK aus dem Jahr 2012, (17) wird angefuhrt, dass die Widerspruchslésung, damit sie oben
genannte Probleme umgehen kdnne, quasi die Menschen zu einer aktiven Stellungnahme zwingen musse, also durch eine Ausserungspflicht. Dies wiederum
nehme den Menschen das Recht sich Gberhaupt nicht entscheiden zu missen.

Wir anerkennen, dass es unter der Widerspruchslésung unter Umsténden zu ethisch problematischen Situationen kommen kann, die im Einzelfall schwer
wiegen kénnen.
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Wir vertreten jedoch die Haltung, dass demgegenulber die positiven Auswirkungen Uberwiegen:

Es ist nicht akzeptabel, dass bei einer so hohen Spendebereitschaft, wie sie die Umfragen (32 - 34) zeigen, Jahr fir Jahr Dutzende Menschen auf der
Warteliste sterben.

Obwohl die Evidenz nicht ausreicht, einen Kausalzusammenhang zu beweisen, gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass ein Zusammenhang zwischen der
Widerspruchslésung und hdheren Spenderzahlen besteht. Aus diesem Grund erscheint uns die Widerspruchslésung als geeignetes Mittel, um diese zu
erhéhen. Eine solche Erhéhung ist dringend notwendig.

Daneben glauben wir, dass unter der Widerspruchsldsung beim Entscheid tuber die Entnahme dem Willen einer grésseren Zahl von Personen entsprochen
wird. Wir denken auch, dass die verénderte Ausgangslage beim Gesprach mit den Angehérigen das Potenzial aufweist, sowohl die Angehdrigen als auch
das involvierte Gesundheitspersonal zu entlasten.

Zudem sind wir der Meinung, dass die Veranderung der Werthaltung hin zu einem solidarischen Miteinander, die sich durch die Einfihrung der
Widerspruchslésung langfristig einstellen kdnnte, als sehr positiv zu bewerten ist.

Wir beflirworten die Widerspruchsldsung zudem insbesondere, da sie einen grossen Rickhalt in der Bevdlkerung aufweist.

In diesem Sinne mdchten wir das Folgende festhalten:

Die Schweizer Medizinstudierenden beflirworten die Einfihrung der Widerspruchslésung unter folgenden Bedingungen:

1. Der Entscheid, ob die Entnahme erfolgen soll oder nicht, orientiert sich méglichst genau am Willen der verstorbenen Person.

2. Hierfiir wird eine fiir alle zugéngliche Méglichkeit der Registrierung des eigenen Willens zur Organspende gewaéhrleistet. Zudem sollen bei
fehlendem Eintrag ins Register die Angehdrigen konsultiert werden. Diese haben sich am mutmasslichen Willen der verstorbenen Person zu
orientieren.

3. Eine ausfiihrliche, inhaltlich korrekte und verstandliche Information der Bevélkerung beziiglich Organspende und ihrer Rechte in diesem Bereich
wird sichergestellt. Dies sollte so gestaltet werden, dass mdglichst alle Menschen erreicht werden. Das Ziel soll sein, dass sich die Einwohner der

Schweiz friithzeitig mit der Thematik auseinandersetzen.

4. Das Gesundheitspersonal wird im Hinblick auf die neue Regelung ausreichend geschult.
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Die Schweizerische Nationale Stiftung fiir Organspende und Transplantation Swisstransplant ist erfreut, dass der Bundesrat den Handlungsbedarf betreffend
Zustimmungsmodalitat erkannt hat, und unterstiitzt den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates vom 13. September 2019 zur Volksinitiative «Organ-
spende fordern — Leben retten» im Grundsatz: Ein Kernanliegen von Swisstransplant, der Wechsel von der erweiterten Zustimmungs- zur erweiterten Wider-
spruchslésung, wird mit dem Gegenvorschlag zielgerichtet umgesetzt. Fir Swisstransplant ist der Einbezug der Angehérigen, wie fir den Bundesrat, eine
zentrale Anforderung an ein Spendemodell. In Kombination mit den im Rahmen des Nationalen Aktionsplans «Mehr Organe fiir Transplantationen» erarbei-
teten Massnahmen diirfte die erweiterte Widerspruchslésung zu mehr Organspenden und folglich zu kirzeren Wartezeiten auf lebenswichtige Organe fiihren.
Swisstransplant begrisst nicht zuletzt das beschleunigte Vorgehen des Bundesrates, dass mit einem indirekten Gegenvorschlag bereits ein diskussionsfa-
higer Gesetzesentwurf vorliegt.

Swisstransplant teilt auch die Ansicht des Bundesrates, dass alle Personengruppen umfassend Uber die neue Regelung und die Méglichkeit, einen allfalligen
Widerspruch in einem Register zu dokumentieren, informiert werden muissen. Die Stiftung bietet deshalb gerne an, die Bundesverwaltung bei der Bevolke-
rungsinformation zu unterstitzen.

Swisstransplant begriisst weiter die gesetzliche Verankerung eines zeitgemassen elektronischen Registers zur Dokumentation des personlichen Entscheids.
Die Bezeichnung «Widerspruchsregister» im vorliegenden Gesetzesentwurf suggeriert jedoch, dass einzig ein Widerspruch in das Register eingetragen
werden kann. Ein Register, in dem nur der Widerspruch dokumentiert werden kann, erachtet Swisstransplant jedoch als nicht sinnvoll. Die Stiftung wird sich
deshalb fir eine Umsetzung der Widerspruchsldsung mittels eines «Ja/Nein-Registers» einsetzen, in dem ein Widerspruch oder eine Zustimmung zur Spende
festgehalten werden kann. Nur wenn auch eine Zustimmung dokumentiert werden kann, herrscht in mdglichst vielen Fallen Gewissheit iber den Willen der
verstorbenen Person und nur so kann eine grésstmdgliche Entlastung der Angehdrigen und Fachpersonen auf der Intensivstation erreicht werden. Die
Entlastung der Angehdrigen ist gemass einer durch Swisstransplant in Auftrag gegebenen Stimmbirgerumfrage (gfs.Bern 2019) eines der starksten Argu-
mente flir einen Wechsel zur Widerspruchslésung.

Aus oben genannten Griinden méchte Swisstransplant auch anregen, dass fir das elektronische Register eine neutrale Bezeichnung verwendet wird. Swiss-
transplant méchte weiter darauf hinweisen, dass das im Oktober 2018 von der Stiftung lancierte Nationale Organspenderegister es bereits heute ermdglicht,
den personlichen Entscheid fur oder gegen eine Organspende online festzuhalten. Swisstransplant méchte unbedingt verhindern, dass die dokumentierten
Entscheide im heutigen Nationalen Organspenderegister verloren gehen. Die Stiftung wird deshalb bemuht sein, das bestehende Register so zu erweitern,
dass es kiinftige gesetzliche Anforderungen erfullt. Weitere Vorschlage, welche zu einem Grossteil ebenfalls die Umsetzung und Ausgestaltung des elektro-
nischen Registers betreffen, entnehmen Sie bitte den folgenden Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln des Gesetzesentwurfs beziehungsweise den Be-
merkungen zum erlauternden Bericht.

Swisstransplant wirde einen Riickzug der Volksinitiative beflirworten, falls ein mehrheitsfahiger, fachlich und politisch breit abgestitzter Gegenvorschlag,
welcher die Kernanliegen von Swisstransplant beriicksichtigt, zustande kommt.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

Art. 8 Abs. 2

Es ist nicht klar, was die Formulierung «eine andere Erklarung» genau beinhaltet.
Dies geht zu wenig aus dem Gesetzestext und dem Bericht hervor.

Es wirde der Umsetzung des Gesetzes dienen, diesen Begriff genauer zu definie-
ren. Sofern nicht im Gesetz naher definiert, sollte die Bezeichnung «eine andere
Erklarung zur Spende» in der Transplantationsverordnung naher ausgefiihrt wer-
den. Darunter sollte insbesondere auch eine generelle Zustimmung zur Organ-
spende und eine Zustimmung respektive ein Widerspruch zur Spende von nur ein-
zelnen Organen fallen.

Art. 8 Abs. 3

An dieser Stelle ist der maximale Zeitrahmen von 72 Stunden fir vorbereitende
medizinische Massnahmen nach dem Tod des Patienten zu beachten (vgl. Art. 8
TxV und Ziff. 2.3.2. SAMW-Richtlinien).

Art. 8 Abs. 4

Es ist sehr begriissenswert, dass die Entnahme von Organen, Geweben und Zellen
bei Urteilsunfahigen nun explizit im Gesetz festgehalten wird. Bisher wurde dies
lediglich in Art. 10 fir die vorbereitenden medizinischen Massnahmen respektive
fur die Entnahme von Organen, Geweben und Zellen bei lebenden Personen
(Art. 13) im Gesetz geregelt.

Art. 8 Abs. 5
lit. a

Hier werden Organe, Gewebe und Zellen, welche «nicht geeignet sind, das Leben
der Empfangerin oder des Empfangers zu retten» von der Modalitat der Wider-
spruchslésung ausgenommen. Einer Entnahme muss in solchen Fallen ausdrick-
lich zugestimmt werden.

Je nach Indikation wirden unter lit. a jedoch auch normal zuteilungspflichtige Or-
gane fallen. So ist z.B. eine Nierentransplantation nicht immer «lebensrettend»,
sondern verbessert oftmals «lediglich» die Lebensqualitat.

Um Schwierigkeiten in der Praxis zu vermeiden, sollte hier eine prazisere Differen-
zierung vorgenommen werden.
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Aktuelles TxG
Art. 8 Abs. 5

Auf folgenden Absatz wird im neuen Gesetzestext bewusst verzichtet:

5 Der Wille der verstorbenen Person hat Vorrang vor demjenigen der ndchsten An-
gehdrigen.

Abs. 5 sollte weiterhin im Gesetz verankert bleiben. Unseres Erachtens ist die ex-
plizite Erwdhnung des Vorranges notwendig. Die Formulierung in Abs. 2 («...Sie
haben dabei den mutmasslichen Willen der verstorbenen Person zu beachten.») ist
stark abgeschwacht und wiirde Interpretationsspielraum offenlassen. Den Willen
«zu beachten» heisst nicht zwingend, dass dem Willen der Vorrang einzurdumen
ist. Es wiirde dem Personlichkeitsschutz des Spenders mehr Rechnung getragen,
wenn Abs. 5 erhalten bliebe. Dadurch wirde auch ein zentrales Anliegen des Initi-
ativkomitees der Initiative «Organspende férdern — Leben retten» bericksichtigt
werden.

Auch die Nationale Ethikkommission unterscheidet zwischen den beiden Formulie-
rungen «Vorrang des Willens» und «Willen beachten».

Vorrang des Willens bedeutet gemass NEK, dass sich die verstorbene Person zu
Lebzeiten zur Organspende gedussert hat. Der Wille des Verstorbenen hat vor
demjenigen der Angehdrigen Vorrang.

Bei der Beachtung des Willens hingegen, ist keine Erklarung der verstorbenen Per-
son bekannt. Die Angehdrigen entscheiden und haben hierbei den mutmasslichen
Willen des Verstorbenen zu beachten.

Art. 10

Abs. 1 lit. d
und e

Die Anderung dieser Bestimmung ist bei einem Wechsel zur Widerspruchslésung
notwendig. Die Anpassungen von Art. 10 sind im Sinne von Swisstransplant: Es
muss eine gesetzliche Grundlage vorliegen, um die fir eine erfolgreiche Transplan-
tation unabdingbaren vorbereitenden medizinischen Massnahmen ohne informierte
Einwilligung auch unter der Widerspruchslésung durchfiihren zu kdnnen.

Des Weiteren ist es begrissenswert, dass medizinische Massnahmen, welche Uber
Artikel 10 Absatz 3 des geltenden Transplantationsgesetzes hinausgehen (i.e.
Massnahmen, die fir eine erfolgreiche Transplantation nicht unerlasslich sind oder
die mit mehr als minimalen Risiken und Belastungen fiir die Person verbunden sind)
neu (gemass Abs. 1 lit. d und e) generell unzuldssig sind.

4/9



Art. 10a Abs. 1

Die Bezeichnung «Widerspruchsregister» suggeriert, dass lediglich ein Wider-
spruch in dem Register dokumentiert werden kann. Da das Register auch «andere
Erklarungen zur Spende» umfassen soll, ist eine Bezeichnung erforderlich, die je-
der Willensausserung gerecht wird und signalisiert, dass sowohl Widerspruch als
auch Zustimmung zur Organspende dokumentiert werden kénnen.

In Anlehnung an die im Vereinigten Kdnigreich verwendete Bezeichnung «Organ
Donor Register» empfiehlt Swisstransplant die Verwendung eines neutralen Termi-
nus, beispielsweise «Organspenderegister». Das «Organ Donor Register» wird im
ganzen Vereinigten Konigreich genutzt. Es bietet die Modglichkeit, einen Wider-
spruch oder eine Zustimmung zur Organspende festzuhalten. Das Register zahlte
2018 Uber 25 Millionen Eintrage, was 38 % der Bevdlkerung des Vereinigten Ko-
nigreichs entspricht.

Art. 10a Abs. 3

Aufgrund der Erfahrungen mit dem seit 1. Oktober 2018 betriebenen Nationalen
Organspenderegister empfiehlt Swisstransplant, den Zugriff sowie die Abfrage des
Registers anders zu regeln:

- Der (technische) Zugriff auf das Register sollte zentral durch die Nationale Zu-
teilungsstelle erfolgen und nicht dezentral in den Spitdlern: Erstens wird
dadurch dem Datenschutz besser Rechnung getragen und dem in der Bevol-
kerung bisweilen auftretenden Misstrauen, Fachkrafte konnten verfriht auf
den Registereintrag zugreifen und nicht mehr alle Therapiemoglichkeiten aus-
schopfen, entgegengewirkt. Zweitens ist die Nationale Zuteilungsstelle bereits
heute 24/7 fur die Spitéler erreichbar. Drittens fihrt ein zentralisierter Regis-
terzugriff durch die Nationale Zuteilungsstelle bei potenziellen Organspendern
zu einer frihen Kontaktaufnahme der Spitaler mit Swisstransplant und ermég-
licht somit eine friihzeitige medizinisch-fachliche Spendebegleitung (ein Leis-
tungsauftrag der Nationalen Zuteilungsstelle).

- Die Abfrage (Anfrage bei der Nationalen Zuteilungsstelle) soll nicht auf die fur
die lokale Koordination zustandige Person beschrankt sein, sondern muss
auch von den behandelnden Arzten sowie den behandelnden Pflegefachper-
sonen durchgefiihrt werden kénnen, um einen beschleunigten Prozess ge-
wahrleisten zu kdnnen.
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Die flr die lokale Koordination zustédndige Person im Spital stellt mittels eines
definierten Prozesses sicher, dass diese Abfrage des Registers zwingend er-
folgt. Im Rahmen der Anderung des Gesetzes wiirde es sich anbieten, die
Sicherstellung dieses Prozesses als zusatzliche Aufgabe der fiir die lokale Ko-
ordination zustandigen Person in Art. 56 Abs. 3 zu erganzen.

Der dokumentierte Entscheid (falls vorhanden) wird heute nach erfolgter Ab-
frage in Form eines Datenblattes mit Unterschrift und Foto verschlisselt an
die Fachpersonen in den Spitélern Gbermittelt. Entsprechend erhalten zustan-
dige Fachpersonen keinen direkten Zugriff auf das Register, haben aber im
Angehdrigengesprach einen «physischen Beleg» zur Hand, welcher den Ent-
scheid der verstorbenen Person (mit Unterschrift und Foto) «dokumentiert».
Diese Vorgehensweise hilft in den Angehdrigengesprachen sehr, Gewissheit
zu schaffen.

Art. 10a Abs. 4

Die Versichertennummer wird als Personenidentifikator vorgesehen. Eine Identifi-
kation mithilfe der Versichertennummer erachtet Swisstransplant aus den folgen-
den Griinden als ungeeignet:

Personenangaben, Foto und Unterschrift ermdglichen im Vergleich zur Ver-
sichertennummer eine unmittelbare Identifikation der verstorbenen Person,
insbesondere durch ihre Angehérigen.

Das Erstellen eines Registereintrags wird erschwert, da die Versichertennum-
mer nicht immer zur Hand ist (z. B. spontane Eintrage mittels mobilen Geraten
oder an offentlichen Kontaktstellen). Dadurch werden der vom Bundesrat ge-
forderte einfache Zugang der Bevdlkerung zum Register und die Barrierefrei-
heit (siehe erlauternder Bericht S. 27 f.) gefahrdet.

Die Versichertennummer ist vergleichsweise einfach zuganglich (siehe Versi-
chertenkarte), was deren missbrauchliche Verwendung durch Dritte be-
glnstigt.

Das eigenstandige Erfassen der Versichertennummer ist aufgrund des Zif-
fernumfangs fehleranfallig.

Personen ohne Versichertennummer (bspw. Durchreisende, Familienangehd-
rige von Grenzgangern) kénnen keinen Registereintrag erstellen.

Aus oben genannten Griinden und vor dem Hintergrund, dass die Einflihrung und
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konkrete Ausgestaltung der E-ID ungewiss ist, empfiehlt Swisstransplant von der
Versichertennummer als notwendigen Identifikator abzusehen und den konkreten
Identifikationsmechanismus im Gesetzestext offen zu lassen.

Die Personenidentifikation im Todesfall im Spital (eindeutige Zuordnung des Regis-
tereintrags zur verstorbenen Person) erfolgt im heute bestehenden Organspende-
register einerseits mit dem Abgleich von Name und Geburtsdatum und andererseits
mittels eines Datenblatts (Entscheid zur Organspende), welches den Angehdrigen
in den Angehérigengesprachen ausgedruckt vorgelegt wird. Dabei stellt das Uber-
prifen von Foto und Unterschrift vonseiten der Angehorigen einen zusatzlichen
Kontrollmechanismus dar, welcher Angehdérigen und Fachkraften zugleich Gewiss-
heit Uber den Willen der verstorbenen Person verschafft. Zusatzlich wird bei der
Registerabfrage eine E-Mail an die betroffene Person versandt, um einen zuséatzli-
chen Schutz vor Missbrauch zu gewahrleisten (z.B. verfriihte oder nicht-indizierte
Abfrage).

Die sichere Personenidentifikation muss sowohl beim
Eintragungsprozess als auch bei der Abfrage des Re-
gisters im Todesfall gewahrleistet sein.

Art. 54 Abs. 2

Swisstransplant begriisst es, dass der Bundesrat das Fiihren des
(Widerspruchs-)Registers nach Art. 10a Organisationen und Personen des offentli-
chen oder privaten Rechts Ubertragen kann (gemass neu eingeflgtem lit. a).

Siehe auch Bemerkungen zum erlauternden Bericht (S. 7 f.).

Art. 61 Abs. 2
lit. a

Die Information sollte sich hier nicht einzig auf die Moglichkeiten, seinen Wider-
spruch zu dussern, beschranken. Da unseres Erachtens ein Organspenderegister,
in welches ein Widerspruch oder eine Zustimmung zur Spende eingetragen werden
kann, nétig ist, sollte dies ebenfalls von der Information umfasst werden.

Die Konsequenzen eines fehlenden Widerspruchs werden in lit. b erwahnt. Diese
Hervorhebung ist sinnvoll.

Die Information umfasst namentlich das Aufzeigen
der Moglichkeiten, den eigenen Willen bezuglich der
Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen im Or-
ganspenderegister zu dussern und diesen jederzeit
zu widerrufen.

Art. 69 Abs. 1
lit. c

Die Anderung der Strafbestimmung ist notwendig. Unseres Erachtens ware eine

Ergénzung, welche die missbrauchliche Abfrage des elektronischen Registers (z.B.
vor beschlossenem Therapieabbruch) sowie die missbrauchliche Herausgabe, Ver-
wendung und Weiterleitung der darin enthaltenen Daten unter Strafe stellt, sinnvoll.
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Gemaéss der vorgeschlagenen Anderung wiirden sich lediglich Personen strafbar
machen, welche einer verstorbenen Person die Organe, Gewebe oder Zellen ent-
gegen den Bestimmungen entnehmen. Da neu die Registerabfrage zwingend er-
folgen muss, sollte ebenfalls deren Missbrauch unter Strafe gestellt werden. Insbe-
sondere, da es sich vorliegend um hochsensible Daten handelt. Zudem wirden Be-
denken der Bevolkerung, dass potenzielle Organspender eine ungentigende medi-
zinische Behandlung im Spital erfahren, bertcksichtigt.

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel | Kommentar Anderungsantrag

S.22,Art. 8 Wie bereits oben zu Art. 8 Abs. 5 erwahnt, sollte in lit. a eine andere Unterscheidung

Abs.5 vorgenommen werden, da das Kriterium einer lebensnotwendigen Transplantation
bei der Umsetzung zu Problemen fiihren kann.

S. 23, Art. 8b Normadressaten sind die im Spital zustadndigen Personen (Koordinatoren, Fachper-

Abs. 1 sonen). Um ein schweizweit einheitliches Vorgehen bei der Abfrage gewahrleisten
zu kénnen, sollte die Uberpriifung des Registers auf einen Eintrag der verstorbenen
Person zentral Uber die Nationale Zuteilungsstelle erfolgen. Dieses Vorgehen
wirde eine wichtige Vertrauensgrundlage fiir die Bevolkerung schaffen.

S. 24, Art. 8b Begrissenswert ist, dass die Vertrauensperson neu auch zu dem Kreis der Ange-

Abs. 6 hérigen gehdren soll und ihr Vorrang zukommt.

S. 28, Art. 10a | Swisstransplant begriisst die Einbindung innovativer digitaler Konzepte wie der

Abs. 4 elektronischen Identifizierung (E-ID). Da das E-ID-Gesetz vom Parlament noch

nicht verabschiedet wurde, unterstiitzt Swisstransplant die Bestrebung des Bun-
desrates, den Gesetzesentwurf mit den Bestimmungen zur Authentifizierung zu ge-
gebener Zeit zu erganzen. Ob dabei die E-ID oder ein alternatives System zum
Tragen kommt, soll offenbleiben.
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S. 32, Art. 10a
und 54

«aktuell ist geplant, dass alle Registeraufgaben ausgelagert werden»

Swisstransplant hat unabhangig vom Bund per 1. Oktober 2018 ein elektronisches
Register (Nationales Organspenderegister) lanciert, in welchem der persoénliche
Entscheid flr oder gegen eine Organspende online festgehalten werden kann.

Swisstransplant ist gerne bereit, die diesbezuglich gemachten Erfahrungen (recht-
lich, technisch, administrativ) dem Bund zur Verfligung zu stellen.

Sollte es zu einer Ausschreibung kommen, wiirde sich Swisstransplant fir das Fuh-
ren des Registers bewerben. Swisstransplant ist Uiberzeugt, dass das bestehende
Nationale Organspenderegister bereits viele Anforderungen des Bundes erfiillt. An-
dernfalls ist Swisstransplant gewillt, das von ihr aufgebaute Register so zu erwei-
tern/anzupassen, dass es kinftige gesetzliche Anforderungen erfiillt, damit die fest-
gehaltenen Entscheide der Bevolkerung (aktuell ca. 72'000 Eintrdge) méglichst
nicht verloren gehen. Swisstransplant gibt zu bedenken, dass ein Vernichten dieser
Entscheide eine grosse Verwirrung und ein Misstrauen in der Bevdlkerung ausldsen
koénnte. Aus finanzieller Sicht waren eine Weiterverwendung sowie Anpassung des
bestehenden Registers zudem sinnvoll, da die Kosten dadurch tiefer gehalten wer-
den kénnten.

Eine Prifung des Anschlusses an ein bestehendes Register entspricht zudem den
Empfehlungen zum Aufbau und Betrieb von gesundheitsbezogenen Registern der
Organisationen ANQ, FMH, H+, SAMW und Universitare Medizin Schweiz, gemass
welchen Doppelspurigkeiten der Register vermieden werden sollen. Der Anschluss
an ein bestehendes Register ist unabhangig der Art des spezifischen Registers
sinnvoll. Ob es sich beim Organspenderegister wirklich um ein gesundheitsbezo-
genes Register handelt, kann daher an dieser Stelle offengelassen werden.

S. 32, Art. 10a

Das bereits bestehende Nationale Organspenderegister stellt ebenfalls eine Infor-
mationsplattform fur die Bevolkerung dar, welche einen informierten Entscheid er-
maoglicht.
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Procédure de consultation relative a I'Initiative populaire fédérale « Pour sauver des
vies en favorisant le don d’organes » et contre-projet indirect (modification de la loi

sur la transplantation)

Mesdames, Messieurs,

Pour faire suite au courrier du 13 septembre 2019 de M. Alain Berset, Conseiller fédéral,
je vous prie de bien vouloir trouver en annexe la prise de position de la Faculté de droit de
Genéve concernant la procédure de consultation mentionnée sous rubrique.

Cet avis a été rédigé par le professeur Philippe Ducor, qui enseigne notamment le droit

médical a la Faculté.

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, a I'assurance de mes sentiments les

meilleurs.

Annexe mentionnée

fl t/\) \ ” :l,H;M\

Bénédict Foéx

Uni Mail - 40, bd du Pont-d'Arve - CH-1211 Genéve 4
Tél. +41 22 379 84 02 - Fax +41 22 379 8412



Prise de position de la Faculté de droit de I'Université de Genéve concernant
I'avant-projet de loi modifiant la loi fédérale sur la transplantation

Contexte

L'avant-projet de loi modifiant la loi fédérale sur la transplantation (ci-aprés « apLTx »)
constitue un contre-projet indirect a linitiative populaire du 22 mars 2019, intitulée « Pour
sauver des vies en favorisant le don d'organes ». Cette initiative vise a inscrire dans la
constitution fédérale le principe du consentement présumé en matiere de prélévement
d’'organes, de tissus et de cellules en vue de transplantation.

Le droit suisse de la transplantation actuellement applicable subordonne en effet tout
prélévement au consentement explicite de la personne décédée. Notre pays est 'un des
derniers en Europe — avec I'Allemagne et 'Angleterre — a prévoir un tel systéme, et se situe
réguliérement en queue de peloton si I'on considére le taux de transplantations rapporté a la
population. De nombreux autres pays européens ont adopté un systéme de consentement
présumé au prélévement d’organes, sous une forme ou une autre.

Les milieux concernés en Suisse ont longtemps considéré qu'il n'était pas établi que le -
systéme du consentement présumé permettrait d’augmenter le taux de transplantations dans
la population, alors qu'il représente une atteinte significative aux droits fondamentaux des
donneurs. Des données scientifiques récentes, ainsi que des taux de transplantations
invariablement plus élevés dans les pays ayant adopté le systéme du consentement
présumé, ont fini par convaincre qu'il est temps que la Suisse passe a un systéme de
consentement présumé pour les prélevements effectués chez des personnes décédées.

C’est dans ce contexte que l'initiative populaire du 22 mars 2019 a été déposée, et que le
Conseil fédéral propose une modification de la loi fédérale sur la transplantation a titre de
contre-projet indirect a cette initiative.

L’avant-projet de loi vise a introduire le principe du consentement présumé au prélévement
de maniére nuancée, respectueuse des intéréts tant des personnes en attente de
transplantation que des donneurs, attribuant un réle important — bien que subsidiaire — aux
proches, et tenant compte de situations particuliéres exigeant soit un systéme de
consentement présumé modifié, soit le maintien du systéme de consentement explicite. En
raison du réle donné aux proches, I'avant-projet de loi réalise un systéme de consentement
présumé au sens large.

Consentement présumé

Le cceur de l'avant-projet de loi se situe a larticles 8 pLTx, consacré au systéme du
consentement présumé au sens large, intégrant les proches et tenant compte de certains
cas particuliers.

La pierre angulaire du systeme reste ['autonomie de la personne et le respect de sa volonté.
C'est ainsi que tout sighe d’opposition de cette derniére doit étre respecté, tant par les




proches que par les équipes médicales en charge de la transplantation (art. 8 al. 1 let. b
apLTx).

Afin d'assurer la sécurité du droit relative aux oppositions des personnes décédées, un
registre des refus sera créé afin de recenser les déclarations et les rendre aisément
accessible en cas de situation laissant envisager un prélévement en vue de transplantation
(art. 8b et 10a apLTx). Cela étant, toute opposition de la personne concernée parvenant a la
connaissance des proches ou des équipes médicales devra étre respectée,
indépendamment de sa nature, de sa formalisation ou de son enregistrement dans le
registre des refus. Ce dernier vise en effet avant tout a renforcer les chances que le refus
d’'une personne décédée sera porté a la connaissance des équipes médicales, et ainsi
respecte.

L'avant-projet de loi réserve un rble subsidiaire — mais souvent central en pratique — aux
proches de la personne décédée, réalisant un systéme de consentement présumé au sens
large. Il confére en effet aux proches le droit de s’opposer a tout prélévement en cas
d’absence de déclaration relativement au don de la part de la persone décédée, dans le
respect de sa volonté présumée (art. 8 al. 2 apLTx). Cette approche parait appropriée, dans
la mesure ou en pratique la volonté des proches est généralement respectée, méme dans
les pays ayant institué un systéme du consentement présumé au sens strict ne prévoyant
pas l'intervention des proches.

En cas d’absence de déclaration de la personne décédée et d'impossibilité d’atteindre les
proches en temps utile le prélevement est autorisé, conformément au principe du
consentement présumé (art. 8 al. 3 apLTx).

Mesures médicales préliminaires

Les mesures médicales préliminaires peuvent étre instituées chez des personnes encore
vivantes, et visent exclusivement a la conservation des organes, tissus ou cellules prélevés
en vue de la transplantation. Dans un systéme du consentement présumé au prélévement,
les mesures médicales préliminaires doivent logiquement et nécessairement étre elles aussi
soumises au systéme du consentement présumé (art. 10 apLTx).

Afin d'éviter tout abus, les mesures médicales préliminaires ne peuvent étre instituées
qu'aprés qu'il a été décidé d’interrompre les mesures de maintien en vie du donneur (art. 10
al. 2 apLTx).

Information de la population

Le systéme du consentement présumé au prélévement d’organes sur des personnes
décédées présuppose que la population concernée par cette réglementtion soit diment

informée a propos de ce systéme, y compris de sa possibilité de s'opposer a tout
prélevement en cas de décés.

C’est ainsi que l'avant-projet de loi prévoit une information approfondie de la population a
propos du systéme du consentement présumé et de la possibilité de s'opposer a tout




prélevement, en particulier 'existence du registre des refus prévu par I'art. 10a apLTx (art.
61 al. 2 apLTx).

Cas particuliers

L'information préalable concernant le systéme du consentement présumé et la possibilité de
s’opposer a tout prélévement est toutefois impossible chez certains groupes de personnes,
que ce soit en raison de leurs aptitudes cognitives limitées ou en raison de leur éloignement
de la Suisse et de sa réglementation.

Selon l'art. 8 al. 4 apLTx, il s'agit des personnes agées de moins de 16 ans au moment du
décés (let. a), des personnes durablement incapables de discernement (let. b) et des
personnes domiciliées a I'étranger a I'exception des frontaliers (let. c).

Pour ces personnes, I'avant-projet de loi prévoit que les proches doivent étre atteints et ne
s'opposent pas au prélévement. A défaut, aucun prélévement n’est autorisé.

On relévera que pour des raisons de sécurité juridique, le Conseil fédéral estime que
I'adolescent de 16 ans révolu dispose de la capacité de discernement et la maturité
nécessaire pour se déterminer en matiére de prélévement (art. 8a al. 1 et 8 al. 4 let. a
apLTx). Cette réglementation bienvenue évite aux équipes médicales de devoir s’assurer
dans chaque cas de figure de la capacité de discernement de I'adolescent décédé.

Autre cas particuliers, I'avant-projet de loi confére au Conseil fédéral la possibilité d’'exiger le
consentement explicite de la personne décédée ou de ses proches en cas de prélévement,
dans des circonstances ol le droit a la vie d’'un tiers n’est pas en jeu et ne permet pas de
justifier le systéme du consentement présumé. |l s’agit des transplantations ne servant pas a
sauver la vie du receveur, ou en vue de la fabrication de transplants standardisés au sens
des art. 49 ss LTx (art. 8 al. 5 apLTx).

Conclusion

L’avant-projet de loi modifiant la loi fédérale sur la transplantation institue un systéme du
consentement présumé plus nuancé que celui découlant de l'initiative populaire, laquelle ne
mentionne pas le réle des proches et réalise ainsi un régime de consentement présumé au
sens strict.

En instituant un régime de consentement présumé au sens large, I'avant-projet de loi facilite
les prélévements en vue de transplantation tout en respectant les droits et la piété des
proches de la personne décédée, et en tenant compte des cas particuliers nécessitant soit
un systéme de consentement présumé modifié, soit le maintien du systeme de
consentement explicite.

Pour ces raisons, la Faculté de droit de I'Université de Genéve soutient 'avant-projet de loi
soumis a consultation.
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Stellungnahme unimedsuisse im Rahmen der Vernehmlassung zum Entwurf des revidierten

Transplantationsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Moglichkeit, zum Entwurf des revidierten Transplantationsgesetzes als indirek-
ten Gegenvorschlag zur Organspende-Initiative Stellung nehmen zu kénnen. Gerne mochte der Verband
Universitare Medizin Schweiz (unimedsuisse) diese Moéglichkeit wahrnehmen und sich im Namen seiner
Mitglieder zur Vorlage aussern.

Die Universitatsspitéler setzen die Organspende und -transplantation mit Sorgfalt um

Die Universitatsspitaler sind Hauptakteure in der Umsetzung der Organtransplantation. An ihnen sind
sowohl die Koordinationsstellen der Spendenetzwerke wie auch die Transplantationszentren angesiedelt,
sodass ein grosser Teil der Organentnahmen und der (iberwiegende Teil der Organtransplantationen an
Universitatsspitalern stattfinden. Die mit der Organtransplantation verbundenen ethischen Fragen wer-
den von den Universitatsspitalern mit grosser Sorgfalt angegangen und fiihren bereits heute zu einer
differenzierten internen Organisation der Betreuung von Spendern und Spenderinnen und deren Ange-
hérigen sowie der Transplantationsmedizin. Dabei ist es fir die Universitatsspitaler unbestritten, dass der
Wille des potenziellen Spenders bzw. der potenziellen Spenderin im Vordergrund steht und deren Ange-
hérige einbezogen und begleitet werden. Dies gilt fiir die heute geltende erweiterte Zustimmungsregelung
ebenso wie es beim vorgeschlagenen Wechsel zur Widerspruchsregelung der Fall sein wird. Die Univer-
sitatsspitaler erachten dabei sowohl die Zustimmungsregelung wie auch die Widerspruchsregelung als
gangbare und aus ethischer Sicht vertretbare Lésungen. Bei beiden Ansatzen kommt der konkreten Um-
setzung in den Ablaufen des Spitals eine zentrale Rolle zu: Die Universitatsspitdler mdchten an dieser
Stelle versichern, dass sie die vom Volk gewahlte Regelung auch in Zukunft gewissenhaft umsetzen
werden.

Unterstiitzung des indirekten Gegenvorschlags

unimedsuisse erachtet es als richtig, das Anliegen der Initiative in einem indirekten Gegenvorschlag auf-
zunehmen und den anvisierten Wechsel von der Zustimmungs- zur Widerspruchsregelung direkt mit
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konkreten Regelungen im Gesetz vorzuschlagen. Dies ermdglicht eine differenzierte Diskussion Uber die
konkrete Umsetzung und tragt dazu bei, die Diskussion zu versachlichen.

Der indirekte Gegenvorschlag wird auch inhaltlich unterstiitzt. Die vorgeschlagene Revision mit einer
erweiterten Widerspruchsregelung ist u.E. der heute geltenden erweiterten Zustimmungsregelung vorzu-
ziehen. Sie ist ausserdem besser als die reine Widerspruchsregelung gemass der Volksinitiative.

unimedsuisse befurwortet den indirekten Gegenvorschlag zur Organspendeinitiative.

Wichtiger Einbezug der Angehdrigen

Die Regelungen des TxG mussen gewahrleisten, dass der Wille des potenziellen Spenders bzw. der
potenziellen Spenderin zur Organspende immer an erster Stelle steht. Die Dokumentation dieses Willens
muss einfach und in der Notfallsituation auch zuganglich sein (s. untenstehenden Abschnitt betr. Organ-
spenderegister). unimedsuisse begrusst, dass der Bundesrat dariiber hinaus den Einbezug der Angehé-
rigen in der Vorlage explizit vorsieht. Es ist richtig, dass bei fehlendem Eintrag im Organspenderegister
oder einer anderweitig dokumentierten Ausserung des eigenen Willens die Méglichkeit des Widerspruchs
gegen eine Organentnahme bei den Angehdrigen liegt. Dabei ist zu betonen, dass auch die Angehérigen
den mutmasslichen Willen ihres Angehdrigen vertreten und nicht einfach ihren eigenen.

unimedsuisse erachtet es ausserdem als angemessen, die Definition der Angehoérigen im Rahmen der
Verordnung vorzusehen, dabei sind auch eingetragene Partnerschaften zu beriicksichtigen.

unimedsuisse unterstitzt die Erweiterung der Widerspruchslésung zugunsten des Einbezugs der An-
gehdrigen betreffend eine Zustimmung oder einen Widerspruch zur Organentnahme, sofern keine ein-
deutige Willensdusserung des potenziellen Spenders bzw. der potenziellen Spenderin vorhanden ist.

Ein umfassendes Organspenderegister anstelle eines reinen Widerspruchsregisters

Die Vorlage sieht ein Widerspruchsrecht vor, wobei ein Widerspruch zur Organentnahme durch den Ein-
trag in einem Widerspruchsregister dokumentiert werden kann. Dieses Widerspruchsregister soll durch
den Bund gefiihrt werden.

Wahrend unimedsuisse die Dokumentation in einem Register als richtig erachtet, beurteilen wir die vor-
geschlagene Losung eines reinen Widerspruchregisters als falsch. Es ist wichtig, dass sowohl Zustim-
mung wie auch Widerspruch dokumentiert werden. Hat sich eine Person individuell mit der Organspende
auseinandergesetzt, soll seine individuelle Entscheidung nicht nur bei einer Ablehnung der Organent-
nahme sondern auch im Fall der expliziten Entscheidung zugunsten der Organspende dokumentiert sein.
Nur eine solche umfassende Dokumentation gewahrleistet, dass dem Willen der Person entsprochen wird
und entlastet die Angehdrigen. In der praktischen Umsetzung in den Spitalern wirde ein reines Wider-
spruchsregister systematisch zur Situation flihren, dass man Uber die Zustimmung einer Person zur Or-
ganspende nicht dokumentiert ist und deshalb die Angehdrigen entscheiden missen. Damit wird gegen
den Grundsatz verstossen, dass in jedem Fall der Wille der Person an erster Stelle steht.

Mit dem Organspenderegister von Swisstransplant besteht bereits heute ein Register, in dem sowohl die
Zustimmung wie auch die Ablehnung von Organentnahmen festgehalten werden kann. Die Dokumenta-
tion des eigenen Willens ist in diesem Register moglich, ohne dass die individuelle Entscheidung in ir-
gendeiner Art bewertet wird. Sie kann differenziert werden nach Organen und man kann die Angaben
jederzeit andern. Damit erfiillt das bestehende Register bereits alle Anforderungen an das in der Vorlage
vorgesehene Register. unimedsuisse hélt es deshalb nicht fir angemessen, dieses Register durch ein
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neues, durch den Bund geflihrtes Register zu ersetzen. Wir schlagen entsprechend vor, dem bestehen-
den Organspenderegister die gesetzliche Aufgabe zu Gbertragen.

unimedsuisse stimmt dem Vorschlag zu, zur Dokumentation der individuellen Entscheide betr. Organ-
spende ein Register vorzusehen.

unimedsuisse erachtet es als zwingend, dass das Register die individuellen Entscheide sowohl gegen
wie auch zugunsten der Organspende dokumentiert. Ein reines Widerspruchsregister wird abgelehnt,
das Register ist gleichzeitig als Organspende- und Widerspruchsregister anzulegen.

unimedsuisse fordert, dass das heute bereits bestehende Organspenderegister die im Gesetz vorge-
sehen Aufgabe Ubernehmen kann. Die entsprechenden Formulierungen sind so anzupassen, dass
eine Ubertragung der Register-Aufgabe an Dritte mdglich ist.

Zugang zum Register

Im Vernehmlassungsentwurf ist vorgesehen, dass der Zugriff auf das Register nur durch «die fur die
lokale Koordination zustandige Person» (Art. 10a Abs. 3 TxG) vorgenommen werden kann. Die lokalen
Koordinatoren sind in den meisten Spitélern nur teilzeitlich fur diese Aufgabe angestellt. Es ist wichtig,
Abfragemdglichkeiten 24h wahren 365 Tagen gewahrleisten zu kdnnen. Entsprechend ist es nicht sinn-
voll, die Zugriffsrechte auf eine einzelne Person pro Spital zu beschranken. Der Zugang zum Register
und die damit verbundenen Ablaufe sind so zu regulieren, dass sie die Patientenrechte schitzen und
gleichzeitig zuverlassige und effiziente Ablaufe in den Spitélern ermdglichen. Dies bedeutet, dass unter-
schiedliche Modelle, wie die 24h-Bereitschaft fir Abklarungen zur Organspende in den Spitalern intern
organisiert wird, zulassig sein missen — je nach Grisse eines Spitals.

unimedsuisse fordert, dass der Zugang zum Register fiir Abfragen in Art. 10a Abs. 3 so formuliert wird,
dass unterschiedliche Organisationsformen der Spitaler zur Gewahrleistung der Bereitschaft fir Organ-
spenden abgedeckt werden kdnnen.

Einschrankungen in der Anwendung der Widerspruchsregelung

Die Vorlage unterscheidet in Art. 8 Abs. 5a zwischen lebensrettenden und nicht-lebensrettenden Orga-
nen, Geweben und Zellen. Der Bundesrat kann vorsehen, dass die Entnahme von nicht-lebensrettenden
Organen, Geweben und Zellen nur bei expliziter Zustimmung des potenziellen Spenders/der potenziellen
Spenderin oder der Angehdrigen durchgefiihrt werden kann (Ausnahmeregelung Art 8, Absatz 5a). Es ist
jedoch unklar, was unter «geeignet, das Leben der Empfangerin oder des Empfangers zu retten» zu
verstehen ist. So fallen zum Beispiel auch Nierentransplantationen nicht unter dieses Kriterium: Die vor-
geschlagene Ausnahmeregelung kann eine Einzelfallbeurteilung bedingen, welche nicht beim Bundesrat
liegen kann.

Die Kombination aus einer Widerspruchsregelung fiir potenziell lebensrettende Organe sowie einer Zu-
stimmungsregelung fir nicht-lebensrettende Organe, Gewebe und Zellen kann ausserdem zu Unklarhei-
ten und Verwirrung flihren, namentlich beim Festhalten des Spendewillens und in dessen Abklarung vor
einer Entnahme. Wer etwa zu Lebzeiten bewusst auf einen Widerspruch verzichtet und samtliche Organe
und Gewebe spenden moéchte, misste zusatzlich eine explizite Zustimmungserklarung hinterlegen, um
beispielsweise in eine Hornhautspende einzuwilligen.
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Die zweite Ausnahmeregelung betrifft die Entnahme von Organen, Geweben und Zellen fir die Herstel-
lung von Transplantatprodukten. Eine solche Nutzung ist unseres Erachtens an die explizite Zustimmung
des Spenders oder der Angehdrigen gebunden, eine entsprechende Ausnahmeregelung ist entsprechend
richtig und notwendig.

unimedsuisse fordert, dass Art. 8 Abs. 5a in der gegenwartigen Form fallen gelassen und auf eine
Unterscheidung zwischen lebensrettenden und nicht-lebensrettenden Organen und Geweben verzich-
tet wird. Wird die Mdglichkeit von Ausnahmen bzw. eine explizite Zustimmungsregelung fiir bestimmte
Organe, Gewebe und Zellen beibehalten, so sind im Gesetz nur die Kriterien aufzufihren und in der
Verordnung die entsprechenden Ausnahmen explizit zu nennen.

In den detaillierten Formulierungen unterstiitzen wir die Vorschlage von H+ zur Anpassung der Vorlage.

Wir danken Ihnen fur die Berticksichtigung unserer Anliegen bei der weiteren Bearbeitung der Vorlage
und stehen lhnen flr Rickfragen und weiterfiihrende Diskussionen gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse

Bertrand Levrat
Prasident Universitare Medizin Schweiz
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Prise de position concernant le contre-projet indirect du Conseil fédéral a l'initiative
populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes »

Madame, Monsieur

Dans le cadre de la procédure de consultation portant sur le contre-projet indirect du Conseil
fédéral a l'initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don d'organes »,
IInstitut de droit de la santé de I'Université de Neuchatel (ci-aprés : IDS) a le plaisir de vous
transmettre sa prise de position.

A titre liminaire, 'IDS approuve la proposition de l'initiative populaire et du contre-projet du
Conseil fédéral d'introduire un consentement présumé dans la Loi sur la transplantation™. Il
considére que tant le modeéle de consentement présumé au sens strict que large est
respectueux du droit international, constitutionnel et des droits de la personnalité de la
personne concernée et des proches. De méme, il facilite le dialogue avec les proches des
donneurs potentiels & un moment douloureux pour eux en évitant de leur faire porter toute
la responsabilité de consentir au prelévement.

L'IDS reléve que la volonté des initiants d’introduire un consentement présumé au sens strict
ou large dans la Loi sur la transplantation manque de clarté. Bien que le Conseil fédéral?
semble pencher en faveur de la premiére solution, Swisstransplant, notamment, opte
toutefois pour la seconde®. Si les propos tenus par les initiants dans leurs explications
laissent entendre un consentement présumé au sens large, la lettre de l'article 119a al. 44
penche davantage en faveur d’'un consentement présumé au sens strict. Nonobstant ces
questions d'interprétation, IIDS reléve qu'en 1972 et en 1997, le Tribunal fédéral s’est
prononcé en faveur de la compatibilité du consentement présumé avec le droit international,
la liberté personnelle et les droits de la personnalité de la personne concernée et des
proches. Les juges de Mon-Repos ont toutefois exigé qu’un droit d’opposition soit porté a la
connaissance de la personne concernée, virtuellement ou concrétement®. Tant le contre-
projet indirect® que l'initiative” prévoient une campagne d'information de la population sur la
nouvelle modalité de consentement. C'est pourquoi F'IDS considére que tant le
consentement présumé au sens strict que large respectent le droit international et interne
suisse.

1 Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) du 8 octobre 2004
(RS 810.21).

2 Rapport explicatif sur le contre-projet indirect du Conseil fédéral a Pinitiative populaire « Pour sauver des vies en
favorisant le don d’organes » du 13 septembre 2019, p. 6.

3 Swisstransplant, Rapport annuel 2018, Berne 2018, p. 12.

4 \/oir notamment : Jeune Chambre Internationale (JCI) de la Riviera, Communiqué de presse du 17 octobre 2017,
Montreux 2017.

5 ATF 98 la 508, consid. 8c; ATF 123 | 112, consid. 8 b) bb).

6 Rapport explicatif sur le contre-projet indirect du Conseil fédéral a linitiative populaire « Pour sauver des vies en
favorisant le don d'organes » du 13 septembre 2019, p. 15.

7 Jeune Chambre Internationale (JCI) de la Riviera, Argumnentaire, Montreux 2019, p. 2.
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Enfin, la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine se dit
favorable au systéme de déclaration obligatoire®. Comme le Tribunal fédéral le relevait
concernant le consentement explicite®, I'|DS est d’avis que demander a un malade, un
mourant ou a ses proches de se prononcer obligatoirement sur le don d'organes et
d’évoquer ainsi une mort prochaine parait discutable du point de vue de la protection de la
personnalité et du respect de leur dignité. Cette remarque semble aller dans le sens de la
volonté populaire : I'étude de planification de V'initiative de Gfs.bern montre en effet que 66%
des électeurs sont « tout a fait d’accord » (47%) ou « plutét d’'accord » (19%) avec le fait
que « tout le monde a le droit de ne pas prendre de décision »1¢ de son vivant sur le sort de
sa dépouille aprés la mort.

Vu ce qui précéde, I''DS se dit favorable & V'insertion d’'un modéle de consentement présumé
dans la Loi sur la transplantation. I apparait d’ailleurs que ce modele de consentement était
le plus répandu en Suisse avant 'entrée vigueur de la Loi sur la transplantation en 2007,
Seuls six cantons possédaient alors un modéle de consentement explicite’2.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées,

Prof. Olivier Guillod Prof. Dominique Sprumont

8 CNE, Don d'organes — considérations éthiques sur les modéles d'autorisation du prélévement d'organes, Prise
de position n°31/2019, Berne 2019, p. 28.
® ATF 1231 112, consid. 8 b) bb); ATF 98 la 508, consid. 8c.
10 Gfs.bern, Etude de planification de I'initiative « Encourager le don d'organes — sauver des vies », Berne 2019, p.
9.
11 Message du Conseil fédéral concernant |a loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules
g_oi sur la transplantation) du 12 septembre 2001, FF 2002 19, 232.

Ibidem.
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Formular fur Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : UniversitatsSpital Zdrich

Abklrzung der Firma / Organisation 1 USsz

Adresse, Ort : Ramistrasse 100, 8091 Zirich
Kontaktperson . Lisa Henn, Projektleiterin Arztliche Direktion
Telefon |

E-Mail d

Datum :21.11.2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Das USZ unterstitzt, dass der Bundesrat dem Parlament einen indirekten Gegenvorschlag zur Organspende Initiative vorlegt und unterstiitzt die Erweiterung
der Widerspruchslésung zugunsten des Einbezugs der Angehérigen in den Entscheid betreffend Zustimmung oder Widerspruch zur Organentnahme.

Die enge Widerspruchslosung, welche die Volksinitiative mit Anderung der Bundesverfassung befurwortet, tragt jedoch aus unserer Sicht der tatséchlichen
Situation der Organspende, in welcher die Angehdrigen meist mit einer akuten schweren Verletzung eines geliebten Menschen konfrontiert sind, nicht gena-
gend Rechnung. Faktisch werden nach unserer Kenntnis und Erfahrung auch in anderen Landern unabhangig vom Modell, die Angehérigen, denen wir uns
ebenso verpflichtet fihlen, einbezogen. Die erweiterte Zustimmungs-und Widerspruchslésung entspricht daher der gelebten Praxis, die wir am USZ eng
begleiten.

Zudem stimmt das USZ dem Vorschlag zu, dass zur Dokumentation der individuellen Entscheide betreffend Organspende ein Register vorgesehen wird. Bei
dem wir es als zwingend erachten, dass das Register die individuellen Entscheide sowohl gegen wie auch zugunsten der Organspende dokumentiert. Ein
reines Widerspruchsregister wird von unserer Seite nicht verfolgt. Das Register ist aus unserer Sicht gleichzeitig als Organspende- und Widerspruchsregister
anzulegen.

Das USZ befiirwortet, dass das heute bereits bestehende Organspenderegister die im Gesetz vorgesehen Aufgabe Gbernehmen kann. Die entsprechenden
Formulierungen sind so anzupassen, dass eine Ubertragung der Register-Aufgabe an Dritte mdglich ist.

Im Weiteren befurwortet das USZ, dass der Zugang zum Register fiir Abfragen in Art.10a Abs. 3 breiter formuliert wird, damit unterschiedliche Organisations-
formen der Spitaler zur Gewahrleistung der Bereitschaft fir Organspenden abgedeckt werden kdnnen.

Insgesamt beflirwortet das USZ die Stossrichtung des Bundesrates, einen Gegenvorschlag zur Volksinitiative zu erarbeiten. Die vorgelegte erweiterte Wider-
spruchslosung hat gegeniiber dem von der Volksinitiative eingebrachten Vorschlag der engen Widerspruchslésung sowie der aktuell geltenden erweiterten
Zustimmungslésung gewisse Vorteile, so, dass wir grundsatzlich dem Vorschlag des Bundesrates zur Anderung des TPG befiirwortend gegeniiberstehen.

Zusétzliche Allgemeine Bemerkungen Organspendemedizin / Donor Care Association (Dr. Renato Lenherr, Arztlicher Leiter)

Bei der Behandlung eines Patienten steht an oberster Stelle, dass die Therapie seinen Vorstellungen entspricht (Erfillung des Patientenwillens). Als Organ-
spendeverantwortliche wollen wir eine Organspende erméglichen, wenn dies im Sinne des Verstorbenen ist, und keine Organspende durchfiihren, wenn er
dies abgelehnt hat. Wir befiirworten einen Wechsel zur erweiterten Widerspruchslésung, weil wir erwarten, dass dies zu einer naher am Patientenwillen
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liegenden Entscheidung fuhren wird und zusatzlich auch die Angehdérigen entlastet werden. Der Einbezug der Angehdrigen bei nicht schriftlich vorausverfug-
ter Meinung, wie im indirekten Gegenvorschlag gefordert, ist dabei ein tragendes Element.

Eine Organspendeabklarung ist fest eingebettet in die professionell begleitete End-of-life Care der Patienten der Intensivstation und darf erst nach der Thera-
piezielanderung Richtung Palliation begonnen werden. Die Therapiezielanderung wird vom intensivmedizinischen Behandlungsteam gemass dem Patienten-
willen entschieden. Da Patienten auf der Intensivstation in der Regel bewusstlos sind, wird dies entweder aus schriftlich vorausverfiigten Dokumenten abge-
leitet oder — falls nur mundlich gedussert - in Gesprachen mit Angehdérigen erdrtert. Wird im Sinne des Patienten ein palliatives Vorgehen entschieden, muss
das weitere Vorgehen geplant werden. Ist eine Organspende moglich, wird dies angesprochen und der Wille des Patienten diesbeziiglich abgeklart, analog
dem Therapieziel. Ist die Haltung gegenuber der Organspende schriftlich vorausverfugt (Karte, Verfigung, Online-register, App) oder hat sich der Patient zu
Lebzeiten direkt geéussert, ist das weitere Vorgehen klar und eine Abklarung mit wenig Belastung fiir die Angehorigen und fiir das Behandlungsteam verbun-
den.

Liegt keine Willensédusserung vor (geschatzt bei ca. 50% der Bevolkerung), muss die Frage: «Was wirde der Patient zur Organspende sagen, wenn er jetzt
entscheiden kdnnte? » beantwortet werden. Die Angehdrigen, die in einer emotionalen Ausnahmesituation sind, da sie erst gerade erfahren haben, dass sie
ihren Angehdrigen fur immer verloren haben, mussen sich festlegen.

Bei der neuen ‘erweiterten Widerspruchslésung’, wo man davon ausgeht, dass der Patient einverstanden ist, wenn er nicht widersprochen hat, muss geklart
werden, ob diese Annahme in Realitéat der Haltung des Patienten entspricht. Wird dies bejaht, kann eine Organspende im mutmasslichen Sinne des Patien-
ten durchgefuhrt werden. Wird es verneint, wird — ebenfalls im mutmasslichen Sinne des Patienten — keine Organspende durchgefihrt.

Mit der aktuell giltigen erweiterten Zustimmungslosung, wo davon ausgegangen wird, dass, wer spenden will, dies vorausverfugt hat, miissen die Angehdri-
gen entscheiden, ob die fehlende Organspendekarte bedeutet, dass der Patient nicht spenden wollte oder ob er es einfach versaumt hat, seinen Willen kund
zu tun und damit doch einverstanden ware. In der Praxis tritt es haufig ein, dass die Angehorigen sich angesichts des emotionalen Ausnahmezustandes nicht
auf die Ebene der sachlichen Erkundung des mutmasslichen Patientenwillens einlassen kdnnen und eine Organspende einfach primér ablehnen, unabhan-
gig vom Patientenwillen und manchmal sogar dann, wenn es klare Hinweise gibt, dass die Haltung des Verstorbenen gegentiber der Organspende positiv
war. Dies tritt insbesondere dann recht haufig auf, wenn mehrere Angehdrige beteiligt sind und einer davon dagegen ist.

Wenn nun bertcksichtigt wird, dass eine deutliche Mehrheit der Bevolkerung positiv der Organspende gegentibersteht (ohne Organspendeausweis) und
dass die psychologischen Faktoren, die die Entscheidungsfindung in dieser Ausnahmesituation beeinflussen, haufig zur Ablehnung fuhren, kann davon aus-
gegangen werden, dass die Einfuhrung der erweiterten Widerspruchslosung zu einer hoheren Berlcksichtigung des Patientenwillens fihren wird (weniger
falsch negative Entscheidungen) und die Angehdrigen so entlastet werden.

Die Einfuhrung der erweiterten Widerspruchslésung bedeutet auch, dass sich die Menschen, die sich gegen eine Organspende entschieden haben, sich zu Lebzeiten
klar aussern missten. Dies mag auf den ersten Blick stérend wirken, genau besehen ist aber auch heute schon bei ablehnender Haltung nur bei einer vo-
rausverflgten Willensdusserung mit absoluter Sicherheit gewahrleistet, dass dem Willen entsprechend keine Organspende stattfindet. Bei einer Nichtausse-
rung kann es bei der erweiterten Zustimmungslésung genauso gut vorkommen, dass sich die Angehorigen falsch entscheiden kdnnen. Eine schriftliche Wil-
lensdusserung ist in beiden Fallen auf jeden Fall sicherer und mit dem Online-Register heutzutage auch sehr einfach. Ziel des Behandlungsteams ist immer,
im Sinne des Patienten zu handeln, also Organspende bei zustimmender Haltung und keine Organspende bei ablehnender Haltung.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

Art.8 Absatz 3

Grundlage: Erwogen wird gemass vorliegender Vernehmlas-

sungsversion inklusive Erlauterungen, dass eine Organent-
nahme nach einer noch zu bestimmenden Frist auch zulassig
ist, wenn keine Angehdrigen erreichbar sind, und der mut-
massliche Wille nicht explizit erértert wurde. Vorgeschlagen
wird eine Frist von 2 Tagen. Bei guter Information der Bevol-
kerung in den nachsten Jahren ist die Wahrscheinlichkeit zu-
nehmend gegeben, dass eine Person mit Wohnsitz in der
Schweiz bei geltender Widerspruchslésung seinen Wider-
spruch geaussert hat, wenn er eine Organspende fiir sich
klar ablehnt.

Ist gemass dem aktuellen Vorschlag kein Wille/ Widerspruch
dokumentiert, sind keine Angehdrigen auffindbar, wird davon
ausgegangen, dass der Patient gewusst hat, dass Wider-
spruch geaussert werden misste, damit keine Organspende
stattfindet. Bestehen klare Zweifel, dass der Patient von der
Gesetzeslage eines notwendigen Widerspruchs Kenntnis
hatte, darf aus unserer Sicht keine Organentnahme durchge-
fuhrt werden. Das Behandlungsteam muss diese Kompetenz
haben und auch ausiuben kénnen, bei solchen berechtigten
Zweifeln auf eine Organspende zu verzichten. Dies gilt ana-
log zu allen Entscheiden bei schwer kranken/verletzten Pati-
enten, bei welchen das Behandlungsteam sich um die Eruie-
rung des mutmasslichen Willens eines Patienten bemuihen
muss. Diese Mdglichkeit, dies bei gegebenem Gesetzesvor-
schlag wahrzunehmen, liegt aus unserer Sicht im Wort ‘zu-
lassig’, sie muss aber auch wahrgenommen werden. Insbe-
sondere in der Ubergangszeit und bei vulnerablen Randgrup-
pen, die nicht im Art. 8 Absatz 4a-c protektioniert sind, muss
gewdhrleistet sein, dass diese Prifung durch das Behand-
lungsteam auch ermdoglicht wird und gelebte Praxis ist.
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Art.8 Absatz
5a und b:

Die Formulierung Art.8 Absatz 5a ‘nicht geeignet sind, dass
Leben der Empfangerin oder des Empfangers zu retten’ ist
kaum verstandlich und verwirrend (eine Niere verlangert ein
Leben, ein Gesicht kann einen Suizid verhindern: Was ist ge-
meint?). In der Erlauterung zum Gesetz heisst es, es seien
die Organe gemeint, ‘ [..] die nicht als allgemein lebenserhal-
tende transplantierbare Organe bekannt sind’. Dennoch er-
scheint uns diese Differenzierung bei vorhandenem Spen-
dewillen schwierig, auch beziglich der Umsetzung in der
Praxis. Die Formulierung Art. 8 Absatz 5b der Herstellung
von Transplantationsprodukten dienen.

Die Entnahme aller dem Handel als Medizinprodukte zuganglichen Ge-
websanteile, muss aus unserer Sicht direkt mit einer Zustimmung des
Spenders bzw. einer Zustimmung durch die Angehdérigen verknipft sein.
und sollte daher keine «Kann» Bestimmung enthalten.

Art.10 Absatz 3

Die pramortalen vorbereitenden Massnahmen ohne Willens-
bekundung und ohne Erreichen/Verifizierung durch Angeho-
rige mussen aus unserer Sicht grundsatzlich wie unter Art. 8
Absatz 3 aufgefiihrt (Frist) gehandhabt werden: Hat das Be-
handlungsteam klare Zweifel daran, dass die Person einver-
standen ist mit den anstehenden Massnahmen, soll von die-
sen Massnahmen abgesehen werden. Dabei geht es sowohl
um die Massnahmen wie die Fortsetzung der lebenserhalten-
den Therapie zur Uberbriickung als auch um die Durchfiih-
rung einer DCD-Organspende. Bei letzterer spielt die Eruie-
rung des Willens bzw. die Sensibilitat fir bestehende Zweifel
am Willen des Patienten eine besondere Rolle. Bei der DCD
Spende sind alle vorbereitenden Massnahmen pramortal. Es
Uberlagern sich zwei Prozesse, die palliative Therapiezielan-
derung und die Vorbereitung zur Organspende. Diese mus-
sen aus ethischer Sicht entsprechend gewichtet werden: die
palliative Therapiezielanderung und notwendige palliative
Massnahmen haben immer Vorrang (direkte Patientenbe-
handlung).

Ohne Willensbekundung und ohne Erreichen/Verifizierung
durch Angehorige muss, sollte das Gesetz so verabschiedet
werden, entschieden werden, ob ein Mensch eine Therapie-
umstellung mit oder ohne Organspende gewahlt hatte. Die
Entscheidung liegt dann allein im Verantwortungsbereich des

Hier sind in besonderem Masse die bereits unter Art.8 Absatz 3 dargeleg-
ten Uberlegungen relevant, dass es sich dabei um eine Kann-Bestimmung
handelt, und das Behandlungsteams im Zweifel von einer Spende absehen
kann.
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Behandlungsteams.

Auch wenn die Situation sehr selten vorkommt, dass ein Be-
handlungsteam aufgrund der medizinischen Situation des
Patienten eine Therapiezielanderung auf Palliation erwégt,
ohne dass Angehdrige vorhanden sind und es noch seltener
vorkommt, dass in diesem Fall eine DCD Spende in Betracht
kadme, da auch nach einem Entscheid zur aus medizinisch
notwendiger Therapieumstellung auf Palliation keine Angehd-
rigen (mit noch festzusetzender Frist) ermittelt werden konn-
ten, lasst das Gesetz in der aktuelle Vernehmlassungsver-
sion auch zu, dass eine DCD Spende inklusive der notwen-
digen vorbereitenden Massnahmen durchgefiihrt werden
kann.

Art.10a Absatz
3

Eine Registerabfrage tber den lokalen Koordinator funktio-
niert nicht. Eine Registerabfrage muss vom Behandlungs-
team beantragt werden kdnnen, wobei dann eine Zentrale
(SwissTx?) nach Identifizierung die Informationen nach Ein-
sicht weiterleiten kann (aktuelles Vorgehen der Registerab-
frage kann bei SwTx erfragt werden).

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fiir Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Verein Nierenpatienten Schweiz
Abkulrzung der Firma / Organisation : VNPS / SSPIR / ASPIR
Adresse, Ort : route Principale 116, 1788 Praz
Kontaktperson : Frau Andrea Schéafer

Telefon T

E-Mail .

Datum

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit lnren Angaben ausfiillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch




Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Der Verband Nierenpatienten Schweiz begrisst, dass der Bundesrat den Handlungsbedarf betreffend Zustimmungsmodalitat in der Organspende erkannt
hat. Er unterstitzt den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates vom 13. September 2019 zur Volksinitiative «Organspende férdern — Leben retten» im
Grundsatz, und zwar aus folgenden Grinden:

[ Das Kernanliegen— der Wechsel von der erweiterten Zustimmungs- zur erweiterten Widerspruchslésung — wird mit dem Gegenvorschlag zielgerichtet
umgesetzt.

[J In Kombination mit den im Rahmen des Nationalen Aktionsplans «Mehr Organe fiir Transplantationen» erarbeiteten Massnahmen dirfte die erweiterte
Widerspruchslésung zu mehr Organspenden und folglich zu kirzeren Wartezeiten auf lebenswichtige Organe flhren.

00 Fur den Verband Nierenpatienten Schweiz, wie fur den Bundesrat, ist der Einbezug der Angehdrigen eine zentrale Anforderung an ein Spendemodell.

[0 Der Verband Nierenpatienten Schweiz unterstiitzt die gesetzliche Verankerung eines zeitgemassen, elektronischen Registers zur Dokumentation des
personlichen Entscheids flir oder gegen eine Organspende.

Wir empfehlen die Stiftung Swisstransplant zur Unterstiitzung bei der Bevolkerungsinformation anzunehmen. Der Verband Nierenpatienten Schweiz teilt die
Ansicht des Bundesrates, dass alle Personengruppen umfassend Uber die neue Regelung und die Mdglichkeit, einen allfalligen Widerspruch in einem Re-
gister zu dokumentieren, informiert werden mussen.

Wir teilen die Beurteilung der Stiftung Swisstransplant die folgenden Aspekte des aktuellen Gegenvorschlags kritisch:

[ Der Gesetzesentwurf sieht ein «Widerspruchsregister» vor. Damit Angehdrige und Fachpersonen auf der Intensivstation so stark wie moglich entlastet
werden, setzt sich Swisstransplant sehr fiir die Umsetzung der Widerspruchsldsung mittels eines «Ja/Nein-Registers» ein. Nur durch ein «Ja/Nein-Regis-
ter» herrscht in jedem Fall Gewissheit Giber den Willen der verstorbenen Person.

[0 Das im Oktober 2018 von Swisstransplant lancierte Nationale Organspenderegister ermoglicht es bereits heute, den persdnlichen Entscheid fur oder
gegen eine Organspende online festzuhalten. Swisstransplant ist bereit, dieses Register zur Verfigung zu stellen respektive so zu erweitern, dass es kinf-
tige gesetzliche Anforderungen erfillt.

[ Der Gesetzesentwurf sieht zur Identifikation der im elektronischen Register eingetragenen Personen im Todesfall im Spital die AHV-Nummer vor. Swiss-
transplant gibt zu bedenken, dass die Umsetzbarkeit sowie der Mehrwert dieser Identifikationsart im Umfeld von Intensivstationen genau geprift werden
mussen. Swisstransplant regt dazu an, auch alternative Identifikationsméglichkeiten zu priifen, die den Registrierungsprozess nicht unnétig erschweren.

[0 Die Abfrage des elektronischen Registers seitens der Spitaler darf nicht auf «fir die lokale Koordination zustandige Personen» beschrankt sein und sollte
zentral via Nationale Zuteilungsstelle erfolgen. Nur so kann eine sichere 24-Stunden-Verfugbarkeit garantiert werden.

Der Verband Nierenpatienten Schweiz begrisst das beschleunigte Vorgehen des Bundesrates, dass mit einem indirekien Gegenvorschlag bereits ein
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diskussionsfahiger Gesetzesentwurf vorliegt. Wir wirden einen Riickzug der Initiative unterstitzen, wenn ein politisch und fachlich breit abgestitzter, mehr-
heitsfahiger Gegenvorschlag, welcher die erweiterte Widerspruchsldsung einfihrt, vorgelegt werden kann.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

10a

Der Gesetzesentwurf sieht ein «Widerspruchsregister» vor.
Damit Angehdrige und Fachpersonen auf der Intensivsta-
tion so stark wie moglich entlastet werden, unterstitzen wir
die Meinung von Swisstransplant sehr fur die Umsetzung
der Widerspruchsldsung mittels eines «Ja/Nein-Registers»
ein. Nur durch ein «Ja/Nein-Register» herrscht in jedem
Fall Gewissheit Giber den Willen der verstorbenen Person.

Ja/Nein-Register

Bemerkungen zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag

5.1.6

Es sind klare Zielvorgaben bis wann wieviel % der Bevolke-
rung im Register eingetragen sein sollen festzulegen. Die
Intensitat und Menge der Information der Bevdlkerung ist
auf diese Zielvorgabe abzustimmen.
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz

Formular fur Stellungnahme zur Vernehmlassung der Anderung des Transplantationsgesetzes

Stellungnahme von

Name / Kanton / Firma / Organisation : Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberarztinnen und -arzte
Abklrzung der Firma / Organisation : VSAO

Adresse, Ort : Bollwerk 10, Postfach, 3001 Bern

Kontaktperson : Marcel Marti, Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschéftsfiihrer
Telefon I

E-Mail -

Datum : 25. November 2019

Hinweise

1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfillen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 13. Dezember 2019 an
transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch



mailto:transplantation@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch

Transplantationsgesetz; SR 810.21

Allgemeine Bemerkungen

Die bisherigen Kampagnen fur mehr Organspenden zeigen nicht die erhoffte Wirkung, da es sich wie der Tod um ein Tabuthema handelt. Deshalb verdie-
nen alle Massnahmen, welche die Spendenbereitschaft erhéhen, Unterstitzung. In diesem Sinn hat der VSAO die Volksinitiative «Organspende férdern —
Leben retten» begriisst. Durch den angestrebten Paradigmenwechsel (Widerspruchs- statt Zustimmungslésung) kénnte sich die Grundhaltung der Gesell-
schaft mit der Zeit &ndern. Wichtig ist aber, dass der/die Einzelne aufgeklart, bewusst und frei Giber das Spenden eines Organs entscheiden kann. Beide
Punkte sind auch massgebend bei der positiven Verbandshaltung gegentiber dem indirekten Gegenvorschlag. Die Abstimmungskampagne zur Volksinitia-
tive bzw. zum alternativen Vorschlag des Bundesrats sollte zur breiten Information der Offentlichkeit iiber das Thema genutzt werden.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Anderungsantrag
8b Wenn die Angehdrigen trotz dokumentierter Spendebereit-
Abklarung des | schaft der betroffenen Person gegen die Organentnahme
Widerspruchs | sind, ist es fiir den Arzt oder die Arztin schwierig, gegen de-
ren Willen zu handeln.
10a Die bisherigen Organspenderausweise sind nicht praktisch.
Widerspruchs- | Aus Sicht des VSAO ist deshalb ein elektronisches Spen-
register der- bzw. Widerspruchsregister unumganglich. Dieses

muss fur die gesamte Bevolkerung zuganglich und einfach
zu benutzen sein. Es muss jedoch auch geklart werden,
wer Zugriff auf das Register und damit die dort hinterlegten
Daten hat.
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Bemerkunge

n zum erlauternden Bericht

Seite / Artikel

Kommentar

Anderungsantrag
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